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Vorwort.
M it  der Bearbeitung einer zusammenhängenden Studienreihe 

aus dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte der muhammedanischen 
Religion beschäftigt, habe ich aus dem Rahmen derselben einige die 
Theologie des Islam betreffende Fragen ausscheiden müssen, deren 

eingehende Behandlung einerseits für das grössere Publikum nicht 

geeignet schien, die ich aber andererseits zur gründlichen Kenntniss 

des Islam für nicht unwichtig erachtete. Mit vorhegender Arbeit, 

von welcher ein kurzer Abriss in der muhammedanischen Section 

des sechsten Orientalistencongresses in Leiden vorgelegt wurde, habe 

ich mir erlaubt, eine dieser speciellen Untersuchungen meinen Fach
genossen zu übergeben. Ich bin dabei von der Ueberzeugung aus

gegangen , dass ein Eingehen auf das sogenannte F ikh , namentlich 

wenn man die Erkenntniss der geschichtlichen Entwickelung desselben 

im Auge hat, einen unerlässlichen Theil unserer Studien über den 

Islam bilden muss.

Und nicht dem gegebenen kanonischen Rechte des Islam und 

seiner positiven Gesetzgebung allein —  also den sogenannten F u r ü ‘ ,

—  ist diese Bedeutung znzueignen, sondern noch in erhöhtem Masse 

der M e t h o d o l o g i e  d i e s e r  D i s c i p 1 i n , den Regeln der Deduction 
der Furü‘ aus den kanonischen Quellen des Gesetzes. Nur mangel

haft würden wir die Institutionen des Islam kennen, wenn wir die

selben lediglich daraufhin untersuchen wollten, wie die Nachfolger 

des Propheten über die einzelnen Vorkommnisse des kirchlichen und 

socialen Lebens urtheilten. Um über den G e i s t  des  I s l a m  zu 

urtheilen, müssen wir das Verhältniss der Entwickelung desselben zu 

seinen Quellen abschätzen um zu erkennen, inwiefern in dieser Ent

wickelung Freiheit oder Sklavensinn, die Tendenz zum Fortschreiten 

oder das Hangen am Veralteten, aktives geistiges Arbeiten oder 

träges gedankenloses Verharren waltete. In der Reihe der Unter

suchungen , auf die eine solche Abschätzung gegründet sein muss,
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nimmt neben der inneren Geschichte der Interpretation des Koran 
und des Hadit, das Studium d e r U s ü l  a l - f i k h  in ihrer geschicht

lichen Entfaltung eine hervorragende Stelle ein. Von dieser Ueber- 

zeugung ausgehend habe ich es gewagt, meinen Fachgenossen einige 
Theilnahme an einer Monographie, deren grösserer Theil sich mit 

den Usül al-fikh beschäftigt, zuzumuthen.

Es möge gestattet sein, in dieser Vorrede noch einiges über 

äusserliche Momente der nachfolgenden Arbeit vorauszusenden.
Bei den citirten Handschriften und Editionen ist, wo irgend 

nöthig, die nähere Bezeichnung angegeben. Mit Bezug auf öfter 

angeführte Bücher, bei denen dies nicht geschehen ist, lasse ich hier 

die nähere Bezeichnung folgen:
„ M a f ä t i h “ =  Fachr al-din Al-Räzi’s M a f ä t i h  a l - g e j b  

in 8 Bden. (Büläk 1289). —  Die Bezeichnung „ A l - N a w a w i “ 
bezieht sich auf den Commentar dieses Gelehrten zu dem S a h i h 

d es  M u s l i m ;  Text und Commentar sind citirt nach der Kairoer 

Ausg. in 5 Bden. (1284). Desselben Verfassers durch Wüstenfeld 

herausgegebenes Werk citire ich nach dieser Ausgabe als: T a h d i b .

—  Mit „ A l - K a s t a l ä n i “ ist dieses Verfassers W erk I r s ä d  a l -  

s ä r i  l i - s a r h  S a h i h  A l - B u c h ä r i  (Büläk 1285 in 10 Bden). 

bezeichnet. —  „ A l - H u s r i “ bezeichnet des Verf.’s Z a h r  a l - ä d ä b  
fein für die Literaturgeschichte noch nicht genügend ausgebeutetes 

Werk) Marginalausgabe zum Kitäb al-‘ikd, Büläk 1293 in 3 Bden.

—  „ A l - S a ‘ r ä n i “ ist dieses Verfassers K i t ä b  a l - m i z a n  ed. 

Kairo, Castelli 1279, in 2 Bden. —  Al-Damiri’s H a j ä t  a l - h e j w ä n  

ist nach der 2. Büläker Ausgabe in 2 Bden. vom Jahre 1284 an

geführt. —  „ I b n  a l - M u l a k k i n “ bezeichnet dieses Gelehrten 

Tabakät der säfi‘itischen Schule u. d. T. A l - ‘ i k d  a l - m u d a h h a b  

f i  t a b a k ä t  h a m a l a t  a l -madhab  (Hschr. der Leidener Univ. Bibi. 

Leg. Warner. Nr. 532). —  „ A l - G ä h i z “ bezeichnet das K i t ä b  

a l - h e j w ä n  dieses Mu‘taziliten (Hschr. der kais. Hofbibliothek in 
Wien, N. F. Nr. 151). —  „ W a r a k ä t “ ist das so betitelte Usül- 

werk des I m ä m  a l - H a r a m e j n  mit dem Commentar d e s l b n  a l -  

l ' i r k ä l i  (Hschr. der herzogl. Bibliothek in Gotha Nr. 922).

Die Bezeichnung „ I b n  H a z m “ bezieht sich auf dieses Verf.’s 
K i t a b a 1 - m i 1 a 1 w - a 1 - n i h a 1 (Leidener Hschr. Leg. Warner. 

N j-. 489). Mit „ I b t ä l “ ist desselben Verf.’s I b t ä l  a l - k i j ä s  

w - a l - r a  j w - a l - i s t i h s ä n  w - a l - t a ‘ l i l  bezeichnet (Hschr. der 
herzogl. Bibliothek in Gotha Nr. 640). Da ich es für geboten hielt,
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hier die Gelegenheit zu benützen, um ein Bild von der theologischen 
und schriftstellerischen Eigenart Ibn Hazm’s , des merkwürdigsten 

Vertreters der von mir in dieser Arbeit behandelten theologischen 

Schule, zu bieten, findet, der Leser in nachfolgenden Blättern reich

liche Auszüge aus jenen beiden Werken, von welchen das an zweiter 

Stelle genannte hier zu allererst benutzt worden ist. Es hat mir 

oft grosse Schwierigkeit bereitet, Textmittheilungen aus diesen 

Werken nach je  einer einzigen Hschr. zu bieten. Entbehrt schon die 

Hschr. des Milal der diakritischen Punkte oft in sehr empfindlicher 

Weise, so ist dies noch in gesteigertem Masse bei dem Ibtäl der 
Fall mit seinem „verschlungenen Neschi, dem die diakritischen Punkte 

bis auf sehr seltene Ausnahmen gänzlich fehlen“ wie Pertsch den 

graphischen Charakter dieser Hschr. beschreibt. Unter solchen Um

ständen war es in vielen Fällen ein wirklich schwieriges Unter

nehmen, einen erträglichen Text gewinnen zu wollen, und es ist 

denn auch, namentlich im Ibtäl, manches dunkel geblieben oder durch 

einleuchtende Conjecturen erklärt worden1). Zuweilen sind auch 

Ergänzungen des, wie es scheint, mangelhaften Textes (unter eckigen 

Klammem) nothwendig geworden, während andererseits durch runde 

Klammern angedeutet werden sollte, dass ein W ort aus dem Texte 
zu tilgen sei. Trotz dieser Mängel des mir vorgelegenen Matei'ials 

habe ich es in Anbetracht der Sache zweckmässig gefunden, grössere 

Auszüge aus dem Text des Ibtäl mitzutheilen, weil dieselben in die 

Acten des Streites zwischen der traditionellen Schule und ihren 

Gegnern einen gründlichen Einblick ermöglichen. Von dem eben 

erwähnten Gesichtspunkte aus, der mir bei der Mittheilung der 

Ibn Hazm’schen Texte vorschwebte, habe ich es vorgezogen, das 

Original sprechen zu lassen, während ich an den bezüglichen Stellen 

meiner Abhandlung den Inhalt dieser Texte zumeist nur kurz an

gedeutet oder in freier Weise resumirt habe. Für eine wörtlich 

treue Uebersetzung, von welcher ich auch mit Rücksicht auf den 

Kreis meiner Leser absehen konnte, ist die weitläufige scholastische 

A rt dieses Schriftstellers völlig ungeeignet. Ich habe die Erfahrung

1 )  Ich will hier darauf hinweisen, dass zwischen meiner Conjectur zu 209, 
Anm. 11 und 215, 4 v. u. nur s c h e i n b a r  ein Widerspruch obwaltet. An 

ersterer Stelle wird nicht Su‘ba selbst, sondern bloss die Thatsache, dass jener 

Ausspruch mit der Autorität seines Namens angeführt wird als \ b e z e i c h n e t .  

Man bemerkt, dass der fragliche Satz durch Su‘ba sowohl im Namen des ‘Äsim 

(vgl. Tab. Huff IV, 46), als auch des Haggäg tradirt wird. Es ginge nicht an, 
zu lesen).



gemacht, dass Ibn Hazm gerade au solchen Stellen, in denen er in 

seiner weitläufigen Darstellungsweise schwelgt auch das syntaktische 

Gefüge der Rede etwas laxer behandelt. Ich habe nirgends corrigirt, 

wo ich auf freiere Bewegung der Ibn Hazm’schen Ausdrucksweise 

nicht, aber auf evidente Versehen des Abschreibers folgern zu dürfen 

glaubte. Manche selbstverständlich scheinende Verbesserung ist still

schweigend vollzogen worden; für einige Stellen will ich jedoch die 

durch mich verbesserten fehlerhaften Lesarten der Hsclirr. in der 

Anmerkung nachträglich erwähnen *), so wie ich andererseits in 

Bezug auf einige W orte, wo ich mir dem Text der Hschr. gegen

über —  vielleicht mit Unrecht —  Zurückhaltung auferlegte, weiter 

unten unter den Corrigendis meine Emendationen folgen lasse.

Die Charakteristik von Ibn Hazm’s Jurisprudenz könnte jetzt 

gründlicher entworfen werden, als es zur Zeit der Drucklegung 
meiner Arbeit möglich war. Unter den arabischen Schätzen, 

welche der den Besuchern des sechsten Orientalistencongresses in 

freundlicher Erinnerung bleibende muhammedanische Gelehrte Sej cl i  

A m i n  aus Medina nach Leiden brachte und jetzt durch die Muni- 

ficenz der holländischen Regierung den muhammedänischen Apparat 

der Leidener Universitätsbibliothek schmücken, befindet sich ein 

Band von Ibn Hazm’s riesigem Werke A l * M u h a l l a  (vgl. SS. 118. 

185), ein Unicum —  wenigstens in Europa 2). Durch die Güte 

meines Freundes Hm. Dr. L a n d b e r g ,  der eben damals mit der 
Katalogisirung dieser Handschrr. beschäftigt war, konnte ich während 

meines Aufenthaltes in Leiden jene Hschr. durchsehen und das mir 
wichtig Scheinende excerpiren. Dieses Werk ist ein juristisches 

Seitenstück zum Kitäb al-milal; Stil, Methode der Darstellung, ja 

auch die schroffe, rücksichtslose Art des Verfassers mit Hanefiten 

und Mälikiten umzugehen, lassen auf den ersten Blick den schnei

digen zähiritischen Polemiker erkennen, der seine Gegner hier mit 

denselben derben Epithetis und Schmähungen überschüttet, die den 
Lesern des Milal geläufig sind und fort und fort dieselben theo

logischen Grundsätze und Argümente wiederholt, denen wir in seiner

1) 132, 3 (Cod. » lXJ5; die in den Text aufgenommene Emeudation

liat Hr. Prof. Fleischer vorgeschlagon). —  165, Anm. Z. 15 Cod. . —  

1C7> 8 ¿ s  Cod. —  208, 3 Cod. b Ä P  . —  212, 12 Cod. ä j ^ \ 3 u . —

2 ) C. Landberg, C a t a l o g u e  de Mss.  a r a b e s  p r o v e n a u t  d ’ une
b i b 1 io t h e<|u e p r i v e o  ü E l - M e d i n a  (Leiden, Brill, 1883) p. 177 Nr. G4C

—  V I I I  —
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dogmatischen Polemik unausgesetzt begegnen. Ich mag diese Vor
rede nicht mehr mit Excerpten aus diesem Buche —  so interessant 

dieselben auch zur Vervollständigung unserer Darstellung wären —  

belasten, und will nur soviel hervorheben, dass die einzelnen Be

merkungen, die ich in meiner Arbeit über Ibn Hazm’s Stellung in 

der Rechtswissenschaft beigebracht habe, durch das Muhalla bestätigt 

werden und dass im Allgemeinen die Charakteristik, die ich hier von 

ibn Hazm’s Methode des Fikh aufgestellt habe, in den aus dem 

Muhalla zu schöpfenden Einzelnheiten ihre Bekräftigung findet. 

Einiges, was hier nach dem Milal als Grundanschauung des Ibn Hazm 

bezeichnet wurde (z. B. S. 124), fand ich im Muhalla öfters wiederholt.

Die Verhältnisse, unter denen ich mit dieser Abhandlung be

schäftigt war, werden manchen Mangel in der Ausarbeitung und 

manche Flüchtigkeit in der Correctur derselben entschuldigen müssen 

und ich darf in dieser Beziehung die Nachsicht der Leser und 

Beurtheiler beanspruchen. Einiges soll noch hier berichtigt werden: 

4, 3 1. nicht n u r  chronologisch. —  22, Anm. Z. 7 1. —

24, Anm. Z. 2 st. 1. x_y^La. —  33, Anm. 1 1. j j J L l * .  —

39, 18 1. Zähiriten. —  40, Anm. 4 1. —  6(5, Anm. 1 ist

in der Definition statt ¡j o j s  zu setzen und umgekehrt. —

67, Anm. Z. 4 1. 3a,j_Äxjl$V. —  88, 2 1. Mudabbar. —  92, Anm. 

Z. 10 statt der Hschr. 1. Jotj. —  93, 10 1. 45 st. 4(5:

Z. 22 ist die Koranstelle X L I I  8; Z. 8 v. u. 1. 98 st. 97. —

98, 7 und 100; Anm. Z. 2 1. . —  99, Anm. 7 1. .JLjd

und ¿ L i  (Sure X V I v. 4G). —  105, 1 1. C)| r * l o .  —

113, 18. 20 1. Sind. —  115, 10. 12 ist die Anführung aus Itkän

zu tilgen, welche sich auf den spätem Kurtubi (Abu ‘Abdallah 
Muhammed) bezieht. Baki I). Muchlid’s Tafsir ist nur aus Citaten

bekannt. —  116, Anm. Z. 12 1. 122 u. 124, Anm. 1, Z. 4

1. U > | .  —  125, 9 1. —  127, 31 1. Chindafi. —

131, 12 1. xXsjoo.. —  142, Anm. Z. 2 wird zwischen die Worte 

y5üj' und :<_*j wohl die Einschaltung eines Nennwortes verlangt, 

etwa und im selben Satze erhalten wir einen bessern

Sinn, wenn wir in emendiren dürfen. —  146, 6 v. u.
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„worauf —- selbst“ 1. die er liebt, worauf ihn dann der Prophet 

selbst seiner Liebe versichern liess. —  150, 10 muss nach \ ;jls *  

ein s ic  nachgetragen werden. In der Hschr. steht es so, resp. LjL=>, 

was aber besser in den Nominativ verändert w ird; es liegt das voraus

gesendete chabar eines neuen Nominalsatzes ( =  vor.

—  185, 17 1. Futühät. —  205, Anm. 3 1. • j .

Da theologische Stücke in unseren arabischen Chrestomathien 

in der Regel nicht zu finden sind, habe ich es für zweckmässig 

erachtet, ohne durch dieses Vorhaben übermässig viel Raum zu 

verschwenden, geeignete Textstücke, namentlich aus nicht überall 

zugänglichen Büläker Drucken, auf welche in der Arbeit selbst 

Bezug genommen wird, im Originale mitzutheilen, wodurch auch 

dem Studierenden Gelegenheit geboten werden so ll, an der Hand 

der durch die Disposition der Abhandlung gegebenen Anleitung 
sich in die eigentümliche Sprache und das scholastische Wesen der 
nmhammedanischen Gesetzwissenschaft einzulesen, und die Aneignung 

einer Kenntniss zu befördern, welche auch für die Beschäftigung 

mit der nicht theologischen Literatur der Muhammedaner, in welcher 

sehr häufig auf theologische Begriffe Bezug genommen w ird , nicht 

unwichtig ist.

Schliesslich habe ich noch meinen innigsten Dank für die Er
möglichung des freien Gebrauchs manches für diese Arbeit benützten 
handschriftlichen Materials Ausdruck zu geben den Herren Prof. 

P e r t s c h  in Gotha, Prof. de G o e j e  in Leiden, Prof. v. R o s e n  

in St. Petersburg (er hat mir die Auszüge aus Al-Sam'äni mit- 

getlieilt). Prof. -T. D e r e n b o u r g  in Paris hatte die Güte, die aus 
lbn Suhba benützten Stellen für mich abschreiben zu lassen, und 

Dr. N e u b a u  er  in Oxford, sich mit der Abschrift und Collationirung 

der Biographie Däwüd Al-Zähiri’s aus den Oxforder Handschriften 

des Subki für mich zu bemühen. —  Herr Prof. F l e i s c h e r  hat 

sich um die Correctur der ersten 5'/2 Bogen in der zuvorkommendsten 

Weise bemüht und es bedarf nicht der Hervorhebung dessen, wie 
viel jener Theil der nachfolgenden Arbeit durch die Mühewaltung 

meines hochverehrten Lehrers gewonnen hat.

B u d a p e s t im November 1883.

Ign. Goldziher.



D ie  Richtung innerhalb der Entwicklung der muhammeda- 
nischen Theologie, welche den Gegenstand unserer nachfolgenden 
Studie bildet, ist in der theologischen Literatur des Islam unter 
dem Namen M a d h a b  a l - Z ä h i r  oder M a d h a b  D â w û d  bekannt. 
Einen Einzelnen, der sich zu den Grundsätzen derselben bekennt, 
nennt man Z â h i r î  oder D â w û d î ;  die Gesammtheit A h l  a l-  
Z ä h i r  oder A l - Z ä h i r i j j a 1).

Am Anfänge unsers Jahrhunderts 2) wussten europäische Orien
talisten noch sehr wenig über Wesen und Tendenz des Madhab 
al-Zähir. Es genüge, dies betreffend darauf hinzuweisen, dass 
deijenige Gelehrte, der den Inbegriff und die Summe aller Kennt
nisse von dem muhammedanischen Orient in Europa zu jener Zeit 
repräsentirt, S i l v e s t r e  de  S a c y ,  bei Gelegenheit der in seiner 
arabischen Chrestomathie edirten Biographie des Makrîzî ganz un
verhohlen bekennt: „ j e  ne  s a u r a i s  d i r e  p r é c i s é m e n t  ce 
q u e  c ’ e s t  q u e  c e t t e  s e c t e  n o m m é e  m a d h a b  a l - z â l i i r “. 
In seiner Uebersetzung der Stelle, in welcher Makrîzî zâhiritische 
Neigung zum Vorwürfe gemacht wird, macht er jedoch den Ver
such folgender Auslegung : ,o n  lu i  a t t r i b u a  l e s  d o g m e s  de 
l a  s e c t e ,  q u i  f a i t  c o n s i s t e r  t o u t e  l a  v e r t u  dans  l e s  
p r a t i q u e s  e x t é r i e u r e s “ , und stellt diese „ d o c t r i n e  e x 
t é r i e u r e “ in Gegensatz zu M a d h a b  a l - b â t i n  d. i. „ d o c t r i n e  
i n t é r i e u r e “ 3), eine Antithese, die —  wie man seitdem weiss —  
einem wesentlich ‘ verschiedenen Kreise der theologischen Lehre 
angehört. Dieser Angabe von D e  S a c y  scheint im Jahre 1835

F r e y t a g sein „ g>i. k 'A c o g i t a n d i  r a t i o  e o r u m ,

1 ) Nicht A l - Z â h i r û n a  wie Houtsma, D e  s t r i j d  o v e r  h e t  d o g m a  
in ( l en I s l a m  tot op e l - A s h ’a r i ,  p. 85.

2) um nicht auf eine frühere Zeit zurückzugehen. W ir erwähnen nur 
eines Datums aus älterer Zeit, um die Verwirrung zu zeigen, welche in Bezug 
auf die ersten Elemente unserer Frage herrschte. Mouracfgea d’Ohsson ( T a b l e a u  
g é n é r a l  de l ’e mp i r e  O t t o m a n ,  Paris 1788) 1 p. 17 nennt D a v o u d  Tay i  
Eh  a S u l e y m a n  mort en 165 (781) neben Sufjàn al-Taurî als Gründer eines 
sechsten orthodoxen Kitus, und kann über denselben nur so viel mittheilen: 
„Comme ils n’ont eu l’un et l’autre qu’un certain nombre d'adhérens, leurs 
opinions particulières évanouirent presque à leur naissance“. Es wird hier 
Dâwûd Al-Tâ’î (Ib n  K u t e y b â ,  Ma'àrif p. Pôv) mit Dâwûd Al-Zàhirî verwechselt.

3) C h r e s t o m a t h i e  a r a b e  1. Auflage II p. 411. 422 ff. 2. Auflage 
p. 113. 122 ff.

G o 1 d z i h e r , Zàhiriten. 1
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q u i b u s  e x t e r n u s  r e l i g i o n i s  c u l t u s  p r a e c i p u a  res  esse  
v i d e t u r “ ohne Angabe der Quelle entnommen zu haben; und 
noch im Jahre 1877 wird in A d o l f  W a h r m u n d ’ s „Handwörtei*- 
buch der arabischen und deutschen Sprache“ die fehlerhafte Er

klärung des alten F r e y  t a g ,  noch obendrein als: „ j&'lü  

ä u s s . e r l i c h e r  W a n d e l “ fortgepflanzt.
Unter den europäischen Orientalisten hat, wenn wir von 

R e i s k e ’ s Uebersetzung einer hierher gehörigen Stelle des Abulfedä 
absehen , zu allererst über die Ahl-Al-Zähir einiges Licht zu ver
breiten gesucht Q u a t r e m ä r e  (1840) in einer jener zahlreichen, 
für die Fortschritte unserer orientalischen Kenntnisse so wichtigen 
Anmerkungen und Excurse, welche seine Bearbeitung des Makrizi 
zu einer unschätzbaren Fundgrube der orientalischen Sprach- und 
Sachkunde machen *). Qu. constatirt, dass „ce qui eoncerne cette 
secte encore fort obscur“ ist, und bietet in seiner genügend be
kannten Weise eine stattliche Reihe von Stellen aus handschrift
lichen Werken der Pariser Nationalbibliothek2) ,  in welchen der 
Zähirschule und einiger ihrer Anhänger Erwähnung geschieht. Mit 
dieser Anmerkung Q u a t r e m f e r e ’ s wäre der erste Anstoss zu 
näherem Eingehen auf das Wesen, das System und die Geschichte 
der Z ä h i r s c h u l e  (—  dieselbe eine S e c t e  zu nennen, wäre ebenso 
unrichtig, als wenn wir von den Anhängern der vier orthodoxen 
Schulen im Yerhältniss zu einander den Ausdruck Secte gebrauchen 
wollten — ) gegeben gewesen. Diese Anregung veranlasste aber N ie
mand unter den Erforschern des Islam zu specielleren Unter
suchungen. In neuerer Zeit haben die ausgezeichneten Fachschrift
steller, welche über die Entwicklung des Islam theils umfassende, 
tlieils specielle Werke und Abhandlungen lieferten, der Zähirschule 
gelegentlich in kurzen Worten gedacht. W ir nennen v. K r  e i n e r 3), 
H o u t s m a 4) ,  S p i t t a 5). Sie bieten jedoch über die in Rede 
stehende theologische Richtung nur ganz kurze Notizen. Eine ein
gehende Darstellung derselben, ihres Lehrsysteins und der Stellung 
ihrer Vertreter innerhalb des orthodoxen Islam ist bisher nicht 
geliefert worden. Nachfolgende Blätter wollen versuchen, zur Aus
füllung dieser Lücke in unseren Kenntnissen von der Geschichte 
der muhammedanischen Theologie beizutragen.

1) H i s t o i r e  des  S u l t a n s  M a m l o u k s  do l ’E g y p t e  etc. Bd. I. 
Abth. 2 p. 269— 270.

2) Die aus der arab. Hschr. nr. 687 der genannten Bibliothek angeführten 
Stellen haben wir nach nochmaliger Vergleichung in unserem VIII. Abschnitte 
tür die Geschichte dor Zähiritisehen Bewegung im VIII. Jhd. benutzt.

3) C u l tu r g e s c h i c h t e  des  O r i e n t s  u n t e r  d e n  C h a l i f e n  I p. 500 
Anm. 3.

4) A. a. O. W ir  kommen auf Houtsma’s Darstellung weiter unten zurück.
5) Z u r  G e s c h i c h t e  A b u - 1 - H a s a n  A l - A s ‘ a r i ’ s p. 80.
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I .

Von A b u  B e k r  b. ‘A j a s ,  einem mukammedanischen Tra
ditionsgelehrten des II. Jahrhunderts (st. 193) wird der Ausspruch 
überliefert: „Die Anhänger der Tradition sind in jedem Zeitalter 
(im Verhältniss zu den übrigen Gelehrten) so, wie die Anhänger 
des Isläm im Verhältniss zu den Bekennern anderer Religionen“ ]). 
Dieser Ausspruch ist gegen jene Art der Handhabung der muham- 
medanischen Gesetzeskunde gerichtet, nach welcher in der Erkennt- 
niss dessen, was nach den Grundsätzen des Isläm Rechtens ist, 
nicht blos die geschriebenen und überlieferten Quellen Autorität 
besitzen, also der Koran und die Traditionen von Muhammed und 
seinen Genossen, sondern auch, was die individuelle Einsicht des 
Rechtsforschei*s oder Rechtsprechers, in wirklicher oder scheinbarer 
Anlehnung an jene unbestrittenen Quellen, als aus dem Geiste der
selben folgende Wahrheit erkennt. Die Vertreter der letzteren 
Anschauung sind unter dem Namen A h l  oder A s h ä b  a l - r a ’ j  
bekannt. Die Anfänge dieses Zwiespaltes in der ältesten Geschichte 
der muhammedanischen Gesetzeswissenschaft sind durch v. K r e m  e r 2) 
und S a c h a u 3) so umfassend gezeichnet worden, dass es ein ver
gebliches Unternehmen wäre, für dieses Kapitel der Entwicklungs
geschichte des Isläm neue Gesichtspunkte auffinden zu wollen. 
Nach den Nachweisungen des letztgenannten Gelehrten kann man 
nicht daran zweifeln, dass sich die beiden Benennungen A l i l - a l -  
h a d i t  und A h l - a l - r a ’ j ursprünglich auf die Richtung der Be
schäftigung der Gesetzesgelehrten mit dem muhammedanischen 
Gesetze beziehen: erstere beschäftigen sich mit dem Studium der 
überlieferten Quellen, letztere mit der praktischen Handhabung des 
Gesetzes. Erst später markiren die beiden termini den Gegensatz 
zwischen den Methoden der Rechtsdeduction, einen Gegensatz, der 
wie wir sehen konnten, im II. Jhdert. schon ganz geläufig war.

Die sogenannten orthodoxen Rechtsschulen (x-ä.äJi 
sind in den frühesten Stadien ihrer Entwicklungsgeschichte von 
einander durch das Maas unterschieden, in welchem sie dem Ra’j 
Einfluss gestatten auf die Feststellung des muhammedanischen 
Gesetzes in einzelnen gegebenen Fällen. Die beiden äussersten End
punkte in dieser Beziehung sind Abü. Hanifa und Däwüd Al-Zähiri,

1) A l - S a ‘r ä n i  I p. ^

UJLÄ5> \ j j jX J f.] .

2) C u l t u r g e s c h i c l i t e  d e s  O r i e n t s  u n t e r  ( l en C h a l i f e n  I 
p. 470— 500.

3) Z u r  ä l t e s t e n  G e s c h i c h t e  des m u h a m m e d a n i s c h e n  Rec ht s .  
Wien 1870 (Sitzungsberr. der phil. hist. Kl. der kais. Akad. d. WVV. 13(1. LXV_).

1 *
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von denen der erstere dem Ra’j  die weitgehendsten Concessionen 
macht, der letztere —  wenigstens in seiner älteren Lehre —  jede 
Berechtigung abspricht. Zwischen diesen beiden folgen (nicht 
chronologisch genommen, sondern in ihrer Würdigung des Ra’j ) : 
Mälik b. Anas, Al-Sáfi‘i, Ahmed b. Hanbal. In dem weiteren Ent
wicklungsgänge dieser Schulen hat dieser Unterschied durch all- 
mälige Zugeständnisse an scharfer Abgrenzung eingebüsst, so dass 
in der geschichtlichen Literatur grosse Verwirrung herrscht in der 
Zuzählung jeder dieser Schulen zu einer der beiden Klassen: 
A l i l - a l - h a d i t  oder A h l - a l - r a ’j. I b n  K u t e y b a  zählt sämmt- 
liche Schuloberhäupter mit Ausnahme des Ahmed b. Hanbal, den 
er nicht nennt, und Däwüd, den er noch nicht kannte, zu den 
Ashab al-ra’j , während er unter Asl.iäb al-hadit bloss berühmte 
Traditionsverbreiter erwähnt'); bei A 1 - M u k a d d a s 1 sind die An
hänger Ahmed h. Hanbals ( zusammen mit denen des Ishäk b. Räh- 
wejhi, eines berühmten Sáíi‘iten, Asháb al-hadit und zählen gar 
nicht zu den Madáhib al-fikh, zu welchen Hanefiten, Málikiten, 
Säfi‘iten und Zabiriten 2) zu zählen sind 3), während bei demselben 
Verfasser an einer anderen Stelle die Sáfi‘iten im Gegensatz gegen 
die Anhänger Abű Hanifa’s A  s h á b h a d i t  genannt werden 4), und 
um die Verwirrung zu vervollständigen, werden an einer dritten 
Stelle 5) Al-Saü‘i im Verein mit Abu Hanifa im gemeinsamen Gegen
satz gegen Ahmed b. Hanbal zum Ra’j gezogen. In der Aus
schliessung Alnned h. Hanbals aus der Reihe der Begründer von 
Madáhib al-fikh scheint Al-Mukaddasi älteren Ansichten zu folgen. 
So wissen wir nämlich, dass der berühmte A b ű  G a ‘ f ar  a l - T a b a r i  
viel Anfeindungen über sich ergehen lassen musste, weil er in 
seinem Werke über die „Unterscheidungslehren der Fukahä“ auf die 
Lehren des Imám Ahmed keine Rücksicht nahm, dieses Vorgehen 
damit motivirend, dass dieser Imám kein Fakih, sondern ein Tra
ditionarier gewesen sei6). Bei Ib n  A s á k i r  finden wir: J w o l

1) K i t ä b  a l - m a ‘ i i r i f  p. f f  a — Pol vgl. S a c h a u  a. a. O. p. IG.
2) Mit Unrecht, glaube ich, hat de  Go e j e  im Glossarium zur Bibi, geogr.

arab. p. 243 hieraus gefolgert, dass die Däwfiditen J l seien. Nichts

Gegensätzlicheres könnte gedacht werden, als das Madhab Al-Zahir und Ra’j.

Dem Mukaddasi ist eben die Identität zwischen = : nicht mehr
geläufig.

3) De s c r i p t i o  i mp e r i i  m o s l e m i c i  od. de Goeje p. f“v , 5— 7.
4) Von Ahf i  M u h a m m e d  A l - S i r A f i  ibid. p. iPv, 3.
5) ibid. p. i f r ,  H .

C) A b u l  f eda ,  Annales ed. lieiske II p. 344. Ibn Hanbal gilt unter den 
älteren Autoritäten der Traditionsgelehrsamkeit als derjenige, der aus den Tra-

 ̂OP
ditionen die meiste Nutzanwendung für dio Rechtsgelehrsamkeit zog:

AbO  -1- Mal i  ä s i n  Annales ed. Juynboll I p. v\*.
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die anderen Scliulen werden nicht

nach dem Gesichtspunkte der Rechtsmethode,, sondern nach dem 
der Landsmannschaft eingetheiltJ). Bei A l  - S a h r  a s t ä n i  finden 
wir Mälik, Al-Säfi‘i, Ahmed und Däwüd unter den Ashäb al-hadit, 
während unter den Ashäb al-ra’j von den Stiftern erhalten geblie
bener Rechtsschulen nur Abu Hanifa figu rirt2). Diese Eintheilung 
hat auch I  b n C h a l d ü n angenommen, mit dem Unterschiede, dass 
bei ihm Däwüd b. ‘A li an der Spitze einer besonderen, dritten 
Klasse steht3).

Zur Kennzeichnung der Stellung, welche Däwüd und die durch 
ihn begründete, nach ihm benannte theologische Schule innerhalb 
des Widerstreites des starren Traditionalismus gegen jene zu immer 
grösserm Einfluss gelangende Richtung einnimmt, deren Anhänger 
v. Kremer mit gutem Takte s p e k u l a t i v e  J u r i s t e n  (Ashäb 
al-ra’j )  4) nennt, müssen wir einige Bemerkungen über die Stellung 
des Ra’j innerhalb der muhammedanischen Gesetzeswissenschaft 
voraussenden.

II.
Die Anwendung des Ra’j entwickelte sich in der muham

medanischen Jurisprudenz als unabweisbares Postulat der Vorkomm
nisse des praktischen Rechtslebens in der Ausübung des richter
lichen Amtes. Der theoretische Kanonist konnte recht bequem 
die Gültigkeit des Ra’j als berechtigter Rechtsquelle zurückweisen: 
er s t u d i r t e  das geschriebene und überlieferte W ort, mit den

1) E x p o s e  de l a  r e f o r me  de l ’ I s l a ' mi sni e  p. 91, 15.
2)  K i t ä b  a l - m i l a l  ed. Cureton p. H .— Ht vgl. Sacliau a. a, O. p. 15.

3) M u k a d d i m a  ed. Buläk p. f^vi1 ff Die drei Klassen zusammen sind

die y J ’i A x .

4) Es mögen hier einige Curiositäten in Bezug auf die verschiedenartige 
Uebersetzung dieses Ausdruckes zu verschiedenen Zeiten Platz finden. Job.  
Fr. G m e l i n  giebt in seiner Uebersetzung von Alexandor und Patrick Rüssels 
N a c h r i c h t e n  von dem Z u s t a n d e  de r  G e l e h r s a m k e i t  zu A l e p p o  
(Göttingen 1798) „ V e r n u n f t g l ä u b i g e “ als Verdolmetschung dieses zu seiner 
Zeit allerdings noch nicht richtig erkannten terminus. C o n s i l i a r i i  finden wir

leider in Flügels Hi l g i  C h a l f a  IV  p. 47 ^  £-3* L«

quae in libris c o n s i l i a r i o r u m  occurrunt. Aber das Wunderlichste bietet 
der deutsche Lexicograph der arabischen Sprache, Ad. W a h r m u n d ,  mit seinem

iw
Orakel: M e t a p h y s i k e r ,  I d e a l i s t e n “ (folgerichtig wären

dann die Naturforscher, Materialisten)!! Und dios nach

dem die richtige Definition dieses Ausdruckes mindestens durch Lane’s betreffen
den Artikel (1867) in die europäische Lexicographie des Arabischen bereits 
eingedrungen war!
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wechselvollen Ereignissen des täglichen Lebens hatte er nichts zu 
schaffen. Ein ausübender Richter aber in ‘Irak oder einer ändern, 
dem Scepter des arabischen Islam unterworfenen Provinz reichte in 
der Ausübung seines Amtes mit den liigázenischen Quellen nicht 
aus, welche über alle in den verschiedenen Ländern alltäglich 
auftauchenden Fragen, die nicht in den Gesichtskreis jener Quellen 
fielen, unmöglich gehörigen Bescheid ertheilen konnten. Die 
Thatsache, welche Al-Sahrastani mit den Worten kennzeichnet 
„dass die geschriebenen Texte begrenzt, die Vorfälle des täglichen 
Lebens aber unbegrenzt sind, das Grenzenlose aber von dem Be
grenzten nicht umschlossen sein kann“ *), gab also den Anstoss zur 
Einführung speculativer Elemente in die Deduction des Rechtes. 
Walteten doch, um nur eines zu erwähnen, in den neu eroberten 
Provinzen des Islam von den liigázenischen wesentlich verschiedene 
privatrechtliche Verhältnisse ob, theils in den agrarischen Tra
ditionen des Landes wurzelnde, theils aber durch die Thatsache 
der Eroberung erzeugte; wie hätte nun ein von ganz anderen V or
aussetzungen ausgehender Codex auf die aus jenen neuen Verhält
nissen sich ergebenden Rechtsfragen Antwort ertheilen können? 
Solche und ähnliche Erscheinungen, namentlich auch jene, dass die 
vorhandenen Rechtsquellen keinen geschlossenen Kreis beschrieben, 
sondern nur gelegentliche Entscheidungen boten, welche nicht ein
mal in Hinsicht auf das Territorium, in welchem sie entstanden 
für alle Rechtsfragen ausreichten, drängten den praktischen Richtern 
die Nothwendigkeit auf, sich die Competenz zuzutrauen, im Geiste 
des vorhandenen, geheiligten Materials und in Uebereinstiminung 
mit demselben, ihre subjective Wohlmeinung, ihre Einsicht, als 
berechtigte Instanz für die richterliche Entscheidung walten zu 
lassen in concreten Fällen, für welche das überlieferte Gesetz 
keine Entscheidung enthielt. W ie tief das Bediirfniss nach einer 
solchen Ergänzung der Rechtsquellen gefühlt wurde, ersehen wir 
auch daraus, dass selbst starre Traditionarier mit Unwillen zwar, 
aber dem Zwange der Thatsachen weichend, sich zur Zulassung 
des Ra’j verstehen mussten. Sie gingen jedoch bis an die äusserste 
Grenze ihres Systems, indem sie, um für jeden concreten Fall eine 
traditionelle Entscheidung in Bereitschaft zu haben, welcher sie in der 
Praxis folgen könnten, nach der Beglaubigung des Traditionssatzes 
oit gar nicht fragten, wenn es sich darum handelte, für die richter- 
liclie Entscheidung eine traditionelle -Autorität nachzuweisen. Durch 
diese Selbsttäuschung sollte wenigstens der Form Genüge geschehen. 
Abu Dáwúd —  so erfahren wir —  nahm die „schwächste“ Tradition 
in seine Sammlung auf, wenn für einen bestimmten Paragraphen 
des Rechtes keine besser beglaubigte vorfindlich war. Gar manche

1) A l - S a h r a s t ä n i  p. |of « u ü s J L  UM

uX NÜA.AÍ2J bS ^ Ls* rK¿~ ,
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Traditionsfälschung mag ihren Ursprung in diesem grundsätzlichen 
Bestreben haben, dem R a 'j, scheinbar wenigstens, so lange als 
möglich zu entgehen. Denn jene fingirten Traditionssätze waren 
ja doch nichts anderes als in die Form der Traditionsaussprüche 
gehülltes Ra’j. Dem Sa‘bi wird der Ausspruch zugeschrieben: „Das 
Ra’j ist dem Aase gleich; man gebraucht es nur im äussersten Noth- 
falle zur Nahrung“ 1). Und in der That finden wir auch hin und 
wieder die Notiz, dass selbst praktische Richter sich der Anwendung 
des Ra’j  störrig entgegenstemmten. Gar gross wird aber die An
zahl dei*er nicht gewesen sein, welche wie der im Jahre 209 ge
storbene Hafs b. ‘Abdallah al-Nisäbüri von sich sagen konnten, 
dass sie zwanzig Jahre das richterliche Amt verwalteten, ohne auch 
nur eine einzige Entscheidung auf Grund des Ra’j zu fällen 2).

Die Anhänger des Ra’j fanden den Rechtstitel für die Ein
führung subjectiver Momente in die Rechtsdeduction in dem Geiste 
des überlieferten göttlichen Gesetzes. Sie berufen sich —  es kann 
allerdings nicht ausgemacht werden, ob auch schon in der älteren 
Periode —  z. B. darauf, dass das göttliche Gesetz die Aussage 
zweier Zeugen und den Eid als gerichtlichen Beweis gelten lässt. 
Nun aber ist es nicht ausgeschlossen, dass die Zeugen bona oder 
mala fi.de eine lügenhafte Aussage deponiren, dass der Eid zur 
Bekräftigung einer falschen Behauptung abgelegt wird. Dennoch 
wird der obschwebende Rechtsfall auf Grundlage derselben, nach 
bester Einsicht des Richters entschieden3). Dann werden auch 
aus der ältesten Geschichte der richterlichen Praxis im Islam Belege

1) L p J l i l  ¡..¿-iJS tö! . Vgl. den Text

des Gorgäni, dem obige Notizen entnommen sind, J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  
Or i en t .  S o c i e t y  Bd. V II p. 116.

2) T a b a k  ät ä l - h u f f ä z  ed. Wüstenfeld V I nr. 46.
3) I b t ä l  Bl. 6 a. I b n  H a z m  widerlegt diese Auffassung mit folgenden 

Worten: „Gott hat uns die Beurtheilung der Zeugenaussagen und des Eides 
nicht zur Pflicht gemacht. Der Richter hat dieselben nicht auf ihre Wahrhaftig
keit oder Lügenhaftigkeit zu prüfen. Thäte or dies, so wäre, fürwahr, seiner 
individuellen Einsicht in der lieclitsentscheidung ein weites Feld eingeräumt. 
Davor behüte uns Gott! Vielmehr, setzen wir den Fall, dass vor uns zwei 
streitende Parteien ständen, von welchen die eine ein frommer, gottesfiirch- 
tiger, glaubwürdiger Muslim, die andere hingegen ein Christ wäre, der drei 
Personen in der Gottheit anerkennt, von dem es bekannt ist, dass er der Gott
heit und den Menschen Lügen andichtet, und der dabei noch in soinem Privat- 
charakter ein leichtfertiger frivoler Mensch ist; der Muslim nun forderte von dem 
Christen die Bezahlung einer Schuldsumme, gleichviel ob dieselbe gross oder klein 
ist, deren Berechtigung der Christ in Abrede stellt; oder umgekehrt, der Christ 
wäre der Kläger und der Muslim der Angeklagte, welcher gegen die Forderung 
des christlichen Klägers protestirt. Ginge es nun nach der persönlichen Ein
sicht des Kicliters, welche im Gegensätze zur Gewissheit steht, so müsste der 
Muslim gegen den Christen lvecht behalten. Aber es ist kein Streit darüber, 
dass wir nicht unserer Ansicht zu folgen haben, sondern unsere Entscheidung 
nach den durch Gott festgesetzten Kechtsbeweisen treffen müssen, wonach der
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—  freilich Traditionen von vielfach bezweifelter Glaubwürdigkeit —  
dafür angeführt, dass man in Ermanglung überlieferter Decisionen 
das Ra’j als unbestrittenes Auskunftsmittel gelten liess. Alle „Ge
nossen“ die vor die juristische Praxis gestellt waren, sollen es so 
gehalten haben, und die ersten Chalifen billigten ihr Vorgehen; 
und doch wird Niemand ihre Rechtgläubigkeit in Zweifel ziehen 
oder sie der Einführung von Neuerungen verdächtigen, welche 
Gott verboten hätte. So wird bereits von Abu Bekr erzählt, dass 
er, wenn zwei streitende Parteien sein richterliches Urtheil anriefen, 
vorerst das Gottesbuch einsah; fand er darin eine Entscheidung 
für den obschwebenden Fall, so fällte er das durch Gott offenbarte 
Urtheil; fand er keine, so suchte er dieselbe in der Sunna des 
Propheten; fand er auch dort keine bestimmte Entscheidung, so 
fragte er die Genossen, ob ihnen eine Entscheidung des Propheten 
bekannt sei, die auf den vorhandenen Fall Anwendung zulasse. Schlug 
auch dieser Versuch fehl, so hielt er Rath mit den Oberhäuptern 
der Gemeinde und traf die Entscheidung nach d e r  Ansicht, in 
welcher sie sich allesammt einigten. Ebenso soll es auch ‘Omar 
gehalten haben. Desgleichen wird von Ibn Mas'üd *) überliefert, dass 
in Fällen wo weder aus dem Buch, noch aus der Sunna, noch aus 
den Reden und Handlungen der Frommen Entscheidungen zu holen 
sind, der Richter seine Einsicht in selbstständiger Weise walten lasse 
„ohne zu sagen: ‘so ist meine Ansicht, aber ich fürchte dieselbe 
zur Geltung zu bringen*: denn das Erlaubte ist klar, und das V er
botene ist auch klar, aber zwischen beiden giebt es zweifelhafte Fälle; 
lass nun dasjenige, woran du zweifelst, von dem bestimmen, woran 
du keinen Zweifel hegst“ 2). Aber das Wichtigste und am meisten 
Verbreitete sind die Instructionen, welche bereits der Prophet und 
später ‘Omar den in die eroberten Provinzen entsendeten Richtern 
mitgegeben haben sollen; es sind dies die gewichtigsten Argumente 
der Vertheidiger des Rä’j , welche bestrebt waren, der Gültigkeit 
desselben in die älteste Zeit des Islam zurückreichende Autorität 
und eine alte Tradition anzudichten. Mu‘äd b. Gabal, der im A u f
träge des Propheten nach Jemen ging, eröffnete seinem Sender, 
auf die Frage, nach welchen Grundsätzen er in seinem Wirkungs
kreise das Recht handhaben werde, dass er nach seinem Ra’j  ent
scheiden werde in Fä llen , für welche er in der Schrift und in 
der Tradition keine Entscheidung vorfinde. Der Prophet billigte

Kläger seine Forderung durch Beibringung von glaubwürdigen Zeugen, der An
geklagte seine Leugnung durch den Schwur zu erhärten liabo. Die „Vermuthung“ 
aber müssen wir ganz und gar von uns werfen“ . I b t ä l  Bl. 18b.

1) Ib n  H a z m  erkennt, gegen seine Gewohnheit, die Glaubwürdigkeit
£

dieser Tradition an, deutet aber die Worte dahin, dass man mit

i  leiss und Emsigkeit nach authentischen Traditionen weiter forschen müsse, 
wenn sie nicht nach der ersten Umschau auf der Hand liegen.

2) I b t ä l  Bl. ob.
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dieses Vorhaben mit den W orten: Gott sei Dank dafür, dass er 
dem Abgesandten des Propheten Gottes zu jener Einsicht verhilft, an 
welcher der Prophet Gottes Wohlgefallen findet“ 1). Und ‘Omar soll 
dem als Richter bestellten Surejh folgende Instruction mitgegeben 
haben: „Wenn du etwas im Buche Alláh’s findest, so frage weiter 
niemand; wenn dir etwas aus dem Buche Alláh’s nicht klar wird, 
so folge der Sunna; findest du es aber auch in der Sunna nicht, 
so folge selbstständig deiner eigenen Ansicht“ 2). Es wären noch 
andere, allem Anscheine nach apokryphe Richterinstructionen zu 
erwähnen, welche an den Namen ‘Omar’s geknüpft sind, namentlich 
eine, in welcher dem Abu Müsä al-As‘ari die Handhabung des 
Kijäs empfohlen w ird , freilich in dem Sinne, wie die Zulassung 
desselben in den zwischen dem starren Traditionalismus und der 
speculativen Richtung vermittelnden Schulen formulirt wird. Dort 
heisst es: . . .  . „Deinen Verstand, deinen Verstand (nimm zusam
men) bei Dingen, die in deinem Innern schwankend sind, wenn du im 
Buche Gottes und in der Tradition seines Propheten nichts darüber 
findest. Nimm Kenntniss von den Analogien und Aehnlichkeiten, und 
vergleiche die Dinge in deinem Geiste; dann halte dich an das, was 
Gotte und seinem Propheten am liebsten und was am wahrschein
lichsten ist“ 3) In diesen aus einer längeren Richterinstruction 
ausgehobenen Worten finden wir die Terminologie des Kijäs, wie 
sie erst in späterer Zeit gäng und gäbe wurde. Wären jene Er
zählungen, in welchen den Richtern die Anwendung des Ra’j em
pfohlen wird, authentisch, so würde die Opposition der conservativen 
Traditionarier gegen das Ra’j , der Autorität Muhammed’s und 
‘Omar’s gegenüber, unbegreiflich sein. Aber eben die Bestreitung 
ihrer Authenticität und der Nachweis davon, dass das Isnad der

1) Vgl. dio Stellen bei S a c h a u  1. c. p. 6 . Al-Mäwerdi C o n s t i t u t i o ne s

p o l i t i e a e  ed. Enger p. Hí, 1 ist *JÜi i*1 'Sy**'j zu corr *̂

giren. I b t ä l  IM. 6 a scheint die älteste Version dieser Erzählung erhalten 

zu haben. Dort sagt Mu‘äd J die beiden letzten Worte

fehlen in den übrigen Versionen des Berichtes.

2) K i t á b  a l - a g á n i  XVI  p. : L/>

P fO w »> "»

3) A 1 - ‘Ik d I p. n **: Lo ^  Lo iAÁü

^ ¡S j NaaÍ KÄav bS* ¿JÜ! 'wJULÍ iU

nJIJ! iAäc ^j.l\
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betreffenden Berichte den Gesetzen der Traditionskunde nicht ent
spricht, ist die hauptsächlichste Watfe, mit welcher die Beweiskraft 
derselben von den Gegnern bekämpft wird. Und in der Tbat muss 
sich auch eine kritische Betrachtung dieser Instructionen für die 
Unächtheit derselben entscheiden. Sie enthalten Begriffe und Ter
mini für dieselben, welche in dieser scharfen Ausprägung erst einer 
späteren Zeit angehören. Bei Al-Beladori (p. ‘Il— ve>), wo die dem 

Mu'ad b. Gabal mitgegebenen Instructionen ausführlich mitgetheilt 
werden, findet sich die oben angegebene n i c h t  erwähnt. Be i der  
mangelhaften Beglaubigung dieser Argumente der Ra’j  - Freunde 
konnten dann die Gegner auch weiter das Bewusstsein von der 
unvortheilhaften Bedeutung pflegen, welche sie dem Worte R a ’ j 
als theologischem terminus beilegten. A l - r a ’ j ,  welches (an sich, 
ohne ein die gute Bedeutung aufhebendes Adjectiv) in dem ge
wöhnlichen arabischen Sprachgebrauch ein W ort von vortheilhafter 
Bedeutung i s t 1) und als g u t e ,  b e s o n n e n e ,  r i c h t i g e ,  v e r 

n ü n f t i g e  Ansicht dem =  unüberlegtem Entschluss, Ein

gebung der irrenden Leidenschaft, entgegengesetzt wird 2), ist für 
das Gefühl des conservativen Traditionariers ein W ort mit ent
schieden übler Nebenbedeutung3) und im theologischen Sprach

gebrauch jenem beinahe gleichbedeutend geworden4). Soviel

1) z. B. A g ä n i  X  p. I . i ,  18 iu einem Lobgedichte des Abu ‘Alt al-‘Abli 

auf die oinajjadischen Chalifeu:

5 jjuaftj

- - - > S- ¿4 ~ }
2) Z. B. ein Sprichwort T*2"* ^  Al-Mejdäni (ed.

Büläk) I p. öl .

f  «v

3) =  k e t z e r i s c h e  Ansicht, Al-Buchäri, l v i täb a l - a d a b  nr. 79
Q £

u ^  j. w i l l k ü r l i c h e  Ansicht. T a f s i r  nr. 15 zu 11 v. 192

^*1 .0  \U| iPLUxsi v_jLäS  ,3  IvjüU-H ¿LjI
^  * «* M

. iLwi La ^L5 oL c  NÄJ iUOpSVj q L s

4) Vgl. A l - G a z z ä l i ,  Ihjä I p. IVI, wo er zur Erklärung des bekannten
« s- »

Traditionssatzes »Juiä/s O  > r ”*'* <JA diu A,1‘
S- W

sicht ausspricht, dass das W ort , lexicalisch betrachtet, sowohl in günstigem

als auch in ungünstigem Sinne verstanden werden könne, dass aber der theo
logische Sprachgebrauch der Wendung in m al am p u r t e m  den Vorzug gebe:
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wird aber auch von den extremen Vertretern der traditionellen 
Richtung zugegeben, dass das Ra’j schon in der ersten Generation 
der nmhammedanischen Geschichte, in der patriarchalischen Periode 
der „Genossen“ angewendet wurde, freilich mit der Klausel, dass 
„Jeder der es anwendete sich gegen das Zugeständniss der Be
weiskraft desselben energisch verwahrte und eine solche Zumuthung 
seinerseits zurückwies“ J). In dieser ersten Periode der muham- 
medanischen Geschichte war die Entscheidung nach Massgabe der 
individuellen Einsicht noch ganz unbestimmt, ohne positive Direction, 
ohne eigentliche Richtung und Methode aufgetreten; in dem nach
folgenden Zeitalter erst gewann das Ra’j eine bestimmte Gestaltung 
und beginnt, sich in einer festen Richtung zu bewegen. Das Ra’j 
nimmt nun die logische Form der Analogie, K i j ä s ,  an. Sagte 
man früher: D o rt, wo kein geschriebenes oder überliefertes posi
tives Gesetz vortindlich ist, mag der vor ein im Gesetz nicht vor
gesehenes Verhältniss gestellte Richter seine eigene Einsicht an- 
rufen, so sagte man von nun ab: Dieses Walten der eigenen An
sicht hat sich im Rahmen der A n a l o g i e  zu bewegen, welche 
der freien W illkür der subjectiven Einsicht die Richtung vorzeichnet, 
in welcher sie zur Geltung kommen darf. In Hinsicht auf die 
Definition und Anwendungsart des Kijäs haben sich —  nach Ibn 
Hazm’s Darstellung —  zwei Methoden neben einander herangebildet. 
Darin stimmen beide überein, dass Fälle, die aus dem geschriebenen 
und überlieferten Gesetz nicht entschieden werden können, durch 
Vergleichung mit einer in jenen anerkannten Quellen vorkommen
den Entscheidung beurtheilt werden müssen. Nur in Betreff des 
auf speculativem W ege zu ergiiindenden t e r t i um c ompar a t i on i s  
gehen die beiden Methoden auseinander. Während die eine nach 
einer materiellen Aehnlichkeit der mit einander in Beziehung ge
setzten Rechtsfälle, des geschriebenen und des neuerdings auf
getauchten, zu suchen vorschreibt, fordert die andere Methode dazu

auf, die Ursache, die r a t  io  (X lc ) des zur Vergleichung heran

gezogenen überlieferten Gesetzes zu ergründen, den G e i s t  d e s  
G e s e t z e s  zu erforschen und zuzusehen, ob das frei herausgefun
dene Causalitätsverhältniss, in welchem das Gesetz zu einem un
geschriebenen Piincipe steht, den neuerlich aufgetauchten Fall mit 
einschliesst oder nicht. W ir werden hievon in einem späteren 
Kapitel concrete Beispiele sehen, welche uns diese Methode in ihrer

i  Si
vA avLäJ! oL-*-j!

. Vgl. noch Anmerkung 1).

1) I b t ä l  Bl. 2b, 3 h.
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praktischen Anwendung zeigen werden. Hier sei nur noch soviel 
vorausgeschickt, dass die Frage, ob nach den Gründen eines gött
lichen Gesetzes geforscht werden dürfe, die spätere Theologie sehr 
lebhaft beschäftigte, und dass sie auch in den analogiefreundlichen 
Schulen nicht immer bejahend beantwortet wurde J).

W ar nun durch die Einführung des Kijäs dem frei walten
den Ra’j  eine formelle Schranke gesetzt, so wurde dieselbe wieder 
durch das Istihsän zu Gunsten des ungezügelten Ra’j  durchbrochen. 
Das W ort I s t i h s ä n  sagt uns, um was es sich bei dessen An
erkennung handelt:- „das für besser Erachten“ ; es ist, wie A b u  
B e  k r  a l - S a r a c h s i  definirt: „das Verlassen des Kijäs und die 
Berücksichtigung dessen, was für die Menschen bequemer ist“ 2).

Bei dem Mangel an unparteiischen Quellen für die Geschichte 
der ältesten Entwicklung des muhammedänischen Rechtes, bei der 
tendentiösen Färbung der —  zum grossen Theile ad hoc erdich
teten t— Daten, auf welchen eine solche auferbaut werden könnte, 
ist es schwer, die chronologische Stelle g e n a u  zu bestimmen, 
welche die Einführung der oben gekennzeichneten Rechtsquellen 
des Islam im Laufe jener Entwicklungsgeschichte einnimmt; es kann 
kaum bestimmt werden, wie weit der Gebrauch jener Decisions- 
quellen zur Zeit Abu Hanifa’s gediehen war, und worin die neuen 
Momente bestanden, welche er zu der Praecisirung der Rechte 
des Ra’j und Kijäs in der muhammedanischen Gesetzeswissenschaft 
hinzufügte. Ja sogar auch darüber herrscht Ungewissheit, welchen 
Gebrauch Abu Hanifa von den speculativen Elementen der Reclits- 
deduction machte, welchen Grad von Berechtigung er ihnen neben 
den traditionellen Rechtsquellen zugestand? Die Gegner seines 
Rechtssystems wollen behaupten, dass er der Tradition überhaupt 
keine grosse Wichtigkeit beilegte, sondern in erster Reihe die Thätig-

1 ) A l - t a l w i h  i l a  k a s f l . i a k ä ’ ik a l - t ank i l i  von Sa‘d al-din al-Tafta- 
zän! (Hdschr. der Kais, llofbibliothek in W ien A. F. 167 1251] Bl. 181a)

,3  |yüJe>l ^

4 ^xsLöJl q -o

2) bei Pertsch, D ie  a r a b i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  d e r  herzogl .  
B i b l i o t h e k  zu G o t h a  11 p. 253 ad nr. 997 .
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keit der freien Speculation in der Rechtsdeduction betonte; sie 
geben die geringe Anzahl von Traditionssätzen genau an, welche er 
im Aufbau seines Rechtssystems zur Verwendung brachte. Zu seiner 
Zeit waren noch vier „Genossen“ am Leben, und er bestrebte sich 
nicht, von diesen Autoritäten Traditionen zu hören *). Seine Ver- 
theidiger weisen diese Anklage zurück und wollen bestimmt wissen, 
dass er das Ra’j  nur dann eintreten liess, wenn die geschriebenen 
und überlieferten Quellen versagten. Es werden sogar Aussprüche 
von Abu Hanifa angeführt, in welchen er sich über die gerade 
ihm zugeschriebene Richtung verwerfend äussert: „In der Moschee 
zu uriniren ist nicht so verwerflich, wie manches ihrer Kijäse“. 
Und zu seinem Sohne soll der Imam einmal gesagt haben: „W er 
die Anwendung des Kijäs in der Gerichtsversammlung nicht unter
lässt, ist kein Rechtskundiger 2). Um zwischen diesen Parteien zu 
entscheiden, müsste ein tieferer Einblick in die Schulräume des 
Abu Hanifa gegönnt sein, als er bei dem Zustande der Quellen mög
lich ist. Was wir wissen können ist zweierlei. Erstens: dass 
bereits vor Abu Hanifa die speculative Rechtsgelehrsamkeit, welche 
dem traditionellen Quellenmaterial keine vorwiegende Wichtigkeit 
zuerkannte, zur Blüthe gelangt war. Der unmittelbare Vorläufer 
Abu Hanifa’s in ‘Irak scheint H a m m ä d  i bn  A b i  S u l e y m ä n  
zu sein (st. 119 oder 120), der als der grösste Rechtsgelehrte in 
‘Irak galt', und von dem erzählt wird, dass er der erste war, der 
einen „Kreis um sich sammelte zur Beschäftigung mit der Wissen
schaft“. Unter seinen Schülern wird auch Abu Hanifa genannt 3). 
Dieser Hammäd nun war sehr schwach in der Kenntniss der Tra
dition, war aber —  wie berichtet wird —  „afkali“ d. h. in der 
Rechtsgelehrsamkeit der bedeutendeste seinerZeitgenossen4). Zwei
tens: dass Abu Hanifa den ersten Versuch machte, nach diesen 
Vorarbeiten das muhammedanische Recht auf Grundlage des Kijäs 
zu codificiren; dies war bis zu seiner Zeit nicht geschehen. So 
wie nun eine systematische Darstellung des auf dem Grunde der 
Analogie auferbauten muhammedanischen Rechtes gegeben war, so 
war auch erst jetzt eine systematische Opposition gegen das Princip 
des Kijäs und dessen Anwendung in dem positiven Rechte mög
lich. Ibn ‘Ujejna soll gesagt haben: „Von zwei Dingen hätte ich 
nie vermuthet, dass sie sich über die Brücke von Küfa hinaus ver
breiten könnten: von der Art Hamza’s den Koran zu lesen und von

1) T a h H i b  p. U \ .
2) I b t ä l  Bl. 15b.
3) A b u - l - M  a b a s i n  Annalos ed. Juynboll I p. .
4) T a b a k ä t  a l - l i u f f ä z  IV  nr. 12 Auch von einem anderen Lehrer 

des Abü Hanifa, dem ‘A {a  b. Abi Muslim (st. 135), der die Rechtsgelehrsamkeit

in Choräsän vertrat, A b u l m a l i .  ib. wir(l gesagt:

Tabak&t huff. ib. nr. 37.
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der Gesetzeswissenschaft des Abû Hanîfa; und siehe da, beide 
haben die Runde um die W elt gemacht“ 1).

Und in der That, es war eine sehr geringschätzige Aufnahme, 
welche die wissenschaftliche That des Abû Hanîfa bei den con- 
servativen Zeitgenossen fand. Sehr characteristisch für die Gesin
nung der Zeitgenossen ist folgender Bericht über die A rt der 
Verbreitung der Lehren des Imam der Analogisten. Als er näm
lich den einen seiner beiden Apostel, Zufar, von Küfa nach dem 
benachbarten Basra entsandte, um dort für die neue Richtung in 
der Gesetzeswissenschaft Propaganda zu machen, da trat ihm überall 
heller Widerspruch entgegen, und sobald er die neue Lehre im 
Namen Abû Hanîfa’s vortrug, wendete man sich von ihm ab. Als 
er darüber dem Lehrer Bericht erstattete, soll diesser folgende 
Aeusserung getlian haben: „Du bist in der A rt und W eise, wie 
man Propaganda machen muss, sehr wenig bewandert. Kehre nur 
ruhig nach Basra zurück, trage den Leuten die Lehrmeinungen 
ihrer Imäme vor und lege gleichzeitig die Schwächen derselben 
dar. Hernach sage ihnen, dass es noch eine andere Lehrmeinung 
giebt, welche so und so lautet und sich auf diese und jene Argu
mente stützt. Hat nun dies Neue in ihren Seelen Wurzel gefasst, 
dann erst theile ihnen mit : es ist die Lehre Abû Hanîfa’s. Nun 
werden sie sich schämen, dieselbe zux-ückzuweisen“ *). Selbst ein 
Dichter, Zeitgenosse des Abû Hanîfa und Einwohner von Küfa, 
wie der Imäm auch, bemächtigte sich des neuen Systems zum 
Zwecke epigrammatischen Spottes ; es war der Dichter Musäwir 3). 
Es ist dies ein Symptom der öffentlichen Meinung; denn nicht 
sobald hat sich die dichterische Muse um die Spitzfindigkeiten 
der Juristerei gekümmert4). In späterer Zeit hat man dann noch 
apokryphe Erzählungen erdichtet, um die Opposition der gelehrten 
und frommen Zeitgenossen gegen Abû Hanîfa darzustellen. Die 
bemerkenswertheste unter ihnen ist wohl folgende, welche wir bei 
Al-Damîrî 5) nach einer älteren Quelle (i) in breiter Umständlichkeit 
aufbewahrt finden. Ibn Subrama —  der selber dem Fikh anhing,

1) A b u - l - M a h & s i n  1 p. f . 0 .

2) Ma f ä t i h  V III p. ‘I lv .

3) K i t  ab  a l - a g ä n i  X V I p. H 1 . Vgl. auch meine B e i t r ä g e  zur  

L i t e r a t u r  gesch.  d e r  S i ‘a p. 65.

4) W ir  finden auch poetische Lobpreisungen des Abü Ilanifa, P i h r i s t  p. f.t*, 

ferner dos Mälik ibn Anas bei A l - H u s r i  I p. ‘I l , A l - U ä h i z  Bl. 181a von 

dem Dichter ‘Abdallah b. Sälim gen. I b n  A l - C l i a j j ä t ;  der sieben Fukahä. 

von Medina in einem Liebesgedicht A g ä n i  V III p. if“ .

5) H a j ä t  a l - h e j w ä n  II p. |l*f s, v.

6)  Auch Ibn Hazm kennt diese Erzählung, I b t a l  Bl. 15b.



—  15 —

ohne sich viel mit den Traditionen abzugebenl) —  erzählt: Ich 
und Abu Hauifa besuchten einmal den Ga‘far b. Muhammed al- 
Sädik; ich stellte, meinen Begleiter als Gesetzesgelehrten aus ‘Irak 
vor. Da sprach Ga‘far: Vielleicht ist es jener, der in der Religion

nach seinem eignen Ra’j  Analogien aufstellt (¿o L j ^^ xäj) ;

ist’s vielleicht A l-No‘män b. Täbit?“ Ich selbst —  fügt der Er
zähler hinzu —  erfuhr seinen Namen erst durch diese Frage. „Ja 
wohl, —  entgegnete Abu Hanifa f— , der bin ich, Gott möge mir 
Gelingen verleihen!“ Da sprach Ga‘far: „Fürchte Gott und wende 
in der Religion keine Analogie an nach deiner willkürlichen Meinung; 
denn Iblis war es, der zuerst einen Analogieschluss aufstellte!“ 
Nun folgen Bemerkungen, aus welchen die Unzulänglichkeit der 
Speculation in religionsgesetzlichen Dingen hervorgehen soll. „Sage 
mir einmal, was ist ein schwereres Verbrechen vor Allah: Mord oder 
Ehebruch?“ „Ohne Zweifel ist Morden ein grösseres Verbrechen“ 
entgegnete Abu Hanifa. „Und dennoch wird der Mord auf Grund 
der Aussage zweier Zeugen abgeurtheilt, während Ehebruch erst 
durch die Aussage von vier Zeugen als erwiesen betrachtet wird. 
W ie besteht hier deine Analogie?“ „Und was ist verdienstlicher 
vor A llah : Fasten oder Beten ?“ „Entschieden ist das Gebet ver
dienstlicher“ antwortet Abu Hanifa. „Und dennoch muss die Men- 
struirende das Fasten unterbi’echen, während ihr Gebet in diesem 
Zustande nicht untersagt ist 2). Fürchte G o tt, o Diener Gottes! 
und stelle nicht willkürliche Analogieschlüsse in der Religion auf; 
denn sowohl wir als auch unsere Gegner können morgen vor den 
Richterstuhl Gottes gestellt werden. W ir  werden dann sagen: 
,Allah hat gesagt, der Prophet Alläh’s hat gesagt'; du aber und 
deine Genossen werden sagen: ,So haben wir gehört, so haben 
wir vermuthet4. Allah aber wird mit uns und mit euch nach 
seinem Willen verfahren“.

Auch müssige Spitzfindigkeiten hat man zuweilen dem Gründer 
der „speculativen“ Schule angedichtet. So wird erzählt, dass als 
der Traditionarier Katäda, der namentlich in biblischen Legenden 
sehr bewandert w ar, nach Küfa kam , sich ein grösser Kreis von 
Menschen um ihn sammelte, um den vielgerühmten Basrier kennen 
zu lernen. A u f sein Anerbieten, über jede beliebige Frage ex 
abrupto Aufschluss zu geben, drängte sich der damals noch jugend
liche Abu Hanifa mit der Frage heran: „Welchen Geschlechtes war 
wohl die Ameise Salomo’s (Sure X X V II)? “ Der gelehrte Katäda 
war hierdurch in Verlegenheit gesetzt und ei-klärte, diese Frage 
nicht beantworten zu können. Da gab der jugendliche Frager selbst

5) A b u - 1 - M a h ä s i n  l p.

6) Dieser Kinwurf gegen die Analogie findet sich auch bei Al-Buchflri 
K i t ä b a 1 - s a u m nr. 41.
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die Antwort: „Es war eine weibliche Ameise. Heisst es doch v. 18 
,Kälat (sie sprach) eine Ameise1. Wäre es ein Männchen gewesen, 
so hätte bei dem Umstande, dass namla gen. epic. ist, die Masculin- 
form (kala) gebraucht werden müssen“ •). Charakteristisch für die 
Meinung, welche man nicht lange nach ihrem Entstehen von der 
Schule Abu Hanifa’s hegte, ist auch folgende Anekdote. H a m -  
mä d  b. S a l a m a  erzählt: Es war ein Wegelagerer zur Zeit des 
Heidenthums, der das geraubte Hab und Gut der P ilger mittels 
eines Krummstabes zu sich heranzuziehen pflegte. Des Raubes an
geklagt, pflegte er die Entschuldigung zu gebrauchen: Nicht ich, 
sondern dieser Krummstab hat sich fremdes Gut angeeignet. Ham- 
mad sagt: Lebte dieser Mann noch heute, so gehörte er gewiss zu 
den Genossen Abu Hanifa’s 2). Und von Haf s  b. G i j ä t  (st. 177) wird 
folgendes Urtheil überliefert: Abu Hanifa ist der bestunterrichtete 
Mensch über Dinge, die nie gewesen sind, der unwissendste aber über 
Dinge, die wirklich gewesen sind“ d. li. er ist ein scharfsinniger 
Casuist, aber kein gelehrter Gesetzkundiger3). In allen diesen 
Erzählungen4) und Urtheilen wird, wie wirsehen, der casuistische, 
auf Spitzfindigkeiten gerichtete Geist der Rechtsmethode des Abu 
Hanifa und seiner Schule theils feiner theils gröber verspottet. 
Während die Traditionsschulen ihr Augenmerk auf das Gegebene, 
Concrete richteten, worüber sie wieder auf Grundlage concret ge
gebener historischer Rechtsdaten urtheilten, gefielen sich die An
hänger des Ra’j in casuistischen Spitzfindigkeiten, die jedes actuellen 
Interesses entbehrten. Auch jene Theologen, welche mehr die 
ethische Seite der Religion pflegten, wendeten sich mit Widerwillen 
von der juristischen Casuistik ab. Unter vielen Aussprüchen, die 
zur Cliaracterisirung dieses Gegensatzes angeführt werden könnten, 
erwähne ich hier nur den Ausspruch eines frommen Theologen von 
Küfa, ‘Amr b. Kejs al-Malä’i (st. 14G): E in  Traditionssatz, durch 
welchen mein Herz wohlwollend gestimmt wix’d und durch den 
ich meinem Gotte näher gebracht werde, ist mir lieber als fünfzig 
Rechtsentscheidungen des Surejh 5).

Die Formel für Fragen der Reclitscasuistik scheint: „ a r a ’ a j t a “ 
s,

(von als verbum cordis: videturne tib i? quid tibi videtur?

1) A l - D a m i r i  II  p. ft*T .

2) A l - ö ä h i z  Bl. 121a.
y

3) ibid. Bl. G2a xüs C JU C

4) Dabin ist auch T a u s e n d  u n d  e i ne  N a c h t ,  29G— 7 N. zu zählen, 
wo die Auswüchse der hanefitisclien Casuistik und Spitzfindigkeit in der Person 
des Abft Jüsuf zum Gegenstände spassliafter Komik gemacht werden (Buläk  

1279. II p. \o1— *!.).

5) A b  u-1 -M  ah äs in I p .
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in dieser Anwendung aber s. v. a.: was meinst du in Betreff eines 
vorausgesetzten Falles so und so?) gelautet zu haben, und die 
Traditionarier verpönen demnach diese im Verkehre der Casuisten 
gewöhnliche Ausdrucksformel. Von Ibn Mas'űd z. B. überliefern sie 
folgenden Ausspruch: „Hütet euch vor dem „ a r a ’a j t a ,  a ra ’ a jta *, 
denn die vor euch waren, sind durch „ara’ajta ara’ajta“ zu Grunde 
gegangen; vergleichet nicht eine Sache mit einer ändern (vermittels 
der Analogie), damit euer Fuss nicht strauchle, nachdem er fest 
gestanden; und wenn Jemand von euch um eine Sache gefragt 
w ird, über die er nichts weiss, so sage er: „Ich weiss es nicht“, 
denn „dies ist das Drittel der Wissenschaft“ J). Und von A 1 -
S a ‘ b i wird neben anderen höchst geringschätzigen Aeusserungen 
über Raj ein Fluch gegen dieses a r a ’ a j t a  überliefert 2) , obwohl 
nachgewiesen werden könnte, dass diese Formel auch aus dem 
Munde des Propheten selbst3) und seiner frommen Genossen gehört 
ward 4). Welchen Widerwillen die Traditionarier reinsten Wassers 
gegen die blosse Casuistik hegten, von welcher her ihnen die 
Gefahr des Nachweises drohte, dass gar manche logisch mögliche 
Rechtsfrage in den traditionellen Quellen nicht behandelt sei und 
nur auf speeulativem W ege entschieden werden könne, ist aus 
folgender dem Masrúk zugeschriebenen Aeusserung ersichtlich. 
Wenn diesem nämlich eine Frage vorgelegt wurde, so pflegte er 
zu dem Fragsteller zu sagen: „Ist dieser Fall auch schon vor-

1 ) I b  tá l Bl. 13 b.
F- w

2) i b i d .  Bl. 10b g Ü L o  j l ä j  ¿JLS| q -ä J  ,3Li

P i  P

• o

w £ C
3) G a z ä ’ a l - s o j  d (Buch.) nr. 22 y*  ^>'—7! ^

xiLytoli -ÄÄJ ! | hier ist aber keine Anfrage, über welche Aufschluss ver

langt wird. M a g ä z i  nr. 12 legt Mikdäd b. 'Amr al-Kindi dem Propheten eine
£

casuistiscbe Frage vor und beginnt den Vortrag dorselbon mit .̂ 1

g J l  . In der Parallelstelle Diját nr. 1 fehlt dieses , aus

dessen Vorhandensein an der ändern Stelle Al -Kastaläni (X  p. Ta )  gegen 

andere Erklärer die Ansicht begründet, dass jene Frage eine casuistiscbe, keine 

actuelle gewesen sei.
S- *,

4) K i t ä b  a l - w u d ü ’ nr. 34 (35) ^  («AJu5» q J >Ajj )  ¿JS
o > ' S. p

. ¿ J l  ^JLi 531 o j Íj I q j !

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 2
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gekommen?“ Wenn diese Frage verneint wurde, so sagte dann 
Masrük zum Fragsteller: „So erlasse mir denn die Antwort auf 
dieselbe, bis sich ein solcher Fall auch wirklich ereignen wird“ *). 
Der im nächsten Abschnitt als ra’jfreundlicher und deshalb nicht 
recht anerkannter Safi'it zu erwähnende Abu Taur al-Bagdad! legte 
einem anderen Rechtsgelehrten die folgende Frage vor: „Jemand 
nimmt von zwei Leuten je  ein Ei und steckt beide Eier in seinen 
Aermel; nun zerbricht eines der beiden Eier und wird ganz un
brauchbar. Welchem von den beiden Eigenthümern muss nun 
Schadenersatz geleistet werden?“ Der Befragte nahm dem Abü Taur 
diese Frage sehr übel und sagte: „Man muss warten, bis überhaupt 
Anspruch auf Schadenersatz erhoben wird.“ „Du bekennst also — ■= 
entgegnete Abü Taur —  du wissest hierin keinen Bescheid ?“ „Ich 
sage —  erwiderte jener —  entferne dich; denn wir haben Rechts
bescheide zu ertheilen, nicht aber Neugierige zu unterrichten“ 2).

Ausser solchen, mehr spöttischen als auf die Principien ein
gehenden Einwendungen gegen die speculative- Richtung begegnen 
wir auch aus der unmittelbar auf die Feststellung von Abü Hanifa’s 
System folgenden Zeit der ernsten Beschuldigung desselben, dass 
es durch die willkürliche Vernachlässigung der positiven Rechts-

G
quellen zu Gunsten der speculativen Neuerung (£ c ju ) die Grund

lagen des Gesetzes zerstöre und für Ehebruch und Unzucht gegen 
Koran und Sunna Rechtstitel biete 3).

Die Methode nun, die man in den ältesten Ra’jkreisen befolgte 
und welche dann Abü Hanifa in ein System brachte, die Tendenz,
sich mit der Constatirung, Bearbeitung und Verwendung des vor
handenen überlieferten Materials nicht zu begnügen, sondern da
rüber hinausgehend alle gegebenen und casuistisch erdenklichen 
Erfordernisse der richterlichen Praxis zu verfolgen, nannte man 
im Gegensätze zu ‘ I l m  a l - h a d i t  mit dem besonderen Namen 
F i k h .  Sachau hat das genetische Verständniss dieses Gegensatzes 
klar gelegt, und ich verweise hier auf seine treffende Auseinander
setzung 4). F i k h  ist auch seiner ursprünglichen Bedeutung nach 
ein Synonym von R a ’ j ;  auch jenes bedeutet: Einsicht, Ver-

1) A l - S a ' r ä n t  I p. ^  J-Lw |<3I »
£  O  - - ̂

2) Ihn  a l - M u l  ak k i n  151. 2 a.

3) ILi i  K u t e y b a ,  Kitáb al-ma‘árif p. t*fÍ

4) Z u r  äl test.  Ge s ch . ' do s  mul i amm.  R e c h t s  p. 15 fl’.



ständniss 1). Bevor aber das W ort F i k h  in der theologischen Ter
minologie zum Gegensatz von H a d 11 specialisirt wurde, ist es 
noch durch eine allgemeine Bedeutung hindurchgegangen. Diese 
allgemeine Bedeutung ist aus einer Stelle der Tradition ersichtlich, 
der ältesten S te lle , glaube ich , die man für die theologische An-

-—• y

wendung des Wortes nachweisen kann: jws-J slil ^JbCJi «J*, 135
c. '-P w

¿JUt xi
—- ^  O

s-Ld IA P j s-La , J i . H ie r2) hat den Sinn: die

massgebende, dem Koran gemässe, in der Praxis durchzuführende 
Auffassung, und zwar eben die, welche sich dem Wortlaute des 
Korans anschliesst, ohne anderen Rücksichten in der Entscheidung 
zu folgen; es bedeutet auch demgemäss das richtige R e l i g i o  ns - 
g e s e t z 3). Erst später wird Fikh zum G e g e n s a t z  von Hadit, 
so dass wir in der älteren Literatur- und Gelehrtengeschichte auf 
Schritt und Tritt der Bemerkung begegnen: N. N. war der grösste 
Fakih seines Landes, im Hadit war er klein, und umgekehrt. 
Ahmed b. Sahl (st. 282) sagt: Wäre ich Kädi, so würde ich beide ein- 
kerkern lassen: den, welcher Hadit treibt ohne Fikh, und den, welcher 

dieses betreibt ohne jenes; während der Ausdruck 

xüaJt* die Gesammtheit aller kanonischen Gelelu’ten bedeutet. Erst 
nachdem die Kämpfe der beiden Schulen überwunden waren, schwin
det wieder dieses antithetische Verhältniss der beiden termini und 
F i k h  wird zur Rechtsgelehrsamkeit im Allgemeinen 4). Wenn 
man dann die traditionelle Richtung der Rechtsgelehrsamkeit be-

1 ) M u s l i m  (Sifät al-munäfikm) V p. ( " f l  io b l i

jLxääS * I J» j w>.-vC Jj Ä̂J
- o y y -

. Bemorkenswertli ist nocli folgender Traditionssatz:

äw_ä_5 0./1 ä^LoJl '̂ >■■̂5 ^ei a l - S i k k i t ,  Kitab al-alfäz

(Leidener Ilsclir. W arner) nr. 597 p. 414. Zu beachten ist: Ihn  H i s ä m  ed.
~ wy O OP

W ü s t e n f e l d  p. I. l f ,  G L^_Jv-S
- y o ..

¿njI ĵwLäJI ¿üüii • hier kann A h l  f i kh  als: ein

sichtsvolle Leute, ebenso wie in der Bedeutung: Leute, welche das Religions
gesetz kennen, gefasst werden. Der Context der Stelle setzt allerdings eine 
Zeit voraus, in welcher das Traditionswesen bereits ziemlich entfaltet war.

2) Al-Bucliäri W u d ü ’ nr. 33.

3) z.B.  A l - B a l ä d o r i  p. t^vv. 2 XÄÄjl (j*LU t » - xjO j .

4) auch Ge s e t z ,  sogar Sprachgesetz, — regel. Man kennt den Buchtitel 
xü i von Ibn Färis und Al-Ta'älibi. Vgl. lb n  J a ‘ is ed. Jalm p. v l , 3
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zeichnen w o llte , so musste man sagen: mü . Ja man
sagt von Jemandem, der sich in der Gesesetzeswissenschaft der 
schroffsten Schattirung der antianalogistisclien Richtung anschliesst:

lÄ/0 \ÄAJ .

m.
In Al-Säfi‘i feiert die Rechtsgeschichte des Islam jenen Imam, 

dessen denkwürdigstes Werk die Schöpfung eines Correctivs ist, 
welches sich, angesichts der mit Abu Hanifa’s System um sich 
greifenden subjectiven Tendenz des Fikli dem traditionellen Stand
punkte gegenüber, als dringendes Bedürfniss erwies. Die Muham
medaner betrachten, unbeschadet der Verdienste^ des Mälik b. Anas l) 
in dieser Richtung, mit Recht den Imam Al-Säfi‘i als Vindex des 
Traditionalismus, und aus seiner Schule ist auch die letzte kräftige 
Reaction des Traditionalismus gegen das Ra’j und seine Conse- 
quenzen hervorgegangen. „Ich vergleiche das Ra’j des Abu Hanifa 
am besten mit dem Faden einer Zauberin, welcher, je  nach
dem sie ihn auf die eine oder andere Weise auszieht, (gelblich 
oder röthlich erscheint“ —  mit diesen Worten soll Al-Safi‘i die 
willkürliche Anwendung des Ra’j, wie es vor seinem Auftreten in 
der Fikh-Schule geübt ward, verspottet haben 2). Kijäs war aller

mit Bezug auf Diptota: a L L i " L o  MiäJi», =  die Kegel hierüber ist das

- G - O ,
was wir erwähnt haben. In dem Sprichworte 20 L x  r t^ "

A l - M e j d a n i  I p. Hf“ hat Mis die allgem. Bedeutung: Kenntniss, Wissenschaft.

1) Die Traditionsanhänger zählen Mälik beharrlich zu den Anhängern
des Ra’j. Ahmed b. Hanbal sagt von ‘Abdallah b. Näii‘ (st. 206) „er war kein 

Sähib hadit sondern Anhänger des Ra’j des Mälik“ (Talidib p. J*vf). Für das 

Verhältniss der älteren säfi'itischen Schule zu Mälik ist die Erzählung sehr
lehrreich, dass Muhammed b. Nasr (st. 294 in Samarkand) anfangs den Säfi'i
nicht sehr hoch hielt, in Medina hatte er aber ein Traumgesicht, in welchem 
er den Propheten befragte: „Soll ich mich mit dem Ra’j des Abu Hanifa be
schäftigen?“ Der Prophet verneinte. „Mit dem Ra’j  des Mälik ?“ Der Prophet 
antwortete: „Du kannst davon festhalten, was meiner Tradition entspricht“. Auf 
die Frage, ob er sich mit dem R a ’j  d e s  Sä f. beschäftigen sollte, machte der 
Prophet eine zürnende Kopfbewegung und sagte: „Was sagst du: Ra’j  des Säfi'i? 
Dies ist nicht R a ’j  , sondern eine Zurückweisung aller die meiner Sunna wider
sprechen“ (ibid. p. Ifi*). Merkwürdigerweise wird (ibid. p. ‘Ia I*') dieselbe Er
zählung mit Bezug auf Abu Ga‘far al-Tirmidi zum Besten gegeben.

2) So citirt wenigstens sein Schüler A h m e d  b. S i n ä n  a l - K a t t ä n

(st. 2G0): ^ J !  jOLUwU »JU sz- J  ^  « J i lJ L j  ^  LÄJj

t ••• l v S " •• " • w * y ~a)jÄS iiA-i avA+j Lx

aiA+ j^  ib n  a l - M u l a k k i n ,  Bl. 105b.
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dings durch Abu Hanifa’s Arbeit, aber noch mehr durch die Gewalt 
der Verhältnisse ein Factor der Rechtswissenschaft geworden, der nun 
einmal aus den Rechtsquellen nicht zu verbannen war. Dies wollte 
auch Al-Säfi'i nicht thun; und hätte er es auch gewollt, er würde
—  wie dies die Erfolglosigkeit der Anstrengungen der späteren Aus
läufer seiner Schule zeigt —  nichts zu erreichen vermocht haben. 
Was er thun konnte und auch that, war die D i s c i p l i n i r u n g  
des Gebrauches, den man ohne Schädigung des Vorrechtes der 
Schrift und der Tradition von der neu eingeführten Rechtsquelle 
zu machen habe, die Einschränkung ihrer freien, willkürlichen An
wendung durch methodische Gesetze ihres Gebrauches. Diese That 
ist Zweck und Resultat zugleich der durch Al-Säfi‘i begründeten *) 
Wissenschaft von den „ U s ü l  a l - f i k h “ , welche sich an seinen 
Namen knüpft. Wäre uns der Tractat erhalten, in welchem Al- 
Säfi‘i diese neue, für die Rechtskunde des Islam reformatorische, 
dieselbe erst recht in die Reihe der Wissenschaften einführende 
Disciplin begründete, so wäre es den Erforschern der Geschichte 
des muhammedanischen Geistes vergönnt, bis ins Einzelne die Stelle 
ganz genau zu bestimmen, welche Al-Säfi‘i im Widerstreite des 
Traditionalismus gegen die Einseitigkeit des Kijäs einnimmt. In 
Ermanglung derselben sind wir auf die von Al-SäfiTs grundlegender 
Schrift abgeleiteten Schriften und auf das angewiesen, was die Mu
hammedaner selbst von der Wirksamkeit des grossen Imam ur- 
theilen. Für den Grundgedanken seines Systems ist ein Ausspruch 2) 
characteristisch, der ihm in Bezug auf die durch ihn begründeten 
u s ü l  zugeschrieben wird: „Welchen Ausspruch immer ich gethan, 
welchen Grundsatz (asl) immer ich aufgestellt haben mag, —  giebt 
es darüber etwas von dem Propheten Ueberliefertes, was dagegen 
spräche, so bleibt es bei dem, was der Prophet gesagt hat; ganz 
dasselbe ist auch meine Ansicht“. Und er wiederholte —  so setzt 
unsere Quelle liinxu —  diesen Ausspruch mehrere Male hinter
einander 3). Gelegentlich sei berfierkt, dass dieser Ausspruch von 
dem amerikanischen Orientalisten Prof. Salisbury 4) missverstanden 
worden zu sein scheint; er giebt folgende Uebersetzung davon:

1) Zu beachten ist jedoch, was von A l - T a u r i  überliefert wird: „Ibn 
Lahi‘a (st. 174 in Aegypten, 30 Jahre vor Säf.) ist mächtig der usül und wir 

besitzen die furü “ (Tahdib p. 2) Vgl. auch a l - S a h r a s t ä n i  p. 11..
y

3) Bei al-Gurgäni: »\ q - ' 0 KiOj  ̂^*.sL£u| q - c »

1 '— . JOS
* —X v i t

.« JO-J iÜLjj

4) C o n t r i b u t i o n s  f r om o r i g i n a l  s o u r c e s  to the  k n o w l e d g e
o f  M u s l i m  T r a d i t i o n  (Journ. of the American Orient. Socioty Bd. VII,
1862, p. 108).
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„Whatever I declare as a saying of the Prophet or lay down as 
a principle by the expression ,on the authority of the Messenger 
of God1 at variance with something otherwhere said by m e , the 
true saying is that of the Prophet, which I  thereby may my decla
ration to the refutation o f anything so said by me to the contrary1) “ .

Ebenso bezeichnend ist es für die Richtung Al-Säfi‘i ’s , dass 
er das Istihsän, eine durch die hanafitische Richtung gemachte 
Concession, welche das methodische Element der Anwendung des 
Kijäs völlig in Frage stellt, nicht anerkennt, und —  nach Einigen —  
auch das Ta'lil verpönt2). Gegen die Anwendung des ersteren, 
des willkürlichsten Momentes der hanafi tischen Methode, verfasste 
er eine eigene Streischrift, von welcher uns jedoch nur der Titel 
erhalten is t3). Dafür aber kam in seiner Schule —  ob auf seine 
eigene Initiative h in , lässt sich nicht bestimmen —  ein neues 
gesundes Reclitsprincip auf, welches den bezeichnenden Namen 
A l - i s t i s h ä b  (etwa: Zugesellung) erhielt und in vielen Fragen 
des Rechtes und der Ritualistik ein positives Princip für die 
Lösung mancher Verwicklung bietet.

Am markigsten hat unter allen mühammedanischen Theologen, 
denen wir charakteristische Bemerkungen über das Rechtssystem 
Al-Säfi‘i’s verdanken, die Ideen desselben gekennzeichnet: Al-Na- 
wäwi, selbst Anhänger der nach dem Imam benannten Schule. „Er 
trat auf, als die Rechtsbücher mit systematischer Gliederung bereits 
abgeschlossen, die Gesetze bereits festgestellt und gesichtet waren. 
Er studirte die Rechtsrichtungen der Vorgänger und lernte von

1) Es ist zu bedauern, dass in dieser nützlichen und anregenden Studie 
über das Traditionswesen der Muhammedaner derartige Versehen nicht selten 
Vorkommen. Ich will diese Gelegenheit benutzen, um noch eines derselben zu 
berichtigen. Aus Al-Gurgäni’s Einleitung wird u. A. folgende Stelle angeführt:

\̂S 131 L*U, oLodi ^1/ IM IÄP .JbLaJ! Aus ¿üdlAc

Mit bL* schliesst hier der Satz und ( =  Anhang) ist zweifellos Uebor-

schrift. Der Uebersotzer aber nimmt bLs als zusammengehörig und

erhält folgenden Sinn: „Ibn Al-Saläh savs he does so in the way of Opposition 
or of captiousness in discussion —  But to cut the matter short, men in theso 
times treat with sliglit etc.“, statt: „1. al-S sagt: Dies gilt nur dann [d. li. der
jenige, welcher bei einer fehlerhaften Traditionsweise wissentlich verharrt, vor
scherzt nur in dem Falle seine Glaubwürdigkeit], wenn er aus Widerspänstigkeit 
bei dem Fehler verharrt; thut er es aber deswegen, weil ihn seine Unter
suchungen auf diese Version führten, dann (verliort or seine Glaubwürdigkeit) 
nicht. A n h a n g .  In neuerer Zeit haben die Menschen u. s. w.“. 2) Vgl.

oben p. 12 Anm. 3) F i h r i s t  p. f l . , 29 U J ü " .
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den hervorragenden Imämen, er disputirte mit den Tüchtigsten 
und Gründlichsten, er glättete ihre Lehrmeinungen und prüfte sie, 
und hernach stellte er aus allem- Erlernten eine Methode fest, 
welche das Buch, die Sunna, den Consensus und die Analogie ver
einigte, und sich nicht auf die eine oder die andere unter diesen 
Quellen beschränkte, wie dies bei Anderen der Fall ist“ J). Ein 
anderer Safi‘it Abü Bekr al-Agurri (st. 360) characterisirt, freilich 
im Namen einer ungenannten Autorität, das Verhältniss Al-Safi‘i’s 
zu den übrigen Imämen in folgender W eise : „In der Schule des 
Abü Hanifa findet man weder (begründetes) Ra’j  noch auch Hadit, 
in der Schule des Málik ist schwaches Ra’j und richtiges Hadit, 
bei Ishak b. Rähwejhi ist schwaches Hadit und schwaches Ra’j, 
bei Al-Safi‘i ist richtiges Raj und richtiges H ad it2). Hiernach 
wäre Al-Säfi‘i Eklektiker gewesen, der die widerstreitenden Ein
seitigkeiten durch gleichmässige Berücksichtigung ihrer Principien 
in eine höhere Synthese vereinigte. Der Grundton dieser aus
gleichenden Arbeit war aber der Traditionalismus, so sehr, dass 
man in ‘Irak, bekanntlich dem Heerde des Kijás, den Safi'i den

Beschützer der Tradition (ö^jJc<\jf und in Chorásán seine

Anhänger x a r  Q o% r,v Asliäb al - hadit nennen konnte 3). Die 
strengsten Verfechter des traditionellen Standpunctes rühmen seine 
Traditionstreue und feiern den Einfluss, den er auf die Nieder
werfung des Antitraditionalismus ausübte. Al-Hasan al-Za‘faräni 
sagt von ihm: Die Anhänger der Tradition schliefen, es erweckte 
sie Al-Säfi‘i und sie erwachten. Ahmed b. Hanbal, bekanntlich 
der traditionstreueste unter den Imämen: W ir wollten die Anhänger 
des Ra’j  widerlegen, es ging aber nicht gut; da kam Al-Säfi‘i und 
verschaffte uns den S ie g 4). Von seiner Traditionstreue ist dieser 
Ahmed b. Hanbal so sehr überzeugt, dass er Fragen, welche in der 
Tradition nicht entschieden werden, unbedenklich der Entscheidung 
Al-Safi‘i ’s anheimstellt, „denn nie hat Jemand in der Wissenschaft 
m itgeredet, welcher weniger geirrt und ^sich fester an die Sunna 
des Propheten geklammert hätte als Al-Safi‘i “, und Ishäk b. Räh
wejhi schliesst sich diesem Lobspruche an 5). Dasselbe zeigt auch 
der Umstand, dass Al-Säfi‘i’s Erscheinen in ‘Irak den Anhang der 
hanefitischen Schule bedeutend verminderte, und in die Herrschaft 
derselben eine fühlbare Bresche schlug. Gelehrte vom Schlage 
eines Abü Taur (st. 240), die früher dem Ra’j anhingen, verliessen 
diese Richtung als sie sahen, wie Al-Säfi‘i F i k h  und  Sunna

1) T a h d i b  a l - a s mä  p. IT 12. 2) A l - S a ‘ r; ini  I p. v. ,  oben.

3) Tahr t i b  p. ‘tf ponult. f. Statt ist dort zu lesen.

4) ibid. p. IS*" penult. v1 , 6. 5) ibid. p. v*1 penult, ft’, va  , 8.
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zu v e r e i n i g e n  w u s s t e  (a J L jtj *jäJ! ^ -o  w * > )  *)• Als A l-

Säfi‘i in Bagdad erschien, wurden in den westlichen Moscheen 
zwölf Collegia im Sinne der Ahl-Ra’j  gelesen, durch des Imäm’s 
Erscheinen schrumpften diese auf 3— 4 zusammen 2). Am deut
lichsten spricht für den herrschenden Geist der säfi'itischen Schule 
der Umstand, dass aus derselben jener Mann hervorging, welcher 
an die Reaction des Imam gegen die Einseitigkeit der ‘irakischen 
Schule anknüpfend, die letzten Consequenzen dieser Reaction zog 
und über die Intentionen des Meisters hinausgehend, die Berech
tigung von Ra’j  und Kijas mit allem was dazu gehört, mit Haut 
und Haar verwarf, und als Wiedererwecker des alten TVaditio- 
nalismus auftrat: Dä wüd  b. ‘A l i  a l -Zä l i i r i ,  der Begründer jener 
Richtung, welche den Gegenstand dieser Abhandlung bildet. Es 
ist nicht zu übersehen, dass wir unter den Werken Al-Säfi‘i’s eins

unter dem T ite l: „ U e b e r  das  U r t h  e i l e n

a u f  G r u n d  des  ä u s s e r n  W o r t s i n n e s “ finden3), eine Schrift, 
in welcher der Imam wahrscheinlich sein Verhältniss zu den spe- 
culativen Rechtsquellen deutlich auseinandersetzte und welche dem 
Dawüd Anknüpfungspuncte für seine eigene Theorie bieten mochte.

Bemerkenswerth ist es allerdings, dass uns das b in diesem

Buchtitel zu allererst in terminologischer Bedeutung entgegentritt. 
Dies ist aber noch nicht das Zähir der dawüdischen Schule; denn bei 
den Sati‘iten versteht man unter diesem terminus, —  im Gegensätze 
gegen jene Schriftauslegung, neben welcher wegen der jeden Zweifel 
ausschliessenden Klarheit eines Schriftverses (z. B. wo deutliche 
Zahlenangaben enthalten sind) durchaus keine andere möglich ist,
—  jene Deutungsart eines bestimmten Gesetztextes, welche aus 
innern und äussern Gründen, unter allen Deutungsmöglichkeiten 
die wahrscheinlichste, durch das Gewicht der für sie sprechenden 

Gründe alle ändern überwiegende ist, also was man sonst 
zu nennen p fleg t4), nicht aber Zähir im Sinne Däwüd’s.

1) Tahdib. p. Sa ..  2) ib. p. a P . 3) F i h r i s t  p. H. ,  28.
• w» y y v»

4) W a r a k a t  1J1. 24a:  |»l— j! ^ ^ J L ä j

y  x-L/iLi iVkIj ti3l \jum> £

y M  w

,j, j.-S’L iaJLs Kt .Id
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Däwüd fühlte nicht, dass er durch seine bis zum Aeussersten 
gehende Verläugnung der Analogie die aussöhnenden Tendenzen der 
Schule, als deren Zögling er sich bekannte und deren Gründer er 
selbst in zweien seiner Schriften glorificirte, in Frage ste llte1). 
Ihm war Al-Säfi‘i „eine Fackel für die Träger der Ueberlieferungen 
und die Fortpflanzer der Traditionen“ und sein Verdienst bestand 
darin „dass er die Fälschungen und die Gaukeleien der Gegner 
aufdeckte und zunichte machte, ihre Nichtigkeiten widerlegte und 
zerschmetterte“ 2).

W ie wir aus, allen diesen Urtheilen ersehen konnten, hat die 
Lehrmeinung Al-Säfi‘i’s zwei Seiten. Von der einen Seite macht 
er den Ausgangspunkten des Abu Hanifa Concessionen; freilich 
geht er aber nicht so weit wie dieser, und diese Beschränkung 
bildet die zweite Seite seines Systems: vor A llem , Berücksich
tigung der Tradition. Er giebt dem Abu Hanifa die Berechtigung 
des Kijäs als Rechtsquelle nur insofern zu, als dasselbe auf die 
geschriebenen und überlieferten Quellen begründet ist. Bekanntlich 
war Abu Hanifa, dessen stärkste Seite nicht eben die Traditionen
kunde war, hiei’in nicht so scrupulös. Muhammed b. al-Hasan —  
so- erzählt Abu-l-fedä —  sagte einst zu Al-Säfi'i: „W er war der 
gelehrtere von beiden: unser Meister (Abu Hanifa) oder der Eurige 
(Mälik)?“ „Soll ich diese Frage nach voller Gerechtigkeit beant
worten?“ fragte A l-Sä fi‘i. „Ja wohl!“ entgegnete jener. Nun 
begann Al-Säfi‘i zu fragen: „Ich frage Dich, bei Gott, wer war 
gelehrter im Koran: unser oder Euer Meister?“ „Bei Gott“ erwiderte 
jener „der Eurige war der Gelehrtere darin“. „Und in der Sunna?“ 
„Bei Gott! auch hierin Euer Meister!“ „Und welcher war der 
gelehrtere in den Aussprüchen der Genossen des Propheten?“ 
„Auch hierin war es Euer Meister“. „Nun“ sagte Al-Säfil, „bleibt 
nur noch die Analogie übrig: diese aber kann nur auf jene drei 
gegründet werden“ 3). In der Schule Al-S'äfi'i’s ist dieser Anta
gonismus gegen Abu Hanifa trotz Festhaltung des Kijäs lange 
lebendig geblieben 4). Auch haben die wahren Vertreter der säfi‘i- 
tischen Grundsätze gegen jeden Versuch Front gemacht, in der 
Gesetzeskunde eitle Casuistik zu treiben und Fragen zu behandeln,

1) Ih n  H a z m  verurtheilt auch von seinem Standpunkte aus die Anhänger 

der safi‘itischen Schule ebenso wie die der hanefitischen, I b t á l  Bl. 19 a.
2) T a h d i b  p. a I . 3) Abulfeda, A n n a l e s  M u s l e m i c i  ed. Keiske

II p. 66. Reiske umschreibt p. 69 nicht ganz richtig.
4) Noch im VI. Jhd. ist der berühmte Säfi‘it F a c h r  a l - D i n  A l - R & z i  

einerseits ein scharfer Polemiker gegen Abu Hanifa ( A l - S a ‘ r ä n i  I p. v.), 
andererseits, wie wir in einem der nächsten Kapitel sehen werden, derjenige, 
der die stärksten dialektischen Argumente für die Berechtigung des Kijäs her-

beischaffte und in seinem grossen Tafsirwerke fortwährend gegen die öl—¿__5

polemisirt.
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die kein actuelles Interesse haben jo  ̂ j  ^

juJt , so sehr, dass sie selbst das Studium der auf den

Propheten bezüglichen Ausnahmsgesetze Joww^) als

eitle Faselei verpönenJ). Andererseits waren die Anhänger des 
durch Al-Säfi'i geschaffenen Systems nicht im Stande, die feine 
Vereinigung, die der Imam der Schule für die beiden, man sollte 
meinen, einander ausschliessende Elemente der positiven Rechts
praxis schuf, theoretisch festzuhalten. Nur wenige hielten das 
Bewusstsein von der vermittelnden Rolle, welche die Richtung des 
Al-Säfi‘i anstrebte, so fest wie z. B. Aluned b. Sahl (st. 282), 
ein Augenzeuge der Kämpfe der Extremen; er sagte: Wäre ich 
Kadi, so würde ich beide einkerkern lassen, sowohl denjenigen, 
der das Hadit sucht ohne das Fikh zu berücksichtigen, als auch 
denjenigen, der die umgekehrte Einseitigkeit begeht. Von der 
aurea media, auf welche sie gestellt wurden, sprangen sie bald in 
Extreme hinein. Bald finden wir unter den Anhängern Al-Säfi‘i’s 
wahrhafte Ashab al-ra’j ; wir erwähnen als, solchen z. B. einen der 
ersten Verbreiter der älteren Lehre Al-Säfi'i’s , des sogenannten

, den Abu Taur A l-Kelbi Al-Bagdädi, (st. 240) der —  trotz

dem er selbst seinen Abfall vom Ra’j verkündet (s. oben S. 18) —  
von den Säfi’iten ausdrücklich ein Ra’janhänger genannt w ird 2), 
neben seinem Zeit- und Heimathsgenossen Al-Huseyn b. ‘A li Al- 
Karäbisi Al-Bagdädi (st. 245), dessen Rechtsentscheidungen man 
die W illkür der Rajschule anmerkt, der er in seiner früheren Zeit 
angehört haben s o ll3). Auch ein Schüler des Abu ‘Abd Allah 
Al-Mahämili, Sirhäb b. Jüsuf Abu Tähir Al-Tibrizi wird bezeichnet:

( j jU l  q ../i 4). Aber auch das specifiscli traditionelle Moment

wurde von einigen Anhängern der säfi‘itischen Schule in extremer 
Weise betrieben. W ir können ihre Namen aus den Tabakat dieses 
Madhab bequem zusammenlesen. Ich erwähne hier nur einen 
Säfi'iten, der dem Madhab gegenüber vielleicht die meiste Selbst
ständigkeit bethätigte. Es ist dies Abu-l-Häsim Al-Däriki (st. 375). 
Al-Nawawi berichtet von ihm folgendes. Wenn ihm eine Frage 
zur Entscheidung vorgelegt wurde, so dachte er lange über die-

1) T a h  di b p. öö ,

2) I b n a l - M u l a k k i u  Hl. 2 a wird von diesem Safi'iten gesagt:

1—Ä-5 y.±\ tJ»
t- w , w

3) ibid. Hl. 3 a. 4) ibid. 197 a.
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selbe nach und traf häufig eine Entscheidung, die nicht nur der 
Lehre des Abú Hanifa, sondern auch der des Safi‘i widersprach. 
Darüber zur Ilede gestellt pflegte er zu antworten: Hier ist die
Tradition des A. von 13. von C......... bis hinauf zum Propheten;
dieser Tradition zu folgen ist besser, als so zu thun wie Abu 
Hanifa oder ?A1-Safi‘i gelehrt habenJ). Der merkwürdigste aber 
unter jenen Safi‘iten, welche innerhalb dieses Madhab das traditio
nelle Moment bis zum Aeussersten trieben, war im III. Jhd. d. H. 
der Imam der nach ihm benannten d á w ú d ’schen oder Z ah i r 
schule : A b ú  S u l e y i n á n  D á w ú d  b. ‘A l i  b. C h a l a  f.

Seine Familie stammte aus Kasan in der Nähe von Ispahan, 
wo sein Vater Secretär des Kadi ‘Abd Allah b. Chälid A l-Kúfi w a r2). 
Dáwúd wurde in Küfa geboren 3) ; die Angaben über sein Geburts
jahr schwanken zwischen 200— 202 d. H. Seine Lehrjahre ver
lebte er zumeist in Bagdad. Unter den Lehrern, deren Vorträge 
er hörte, werden Abü Taur, Suleymán b. Harb, ‘Amr b. Marzük, 
A l-Ka‘nabi, Muhammed b.^Katir, Musaddad b. Musarhad, lauter 
berühmte Theologen und Traditionskenner, genannt. Zu dieser 
Zeit lehrte der berühmte I shák  b. R á h w e j h i  in Nisäbür (st. 233); 
Däwüd verliess Bagdad, um seine Lehrjahre in dem Hörsaale
Ishak’s abzuschliessen. H ier scheint er auch in der Richtung,
welcher er später in der theologischen Methode anhing, stark an
geregt worden zu sein. W ir haben bereits oben (S. 4) sehen 
können, dass man diesen Ishäk der traditionellen Schule zutheilt. Er 
pflegte die sich zum Ra’j  gegensätzlich verhaltende Seite der Lehre 
A l-Safi'i’s. Er ist es, der die Ansicht überliefert hat, dass jene 
traditionellen Aussprüche, welche die Anhänger des Ra’j  als Argu
mente für ihre Stellung anzuführen pflegen und in welchen das „ge-

lehrte Herausarbeiten der Meinung“ (^ L i l  empfohlen wird,

nicht im Sinne des Ra’j aufzufassen, sondern dahin zu deuten seien, 
dass in zweifelhaften Fällen , wo die Schrift und die Tradition
keine Entscheidung lallen, der Rath der Gelehrten einzuholen sei, 
dass demnach nicht der Meinung des Einzelnen, sondern dem Ur- 
theil der Gesammtheit ein entscheidendes Votum in der Rechts
entscheidung zukomme 4). Dáwúd behauptete dem Ishák gegenüber, 
der bei seinen Zeitgenossen in hoher Achtung stand, viel selbst
ständigen , freien Muth; Dáwúd allein wagte es seine Ansichten 
und Lehren zu w iderlegen5). W ir wollen, von den Lehrern

1) T a h d i b  p. vöt*. 2) Ih n  a l - M u l a k k i n  Bl. 5 h. 3) Täij

al-l)in al-Subki T a b a k ä t  a l - S ä f i ‘ i j j a  (Handschr. der Bodloj. in Oxford,

Marsh, nr. 135,) Bl. 175. 4) I b t ä l  Bl. 11a

¿oLj . 5) T a h d i b  p. t'rA,
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Dtiwüd’s sprechend, nur noch erwähnen, dass ihn einige Biographen 
/um unmittelbaren Schüler Al-SäfiTs machen wollen, welche chrono
logische Unmöglichkeit jedoch mit Recht ^zurückgewiesen wird; 
Bawxid war höchstens vier Jahre alt als Al-Säfi'i starb1). Zu jener 
Annahme wird wohl der Umstand Anlass gegeben haben, dass 
Däwüd der erste2; Schriftsteller war, welcher die Vorzüge des

Imam’s ( ^ aJ sUL/s) in der Literatur behandelte; er verfasste zwei

Schriften dieses Inhaltes und sein bereits oben (S. 25) mitgetlieiltes 
Urtheil über Al-Säfi.‘i wird wohl diesen Lobschriften entlehnt sein, 
üäw üd, der in den biographischen Klassenwerken (tabakät) der 
Säfi'iten eine ruhmvolle Stelle einnimmt, wird von seinen B io

graphen im Allgemeinen als ein fanatischer Anhänger 3)

des Säfi‘i bezeichnet, was um so höher anzurechnen ist, als er 
selbst von Haus aus in der hanefitischen Richtung erzogen wurde, 
welcher sein Vater angehörte4). Aus Nisäbür zurückgekehrt liess 
er sich in Bagdad lehrend nieder. Die grosse Anzahl seiner an
sehnlichen Schüler wird von den Biographen durch die Angabe 
veranschaulicht, dass in seinem Wohnorte vierliundei’t Taylasäne 
(bei Einigen g r ü n e  T.) vorfindlich waren5). Unter denen, die 
seine Vorträge besuchten, wird der grosse säfi'itische Gelehrte
Muhammed b. Ibrahim b. Sa‘id A l- ‘Abdi genannt, einer der her
vorragendsten Traditionsgelehrten seiner Zeit (st. 291), der auch 
dem Buchäri als Autorität galt. Däwüd sagte von ihm zu seinen 
Genossen: „Es ist hier Jemand anwesend, von dem man wohl
profitiren, der aber (von uns) nicht profitiren kann“ 6). Dä-
wüd’s Ruf verbreitete sich bald über die Gemarkungen Bagdads

1) Ib n  a l - M u l a k k i n  1. c. '£ öajwS» *j| <3Lä.*w^5!

£yA *JÜ! U-Ö

i  3 w
'i NcLöl ^yD 8 A-JöJü ¿JjJ.

2) H. Ch. V I p. 149.

3) I b n  C l i a l l i k ä n  nr. 222 (ed. Wüstenfeld III p. \*i).

4) I b n  a l - M u l a k k i n  1. c. LdiÄs» « j j t  q Ü_j .

5) T a b a k ä t  a l - l i u f f ä z  1X; 44 vgl. R e i s k e ,  zu Abulfeda 11 p. 720. 
Eine ähnliche Art, die grosso Anzahl der Zuhörer zu bezeichnen, ist der auf 
Sahl Al-Su‘lüki (st. 387) bezügliche Bericht, dass in seinem Hörsaale mehr als 

500 Tintenfässer waren, Tahdib p. l^ .v .

G) Ib n  a l - M u l a k k i n  151. 9 a Ŝ* ^  f :a=>' ’
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hinaus1), man wandte sich von den entferntesten Centren der muham- 
medanischen Gelehrsamkeit in strittigen Fällen mit theologischen 
Anfragen an ihn 2). A lle  Biographen preisen einstimmig seinen from
men biedern Charakter, überall begegnen wir dem Ruhme seines 
asketischen Lebenswandels; die demüthige Gesinnung, die er in 
seinen Gebeten an den Tag zu legen wusste, soll zu seiner Zeit 
unübertroffen gewesen sein 3). Nur in Betreff seiner dogmatischen 
Rechtgläubigkeit begegnen wir einigen Zweifeln (er soll das Er
schaffensein des Korän’s geglaubt haben), deren Erwähnung in einem 
späteren Abschnitte (V III. 2. a.) an die Reihe kommt. Charak
teristisch ist noch folgende Erzählung über Däwüd. Ibrahim al- 
Muzani4) sagte einmal im Laufe der Conversation zu Däwüd 
b. Chalaf (sic!) al-Isbahäni: „Wenn aber Jemand so sagt, so ist

er aus der Religion ausgetreten, Lob sei G ott!“ j lä

JÜ ¿JuJS J o » ) .  Darob stellte ihn nun Däwüd

zur Rede und sagte ihn widerlegend: Sollen wir Gott lobpreisen 
indem wir Jemanden aus der Religion ausschliessen ? Dies ist vie l

mehr Gelegenheit für ein istirgä1 (nämlich die Formel: lil^ aJJ Ul 

, welche bei Unglücksfällen gebraucht wird), während 

die Lobpreisung für freudige Gelegenheiten passend is t5).

Als Traditionsgelehrten hielt man den Stifter der Zähirschule 
nicht hoch, vielleicht eben wegen seiner theologischen Sonder
stellung. Trotzdem seine Werke viele Traditionsaussprüche ent
halten , wird auf seine Autorität hin nur selten ein traditioneller 
Satz citirt. Al-Subki hebt einen einzelnen Satz hervor, der beson
ders durch Däwüd verbreitet wurde: den Satz nämlich, dass wer aus 
Liebesgram stirbt als Märtyrer zu betrachten is t6). Aber auch

y
1) A l - S u b k i  sagt von ihm (Tabakat 1. c.):

,3 ^

2) F i h r i s t  p. |*|v, 18ff. 3) A b u l f e d ä ,  Annales

II p. 260, A 1- S am ‘ an i (s. Beilagen), A l - S u b k i  1. c. u. a. m. 4) dies ist 

wohl Abü Ibrahim Ismä‘il b. Ibrahim Al-Muzani (st. 264) s. F i h r i s t  I p. t'Sf,

vgl. II p. 86. 5) A l  ‘ I k d  a l - f a r i d  II p. Ho .

6) T a b a k a t  a l - Sa f .  1. c.

' *—■•* ¿wLc xäjI

OlÄäJS Q..C

j.£S a U s  ¿y* aUI
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auf anderem Gebiete haben manche Gelehrte den Däwüd herabzu
setzen gesucht. Abu-l-‘Abbäs Ta'lab fällte das Urtheil über ihn, 
dass er mehr Verstand als solide Gelehrsamkeit besessen habe, ein 
Urtheil welches noch überboten wurde durch den Mutakallim Mu- 
hammed b. Zejd al-Wäsiti: „W er das Non plus ultra von Un
wissenheit erreichen w ill“ sagte dieser spöttische Dogmatiker „der 
treibe Kaläm nach Näsi, Fikh nach Däwüd und Grammatik nach 
Niftaweyhi“ *). Dieser Letztere war übrigens selbst Anhänger der 
däwüd sehen Lehren. —  Däwüd starb i. J. 270 in Bagdäd.

Die stattliche Reihe seiner W erke, welche im Film st aus
führlich angegeben werden, welche jedoch sehr früh vom Schau
platze des muhammedanisclien Verkehres verschwanden, stand 
vollends im Dienste jener theologischen Anschauung, welche zwar 
nicht Däwüd zu allererst2) vertrat —  ihr Kampf gegen die geg
nerische Ansicht geht ja in die älteste Zeit der muhainmedanischen 
Theologie zurück — , der er aber unter allen Theologen den 
schärfsten Ausdruck gab und die er dem Abü Hanifa gegenüber 
in ein umgrenztes, das säfi‘itische ergänzende System zu fassen 
suchte: dem über Al-Säfi‘i hinausgehenden, wenn auch auf seine 
Anregung hin entstandenen Bestreben, das Kijäs aus der Reihe 
der berechtigten Quellen der kanonischen Rechtsdeduction hinaus
zuschaffen. Die Titel seiner Werke, welche uns von diesen allein 
in authentischer Form erhalten sind, zeigen uns diese Tendenz 
seiner Lehrthätigkeit, welche Ibn Chaldün in folgenden Worten 
kennzeichnet: „Sie (die Anhänger Däwüd’s) reducirten die Quellen 
der Erfassung des Gesetzes ausschliesslich auf das Ausdrückliche 
(in Koran und Tradition Bestimmte) und auf den Consensus, als 
in welchen alles Gesetz enthalten sein soll. Sie führten auch das 
offenbare (nicht erst durch Speculation zu erschließende) Kijäs 
und die Ursachen des Gesetzes, selbst da, wo die Ursache, als 
solche, in der Schrift ausdrücklich dargelegt wird, auf die Schrift 
zurück (d. h. erlaubten keine, über den in der Schrift erwähnten 
Fall hinausgehende Nutzanwendung der Analogie und der Gesetzes
ursachen); denn —  so sagen sie —  die schriftlich erwähnte Ge
setzesursache is t , so oft wir ihr begegnen, nichts anderes als die 
Bestimmung des (concreten) Gesetzes (nicht aber die Bestimmung 
eines Principes)“ 3)). Ausser dem Kijäs und Ta'lil verwarf Däwüd 
auch noch das T a k l i d ,  d. h. den unbedingten Anschluss an die 
Lehrmeinung eines Imäm oder einer Schule in Fragen, welche in den 
berechtigten Gesetzesquellen nicht klar entschieden sind. „Das blinde

1) F i h r i s t  p. vl*, 18. 2) Gegen S p i t t a ,  A l  A i ‘ a r i  p. 80 Anin. 1.

3) M u k a d d i m a  ed. Bfiläk p. .
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Nachsprechen der Lehre jemandes, der nicht unfehlbar ist

ist verwerflich und zeugt von Blindheit der Einsicht“ —  dieser 
gegen das Taklid gerichtete Ausspruch wird ihm zugeschrieben. 
„Pfui über jemanden —  so soll er noch gesagt haben — dem 
eine Fackel gegeben ist, mit welcher er seine Pfade erleuchten 
könnte, und diese Fackel ausbläst um einherzugehen auf einen 
Ändern gestützt“ , d. h. —  wie unsere Quelle ergänzend hinzu 
setzt —  man brauche nicht blindlings einer menschlichen Autorität 
zu folgen, wenn man selbst die Gesetzesquellen zu benutzen im 
Stande ist. Jemand befragte den Däwüd, welcher Gesetzesschule 
er sich anschliessen m öge; da sagte er zu ihm : „Schliesse dich 
weder mir noch aber auch dem Mälik oder dem Auzä‘i oder Al- 
Nacha'i oder Anderen sclavisch an; nimm die Gesetze daher, woher 
sie selbst dieselben schöpften ’ ). Unsere Quelle citirt hier Aus
sprüche , welche mindestens im Geiste Däwüds gehalten sind, der 
selbst ein Buch gegen das Taklid verfasste 2).

Mit diesen Lehren ging der fanatische Säfrit in seiner ein
seitigen Ausarbeitung und Entwicklung der säfi'itischen Lehre in ein 
Lager über, in welchem Al-Safi‘i selbst nicht stehen mochte; noch 
weniger aber die Schule Al-Säfi‘i’s , welche das Taklid zu diesem 
Imam auf ihre Fahne schrieb und vom Standpunkte der durch 
A l-Sa fi'i eingeführten Usülwissenschaft den Grundsatz festhielt: 
„Nicht derjenige ist ein Fakih, der die Aussprüche der Menschen 
sammelt und einen derselben bevorzugt, sondern derjenige der auf

Grund der Schrift oder der Tradition ein Princip ergründet,

welches vor ihm nicht ergründet war, und aus dieser Wurzel 
hundert Zweige ableitet“ 3). Diese freie Gedankenthätigkeit be
gegnet der offenen Missbilligung der Zähirschule. Es wundert uns 
daher gar nicht, wenn wir unter den Gegnern Däwüd’s gerade den 
ersten grossen Vertreter der säfi‘itischen Schule, Abu-l-‘Abbäs ihn 
Surejg (st. 305) finden, der, um den Standpunkt der säfvitischen 
Schule klar zu legen, polemische Werke gegen die Ahl al-Ra’j und die 
Abi al-Zähir schrieb 4), und in mündlichen Disputationen mit Däwüd 
und seinem Sohne manches spitzige W itz wort gegen ihr System 
schleuderte 5), so wie im Allgemeinan bald nach Däwüd’s Auftreten 
eine Reihe von Gegenschriften gegen die „Verwerfung des Kijäs“

1) A l - S a ‘ r än i  I p. *1 \. 2) '—JL-Ä-.S q._c.

. 3) T a h d i b  p. A .. 4) ibid. p. vi*1 ^  _

.j| —?! O"-'0 O -Ji. 5) F i h r i s t

p. n r ,  G. T a h d i b  s/f.. I bn  C h a l l i k ä n  nr. 20 (I p. H) .



die theologische Literatur des Islam belebteJ). Die Opposition 
der däwüd’schen Methode gegen die der herrschenden Gesetzes
schulen bestand aber nicht allein in der Verwerfung der specu- 
lativen Quellen. Auch in der Anwendung der von Däwüd im 
Vereine mit den gegnerischen Schulen als gültig anerkannten 
Quellen unterscheidet sich Däwüd’s Richtung oft in principieller 
Beziehung von den ihr vorangehenden Schulen. W ir werden in 
der Folge bei s p e c i e l l e n  Fällen oft Gelegenheit haben, auf die 
beiderseitigen Verschiedenheiten in der Benutzung der geschrie
benen Gesetzesquellen aufmerksam zu machen; die in principieller 
Beziehung weittragendste Unterscheidungslehre in Hinsicht auf die 
geschriebenen Quellen ist wohl die beiderseitige Anschauung von 
Ch usüs  und ‘ U m u m  in den kanonischen Texten, worauf wir 
weiter unten in dem Kapitel über Ibn Hazm des Näheren eingehen. 
Auch das I g m ä ‘ ist, wie wir aus der soeben angeführten Stelle 
des Ibn Chaldün sehen konnten, eine der Zähirschule mit den geg
nerischen Richtungen gemeinsame Rechtsquelle. Gemeinsam ist 
ihnen jedoch nur der Begriff des Igm ä‘, als der des C o n s e n s u s  
d e r  c o m p e t e n t e n  G e l e h r t e n  d e r  K i r c h e  in B e z u g  a u f  
G e s e t z e s f r a g e n ,  welche in den geschriebenen Quellen nicht 
genau erörtert sind. Welche aber jene Autoritäten sind, die bei 
der Constatirung des Igmä‘ in Betracht zu ziehen seien, darüber 
hat die Zähirschule 2) wesentlich andere Meinungen als die, welche 
in den gegnerischen Schulen zur Geltung kamen. Dieser Unter
schied musste mit dem Fortschritte der Zeit immer eingreifender 
werden, ja  sogar die klare Formulirung des Gegensatzes konnte 
erst in den spätem Generationen zu scharfer Ausprägung gelangen; 
aber wir dürfen voraussetzen, dass die Ansichten der spätem 
Zähiriten über die Ausdehnung und den Competenzkreis des Igmä‘ 
ihre erste Begründung in einem Buche fanden, welches der Stifter 
der Zähirschule dieser Rechtsquelle w idm ete3). W ir müssen im 
Allgemeinen die Thatsache in Betracht ziehen, dass sich in Hinsicht 
auf die Bedeutung des Igmä‘ innerhalb des Isläm, —  wir sprechen

1) M u h a m m e d  a l - K ä s ä n i  (früher selbst Anhänger Däwüd’s), A l -  

M u ' a f ä  a l - N a l i r a w ä n i ,  Schüler Al-Tabari’s, verfassten solche Gegenschriften. 
F  ih r  is t  p. , 8.

2) und innerhalb derselben wieder Ib n  Ha z m,  der, wie wir schon hier vor
wegnehmen wollen, die gewohnte Auffassung des Igmä‘ mit folgender Motivirung 
in Frage stellt: Da es auch Ginnen gab, welche zu den gläubigen Genossen des 
Propheten gehörten, und es nicht möglich ist, sich über die Meinungen derselben 
Kenntniss zu verschaffen, so ist das Vorgehen eines „Consensus der Genossen“ 
eitel Lug und Trug. ( I b n H a g a r ,  Isäba ed. Calcutta I p. v). Jedoch wir werden 

sehen, dass I. H. sich sehr kräftig auf I^mä‘ beruft; er muss demnach iedenfalls
in Beziehung hierauf eine eigene Ansicht gehabt haben, welche aus unseren 
Materialien nicht mehr erschlossen werden kann.
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hier nicht bloss von den Anfängen der Entwicklungsgeschichte der 
muhammedanischen Theologie —  die widersprechendsten Meinungen 
ausbildeten. Es wird auch von solchen Theologen gesprochen, 
welche die Geltung desselben ganz und gar in Abrede stellen. Sie 
sagen, es sei unmöglich, in Bezug auf welche Generation immer 
die übereinstimmende Meinung sämmtlicher competenter Autoritäten 
festzustellen. Wem wäre es möglich, von der Existenz jeder ein
zelnen dieser Autoritäten Kenntniss zu haben? Gar oft mag eine 
einfache Frau in ihrem Gemache die Stufe eines Mugtahid erklim
men, ohne dass die Zeitgenossen von ihrer Existenz Kenntniss 
haben. Und selbst dann, wenn wir voraussetzen, dass es möglich 
sei, ein suffrage universel sämmtlicher gelehrter Zeitgenossen ein
zuholen: wer bürgt denn dafür, dass dasjenige, was sie als ihre 
Meinung aussprechen, auch wirklich ihre innere Ueberzeugung ist? 
Und endlich —  so sagen die Leugner des Igmä‘ —  hätte der 
Prophet in seinen Instructionen an Mu‘äd (s. oben S. 8) nicht 
den Consensus als Rechtsquelle genannt, wenn er ihn überhaupt 
als solche gelten lassen wollte ? Dieses Stillschweigen ist ein Beweis 
dafür, dass Igmä‘ überhaupt als Rechtsquelle nicht zu gelten hat1). 
Aber selbst jene Gesetzgelehrten, welche das Igmä‘ als Rechts
quelle anerkennen und sich hierbei auf verschiedene, nicht immer 
unzweifelhaft authentische Traditionssätze berufen2) , sind in der

w

1) W a r a k ä t  Bl. 33b

JwüLSmJS q Is
j - o y

j o .s j J »  U j  Lx- j  oJtJb l ,3 äLxl
w  o  y

U> o b ü >  (J U j ^

l ' j i S J

2) Der zumeist angeführte traditionelle Beleg ist der Satz: 5̂

, oder wie ihn Däwud von Miilik Al-As‘ari in vollem Zu-
e- «*

sammenhange überliefert haben soll:

j 17 ) ^  ‘ ¿'~***~* ^  /S

Auch andere, minder zutreffende Aussprüche pflegen in den Usülwerken an
geführt zu werden; im Koran war es sehr schwer eine Stütze zu finden, man

£ 5 ..

boriof sich dennoch auf Sure IV  v. 115 Jwx**« - x i  fc_xJ»Lj *) ).

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 3
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Definition dieser Rechtsquelle nicht immer e i n e r  Ansicht. Malik 
b. Anas zieht bekanntlich nur die übereinstimmende Lehre der 
Gelehrten von Medîna in Betracht und ist in diesem Sinne eigent
lich unter die Leugner dessen, was mau gewöhnlich unter Igma‘ 
versteht, zu setzen1). Und diejenigen Gesetzeslehrer, welche bei 
der Feststellung des IgmtV die durch Malik geforderte t e r r i t o r i a l e  
Beschränkung verwerfen, sind bezüglich der z e i t l i c h e n  Grenze, 
welche beim IgmiV in Betracht kommt, unter einander uneinig. 
Sie verstehen unter Igmä‘ : „Die Uebereinstimmung der Gelehrten 
in der Kirche Muhammed’s in einem Zeitalter in Bezug auf eine

gesetzliche Frage“ j  ^  vl&Üh

(Imâm al-Haramejn : j- as-xJ î

Soll nun die Uebereinstimmung der den

Lebenden vorangegangenen Generationen von Mugtahidîn in Betracht 
gezogen werden, oder ist die zeitgenössische Generation gem eint?2)

Ist, um ihre Terminologie beizubehalten,

oder nicht? Diese Frage nun kommt in der Zähirschule gar nicht 
in Betracht. Sie sagt, und sagt es wahrscheinlich ihrem Stifter 
Dâwûd nach, der sich um die Beibringung eines daraufbezüglichen 
Traditionssatzes bemühte (s. oben S. 33 Anm. 2), dass unter IgimV 
einzig und allein die Uebereinstimmung der „Genossen des Propheten“

(ÄjLs=uaJl zu verstehen se i, dass nur dasjenige, was mit

Bezug auf den authentisch nachweisbaren Consensus der Genossen 
gelehrt w ird , berechtigt, dass aber der Consensus der spätern 
Generationen, ja  selbst der der Tabiin  völlig gleichgültig sei 
und dass aus demselben keine Rechtslehre abgeleitet werden könne

Andere Theologen beti-achten die Geltung des lgmä‘ als Postulat des gesunden 

Menschenverstandes und mühen sich nicht ab, nach geschnobenen Bewoisen für 
dieselbe zu forschen.

1) Kremer, C u l t u r g e s c h i c h t e  des  O r i e n t s  1 p. 488.

2) Die hauptsächlichsten auf bezüglichen Streitfragen sind kurz

zusammengestellt im D i c t i o n a r y  o f  the t e c h n i c a l  t e rms  u s e d  in tlie  

s c i e n c e s  ö f  t he  M u s a l m a  ns s. v. I p. — f . .  Aber die Unterscheidung

zwischen a) ^*¿31 i ist dort

nicht erörtert. Vgl. über Igmä‘ jetzt auch C. S n o u c k  H u r g r o n j e ’s A b 
handlung: N i e u w e  B i j d r a g e n  tot  de k e n n i s  v a n  den  I s l a m  (Bijdr. tot 
de Taal-, Land- eu Volkenkunde v. Ned. Indie 4e Volgr. VI. Deel 1883) p. 43 iV. 
des Sonderabdrucks.. Diese ausgezeichnete Arbeit des holländischen Gelehrten 

war zur Zeit der Abfassung vorliegender Abhandlung noch nicht erschienen.
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und dürfe x). Denn, so argumentiren sie, nur zur Zeit der Genossen, 
welche einen an einem Orte vereinigten Kreis bildeten, dessen Mit
glieder wie deren Anzahl jedem bekannt waren, war es möglich, 
die Uebereinstimmung sämmmtlicher competenter Autoritäten zu 
erheben. Nach Ablauf der Generation der „Genossen“ aber zer
streuten sich die Gelehi'ten in alle Länder und Zonen und ver
mehrten sich so sehr, dass ihre Zahl nicht zu bestimmen ist 
und dass eine Ortschaft sie nicht einschliessen konnte. Was sie 
also in voller Uebereinstimmung lehren, liesse sich gar nicht be
stimmen.

W ir ersehen hieraus, dass in den Schulen Abu Hanifa’s und
Al-Säfri’s sehr leicht eine Lehre auf Grund des Igmä‘ zur Geltung
kommen mochte, welche die Zähirschule als völlig unbegründet
verwerfen konnte. Das P  r i n c i p aber des Igmä‘ hat auch Däwüd
und seine Schule anerkannt, und ihre Polemik wendet sich zumeist 
nur gegen die Anwendung jener Rechtsquellen, die sie im Princip 
als unzulässig verwerfen, gegen die der speculativen Quellen.

Däwud’s Opposition gegen Kijäs und Ra’j, die Existenz seiner 
dieser Opposition gewidmeten Schriften ist in ihrem geschichtlichen 
und literarischen Zusammenhange erst dann recht zu begreifen, 
wenn wir sie in Beziehung setzen zu der in der Schule Abü Jüsufs 
hervorgetretenen literarischen Bestrebung, die Berechtigung der 
speculativen Quellen theoretisch immer tiefer zu begründen, nach
dem sie praktisch in Abü Hanifa’s System ihr Bürgerrecht erhalten

hatten. Die r̂ >U5'“ u. s. w. sind als Gegenschriften
p-

zu fassen gegen hanefitische W erke, wie z. B. das o L x - il
c-

und , wie deren der Schüler Abü Jüsut's,

Abü Müsa ‘Isa b. Abän b. Sadaka (st. 220) in die W elt setzte, 
um die theologischen Scrupel der traditionsfreundlichen Reaction 
zu zerstreuen 2).

1 ) W a r  a k ä t  Bl. 34a L_JUs l i ^ L >

^  I

,3  tyS-ÄJ Lsls (cod.

OAc ^ jU a J ft l l  £

2) Flügel, U o b o r  d i e  C l a s s e n  d e r  h a n e f i t i s c h e  u H e c h t s -  
g e l  e h r  te il (Abhandlungen der phil. histor. Classo dor kgl. sächs. Gesellsch. 
d. W W . Bd. 111 [1801] p. 288.

3*
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Aber auch Däwüd sollte die Erfahrung machen, die für die alten 
Ashüb al-hadit der vorhanefitischen Epoche nicht ausbleiben konnte. 
Auch ihm zeigte die Praxis die thatsächliche Unzulänglichkeit 
seiner Theorie; er hatte gut auf das ausschliessliche Recht der 
Schrift und der Tradition pochen, Analogie und Ra’j  verwerfen: 
die- richterliche Praxis musste immer nach Succurs aus anderen 
Vorrathskammern rufen, wenn die geschriebenen und überlieferten 
Quellen sie im Stiche Hessen. Immer mussten die exclusiven 
Traditionisten auf die ultima ratio des Sa'bi (oben S. 7) zurück
kommen. Dies sollte auch Däwüd erfahren. Die Praxis versagte 
ihm die Möglichkeit der vollen Bethätigung seiner eigenen Theorien. 
Er selbst war genöthigt, in der Praxis der Gesetzeskunde das 
Kijäs zu benutzen und es als „ B e w e i s “ g e l t e n  zu l a s s e n 1). 
Dies ist aber nichts anderes als eine Wiederannäherung an den 
Standpunkt Al-Säfi‘i’s. Diesem praktischen Zwange weichend, hat 
denn die durch Däwüd begiündete Schule die starre Verwerfung 
der selbständigen, von der Tradition freien Meinung aufgeben 
müssen, während sich jedoch immer noch ein Häuflein von Ideo
logen fand, welche den starren Negativismus festhielten. Al-Mä-

werdi erwähnt diese beiden Schattirungen der „Kijäsleugner“ (»Lai

y^L jü i) bei der Frage, ob solchen Theologen richterliche Aemter

anvertraut werden dürfen: „Diejenigen, welche die Analogie ver
werfen, sind von zwei Arten. Die einen verwerfen dieselbe und folgen 
dem Aeusseren des Textes und richten sich nach den Sprüchen 
der Altvordern da wo diese mit keinem Text in Widerstreit 
stehen. Das selbstständige Igtihäd aber verwerfen sie völlig und 
wenden sich ab von dem eigenen Denken und freien Ergründen. 
Solchen dai’f  man nicht Richterämter anvertrauen, da sie die 
Methoden der Gesetzeskunde nur in unzulänglicherWeise bethätigen. 
Eine andere Classe derselben verwirft zwar die Analogie, geht 
aber in der Gesetzesdeduction dennoch selbstständig vor, indem 
sie sich auf den Inhalt (Geist) der Worte und den Sinn der Anrede 
stützen. Dahin gehören die Ahl al-Zähir; ob man solchen Theo
logen ein Richteramt anvertrauen dürfe, darüber sind die Genossen 
A l-Säfii’s getheilter Meinung“ 2). Es versteht sich von selbst, dass

1) A b u l f e d ä  A n n a l e s  II p. 262 (j,

»U^w .5 -LiäsS d. h. er nahm es wie und

x Xjm und unter die p VÜo! auf. Reiske liest "^^13 und findet

folgenden Sinn: „et q u a m v is (! ) ah ipso rerum usu et indole cogeretur deineeps 
similitudinis rationein habere, n i h i l o mi n u s ( ! )  tarnen appellabat eum ferendae 
sententiae m o d u m  i g n o b i l e m “. Vgl. hierüber auch A l - S a m  ‘an i (Beilage V).

2) Cons t i t u  t i ones  p o l i t i c a e  ed. Enger p. II!,
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Dáwűd dem Kijas nur im äussersten Nothfalle ein Recht einräumte; 
die Concession, es e i n D a l i l  zu nennen, haben später fanatischere 
Schüler, wie z. B. Ibn Hazm einer war, zurückgenommen.

Bei dem geringen Raume, den in Dáwúd’s Lehrsystem die 
bei allen seinen Vorgängern breiter Berücksichtigung gewürdigt,en 
speculativen Hülfsmittel fanden, musste jenes in vielen Punkten 
von den gangbaren Schulen abweichende Meinungen aufweisen. Es 
wäre für die vergleichende Kenntniss der ältesten muhammeda- 
nischen Gesetzeskunde von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, 
wenn wir die Reihe der Unterscheidungslehren Däwüd’s und der 
Zähiriten vollständig besässen. Die Lehre der Ahl al-Zähir wurde 
aber, wie wir im letzten Kapitel näher sehen werden, von der 
Berücksichtigung in der Feststellung des Consensus bald völlig 
ausgeschlossen, und daher kommt es, dass in Werken, in welchen

die Unterscheidungslehren (o 'Us^L>) der orthodoxen Schulen ver

gleichend dargestellt werden , die Lehren der Ahl al-Zähir, als

1) Diese Literatur, welche jedoch nicht zu verwechseln ist mit der Wissen

schaft von dem (s. Anmerkung 2), verdiente einmal in

bibliographischer Beziehung eingehend behandelt zu werden. Eröffnet wird sie,

wie ich glaube, durch Al-Säfi‘i’s Arbeit , in welcher er

die Differenzpunkte zwischen Abü Hanxfa und Muhammed ibn Abi Lejla zu

sammenstellt (Talidib p. w . ) .  Nach F l ü g e l  (Abhandlungen der siichs. Ges. 

d. W W . Phil. hist. CI. 1861 p. 301) wurde dieses von A b u

Z e j d  ‘A b d  A l l  áh  A l - D a b f l s i  (Mitte des V. Jhd.) begründet durch sein
w -P

L_5bL_X_£>f ,3 W ir können jedoch schon früher

(III. u. IV. Jhd.) Anfänge und Ausführungen in dieser Frage nachweisen. A b ü  

B e k r  i b n  a l - M u n d i r  (st. 309/10) wird als berühmter Schriftsteller in diesem 

Fache bezeichnet (Tahdib p. *1vö); dessen Zeitgenosse A l - T a b a r i  (st. 310)

schrieb ein x-v-2-S -áJ ! (Fihrist p. Pf^ö, 5 ); vgl. oben

S. 4; später verfasste A b ft  B e k r  a l - R ä z i  A l - G a s s ä s  (st. 370) einen

Auszug a u s  A l - T a h á w i ’s W erk über (oder í-Lgüáii

Ibn Kutlubugä p. 6, 17). Hierher gehört auch der Säfi'ite Z a k a r i j ä  b. Jah j ä

A l - S f t g i  (st. 307) mit seinem . Bei Ibn al-Mu-

lakkin (Bl. 12b) wird von A l - H u s e y n  b. a l - K ä s i m  Abft ‘A l i  A l - T a b a r i

(st. 350) gesagt: xää jo . • Vgl. dieselbe Angabe

bei Abu-l-Mahäsin II p. S*öv. Zu erwähnen ist noch, dass man in späterer 

Zeit unter vorzugsweise nur die Kenntniss der Unterscheidungs-
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l'ür den Consensus völlig gleichgültig, ganz und gar unberück
sichtigt und unerwähnt blieben. Nur von den daraulbezüglichen 
Werken zweier Verfasser ist mir ein Anderes bekannt geworden. 
Der Hanefit M u l i a m m e d  b. ‘A b d  a l - R a h  man  al  - S a m a r 
k a n d  1 A l - S i n g ä r i  (st. 721) verfasste ein in diese Literatur

gruppe gehöriges W erk: iiiyut «_JlkSf üJwc, in welchem

neben den vier orthodoxen Schulen auch die Lehrmeinungen der 
Si‘a und der Däwüditen Punkt für Punkt vorgeführt werden x) ; 
dieses Buch ist uns aber nicht erhalten geblieben. Dann ist der 
berühmte Theosoph ‘A b d  a l - W a h h ä b  A l - S a ‘ r ä n i  (st. 973) zu 
nennen, welcher in Folge der eigentümlichen Tendez seiner „Wage

der Wahrheit“ , in welcher er eben die Lehre von der

Gleichwertliigkeit aller dififerirenden Schulmeinungen, als für den 
Geist der Religion gleichgültiger Formensachen, theoretisch durch
zuführen strebt, den Unterscheidungslehren der Ahl al-Zähir neben 
denen der orthodoxen Schulen gleichberechtigte Erwähnung gönnt2). 
Das Mizän verfasste Al-Sai'äni nachdem er bereits in die Richtung 
der muhammedanischen Theosophie eingetreten war. Aber schon 
bevor er sich dieser Richtung angeschlossen hatte, verfasste er unter

dem T itel: (oder gs_£JU.Ji) o L ö "

ein Buch ähnlichen Inhaltes 3) , welches —  wenn ich

dies aus den Worten, dass es die „actuellen und verschwundenen“ 
Madahib behandle, folgern darf4) —  neben den orthodoxen Schulen

lehren der beiden Schulen des Abu Hanifa und Al-Säli'i verstand. So finden 
wir bei Al-Firkáh ( W a r á k á t  Bl. 52b) zu den Worten des Imám al-Haramejn

íJiájwj L*JLc j .Xj

folgende Bemerkung des Commentators:

Q '' '¿-¿-G-J—SU j\ ¿CJlSjJÍ ^  ^ *—1—* 
o y

^/5 ^ ¿J L* ^¿>0  'bi»

. Jaäs Q.x/iUe'bSl

1 ) I b n  K u t l u b u g ä  p. 42 nr., 165.

2) Solcho Stellen sind ausser den in dieser Arbeit später arizuführonden 

noch folgende: 1 pp. IH*, tt*t, tl*v, tt* a , t f ! ,  I f f ,  töt, tot*, tö4! , t*t*A,

ii pp. n ,  f ö ,  f v , 0r ,  öa , i . ,  í r ,  v f, ir ,  tu , n r ,  r r r .

3) Ein kleines Stück davon ist in einer Gothaer Sammelliandschrift. Vgl. 
P o r t s  eh Arab. Handschriften I p. 21 nr. 123.

4) Mi z ä n  I p. v f  ¿ÜJÍ
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auch die Zähirschule berücksichtigt. Dieses Werk welches er so
wohl im Mizän als auch anderweitig ') oft citirt, wird wohl als

* •£
identisch anzusehen sein mit einem ‘¿IM welches

Al-Sa‘räni ebenfalls als sein Werk anführt2). Ausserdem wird in 
einigen grösser angelegten Tafsirwerken und Traditionscommentaren 
bei Stellen, aus deren eigentüm licher Interpretation eine Sonder
lehre der Zähirschule folgt, auf diese, zuweilen mit Darlegung des 
Ideenganges der bezüglichen Beweisführung, hingewiesen. Aus 
diesen Werken haben wir denn auch in dieser Arbeit unsere Daten 
hinsichtlich der Lebrmeinungen der Zähirschule zumeist schöpfen 
müssen.

W ir dürfen annehmen, dass die Anhänger Däwüd’s seine Lehren 
immer weiter entwickelten, die Consequenzen seiner Grundsätze 
auf weitere Kreise ausdehnten, mit einem Worte, von ihrem Stand
punkte aus eine Vervollkommnung der zähiritischen Gesetzeswissen
schaft anstrebten und bewerkstelligten. Zu bestimmen, was von dem, 
was wir die Lehre der Zähirschule nennen, den successiven Gene
rationen von Zähiritien einzeln angehört, können wir uns nicht 
anheischig machen. Ja sogar für die in dieser Beziehung wichtigste 
F rage: „was hat Däwüd selbst von den übrigen Imamen Abweichen
des in der Gesetzeswissenschaft gelehrt?“, sind wir nur auf spärliche 
Daten angewiesen. W ir können es nicht als unzweifelhaft hin
stellen, wenn die Quellen, denen wir in den folgenden Abschnitten 
Glauben schenken, eine oder die andere Lehre der Zähirschule als 
von Däwüd selbst abstammend erwähnen. Sicher ist in diesem 
Falle nur d ies, dass wir eine zähiritische Lehre vor uns haben; 
unsicher bleibt aber, ob sie bereits von Däwüd ausgesprochen 
wurde. Einige Lehrmeinungen aber werden im Laufe der Rede 
über Däwüd’s System als dem Däwüd selbst angehörige und sein 
System besonders charakterisirende hervorgehoben. Von diesen 
wenigstens gilt mit grösser Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich 
von dem Stifter der Zähirschule herrühren. Solche Punkte sind: 
die Lehre Däwüd’s von der Beschränkung des Verbotes, goldene 
oder silberne Gefässe zu gebrauchen, auf das Trinken aus solchen 
Gefässen3) ; von der Beschränkung des Wucherverbotes auf die

1 ) L a t ä ’i f  ¡i 1 - mi nan  (Hschr. des ung. National-Museums Nr. X V ) Bl. 178a.

2) M i z ä n  I. p. v. .  3) A b u l f e d ä  A n u a l e s  II p. 262.
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sechs in der Tradition ausdrücklich genannten Arten *); die den 
übrigen Schulen widersprechende Lehre Däwüd’s, dass die Fre i
lassung eines mit Fehlem behafteten Sklaven genüge da wo das 
Gesetz die Freilassung eines Sklaven als Sühne vorschreibt2), eine 
Meinung, welche den berühmten Imam al-Haramejn zu dem strengen 
Urtheil veranlasste, dass Al-Safi'i den Däwud dieser einen Meinung 
wegen von dem Rechte, ein Gelehrter genannt zu werden, aus
geschlossen hätte, wenn er sein Zeitgenosse gewesen wäre; die 
Lehre Dáwúd’s, dass das  ̂ofticielle Freitags officium nicht nur in 
den sogenannten grossen Gämi‘en (Kathedralen), sondern auch in 
den kleineren Localmoscheen verrichtet werden dürfe 3). Am deut
lichsten charakterisirt aber die Wortklauberei Däwüd’s folgende 
von ihm überlieferte Lehre, welche wohl von jener casuistischen 
A rt ist, deren Aufwerfung von den puristischen Traditionsanhängern 
sonst mit Entrüstung zurückgewiesen zu werden pflegte (s. oben 
S. 8). Wenn A. zwei Weiber hat und zu ihnen sagt: „Wenn 
ihr ein Kind gebärt, so ist mein Sklave N. ipso eventu freigelassen“, 
so fordert Däwüd, dass jedes dieser beiden Weiber ein Kind zur 
W elt gebracht habe, ehe A. angehalten werden könne, den Sklaven 
N. freizulassen; hat er doch gesagt, wenn ih r  u. s. w. und dabei 
den Dualis angewendet. Andere Kanonisten entscheiden, dass, 
welche immer von den beiden Frauen ein Kind gebäre, der Sklave 
freigelassen werden müsse. Es gab aber auch vernünftige Juristen, 
welche die ganze Frage eine müssige Absurdität nannten 4).

W ir  wollen nun aber die Rechtsmethode der Zähirschule als 
fertiges Ganzes in Betracht ziehen und die Anwendung der in 
diesem Systeme waltenden Grundsätze auf die Gesetzeswissenschaft 
an concreten Beispielen kennen lernen.

1) T a h d i b  a l - a s ma  p. t W ,  3. In dem Commentar zu Muslim erwähnt

Al-Nawawi noch andere zahiritische Lehren im Namen Däwüd’s.

2) ^ äsL£J| ujU HjÜüü! ¿U-ouJi xaäJI

bei A l - N a w a w i  ibid. p. Pi**! .

3) A l - S u b k i  1. c. Bl. 175b. S. über die Meinungsverschiedenheiten in 

dieser Beziehung A l - S a ‘r ä n i  I p. PPa .

4) Ih n  a l - M u l a k k i n  Bl. 5-b 5 W L iu Ia  ,j, i

‘

(cod.

¿ü! s j j .
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IY.
W ir können kein anschaulicheres Beispiel für die Beleuchtung 

des Verhältnisses der Zähirschule zu den übrigen orthodoxen mu- 
hammedanischen Gesetzesschulen anführen, als ihre Grundlehre 
betreffs des Wucherverbotes. In den Traditionen, in welchen das 
koranische Wuchergesetz näher bestimmt ist, werden sechs Arten 
genannt, mit denen —  in der durch das muhammedanische Gesetz 
untersagten Weise —  Wucher zu treiben verboten wird; und zwar:

Gold, Silber, Weizen,

Gerste, Datteln, Rosinen. Nun lehren die analogistischen Schulen, 
dass diese sechs Arten in den Traditionen nur als Specimina auf
geführt werden, dass sie aber keineswegs das ganze Gebiet der 
wucherfähigen Arten ausschliessend umfassen. Um nun bestimmen 
zu können, für welche Arten die eben genannten sechs als Bei
spiele gelten, suchen sie nach der Methode des Ta‘lil den Grund

(x lc ) ’) des Verbotes bei jeder Gattung, den Gesichtspunkt unter

welchen sie betreffs dieses speciellen Gesetzes fallen, die höheren 
Gattungen, deren Arten sie sind. Aus einer solchen Betrachtung 
folgt dann nach ihnen, dass nicht nur diese Arten, sondern die 
Gattungen, unter die sie gehören, dem Wucherverbote unterliegen. 
So hat schon in früher Zeit ein medinenser Rechtsgelehrter, Lehrer 
des Mälik b. Anas, Rabi'a, dem der Beiname „Rabi‘a des Ra’j “ 

&
iüixj.) gegeben wurde, den Gesichtspunkt aufgestellt, dass 

auf A lles, was der Almosensteuer (äL_5";) unterworfen ist, das

Wucherverbot Bezug habe, woraus also folgen würde, dass auch 
Haus- und Reitthiere in dieses Verbot inbegriffen sind2). In den 
Gesetzesschulen ging man auf noch speciellere Distinctionen ein. 
So z. B. sagt die Schule Abu Hanifa’s , dass die ersten beiden 
Arten nur Beispiele sind für das ganze genus des durch Gewicht 
Bestimmbaren ( ^ »  dessen Arten sie sind; die Schule Al-

Säfi'i’s sieht in denselben die Vertreter alles Werth Habenden 

(c. ,1*3^1 in den aufgezählten Früchten nur Beispiele von

Nahrungsmitteln u. s. w.; so dass also nach diesen

1) äXc , worüber A l-A s‘ari mit einem mälikitischen Theologen

disputirt, ist die „ r a t i o  des  W e i n v e r b o t e s “ nicht „ Z w e c k  des W e i n e s “ , 
wie Spitta Z u r  G o s c h i c h t e  A b u - 1 - H a s a n  a l - A s ‘a r i ’s p. 81 nr. 98 
erklärt.

2) l̂s J-gi ä^jii Lc J j  .
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Schulen das Wucherverbot nicht nur auf die in der Tradition an
geführten Arten, sondern auf Alles, was unter denselben Gesichts
punkt fällt, Bezug hat. Diese Schulen lassen, wie wir sehen, die 
Analogie walten und dehnen das Geschriebene durch die Anwen
dung der Analogie auf nicht ausdrücklich Geschriebenes aus. Die 
Zähirschule kann dieser auf speculativer W illkür beruhenden E r
weiterung des geschriebenen Gesetzes ihre Zustimmung nicht geben; 
wären jene Gattungen gemeint, so hätte der Prophet sicherlich 
dem kürzeren Ausdruck den Vorzug gebend, statt einzelne Arten zu 
nennen, bloss den einen Gattungsnamen gebraucht1). Das Wucher- 
Gesetz kann nach ihrer Ansicht nur auf jene sechs Arten Bezug 
haben, welche in der Tradition ausdrücklich erwähnt sind; wenn 
jemand mit solchen Dingen, welche in diesen sechs Arten nicht 
inbegriffen sind, die durch das muhammedanische Gesetz als Wucher 
betrachtete Art von Handel treibt, so hat er dieses Gesetz nicht 
übertreten 2).

W ir erkennen an diesem Beispiele den leitenden Gesichtspunkt 
der Gesetzeswissenschaft der Zähirschule in ihrem Unterschiede 
von dem sonstigen orthodoxen Fikh. Während dem letzteren, und 
zwar desto schärfer und systematischer’, je  mehr constitutives Recht 
dem Ra’j  und besonders der Analogie zuerlcannt w ird , stets die 
Frage vorschwebt: aus w e l c h e m  G r u n d e  w i r d  in B e z u g  
a u f  e i n  b e s t i m m t e s  I n d i v i d u u m  o d e r  in B e z u g  a u f  
e i n e  b e s t i m m t e  S a c h e  e t w a s  a n g e o r d n e t ?  und dann 
das betreffende Gesetz über den in der Schrift und der Tradition

1) M a f ä t i h  II p. oi*. O ^UX+JS q !

J j "  *1 o ^ L ü C J l  ~}S  LäjLi aX jSU I ^  jJls i U i i t  o U ä ^  

jts  *t ^ AläJ öLojJtla+Ji

) j . x j  j. q L s  p jjtL iLu

t_büs

2) A l - N a w a w i  IV  p. öi ^

5̂ -̂3-1 XAüäJf» w ¡X

JlS ^.¿i 3  sÄS> J^s. j  U ,

^  ĵ a Lx£>U k I*JI ^ . Vgl. noch ausführlicher A l - S a ‘ r ä n i  11

p. VV----VA.
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ausdrücklich constatirten Fall hinaus auf Alles ausgedehnt wird, 
was in Anbetracht der obschwebenden Gesetzesursache demselben 
a n a l o g  ist (vgl. oben S. 30), betrachtet die Zähirschule einen 
solchen Syllogismus als einen willkürlichen, dem Gedanken des 
Gesetzgebers eigenmächtig untergeschobenen und beschränkt das 

0 *
Gesetz (+ & > )  ausschliesslich auf die im Gesetz namhaft gemachten

persönlichen oder sachlichen Fälle ((joy^uUJl). Nach der Ansicht

der Zähirschule hat man überhaupt bei keinem Gesetze Gottes 
nach der Ursache desselben zu fragen, ebenso wie bei keinem 
Werke Gottes die Ursache der Hervorbringung zu untersuchen ist; 
die einzige Ursache der Hervorbringung derselben ist der souveräne 
W ille Gottes *): ganz dasselbe gilt auch von dem Gesetz.

In dem Traditionsausspruche, in welchem den Rechtgläubigen 
jede Art von Luxus verboten wird, nennt der Text blos „das

Trinken aus goldenen und silbernen Gefässen“ : aa

LU U i Lj ¿OC2.S £Ü! ,3 LJ-ii

„W er aus einem goldenen oder silbernen Gefässe trinkt, der

schlürft (mit diesem Trunke) Höllenfeuer in seinen Bauch“ 2). A ller
dings ist es wahr, dass in einigen Parallelversionen dieses Traditions
satzes neben dem Trinken auch das Essen aus solchen Gefässen

erwähnt wird (¿J| g  ^  J J 'L  ^ Ä J ! ) : jedoch ist jene oben

citirte Version die ursprünglichere, und an dieselbe hält sich 
Däwüd und seine Zähirschule, indem sie lehren, das Verbot beziehe 
sich lediglich auf das, was der einfache Wortlaut bietet. Verboten 
ist ausschliesslich das Trinken aus Gold- oder Silbergefässen; jeder 
anderweitige Gebrauch, den jemand von goldenen und silbernen 
Geräthen machen wollte, ja  selbst das Essen aus denselben, ist 
erlaubt3). Diese Lehre Däwüd’s wird als Beispiel für die Methode

1) I b n  H a z m  1 Bl. 27b * I * J  Uu^vJ J-JtÄj

0 \S  5̂ ! x*.X> 5  ä_L-*_5 L* Lo Jot&j

vgl. I b t ä l  Bl. Da, 14a. 2) M u s l i m ,  K i t ä b  a l - l i b ä s  nr. 2.

3) A l - N a w a w i  IV  p. f|*1
U w -- - # -- .

sLJt ¿Laü-äJ! ¿ U i ,3

La 'bS! 0 ‘-/S iA>-f v_aJi^Vj

q x ; ö-JC-j ¿Jf L^_jvXJs ^ jisucJÜ

. jjLw j 'wJ.XCol
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der Zähirrichtung bei dein Historiker Abulfeda angeführt ’ ). Die 
Kijässchulen forschen auch hier vermittelst ihrer auf die Motivirung 
der Gesetze und auf die Deduction von Analogien auf Grund 
dieser Motivirung auferbauten Forschungsmethode dem Geiste des 
Gesetzes nach. Da die im Traditionstext ausdrücklich erwähnte 
•Benutzung von Gold und Silber nur deshalb verboten sein konnte, 
weil der Gesetzgeber den luxuriösen Gebrauch derselben miss

billigte, um hierdurch Hochmuth und Prahlerei hintanzu

halten, darum muss in jenem b e i s p i e l s w e i s e  hervorgebobenen 
Detail j e d e  A r t  von Benutzung inbegriffen sein. Sie verbieten 
demzufolge z. B. auch die Benutzung solcher Gefasse für die 
rituelle Waschung (wudü’) 2);  einige Codices erwähnen sogar, dass 
die kleine Sonde, die man beim Aufträgen des Kohl benutzt, nicht 
aus Gold oder Silber sein dürfe3). Nach diesen Beispielen wird 
einleuchtend sein, wie es zu verstehen ist, wenn wir sagen, dass 
der vorwiegendste Unterschied zwischen dem Gesetz nach der Au f
fassung der Zähirschule und den durch die Kijässchulen entwickelten 

Gesetzesfolgerungen (^ - s )  darin besteht, dass in jenem der W ort

laut der als autoritativ anerkannten Gesetzestexte ausschliess
lich massgebend ist, während in der Entwicklung des Gesetzes 
in letzteren über diesen strengen Wortlaut hinausgegangen wird. 
Der soeben betonte Grundunterschied in der Gesetzesentwicklung 
beider Schulen bezieht sich auf beide der geschriebenen autori
tativen Quellen des muhammedanischen Gesetzes: nämlich sowohl 
auf Kitäb als auch auf Sunna. W ir wollen auf beiden Gebieten 
einige concrete Beispiele dieses Gegensatzes betrachten.

1. Sure I I  v. 283 giebt Muhammed im Namen Gottes fo l
gendes Gesetz: Nachdem er angeordnet, dass im regelmässigen 
geschäftlichen Verkehr die Sicherheit der Habe des Gläubigers 
durch schriftliche Bestätigung der entlehnten Summe von Seiten

o  ̂  ^ y o y

des Schuldners gefordert werde, sagt er: ^  ^  X̂c. ^ jS  

‘¿jtayJiA L o li" „Wenn ihr aber auf der Reise seid

1 ) A n n a l e s  M u s l o m i c i  ed. lteiske II p. 262.

2) A l - S a ‘r ä n i  I p. ^ 3̂*—5

bi! U ji ^  ^

.0^» Lo uXs>  ̂ ^ *3 »

3) B u r h ä n  a l - d i n  A l - B i r m ä w i ’s Supercommentar zu Abu-l-Käsim
al-Gazzi’s Sa r h  a l - g ä j a ,  Bul&k 1287 p. |v.
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und keinen Schreiber findet, so wird ein Unterpfand in Beschlag 
genommen“. Schon einige Rechtslehrer der altern Zeit, so be
sonders im I. Jhd. der Mekkaner Mugähid (st. 100— 4) und im
II. Jhd. der Basrier Al-Dahhäk (st. 212), legten den Vers nach 
dem stricten Wortlaute aus und beschränkten das Pfändungsrecht 
auf die Reise; wenn sich hingegen die beiden Parteien zu Hause 
oder im Allgemeinen an regelmässigen stabilen Wohnorten mensch

licher Gesellschaft ( befinden, so hat nach ihnen das Unter

pfand im geschäftlichen Verkehr nicht statt, sondern es muss unter 
solchen Umständen der Gläubiger seinen Anspruch durch die Au f
setzung einer schriftlichen Schuldurkunde versichern1). Diese wort
getreue Auslegung und praktische Anwendung des koranischen Ge
setzeswortes wurde von den Rechtsschulen aus leicht begreiflichen 
Gründen verworfen, so sehr, dass Al-Buchäri sich berechtigt fühlen 
konnte, die Gültigkeit des Pfandes unter Verhältnissen, die durch 
das Koränwort ausgeschlossen zu sein scheinen, schon in der Titel- 
überschi'ift zu dem betreffenden Kapitel seines Traditionswerkes 
als unbestritten mit einfliessen zu lassen, indem er dem Kapitel

über das Unterpfand folgende Aufschrift vorsetzt:

j ;  und in der That zeigen

die dort zusammengestellten traditionellen Mittheilungen der Zeit
genossen und Gefährten des Propheten, dass der Prophet in Medina, 
also im liadar, seinen Gläubigern Pfänder gab. Nur Däwüd al- 
Zähiri und seine Schule fügen sich nicht der allgemeinen Au f
fassung, nach welcher der Umstand der Reise im Koranverse nur 
a p o t i o r i  hervorgehoben w ird, ohne eine Beschränkung aus- 
drücken zu wollen, und nehmen sich vielmehr der vergessenen 
Lehre Mugähid’s und Al-Dahhäk’s an 2). In der Anmerkung finden 
w ir, dass Fachr al:din Al-Raz! in Sure IV  v. 102 einen Beweis

1) Ma f ä t i l i  II p. 00a  (j. q !  ^-Le.

^5  j

j - i J o  O X j J ü ' ¿»ivÜJ J.^ju

äXcd! ^yA

. ^ 1  J o jt ,  ^

2) A l - K a s t a l ä n !  IV  p. P H *  ^ Ä J

vgl. A l - S a ‘r ä u i  II p. aö.
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für die Thatsache findet, dass bei gewissen Gesetzen des Koran 

bestimmte Fälle blos a potiori (\_JlxJl angeführt

werden, ohne dass damit angedeutet würde, dass das betreffende 
Gesetz ausschliesslich nur auf diesen bestimmten Fall Bezug hat. 
Aber auch bezüglich des in dieser Beweisstelle enthaltenen Gesetzes 
klammert sich Däwüd und seine Zähirschule an den Wortlaut des 
Schriftausdruckes; nur dass hier die gegnerischen Schulen die
jenigen sind, welche innerhalb des Gebietes des Schriftwortes eine 
aus dem Geiste desselben folgende B e s c h r ä n k u n g  vollziehen, 
während wieder andererseits die Zähirschule auch hier den Ge- 
neralisationsbetrebungen der Kijässchulen widerstrebt. Au f diesen 
Vei's wii’d nämlich das Zugeständniss des sogenannnten s a l ä t  
a l - c h a u f  und s a l ä t  a l - m u s ä f i r  zurückgeführt. Muhammed

sagt dort: q -«'* q ! .̂x̂ sLc. ^  IoU,

- . w y  ̂ o  ̂ o i  y o I
äjJuiil „Und wenn ihr das

Land durchstreift, so begeht ihr keine Sünde dadurch, dass ihr das 
Gebet kürzet, so ihr fürchtet, dass euch die Ungläubigen beun
ruhigen könnten“. Die allgemeinen Gesetzesschulen *) bestimmen 
hier gewisse locale Grenzen für die Anwendung des Zugeständ
nisses, welches behufs Abkürzung des vorgeschriebenen Gebetes der 
Reisenden gemacht wird. So z. B. bestimmen Mälik und Al-Säfi‘i, 
dass dieses „Durchstreifen des Landes“ sich zum mindesten auf 
die Entfernung von 4 Poststationen zu je  4 farsach, die Parasange 
zu 3 mil, das mil zu 12 000 Schritten d. i. 3000 chatwa’s (denn

je  3 Schritte machen eine chatwa aus), vom Wohnort aus

gerechnet, erstrecken müsse; andere geben andere Massbestim- 
mungen an; alle berufen sich auf Traditionen, welche von den

wortklaubenden Zähiriten als nicht genügend beglaubigt

verworfen werden. Kleinere Entfernungen vom Wohnorte können 
nicht als Reisen betrachtet werden, die den Muslim berechtigen, 
von dem Zugeständniss des kurzen salät al-chauf Gebrauch zu 
machen. Die Ahl al-zähir wollen von dieser exegetischen Be
schränkung nichts wissen. Sich an den Wortlaut des koränischen 
Gesetzes klammernd, sagen s ie : Der in Rede stehende Koranvers 
enthält einen Bedingungssatz; so oft nun der im Vordersatz ent
haltene Fall eintritt, allemal wenn „ein Streifen durch das Land“ 
d. h. eine Entfernung vom regelmässigen Wohnorte stattfindet,

1) Auch im si‘itischen Gesetz werden die Entfernungen, sowio die Art und 

die Umstände der Reise genau festgesetzt, für welche die Befugniss des ab

gekürzten ä^i>o Geltung liat. Querry, Dr o i t  m u s u l m a n  I p. 12G— 132.
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darf das gekürzte Gebet verrichtet werden. Die Bestimmung der 
hierzu nothwendigen Entfernung vom gewöhnlichen Wohnorte ist 
eine willkürliche Neuerung jener Traditionare, auf welche sich die 
gegnerischen Schulen berufen, und können gegen das ausdrückliche 
nass des Koran gar keine Bedeutung haben J). Immer wird aber 
vorausgesetzt, dass auch die andere im Koranvers erwähnte Be
dingung —  nämlich Bedrohung durch den ungläubigen Feind —  
vorhanden sei, eine Nebenbedingung, auf welche wieder die ändern 
Schulen kein Gewicht legen, sondern dem gekürzten Gebete auch 
unter anderen Umständen Raum geben. In einem safi'itischen 
Codex z. B. finde ich folgende Fälle aufgezählt, in denen das 
gekürzte „Furchtgebet“ zulässig ist: in jedem erlaubten Kampfe 
oder auf der Flucht in einem solchen Kam pfe, wie wenn z. B. 
der Gerechte gegen den Unterdrücker kämpft, oder der Vermögende 
gegen jemanden, der seine Habe entwenden w ill; wenn jemand vor 
einer Ueberschwemmung oder einem Brande sich flüchtet, oder 
vor einem Raubthiere, dem man sonst nicht entkommen kann, oder 
wenn jemand ein Land verlässt, wo Gewalttätigkeit herrscht, ja 
selbst wenn ein zahlungsunfähiger Schuldner vor seinem Gläubiger

flieh ta). Die durch die Bedingungsworte .̂ 1 und föt eingeleiteten
£ £

Sätze haben zwar den Sinn, dass so oft die in solchen Sätzen 
enthaltene Bedingung vorliegt, auch die im Nachsatze enthaltene 
Aussage zur Geltung kommt, sie sagen aber nicht aus, dass diese 
letztere ausschliesslich an die im Vordersatze gegebene Bedingung 
geknüpft se i; vielmehr tritt sie in allen ähnlichen und verwandten 
Fällen ebenfalls in Geltung. Natürlich widersetzt sich die Zähir
schule dieser Generalisation 3).

1) M a f ä t ih  111 B. f f f  Jw jLi 0 ! Jo PU , O j b  p - C j

. . . .  £

J o j ä  Q »  isLOyO wJÜ' ¿Jys

löf*, y *

w *.-j ..-X-J

__ä-j q ! 3  Lvü

2) l i u r h ä n  a l - d i n  A i - B i r m ä w x  p. IH.  3) Maf ä t i h
O w

p. f r l  q !
£ £• ' C-

-O \ \ j " j \  o  •• > ^
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An den Geltungskreis der unter einem Bedingungswörtchen 
eingeführten Aussage in einem Koranvers knüpft sich auch fo l
gender Differenzpunkt zwischen den beiderseitigen Gesetzesschulen.

OrO I kV y O y # W
Sure V  v. 8 : ^jl löl LjjI L j

£■
/ L fJl u. s. w. „0  ihr, die ihr gläubig

seid! wenn ihr zum Gebet aufsteht, so waschet eure Gesichter 
und eure Hände u. s. w.“. Man begegnet häufig der durchaus 
h’rigen Ansicht, dass es eine der ceremoniellen O b l i e g e n h e i t e n  
des muhammedanischen Lebens sei, dass man vor jedem der fünf 
kanonischen Gebete die rituelle Ablution (al-wudu) vollziehe. In 
der That folgt dies aus dem eben angeführten Koranverse, und 
zum Theil auch aus der thatsächlichen Praxis frommer Muslims. 
Aber andererseits herrscht keine Meinungsverschiedenheit unter den 
vier anerkannten Gesetzesschulen darüber, dass diese fromme Praxis

allerdings eine gottwohlgefällige *), dass sie aber durchaus

nicht obligatorischer Natur (Jo-i) sei. Obligatorisch sei nur

eine einmalige Waschung für alle fünf vorgeschriebenen Gebete des 
Tages, und die Gültigkeit dieses einmaligen rituellen Aktes erstreckt 
sich innerhalb der Zeitdauer dieser fünf Gebete auf so lange, als 
der status puritatis nicht durch einen Zufall aufgehoben wird, der 
nach den muhammedanischen Rituallehren eine Ablution erforder
lich macht. Es ist überliefert, dass der Prophet selbst am Tage 
der Eroberung Mekka’s alle fünf Gebete unter einem einzigen wudu 
verrichtet und ‘Omar gegenüber ausdrücklich bemerkt habe, dass 
er vorsätzlich so handle und dies für richtig erachte. Diese Ueber- 
lieferung bestimmt die vier anerkannten Schulen, welche in dieser 
Frage vollständigen C o n s e n s u s  darbieten, den erwähnten Koran
vers, dessen Wortlaut in entschiedenem Widerspruch zu dieser 
Lehre steht, dahin zu deuten, dass er eben das Obwalten jener 
oben angedeuteten Umstände voraussetze, unter denen eine erneute 
Ablution vor einem Zwischengebete n o t h w e n d i g  w ird 2). Man 
hat sich nicht gescheut, diese Interpretation in den Text des Verses

i ~
hineinzubringen, indem man zwischen die Worte ~<j 1 ^  St und 

IJuvi^Ls die Worte einschob. Dass man schon in

1) A b ü  Su' f i d führt in seinem T a f s i r  (Marginalausgabe von Büläk III 
p. ö Pa )  zur Unterstützung dieser Auffassung der Fukahä noch folgende Tradition

M P
an: ü L « . >  ^  ^-Lc- I__, aus welchem

Ausspruch hervorgeht, dass das erneute wudü’ in statu puritatis ein o p u s  
s u p e r e r o g a t i o n  i s ist.

2) A l - B e j d a w i  z. St. I p. PfA,  14 ist dios umständlich erörtert.
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alter Zeit das wudu vor dem jedesmaligen Gebete so sehr zu 
vernachlässigen pflegte, dass in dieser Beziehung bald die zügel
loseste Praxis Platz griff, erhellt auch aus einer Anekdote die in 
der Biographie des gottlosen Dichters Al-Ukejsir al-Asadi erzählt 
wird. Die fromme Tante dieses Dichters wollte ihren zügellosen 
Netten durchaus zur Einhaltung der Gebete anhalten. „Du bist 
mir mit deiner Zudringlichkeit schon lästig geworden!“ sagte end
lich der Dichter. „Nun wähle zwischen zwei Möglichkeiten. Ent
weder ich vollziehe die Waschung ohne zu beten, oder ich bete, 
aber ohne die vorangehenden Waschungen zu vollziehen“. „Nun 
wenn es nicht anders sein kann“ , entgegnete die Tante, „so bete 
denn ohne wudü“ 1). Von verschiedenen frommen Muslimen der 
ersten Jahrhunderte wird ausdrücklich berichtet, dass sie das Abend
gebet und das darauffolgende Frühgebet unter e i n e r  Ablution 
zu verrichten pflegten2). Es ist klar, dass —  was auf diesem 
Gebiete auch anderweitig sehr oft beobachtet werden kann — 
die Gesetzlehrer in diesem Punkte der laxer gewordenen Praxis 
Concessionen machten und das Gesetz durch die Künste der Inter
pretation dem sich frei entfaltenden Leben gemäss, das sie um 
jeden Preis mit den Anforderungen des Gesetzes im Einklang 
wissen wollten, unnnodelten. Dieser Anpassungsvorgang ist eine 
Erscheinung, die sich wie ein rother Faden durch die Exegese und 
Traditionsliteratur hindurch zieht. W ir begegnen ihr aber auch in 
nichtmuhammedanischen Religionsliteraturen. Es ist jedocli leicht 
begreiflich, dass die Schule Däwüd’s ein solches Ansinnen ernstlich 
zurückwies und —  in Uebereinstimmung mit der Lehre der Si‘a —  
den Wortlaut des Korans und nur diesen allein urgirend, fordert, 
dass vor j e d e m  kanonischen Gebete unter allen Umständen das 
wudü’ vollzogen werde, und diesen Akt als streng o b l i g a t o r i s c h  
betrachtet. Die dieser Auffassung entgegenstehenden traditionellen 
Erzählungen:i) werden, als nicht voll authentische, zu schwach 
befunden, um den Wortsinn der Schrift modificiren zu können; ja 
selbst für den Fall, dass sie authentisch wären4), könnten sie das 
koranische Gebot nicht abschwächen nach dem von der Zähirschule

1) K it  a b  a l - a g ä n i  X p. 1!.

2) A b u - l - M a h a s i n ,  Annales I p. t*AA, ö .v , öff“ u. a. m.

3) Die massgebende Stelle ist K it  ab a l - w u d u ’ nr. 55 (56), wo Anas 

berichtet, dass der Prophet vor jedem Gebete das wudu’ vollzog, was aber
p £ c y

die Genossen betrifft: OuX.-S'o ^  Ls

4) A l - S a ‘r ä n i  führt diese Streitfrage unter den

nicht an; wohl aber stellt er in der Einleitung zum Mizan I p. a1! Traditions
sätze zusammen, die —  mit einander in Widerspruch —  den beiderseitigen 

Lehren als Stütze dienen können.

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 4
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G£ vw C - »
fest,gehaltenen Grundsatz: qvo ¿LxJ«._aJt xJU a JI .̂,1

w  o

X4 «ó )| „der Beweis, der dem gesprochenen Worte entnommen wird,

ist, zwingender als ein Beweis, der aus der geübten That gefolgert 
wird“ ; zumal in unserem Falle, wo aus dem Texte der Erzählung 
gefolgert werden muss, dass Muhammed unter den ausserordent
lichen Umständen der Eroberung seiner Vaterstadt die strenge
Einhaltung des fünfmaligen wudü’ ausnahmswe i s e  vernachlässigen 
musste. W ir sehen, die Zähirschule steift sich auf die Erklärung 

des Wörtchens Í j>5 im Koranverse =  „s o  o f t  ihr zum Gebete

aufsteht u. s. w.“. Es ist interessant zu sehen, wie Fachr al-din
Al-Räzi, der diese Streitfrage mit gewohnter Weitläufigkeit unter 
scholastischer Beibringung aller Argumente von beiden Seiten 
registrirt ' ) ,  der Auffassung der Schule Däwüd’s folgende syntak

tische Anschauung über die Sphäre des Wörtchens entgegen
setzt: Die Fukaliä sagen: das W ort JÓ! involvii't nicht die a l l -

£
g e m e i n e  Geltung. Beweis hierfür ist folgendes: Wenn jemand 

zu seinem Eheweibe sagt: „Wenn (töt) du ins Haus trittst, so bist,

du geschieden“, und die Frau tritt mehreremale ins Haus: ist sie 
nun geschieden, so  o f t  sie ins Haus eintritt?“ Oder ein Herr sagt 

zu seinem Sclaven: „Wenn (löt) du auf den Markt gehst, so suche

N. N. auf und sage ihm dies und das“. Der Sclave muss, uni 
seinem Herrn zu gehorchen , seinen Befehl nur einmal ausführen, 
nicht aber so oft er den Markt betritt N. N. aufsuchen und die 
ihm aufgetragene Botschaft bestellen. Es ist nicht bekannt —  
setzt Fachr al-din ironisch hinzu —  wie Däwüd in der Ehe
scheidungsfrage denkt; möglich ist’s wohl, dass er auch hier die 
wiederholte Ehescheidung als nothwendige Folge betrachtet *).

1) Mafätih III p. ol̂ A tr. 2)  ̂ iól xjli ¿LS
 ̂jj.it—> vii/OlS íóí \1) 1 y -J x-ji-X-J ̂

L-oui  ̂ UolS 'íj'*

,j, 0»¡Í0 0 i .̂.JL.ci* »._/! 'A xäj

4 ¿JjlLs
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An Sure L V I  v. 78 (  Ŝ) und die voran-
£

gehenden Verse hat man bekanntlich das Gesetz angelehnt, dass 
ein Koranexemplar nur von Menschen, die sich im Zustande ritueller 
Reinheit befinden, berührt werden dürfe. Daher die Scheu rigo
roser Muslime, Koranexemplare von Nichtmuhammedanem be- 
rühren zu lassen. Jene Verse finden wir denn auch in jedem 
mit einiger Sorgfalt verfertigten Koranexemplar oberhalb der ersten

Sure in kalligraphischer Pracht glänzen: ^ ¡ S  Jii jul
^ Si

^  ^ ) “. In neuerer Zeit hat man auch in

dieser Beziehung einer liberaleren Praxis Raum gegeben, und jeder 
kann sich liievon in den Privatbibliotheken der Muhammedaner 
von unbezweifelter Rechtglilubigkeit, wo mit den Prachtkoranen 
gern eine A rt stolzierender Luxus getrieben wird, unzäliligemal 
überzeugen. In der That werden von der altern Exegese die 
angeführten Koranverse mit vollem Recht, und wie dies der Zu
sammenhang erfordert, gar nicht auf den geschriebenen Koran 
(mushaf), sondern auf die „wohlbewahrte Tafel“ bezogen, und die 
„ m ü t a h h a r ü n “ , welche dieselbe berühren, sind dann auch nicht 
„rituell gereinigte Menschen“, sondern die E n g e l ,  welche von den 
fleischlichen Trübungen rein und allein in der Lage sind den l a u h  
m a h f u z  mit ihren Hiinden zu berühren. Trotzdem ist —  wie 
wir auch aus Al-Bejdäwi z. St. ersehen —  für die rituelle Praxis 
die neuere und unwahrscheinlichere Erklärung durchgedrungen !) 
und alle vier Gesetzschulen lehren, dass man nur im Zustande 
ritueller Reinheit ein Koranexemplar berühren dürfe. Es ist nicht 
anders zu erwarten, als dass die Si‘iten, die, unterstützt durch Resi
duen altparsischer Anschauungen, die muhammedanischen Gesetze 
über rituelle Reinheit am rigorosesten entfaltet haben, sich dieser 
Auslegung der angeführten Koranverse gern anschliessena), welche 
übrigens in der Tradition von der Bekehrungsgeschichte ‘Omars 
bereits als die Auffassung des frühesten muhammedanischen Zeit
alters dargestellt wird 3). Die zähiritischen Lehrer halten sich auch 
hier an den Wortsinn der Schriftstelle und bringen denselben in 
der Gesetzlehre zur praktischen Durchführung. Sie lehren hier im 
Gegensatz zum Consensus der anerkannten Schulen, dass die per-

i)  nd. ii p. M. {̂ 5 r ^ h m4J \  ^

vgl. auch die anderen dort angeführten Er

klärungen. 2) Chardin, V o y a g e s  en P e r s e  ed. Paris 1811. V I p. 323. 
Querry, D r o i t  m u s u l m a n  I p. 14. 3) I hn  IIiS ¡im p. PH,  5 v. u.

ibid. i^li, 9; vgl. noch Sprenger, D a s  L e b e n  und di e L e h r e  des  M o 
h a m m a d  II p. 88.

4 *
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sönliche Berechtigung, den Koran zu berühren, keinerlei Be
schränkung unterworfen is t1). Jedoch muss ich hinzufügen, dass 
Ihn Hazm in dem Abschnitte seines grossen religionspolemischen 
W erkes, wo er die Frage, inwiefern der Koran das W ort Gottes 
sei, erörtert, unsern Koranvers als Beweisstelle in dem Sinne
anführt, als ob in demselben von dem geschriebenen Koran die 
Rede sei.

Unter allen exegetischen Differenzen, denen wir auf zähiri- 
tischer Seite begegneten, ist im Verhältniss zu der allgemein ein-
geführten Exegese keine von radicalerer A rt als die zu Sure L V I I I

v. 4. IjJlä LJ ^  Q.-/) ) —2_j q . j jJ L
w s- ~

L*L*äj .̂,1 '¿uÄj. Die richtige Interpretation der W orte:

I j l s  L*J +5 hat den Kanonisten viel Schwierigkeit bereitet.

„Diejenigen, welche sich mit der Formel (d. h. mit der in

der Heidenzeit gebräuchlichen Lossagungsformel: j-giü

von ihrem Weibei’n lossagen, da nn  a b e r  z u r ü c k k e h r e n

z u  d e m ,  wa s  s i e  s a g t e n ,  die müssen einen Sclaven frei
sprechen, bevor es diesen Eheleuten gestattet w ird, einander zu 
berühren“. Was ist nun der Sinn von: „ un d  zu d e m z u r ü c k  - 
k e h r e n ,  w a s  s i e  s a g t e n ? “ Die interpretatio vulgata deutet 
hier auf das gerade Gegentheil des Wortsinnes: die Stelle besagt 
im Sinne dieser allgemeinen Erklärung, dass der Ehemann nach 
geschehener formeller Lossagung diese bereuend seine Fiau wieder 
beibehalten will. Diese Interpretationsweise haben auch unsere 
europäischen Koranübersetzer angenommen, z. B.

M a r a c c i u s :  „Qui autem vocant dorsum matris suae aliquam

1) A l - S a ‘r ä n  i I p. ii" f

8._x_Cj J * !J  . Damit

im Zusammenhange vgl. ibid. p. ifi*  j .

&-j| (JüJU 8S-\jS Xj\ y j ,

äi-Ls

S.Li> q L ä J I .  Die Worte ̂ y'“»  im Anfänge der Paragraphen

des Mizän bedeuten: ¡¿y** „Von den Fragen, in welchen die

verschiedenen Gesetzschulen verschiedene Lehren haben“.
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ex uxoribus suis ; d e i n d e  p o e n i t e t  e o s  e j u s  q u o d  d i x e -  
r u n t :  poena eorum erit liberatio cerviics etc.“

S a v a r y  und K a s i m i r  ski :  „Ceux qui jurent, de ne plus 
vivre avec leurs femmes, e t  q u i  se r e p e n t e n t  de l e u r  s e r 
m e n t ,  ne pouiTont avoir commerce avec elles, avant d’avoir donné 
la liberté à un captif“.

U l l m a n n  (S. 475): „Diejenigen, welche sich von ihren Frauen 
trennen mit der Erklärung, dass sie dieselben wie den Rücken 
ihrer Mütter betrachten wollen, spä t e r  aber  das,  was sie a u s 
g e s p r o c h e n ,  g e r n  w i e d e r  zu r üc kne hme n  möch t en  u. s. w.“

P a l m e r :  „But those, who back out their wives and than 
w o u 1 d r e c a 11 t h e i r  s p e a c h , —  than the manumission o f a 
captive before etc.“

Die muhammedanischen Kanonisten, welche innerhalb des Au f

fassungskreises der interpretatio vulgata über dieses W ort

verschiedene Ansichten haben, stimmen doch alle betreffs jenes 
allgemeinen Sinnes der Koi’anworte überein, dass hier von einem 
Bereuen des Scheidungsaktes und von dem Wunsche des Ehemannes 
die Rede sei, die Geltung der ausgesprochenen Lossagungsfonnel 
zu annull ir en und zu seiner Frau zurückzukehren. Auch in der 
sî‘itischen Déduction des muhammedanischen Gesetzes ist diese 
Auslegung des Verses massgebend; auf dieselbe gründet sich wie 
in den sunnitischen Richtungen ein ganzes Kapitel der Rechts
bestimmungen über das Z ihärJ). W ir linden die verschiedenen 

Auffassungen von . in den Originalcommentaren zusammen

gestellt. Am bemerkenswerthesten ist die Auffassung des Sufjän 
A l-Tau ri2): „diejenigen, welche (als Heiden vor dem Islam) ihre 
Frauen mit der damals üblichen Zihärformel zu entlassen pflegten 3), 
dann als Bekenner des Islam zu dieser Formel zurückkehren, die 
müssen sich der - vorgeschriebenen Sühne unterwerfen“. Es lässt 
sich nicht leugnen, dass diese Interpretation dem Wortlaute des 
Koranverses viel näher kommt, als alle innerhalb des Kreises der

1) bei Quorry, D r o i t  m u s u l m a n  II p. 62— 65.

2) bei A l - B e j d ä w i  z. St. II p. 1*1 v, 21 ^.Lc. 3

yS>. KxJlPLpJl

3) lieber den Ursprung dieser Formel als Ehelösungsformel bei den heid
nischen Arabern entnehmen wir dem K i t â b  a l - a g â n i  V III p. o,, 13 die 

Angabe, dass dieselbe zu allererst durch Hisäm b. Al-Mugira seiner Frau Asmä’ 
gegenüber angewendet, dann von den Korejsiten als Ehelösungsformel eingefuhrt 
wurde. —  Im Islam wird die erste Anwendung des Zihär von Aus b. Aus 

(st. 32) gemeldet, T a h d i b  p. Ha .
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interpretatio vulgata sich bewegenden Erklärungsversuche. Noch 
näher steht ihm aber die Erklärung der Zähirschule; diese fasst 
das im Koranvers enthaltene Gesetz in folgender Weise auf: Wenn 
der Ehemann die Zihärformel einmal gebraucht und dieselbe später 
wiederholt, dann muss er sich der anbefohlenen Sühne unterziehen. 
Al-Bejdäwi z. St. deutet diese Erklärung durch die kurzen W orte an:

¿jr'i ÜiäJ s.iJCXj; deutlicher und weitläufiger ist die

selbe , wie gewöhnlich, bei Fachr al-din Al-Razi zu lesen x). Es 
zeigt sich auch hier, was wir schon oben bei Gelegenheit des 
Pfandgesetzes beobachten konnten, dass die Zähiriten bei ihren den 
beti’etenen Pfad der gewöhnlichen Interpretation verlassenden exe
getischen Versuchen zuweilen ältere, aus der praktischen Geltung 
entschwundene Meinungen auffrischen. *Es ist schliesslich nicht 
zu übersehen, dass der Verschiedenheit in der Interpretation des 
in llede stehenden Koranverses nicht bloss ein theoretisches exe
getisches Moment innewohnt, sondern dass dieselbe auf die Ge
staltung der gesetzlichen Praxis entscheidenden Einfluss übt; denn 
im Sinne der zähiritischen Erklärung hat der, welcher die ltepu- 
diation seiner Frau bereuend, dieselbe zurückziehen will, die Aus
führung dieser Absicht durch die Vollziehung der liier vorge
schriebenen Sühne nicht im mindesten befördert.

2. Mit eben derselben peinlichen Genauigkeit, mit welcher die 
Anhänger der Zähirschule den Wortlaut des Koran’s als Basis der 
gesetzwissenschaftlichen üeduction behandeln, gehen sie vor, wenn 
sie ein Gesetz aus dem Hadit abzuleiten haben. Auch auf diesem 
Gebiete halten sie ihre Grundlehre von dem Verhältnisse des Ge
setzlehrers zu den Worten des Gesetzgebers unverbrüchlich fest 
und erachten es für unberechtigt, die I n t e n t i o n  des Gesetz
gebers nach subjectivem Gutdünken errathen zu wollen, um dann 
nach Massgabe dieser Intention Analogien zu folgern und der ge
setzlichen Praxis eine Richtung zu geben, welche unter dem Vor- 
wande, d em  G e i s t e  d e s  G e s e t z e s  zu  f o l g e n ,  sich vom 
objectiven Sinne des T e x t e s  entfernt.

Unter M u s ä k ä t  (Gärtnereivertrag) versteht man im muham- 
medanischen Agriculturleben einen in das Gebiet der Gesellschafts
verträge gehörigen Vertrag, welcher darin besteht, „dass ein Grund
besitzer für die Pflege und Besorgung von Obstbäumen, Wein- 
und Gemüsegärten dem Bebauer einen gewissen Antheil an dem

1) M afati l i  VIII p. IöI Jwt- j'-fcjaii JaaJ ^

^  ».JjiS Lo sOLcI Uiüj
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Erträgnisse zusichert“ *). Es herrscht betreffs der Zulässigkeit 
solcher Verträge2) grosse Meinungsverschiedenheit zwischen den 
theologischen Schulen der Muhammedaner. Das muhammedanische 
Gesetz hält auf dem ganzen Gebiete des Handels-, Mieth- und Ver
tragsrechtes den Grundsatz fest, dass bei jedem Kaufe und Vertrage 
zwischen den beiden Parteien betreffs des Kauf- resp. Pachtschillings 
jeden Zweifel und jede Täuschung ausschliessende Klarheit herrschen 
müsse und dass geschäftliche Abschlüsse und Verträge, welche 
sich hinterdrein als Täuschungen des einen der contrahirenden 
Theile heraussteilen, invalidirt werden können, ja sehr oft, da die 
sich später herausstellende Thatsache einer b e a b s i c h t i g t e n  
Täuschung von vornherein verboten war, null und nichtig sind. 
Die Unsicherheit des Ertrages und die Möglichkeit der Täuschung 
des Pächters im Falle der Musäkät- und verwandten Verträge erregte 
bei den Gesetzlehrern ernste Bedenken in Betreff der Gültigkeit 
und Zulässigkeit solcher Abmachungen. Was besonders den 
Gärtnereivertrag betrifft, so gehen die in Betracht kommenden 
Meinungen in folgender Weise auseinander. Abu Hanifa hält ihn 
für geradezu unzulässig3) , ein Beweis dafür, wie gering er die 
klaren Worte der Tradition schätzte, wenn ihn seine Begriffe von 
der gesellschaftlichen Moral anders inspirirten; dem gerade ent
gegengesetzt ist die Lehrö Mälik’s, der das Musäkät für das ganze 
Gebiet des Gartenbaues als zulässig erklärt, während Al-Säti‘i diese 
Zulässigkeit auf Dattelbäume und Weinstöcke beschränkt. Nun 
ist es wichtig die Tradition zu kennen, aus welcher das Musäkät 
seinen liechtstitel herleitet. „Als Chejbar erobert wurde, baten die 
Juden den Propheten, sie dort weiter wohnen zu lassen, unter der 
Bedingung, dass sie das Land für die Hälfte des Ertrages aller 
Dattelbäume und Saaten bebauen sollten. Da sprach der Prophet: 
Unter dieser Bedingung gestatte ich euch, so lange wir wollen, 
den ferneren Aufenthalt“ 4). W ir ersehen hieraus, dass Mälik und 
Al-Säfi'i den Vertrag, der mit den Juden in Betreff der Dattelbäume 
abgeschlossen wurde, als ein Specimen, als eine Grundlage für 
weitere Analogie betrachten. Da Weinstöcke und Dattelbäume in 
vielen anderen Beziehungen gleichen Gesetzen unterliegen, so stellt

1 ) s. Kroiner, (J u 11 u r g e se  h i c h t e dos O r i e n t s  I p. 514. Van 
den Berg, D e  c o n t r a c t u  „do ut d e s “ j u r e  m o h a m m e d a n o  p. 67 D o  
B e g i n s e l n  v a n  hot  M o h a m m e d a n .  Reg t .  p. 89.

2) Man kann sich von der fast beispiellosen Unschlüssigkeit, welche in 
den gesetzgebenden Kreisen dor Muhammedaner schon in den ältesten Zoiton 
betreffs dieser ganzen Kategorie der Gesellschaftsverträge herrschte, überzeugen, 
wenn man die Traditionen über Muchäbara, Muzära'a u. á. w., aut die ich der 
Kürze halber blos verweise, nachliest. Al-Bueliari K i t a b  a 1- har t  w ’a l - m u -  
z ä r a ‘a nr. 8— 10 und besonders noch nr. 18— 19 (vgl. dazu A l - K a s t a l .  IV  

p. 111— l*.l*) und M u s l i m ,  K i t ä b  a l - b u j ü *  nr. 15.
3) In seiner Schule allerdings ging man später von seiner ursprünglichen

Lehre ab, s. K r e i n e r  1. c. I p. 514. 4) Muslim, K i t ä b  a l - mu s á k á t  nr. 1.
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sie Al-Säfi‘i auch in Betreff des Musäkät —  dessen Zulässigkeit 
durch diese Tradition documentirt ist —  auf gleiche Linie. Mälik 
sucht den allgemeinen Grund der Zulässigkeit und findet, dass das 
ökonomische Bedürfniss dem Gesetzgeber die Abschliessung des 
A7ertrages mit den früheren Bodenbesitzern unabweislich aufdrängte. 
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, kann natürlich kein Unter
schied zwischen den verschiedenen Fruchtgattungen gemacht werden. 
W ir sehen hier zwei Arten des Kijäs als Grundlagen der Gesetzes- 
deduction. Es versteht sich von selbst, dass Däwud *) jede auf 
speculative Weise entstehende G e s e t z e r w e i t e r u n g  verpönend, 
sich wieder streng an das hält, was in d em  W o r t e  d e s  G e 
s e t z e s  gestattet oder verboten wird; ohne die Ursachen des Ver
botes oder der Erlaubniss zu untersuchen, ohne sich auf eine Ver
folgung der Gesichtspunkte des Gesetzgebers einzulassen, ist für 
ihn das Geschriebene allein und ausschliesslich massgebend, in dem 
geschriebenen Texte aber fand er nichts als ein Document für die 
Zulässigkeit des Musäkätvertrages in Bezug auf Datteln. So ent
schied er sich denn auch dafür, diese eine Fruchtgattung als aus
schliesslich zulässiges Object des in Rede stehenden Vertrages zu 
erklären.

Man kann in der That die rein äusserlichen Gesichtspunkte 
der Gesetzesinterpretation der Zähirschule in ihrem gegensätzlichen 
Verhältnisse zu den tieferen Motiven der analogistischen Schulen 
an keinem Theile des vorliegenden Materiales besser beobachten, 
als an der Auslegung von Gesetztexten in welchen mit Bezug 
auf ein Moment des religiösen Lebens, der rituellen Uebung oder 
des gesellschaftlichen Verkehres bestimmte Einzeldinge genannt 
werden. Ueberall an solchen Stellen wird die Zähirschule ihre 
cogrcitive Auffassung zur Geltung bringen. W ir wollen hierfür zu 
den bisher vorgeführten noch ein materiell ziemlich gleichgültig 
scheinendes, aber in formeller Beziehung den Standpunkt der Schule 
beleuchtendes Beispiel aus dem rituellen Theile der muhammeda- 
nischen Tradition herausheben: ihre Lehre vom S a d a k a t  (oder

1) A l - N a w a w i  IV p. T . U s i-X i»!.

AxL  Li»Ls J.iJ L«w5 ĵtsLixJÜ

^>Jwe L*l* ! r x >
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Z a k ä t )  a l - f i t r 1). Nach Ausgang des Fastenmonats Ramadan 
muss der Muslim, ehe er sich den Freuden des „ k l e i nen  F e s t e s “ 
hingiebt, diese Opfergabe spenden, nach Auffassung der Theologen 
gleichsam als alll'iillige Sühne für etwa vorgekommene Vergehungen 
gegen das Fastengesetz. Nach der Meinung einiger Theologen soll 
diese vor Einführung des an ihre Stelle getretenen Almosenzehntes 
(Al-Zakät) angeordnete Steuer nach Einrichtung des letztem ihre 
obligatorische Geltung verloren haben; sie wird aber noch heute 
von den Mulims bis ins Innere Afrikas hinein gern verabreicht. Die 
Auläd Solemän, tie f im Südän, geben dem Hadsch ‘Abd al-‘A ti zum 
Ausgang des Ramadan ein inudd duchn als S a d a k a 2). Worin 
nun diese Opfergabe zu bestehen hat und welche Personen zu 
ihrer Leistung verpflichtet sind, dafür ist die Hauptstelle in den 
Gesetzesquellen folgender Traditionsausspruch: „Der Gesandte Gottes 
bestimmte als pttichtgemässes Zakät al-fitr ein Sä‘ Datteln oder 
ein Sä‘ Gerste; (diese Pflicht gilt) für den Sclaven und für den 
Freien, für Mann und W eib , für Klein und Gross von den 
Muslimin. Und er befahl, dass diese Opfergabe abgeliefert werde 
bevor die Menschen zum Gebete (des folgenden Festtages) aus
gehen“ 3). Ihn Hazm zieht hier die iiusserste Consequenz der 
zahiritischen Methode, indem er ganz im Gegensätze zu den übrigen 
Schulen, welche in dem Sä‘ Datteln oder Gerste bloss eine Bestim
mung des Minimalmasses der obligatorischen Opt’ergabe sehen, welches 
aber auch in solchen Fruchtgattungen bestehen könne, die in der 
Tradition nicht besonders namhaft gemacht sind4) —  lehrt, dass 
das Zakät al-fitr ausschliesslich in diesen Gattungen dargereicht 
werden müsse, und dass es keine Gültigkeit habe, wenn eine andere

1) Vgl. K r e h l ,  ZDM G. IV p. 10. Ueber den Ursprung dieses Almosen
gesetzes s. Sprenger, D as  L e b e n  u n d  d i e  L e h r e  des M o h a m m a d  III p. 57.

2) Nachtigal, S a h a r a  und  S u d a n  II p. 275.

3) Al-Buchäri K i t  ab  a l -  z a k ä t  nr. 70:  slSj *JIJ!

. j&LaJl (j*LÜI
4) A l - B i r m ä w i  p. zählt nach der Reihenfolge ihrer Würdigkeit fol-

- ü )
gende Gattungen auf: Weizen (j>j)> Spelt (o .L v . ) ,  Gerste ( Durra

Reis ( ) ^ ) >  Kichererbsen Wicken ((j^L/:), Linsen ^ A c ) ,  Bohnen

(3 j.s ),  Datteln (  ^ ‘)  , Rosinen ( w ^ J j ) ,  Käse aus geronnener Milch ( J a ’i i )  

Milch ( q ^ j ), Käse (^> .^»-). Man hat diese Roihonfolge durch einen Vers 

dem Gedächtnisse einzuprägen versucht; die Anfangsbuchstaben der Worte der
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Fruchtgattung in gle ichw ertiger Quantität verabreicht w erde1). 
Aber hiermit ist die zäliiritische Sonderinterpretation der angeführten 
Tradition noch lange nicht erschöpft. Die Tradition bestimmt, 
dass den Sklaven die Pflicht des Zakät al-fitr obliege. Dies ver
stehen die vier Rechtsschulen so, dass der Eigenthümer die Pflicht 
habe, für seine Sklaven diese Opfergabe darzubringen; hat doch 
der Sklave keinen selbständigen Besitz. Däwüd hingegen steift

sich auf den Wortlaut Jujtil A c :  der Sklave selbst ist verpflichtet

dieses Fastenopfer darzubringen und dafür verantwortlich; sein Herr 
hat in Hinsicht darauf keine andere Verpflichtung, als ihm einen 
ausserordentlichen Erwerb anzuweisen, aus welchem er die Kosten 
dieses ihm p e r s ö n l i c h  obliegenden Opfers bestreiten könne2). 
Ja, Ibn Hazm geht noch weiter. Da in der Tradition von K l e i n e n  
die Rede ist, ohne dass aus dem Wortlaute der Tradition zwingend 
zu erweisen wäre, dass es sich hier um geborene Kinder handelt, so 
macht er es dem Vater zur Pflicht, auch für einen Embryo, sobald er 
120 Tage des embryonischen Daseins erfüllt hat, die vorgeschriebene 
sadaka zu leisten 3). Es ist nicht zu übersehen, dass der hanba- 
litische Codex die Darbringung des Fastenopfers für einen Embryo

ersten Verszeile sind diu Anfangsbuchstaben der Namen der oben aufgezählten 
Gattungen:

O - w

Häc --La-äJ! äli\ o«._ i __K-'j__* Oi-l__1_____________;• —>

1) A l - K a s t a l ä n i  111 p. 1v Iucas s\j& q./j h.S\Jd

, 1 .3 <3

2) A l - N a w a w i  III p. a 8̂ _ä5L_ü_J ^\—i>

. \Xs- (Jto-äii abLo

3) A l - K a s t a l ä n i  ibid. p. I.lf 1—5 vi

 ̂ q._/5 t\ S—Jj— S.—J j'AÄa«w5 ¡*j^~
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w y
als fromme, wünschenswertlie That } wenn auch nicht als

obligatorisch bezeichnet !).
W ir ersehen aus dem Vorhergehenden den Antheil, den der be

rühmte Dogmatiker A b u  Muha mme d  ihn H a z m  an der W eiter
entwicklung der Schule des Däwüd al-Zähiri nahm; er zog aus 
dem Schrift w o r t e Consequenzen, die zu ziehen den spärlichen 
Vertretern der Schule nicht in den Sinn gekommen war. Es ist 
im Zusammenhänge mit Ihn Hazm’s sonstigen Anschauungen, die 
wir im achten Abschnitte näher kennen lernen werden, leicht zu 
verstehen, dass er den starren Wortlaut gerne dort urgirte, wo es 
sich um das schroffe Verhältniss zu Andersgläubigen handelt. Es ist 
eine bemerkenswerthe That der Traditionarier und —  etwa mit Aus
nahme Ahmed b. Hanbal’s und seiner Schule —  der Begründer der 
muhammedanischen Gesetzessysteme, dass sie oft libei’ale Ansichten 
kundgebende Traditionssätze unterschoben und diesen entgegen
stehende als authentisch anerkannte Traditionssätze für die Praxis 
so auslegten, dass durch diese Auslegung die Schroffheit und Un- 
beugsamkeit des Textes nach seiner wörtlichen Auslegung gebrochen 
wurde. Die Traditionswissenschaft und die Auslegungskunst hat 
auf diesem Gebiete Erfolge für die Humanität, welche die bei 
diesem Vorgehen waltende pia fraus auf der einen und die philo
logisch-exegetischen Gewaltakte auf der ändern Seite in günstigem 
Lichte erscheinen lassen, —  Erfolge übrigens, welche ihrer weiten 
Ausdehnung nach noch immer nicht gehörig gewürdigt sind. Der 
Zähirschule, welche diese Auslegungskünste verwarf, blieb der 
humanitäre Segen derselben verschlossen. Niemand hätte weniger 
Lust verspürt als Ibn Hazm , welcher sich durch seine fanatische 
Feindschaft gegen alles Nichtmuhammedanische bemerkbar macht, 
von denselben in dieser Richtung Gebrauch zu machen. Die Frage, 
ob ein Muhammedaner durch Andersgläubige zubereitete Gerichte 
gemessen dürfe, hat die muhammedanischen Theologen vielfach 
beschäftigt. In der Stufenleiter der Ansichten und Lehren, welche 
in dieser Frage sich herausgebildet haben, sind fast alle Grade der 
Gesinnung gegen Andersgläubige, von den barbarischsten bis zu den 
liberalsten vertreten. In den Rahmen dieser Frage gehört noch eine 
andere: ob der Muhammedaner Christen und Juden zugehörige Geräthe 
für die eigene Mahlzeit benutzen dürfe, oder nicht? Die Tradition 
bietet folgende Mittheilung: Der Prophet wurde von einem Muslim, der 
in Syrien Gelegenheit hatte, in häufige Berührung mit Nichtmuham
medanern zu treten, befragt: 0  Abgesandter Gottes! W ir leben 
in dein Lande eines Volkes von den Ahl-al-kitäb und wir essen aus 
ihren Gelassen; ferner leben wir in einem Lande, wo es Jagdwild

1) Sojeh Mar‘i D a l i l  a l - t ä l i b  l i - n e j l  a l - i n a ’ä r i b  (Büläk 1288)

I p. vo q .^v o » .
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giebt, und da jage ich denn mit meinem Bogen, und ich jage mit 
Hülfe meines abgerichteten Hundes und solcher, die nicht abgerichtet 
sind. Belehre mich nun darüber, was von allen diesen Dingen 
erlaubt ist? Da entgegnete der Prophet: Was die erste Frage 
betrifft, so sollt ihr, wenn ihr andere Geräthe als die der Ahl-al- 
kitäb finden könnt, nicht aus den ihrigen essen; findet ihr aber 
keine ändern als die ihrigen, so spület dieselben aus, dann könnt 
ihr aus denselben essen“ *). Nun folgern hieraus sämmtliche mu- 
hammedanischen Theologen, dass das Benutzen der Gefässe von 
Nichtmuhammedanern an sich nicht verboten se i; denn wäre es 
dies, so dürften ja  solche Gefässe auch dann nicht benutzt werden, 
wenn sonst keine anderen herbeigeschafft werden können; denn das 
an sich Verbotene wird ja  dui’ch die Abwesenheit von Erlaubtem 
nicht selbst zu einem solchen. Vielmehr wird die Prohibitivform 
in obiger Tradition —  wofür wir im fünften Abschnitt eine grössere 
Reihe von Beispielen anführen werden —  als Wunsch des Propheten, 
gewissermassen was die christliche Theologie consilium evangelicum 
nennt, gedeutet, dessen Erfüllung wohl gut aufgenommen wird, 
dessen Vernachlässigung jedoch keine Gesetzesübertretung invol- 
virt Ja die Fukahä beschränken den in der Tradition ausge
drückten Befehl auf den Fall, dass die Nichtmuhammedaner die 
angebotenen Gefässe für solche Dinge benutzt hätten, welche 
nach muhammedanischen Begriffen als nagas gelten; sonst gehört 
die Benutzung derselben auch ohne vorangegangenes Auswaschen

1) Al-Bitchari K i t ä b  a l - d a b ä ’ih nr. 10: X—x—JL-X-3 L_j! c;-*—

üt *JUI ^  Lj o.Lä5 *JÜI 3*-̂ j K io ,

^ Jki Li '■— |

L« iXjuoÎ
mP

v—jLüUI OOjL? o / j  Le L«l L̂äs LJ
.p —. .—.

w £■
2) A l - K a s t a l a n i  V III p. tVI JwobU ¿¡\j£ q -ä  *

£  fcJPLi' ¿Igiudt LbLo:>t

<3 KS>UJt bi
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nicht einmal in die Kategorie des Makruh. In der That wird uns 
in der Tradition berichtet, —  allerdings hat Ibn ‘Asakir die Tra
dition aus seiner Ausgabe des Buehäri ausgemerzt —  dass ‘Omar 
seine religiöse Waschung aus einem Gefässe verrichtet habe, welches 
aus einem christlichen Hause herbeigeholt wurde *). Ganz anders 
Ibn Hazm ; dieser ergreift recht gern die Gelegenheit, einen Beweis 
seiner Intoleranz zu geben und ein Gesetz zu erhärten, das neben 
Anderem mit dazu dient, den freien Verkehr mit Nichtmuham
medanern zu erschweren. Er folgert ganz consequent aus dem 
W o r t l a u t e  der Tradition folgendes gültige Gesetz: „Die Benutzung 
von Gefässen der Ahl-al-kitäb ist im Allgemeinan nicht erlaubt, 
es sei denn unter Umständen, wo erlaubte Gefässe absolut nicht 
herbeigeschaift werden können, und auch dann nur, nachdem man 
dieselben ausgespült“ 2).

Diese Auffassung des Ibn Hazm ist eine consequente Folge 
von Ibn Hazm’s, mit der si'itischen übereinstimmenden, Lehre von 
der rituellen Unreinheit Andersgläubiger. Bekanntlich haben die 
Si'iten in ihrer das äusserste Mass der Rigorosität und Unduldsam
keit erreichenden Gesetzgebung über Tahära und Nagasa3) die 
äussersten Consequenzen der koranischen Lehre (Sure IX  v. 2 8 )4) 
gezogen und den Körper des Ungläubigen und Ketzers unter ihre 
„deh nagäsat“ aufgenommen, und dieses Urtheil auf alles ausgedehnt, 
was der Ungläubige berührt. C h a r d i n 5) hat manches Sonderbare 
aus seiner Reiseerfahrung über diesen Theil des rituellen Lebens 
der Perser mitgetheilt, dessen Codification man in Q u e r r y ’ s 
erschöpfendem Buche nachlesen kannc). Der sunnitische Islam 7)

1) K ita b  a l-w u d fi’ nr. 44 (ed. Krehl) nr. 45 (Bülak).

2) A l-K a s t .  p. m  'S ^Läs
P . S- M .- 

L^JLaw.xj L— _i- 'S jl ..¿co 'S] W
P P

.JwwOtiLj Lp^L^b iXLc. LgJL*OU .̂jb

. Lpx. I ,3
O - -

3) vgl. oben p. 51. 4) ^ I—*~i|. 5) V o y a g e s

en P e r s e  V I p. 32111' C) D r o i t  mus u l man  I p. 47 art. 2C7 fT.

7) Es ist für dio geschichtliche Betrachtung dieser Frage nicht zu über
sehen , dass in Ibn Ishak’s traditionellen Quellen das Gelübde des ‘Äsiin b.

£ - p
T&bit als eine seltene Ausnahme erwähnt wird: ^

iiju i k-viXv« Ih n  H i s a m  p. ö lv  und 11*1, vgl. jedoch ibid.

p. A*V
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hingegen hat in diesem Punkte eine glänzende Probe seiner Per- 
fectibilität und Entwicklungsfähigkeit, sowie auch der Möglichkeit, 
sein starres Formenwesen den Anforderungen des gesellschaftlichen 
Verkehres anzupassen, geliefert, indem er die koranische Lehre von 
der Unreinheit der Ungläubigen durch seine Deutungen so lange 
modificirte, Dis er dahin kam, dieselbe geradezu über Bord zu 
werfen !). A l-Nawaw i sagt es in seinem Commentare zu dem 
Traditionssatze, in welchem die Reinheit der Muslimin ausgesprochen 
w ird 2),  unverhohlen heraus: „Dies ist das Gesetz in Betreff des 
Muslim; was aber den Ungläubigen betrifft, so ist er in Bezug auf 
Reinheit und Unreinheit von demselben Gesichtspunkte aus zu 
beurtheilen, wie der Muslim“ 3) ;  und Fachr al-din Al-Räzi weist 
den Anspruch auf Consensus für die im Koran enthaltene und von 
den Zejditen (Si'it.en), in Uebereinstimmung mit der älteren auch 
bei Al-Bejdäwi angeführten Auslegung, festgehaltene intolerante 
Lehre mit Entschiedenheit zurück, sich auf die traditionelle Er
zählung berufend, dass der Prophet aus Gelassen der Nichtmuslimin 
getrunken habe. W ie könnte sich denn auch —  so schliesst er 
durch den blossen Uebertritt zum Islam an dem Körper eines
Menschen der Uebergang vom Zustande der Unreinheit in den der 
Reinheit vollziehen?“ 4). W ir finden Ihn Hazm in diesem -Punkte

1) Dio drei liberaleren Gesetzschulen bezeichnen in ihrer Interpretation 
des in liede stehenden Verses jo ein Moment dieses allmäligen Fortschrittes. 
Al-Siifi‘i’s Schule ist der Ansicht, dass aus demselben nichts anderes dodueirt 
werden könne, als das für Ungläubige geltende Verbot, das heilige Gebiet 
von Mekka zu betreten; die m:\likitische Schule dehnt dies Verbot auf sämmt- 
liche Moscheen in Mekka aus; nach der Auffassung der Hanefiten wird den 
Andersgläubigen für einen p r o v i s o r i s c h e n  Aufenthalt selbst der Eintritt in 

das heilige Haramgebiet von Mekka nicht verwehrt ( A l - M a w e r d i  p. 1*1*). 
Mit letzterer Lehre wird dio Geltung dos koranisclion Verbotes geradezu auf

gehoben! 2) Muslim, K i t ä b  a l - t a h a r a  nr 56 ^

• ( ♦ J i  ̂i ^

3) A l -N a w a w i  1 p. fit* ,j, LoL

. ............... v—

4) M a f a t i h  IV  p. I l f  j ._5  U ä L o M *

j-Lxjui ĵ*L—>—£

CT1"*

UääjI  uVäs i L̂ ääJI i__/s|* Xj A jJI \+j i
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gegen die zu seiner Zeit, bereits zur Geltung gekommene liberalere 
Gesinnung im Lager jener, welche sich nicht begnügen, die
rituelle Nagäsa der Ungläubigen als etwas Accessorisches zu be
trachten, dessen sie sich weniger sorgfältig zu entledigen suchen 
als die Muhammedaner, welche hierin genau vorgeschriebene Gesetze 
befolgen, sondern die Substanz des Ungläubigen als unrein be
zeichnen. Er hält sich fest an das exclusive Moment, welches

der Traditionslehre ^ innewohntJ), während alle

übrigen muhammedanischen Lehrer diese Anschauung auch auf die 
Ungläubigen ausdehnen. Ich glaube, dass an dieser Auffassung
nicht allein die Deductionsmethode Ihn Hazm’s, sondern auch sein 
individueller Fanatismus gegen Andersgläubige einen hervorragen
den Antheil hat. W ie gehässig seine Sprache ist, wenn er auf 
Nichtmuhammedaner zu sprechen kommt, habe ich schon bei 
früheren Gelegenheiten gezeigt, und auch in den Proben, die ich in 
der gegenwärtigen Abhandlung aus seinem Hauptwerke gebe, werden 
wir Gelegenheit haben, dies zu sehen. Auch dies sei erwähnt,
dass er gegen Abu Hanifa, der in dem Ausdrucke Musrik die Be
kenner des Judenthums nicht mit einschliesst, diesen Namen auf 
alle Nichtmuhammedaner ausdehnt. Diese Anschauung ist von den 
schwei*wiegendsten Folgen in der angewendeten Gesetzeswissenschaft 
begleitet2).

Zum Schlüsse möge noch ein Beispiel angeführt werden, welches 
uns einerseits auf das im nächsten Abschnitt zu behandelnde Mo
ment, der Entwicklung der Gesetzesinterpretation vorbereitet, und 
andererseit zeigen kann, wie die allgemeinen Gesetzesschulen, im 
Gegensätze gegen die Zähirschule, sich bis zur äussersten Grenze 
der Wortverleugnung versteigen, wenn es gilt, den Wortlaut des 
Gesetzes dem alltäglichen Usus des Lebens zu accommodiren, wo 
sich derselbe von den Forderungen des starren Gesetzes entfernt 
hatte. In solchen Fällen treten die Vertreter der Zähirschule als 
Retter des wirklichen Sinnes der Schriftworte auf, und das objective 
Recht, eine richtige Exegese zu vertreten, ist in solchen Fällen 
unstreitig auf ihrer Seite. Ein solcher Fall ist folgender: Die

0 —'° cV
£■

•. - ' \ \ » 1

1) A l - B u c h f t r i ,  Kitiib al-gusl nr. 23 und dazu ' Al - Kas ta l .  I p. Ŝ aI .

2) Vgl. weitläufig über diese wichtige Frage der interconfessionellen
Gesetzgebung der Muhammedaner Ihn Hazm, K it  Ab a l - m i l a l  II Bl. 17 — 18.
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muhammedanische Tradition schreibt dem Rechtgläubigen vor, vor 
dem Freitagsgebete die volle Waschung (gusl) zu vollziehen; be
kanntlich ist dieselbe von dem wudü’ wesentlich verschieden. Der 
Text der Tradition drückt dies in folgenden Worten aus: „Die 
Waschung am Freitag ist nothwendig (d. h. obligatorisch) für Jeden, 
der das Alter der Pubertät erreicht hat“ l). Zur Bezeichnung des 

Grades dieser rituellen Pflicht wird hier das W ort gebraucht,

ein Ausdruck, welcher in der Terminologie des muhammedanisclien 
Gesetzes den höchsten Grad der bedingungslosen Verpflichtung 
bezeichnet. Nun sagen die orthodoxen Schulen, —  selbst die 
strenge hanbalitische Schule bildet hier keine Ausnahme2) —  trotz
dem alle Variationen des Traditionstextes einstimmig und unzwei

deutig das dieses Gesetzes betonen, dennoch, dass die in

demselben angeordnete Pflicht keine o b l i g a t o r i s c h e  sei, sondern 
nur einen f r o m m e n  Usus  (Sunna) empfehle, dessen Unterlassung 
aber keinesfalls der Uebertretung eines verpflichtenden Gebotes 
gleichzustellen se i3). Auch die si‘itisclie Gesetzgebung zählt diesen 

Usus unter die 4)- ^ ur Motivirung dieser An

schauung und zur Aussöhnung derselben mit dem nicht verkenn- 

baren W orte mussten alle möglichen Künste in Anwendung

gebracht werden. Einige Vertreter der antitraditionellen Auffassung 
meinen, dass das oben angeführte Gesetz in dieser Form abrogirt 

worden sei was aber nicht alle anerkennen, da keine

authentische Tradition nachzuweisen war, welche für die angebliche 
Abrogation hätte Zeugniss ablegen können Andere ver

suchten durch grammatisches takdir die herrschende Praxis in den 
Woi'tlaut des Gesetzes hineinzuinterpretiren. Sie sagen, das W ort 

^ > 1 * , stehe statt: —  „so wie nothwendig“ und wolle

anzeigen, wie hoch dieser fromme Usus in der Achtung des P ro 
pheten stehe, ohne dass er ihn jedoch für obligatorisch hielte 5).

1) Al-Buchäri K i t ä b  a l - £ u m ‘a nr. 2, K i t ä b  a l - s a h ä d ä t  nr. 18

j»^.j JwwX-, 2) So ich  M a r ‘ i 1. c. I

p. iv ö^ L o J I .

3) z.B.  safi'itischos Gesetz nach A b  u - l - K ä s i m  a l - G a z z i  (Büläk 1287) p.

mit dem Zusatz: bS* 4) Querry, D r o i t  mu s u l ma n  I p. 30.

5) A l - K a s t a l ä n x  II p. (vl vgl. IV  p. fot* £  ^5 !

J, xslIü iU  iLocXJ-H Li
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Eine andere Erklärung, deren Urheber der berühmte hanefitische 
Kanonist A l - K u d ü r i  ist, zeigt uns die höchste Blüthe der ge- 
walttliätigen Spitzfindigkeit der Epigonen der muhammedanischen

Gesetzesgelehrsamkeit; er l)ehauptet bedeute hier —  W e g 

f ä l l e n  d (von f a l l e n )  und stehe für so dass in

die W orte: „unerlässlich (obliegend) für Jedermann“ die Bedeutung 
„entfallend von Jedermann“ d. h. erlässlich, unnöthig in Bezug auf 
Jedermann, hineininterpretirt wird, also das gerade Gegentheil des 
wörtlichen Sinnes *). Diesen vertreten auch in dieser Frage wieder 
einzig und allein die Anhänger der Záhirschule, auch bei dieser 
Gelegenheit die seither verworfene Ansicht einiger Autoritäten der 
frühesten Epoche aufnehmend 2).

bS Ka Äa& I .  Al-Kudüri: \J*..s

1 ) Ich finde eine interessante Analogie fiir die durch philologische Beweise
unterstützte Verschiebung der Terminologie der Gesetzeskundo, wie sie A l-Ku
düri an dem Terminus vollzieht, in der verwandten talmudischen
Literatur. Unter den Folgerungen, welche aus dem biblischen Gesetze Levi- 
ticus X X  v. 32 gezogen werden, finden wir im babyl. Talm. Kiddüsin fol. 33a:

itSMün -n ^ ab n  ' z m  “¡TO^b -p s im  ^bi'n  p N
d. h. dass es Handwerkern n i ch t  e r l a u b t  sei ,  der äussern Ehren

bezeigung wegen (Aufstehen), die man sonst den Gelehrten schuldot, iliro 
Arbeit zu unterbrechen. Dieses Gesetz hängt mit der grossen moralischen Be
deutung zusammen, die der Talmud dem Handwerke und dem ehrlichon Ge
werbe überhaupt beimisst. Der hier gebrauchte Ausdruck ist ein in
seiner Bedeutung sicherer Terminus fiir e r l a u b t .  Nun finden spätere Erklärer 

dieser Lehre (vgl. Tosaph. z. St. Anf. "J-’M) , dass es eine Beschränkung der 
freiwilligen Pietät und Ehrerbietung sei, Handwerkern geradezu zu v e r b i e t e n  
zum Ausdruck der Ehrerbietung vor Gelehrten ihre Arbeit f r e i w i l l i g  zu 
unterbrechen. Sie haben nun den sonst gesicherten Begriff des Terminus 

verschoben und denselben an dieser Stelle mit einem anderon Torminus 

dieser Wissenschaft, nämlich dem (mit gleichbedeutenden) =  v e r 
p f l i c h t e t ,  identificirt, um den Sinn zu gewinnen: Arbeiter sind nicht ver
pflichtet ihre Arboit zu unterbrechen, aber die freiwillige Unterbrechung ist 
ihnen erlaubt. So umschreibt Ma i mo n i d  e s , Talmud Törä V, 2 das talmudische 

Gesetz mit den Worten: '"D l "11723? b *p  3  ̂  ̂n  nT073“lN ■’b y ü  ; ihm 

folgen in dieser Auffassung die späteren Codificatoren. R. Mo s e  aus  Co u c y  

(:,7;0 Geb. nr. 13) begründet diese Verschiebung mit einem philologischen 

Argumente; er findet nämlich im Targfun Exod. X X II v. 24, Jesaj. X X IV  

v. 2 u. a. m. das aram. für hebr. ¡“¡'¿33 S c h u l d n e r ;  das 'N ID l derT I “ • 7
Talmudstelle gehöre nun in diese Gruppe =  s c h u l d i g .

2) A l - K a s f a l a n i  ibid. u
J w

G o l d z i l i e r ,  Zäbiriten. 5
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Nach der Auffassung der muhammedanischen Theologen wohnt 

nicht A llem , was in den überlieferten Quellen des muhamme
danischen Gesetzes in Form von Geboten und Verboten angeordnet, 
beziehungsweise untersagt ist, der gleiche Grad imperativer oder 
prohibitiver Kraft inne. Viele Aussprüche sind in die äussere
—  sprachliche —  Form des Gebotes oder der Untersagung ge
kleidet, ohne dass jedoch die Uebertretung derselben die über 
Gesetzesübertretungen verhängte göttliche oder weltliche Srafe nach 
sich zöge.

Von diesem Gesichtspunkte aus unterscheidet die Gesetzes
wissenschaft des Islam im Grossen und Ganzen fünf Kategorien:

1. oder J) das N o t h w e n d i g e ,  s t r e n g

Ob l i g a t o r i s c he ,  dessen Erfüllung belohnt und dessen Unterlassung
y y

bestraft wird J  lc u jL o  Lo.

2. das A n e m p f o h l e n e ,  d. h. was nicht in obli

gatorischer Weise angeordnet, sondern als fromme Handlung an
befohlen ist, für dessen Ausübung Gott zwar erkenntlich ist, dessen

Unterlassung aber keine Strafe nach sich zieht. .̂JLc i_ L«

i S .'1 ^JU: %  nJLxs -)■ Im Sinne dieser letzteren Bestimmug

fällt mit diesem diejenige Kategorie von religiösen Aus

übungen zusammen, welche im Gegensätze gegen die erste Kategorie
w y

als bezeichnet w ird 3). In der genauen Terminologie der
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1) Die hanefitisclie Schule trennt, in Rücksicht auf den Grad der Evidenz

der betreffenden Gesetze, von (jto-sJt, insofern sie von

solchen Handlungen gebraucht, deren obligatorische Natur durch ein z w i n g e n d e s

A r g u m e n t  oder nachgewiesen werden kann, während

sich dio obligatorische Natur des [Je js  bloss auf Wa l i  r s c h  e in l i eh  k e i t s -
£

a r g u m e i l t e  oder stützt. —  Beide Klassen haben noch

zahlreiche Unterarten.

2) Ich erinnere hier an A l - H a r i r i  XXXII. Makäma p. f . f ,  2 (de Sacy’s
y o ~ * ot p ~ 5

2. Ausg.) ä-J-c
C- O

—  Aut dem analogen Gebiete der t a l m u d i s c h e n  Gesetzkunde sind liier die 

beiden Stuten und zu beachten ( Baby l .  J e b h ä m o t h  fol. C5b).

3) Als charakteristisch für dio Tradition der altarabischen Poesie sei 
erwähnt, dass in einem vorislamischen Lobgedichte auf den Stamm ‘Adwän von
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Theologie wird aber diese volle Identität nicht immer anerkannt, 

sondern es werden für noch unterscheidende Zeichen gesucht;

am meisten anerkannt ist die Bestimmung des Begriffes der

in diesem Zusammenhange, dass man darunter solche Gebote oder 
Verbote zu verstehen habe, deren Pflichtmässigkeit auf einen Schrift- 
vers gestützt ist, dessen Interpretation nicht zwingend und aus
schliesslich auf dieselbe hinweist, sondern auch eine andere Inter
pretationsweise erträgt, oder auf Traditionssätze mit mangelhaftem 
oder nicht genügend beglaubigtem Isnad ').

;5. oder das E r l a u b t e ,  d. h. eine Handlung,

deren Ausübung oder Unterlassung in gesetzlicher Beziehung völlig 
gleichgültig ist, in Bezug auf welche soviel sicher ist, dass die 
Ausübung weder verboten noch gemissbilligt, und die Unterlassung 
derselben weder geboten noch anempfohlen is t; erstere zieht keinen

Lohn, letztere keine Strafe nach sich ^  l jU u  bS U

xS „J Jlc v_a-IlAJ .

4. das Ge m i s s b i l l i g t e ,  für dessen Unterlassung in

gesetzlicher Beziehung gewichtigere Argumente sprechen als für

A l-A sba ‘ A l - ‘Adwäni diese beiden theologischen Termini überliefert werden 

( A g ä n i  III I*, 15. I b n  I l i s a i n  p. vv, penult.)

aber schon arabische Kritiker bezweifeln die Authentie eines grossen Theiles 

des betreffenden Gedichtes (Ag. ib. p. ö , 20).

1) Vgl. S n o u c k - H u r g r o n j e ’s Beurtheilung der Van den Berg’schen 
Ausgabe des Minhkg al-Tälibin. (Ind. Gids vom April 1883 p. 11 dos Sonder
abdruckes). —  Ich halte für die Bestimmung des Begriffs der Sunna-Gesetze

£
folgende alto Stelle für bemorkenswerth: bo o - '  / ' h

j ¿ULwJu 'wjLxíülj LLjvLc (•j ->  q !

L«j bi bis L-J JOÜu L ^ l  Us X < u j

*t i¿5U 5  ^Ls aoLvJu

äJLwJu  l_£_J ¿

 ̂, ■ 1 i ft—Ä-J  ̂|

j-oaJU  0 -'* ¿-il ( ‘A l - ‘I k d  III p. f . i ,  wo viele Auszüge aus

diesem Buche Ibn Kuteyba’s zu finden sind).
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die Zulässigkeit jjä i ¿  üJLjlí ^Jic iS . 'S  ^ \ S  La.

Diese Kategorie zerfällt je  nacli dem Grade der Entschiedenheit 

jener Argumente in zwei Unterklassen: a) ¡ ^ ¡ y j js  \9>\S

d. h. eine Handlung, welche bloss insofern gemissbilligt wird, als ihre 
Unterlassung jedem an e m p f o h l e n  wird, der sich eines frommen 
Lebenswandels befleissigt, ohne dass aber die Ausübung derselben

geahndet würde; b) ^ y ^ S  '\ & ]S  welche in einem solchen

Grade gemissbilligt wird, dass sie fast zusammenfällt mit

5. oder dem schlechthin V e r b o t e n e n ,

dessen Ausübung bestraft und dessen Unterlassung belohnt wird 

Jo JLe. Jo L.jLaj bS L/s).

Von einem ändern Gesichtspunkte aus werden diesen fünf
" ° y

Klassen noch zwei durch die correlativen Termini und

gekennzeichneten Klassen angereiht. ist wörtlich „Au f

forderung“ d. h. das Gesetz an sich, ohne Berücksichtigung der 
etwaigen Hindernisse seiner Befolgung (also nicht wie Freytag durch 
Missverständniss des betreffenden Artikels bei Al-Gurgäni erklärt: 
leges necessario observandae in Corano latae). So ist z. B. das 
Gesetz, im Ramadänmonat zu fasten, oder die täglichen Gebete 
zu verrichten, je  eine von Seiten Gottes an die Menschen;
_ y

dahingegen ist eine von Gott gewährte Concession, welche

fü r  g e w i s s e  F ä l l e  d e r  V e r h i n d e r u n g  von der Erfüllung 
eines bestimmten Gesetzes dispensirt, ohne dass jedoch das Gesetz 
im Allgemeinen ausser Kraft träte. So z. B. hat Gott den Genuss 
von verschiedenen Speisen verboten; aber für den Fall der Notli

- -  O -
¿  5 wie wenn beispielsweise in einer bestimmten Lebens

lage keine andere als eine verbotene Speise zur Verhütung des
o  y

Hungertodes vorhanden wäre) eine x-x2._¿>, in Bezug auf dieses

Gesetz festgestellt (Sure V, v . '4 — 5), welche Concession aber nur 
für solche Nothfälle Geltung h a t1). Ihn ‘Abbás sagt: „Die liuchsa

1) Vgl. Al -Be jdawi  I p. Pfv, 11, welcher die Worte der oben an-
O * S

geführten Koránstelle: o ü y . ¿  so umschreibt: \j*\__
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ist ein Almosen das euch Gott giebt; weiset es nicht zurück“ 
(d. h. machet von derselben Gebrauch, so oft ihr in dem Falle 
seid, und glaubet nicht, dass es besser sei, selbst in solchen Fällen 
das ursprüngliche Gebot zu halten) ').

Die nähere Erörterung aller dieser Begriffe 2) ,  in Betreff 
welcher die verschiedenen Schulen im Grossen und Ganzen, ab
gesehen von den innerhalb der -einzelnen Schulen selbstständig 
festgesetzten Neben- und Mittelstufen 3), volle Einhelligkeit herrscht, 
bildet den vorwiegendsten Inhalt des ersten Theiles der unter dem 
Namen ‘Ilm usül al-fikh bekannten Hodegetik der muliamme- 
danischen Gesetzeswissenschaft. Die in den theologischen Schulen 
und Werken der Muhammedaner gangbaren Definitionen der soeben 
erörterten Hauptbegriffe findet man in lichtvoller Darstellung in 
den betreffenden Artikeln des trefflichen D i c t i o n a r y  o f  t h e  
t e c h n i c a l  t e r m s  u s e d  in t h e  S c i e n c e s  o f  t h e  M u s a l -  
ma n s  der „ B i b i  i o  t h e  ca i n d i c a “ 4).

Während aber die orthodoxen Schulen in Betreff der Unter
scheidung dieser Kategorien und der Bestimmung ihres Begriffes 
keine wesentliche Divergenz unter einander aufweisen5) ,  herrscht 
um so grössere Meinungsverschiedenheit darüber, in welche der 
eben erwähnten Gesetzeskategorien bestimmte Handlungen und 
Unterlassungen einzuordnen seien, je  nach den Traditionsstellen, 
welche die eine oder die andere Schule beibringt, beziehungsweise 
je  nach der von ihr beliebten Interpretationsweise der beigebrachten 
Texte, oder je  nach den verschiedenartigen Analogiefolgerungen, 
welche sie bei etwaigem Stillschweigen der Texte in einer Frage 
anwenden. Um nur ein Beispiel zu erwähnen : der Genuss des

1 ) A l - H u s r î  I p. ot ,v.Xïi_X..o " Îs xLK ^  X A a ;> J f .

2) Don Begriff .der Ru c h  sa kann man durch die Beachtung von I. Korinth. 
V II v. 6 dem Verständniss näher bringen: xarà  avyyvwfirjv ov xaz’ ennayr/v.

3) So z. B. ist eine streitige Mittelstufe neben das •

die westlichen Mälikiten stellen diese Klasse besonders auf, während die öst
lichen Anhänger dieser Schule dieselbe mit in die 2. Kategorie einschliessen:

»J ̂  y/Z «■ -4- ̂   ̂  ̂ -ÂJ

; S e j c h  A l - ‘I d w i ’ s Glossen zu dem

màlikitischen Codex des ‘A b d  a l - B â k î  A l - Z a r k â n î  (Bûlâk 1289) II p. I lv.

4) Vgl» auch Mouradgea d’Ohsson T a b l e a u  g é n é r a l  de l ’e m p i r e  
Ot ho ma n  I p. 31— 35. Obige Definitionen sind zumeist den W a r a k a t  entlehnt.

5) Einzelno Tlieologen haben allerdings, unbeschadet der allgemeingültigen
Eintheilung, von ihren individuellen (moralischen, theosophischen u. s. w.) Grund

sätzen ausgehend, noch andere Stufenleitern des und aufgestellt;

ich orwähne nur A l - G a z z a l i ,  Ihjâ II p A.— aa  .
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Pferdefleisches ist nach Al-Safi‘i und A. b. Hanbal nach
c  • ’

Abü Hanifa nach Málik 'i^£\rS  s*„X_/>i *V 7 > -<>

\jj>u u. a. m .1). Der hervorragendste Theil der speciellen o 'tsbU i»!

dreht sich um diese Fragen der gesetzlichen Qualification,

auf welche die verschiedenen Schulen, von denselben principiellen 
Gesichtspunkten ausgehend, in verschiedener Weise antworten.

Die Abweichung Däwüd al-Zahiri’s , dessen Schule sich oft 
der übereinstimmenden Meinung sämmtlicher orthodoxen Gesetzes
schulen entgegenstellt, ist auf principielle Gesichtspunkte begründet. 
W ir  wollen in diesem Kapitel einem dieser principiellen Gesichts
punkte näher treten, weil er uns den Widerstreit der Zähirscliule 
gegen die herrschende Orthodoxie in einer wichtigen Frage der 
Usülwissenschaft, welche diese in übereinstimmender Weise beant
wortet, zeigen wird. W ir können nämlich die Beobachtung machen,

dass die Zähirschule dem absoluten und N einen viel

grössern Spielraum gönnt, als dies die übrigen Gesetzesschulen 
thun. Man könnte für den ersten Augenblick glauben, dass sich 
die Zähirschule bei dieser Interpretationsweise der gesetzlichen 
Verordnungen durch das Bestreben nach weitergehendem Rigoris
mus leiten lässt. In der That kann auch nicht geleugnet werden, 
dass diese Schule, wo nur immer möglich, die „consilia evangelica“ 
und die authentisch bezeugten alltäglichen Gewohnheiten des P ro 
pheten zu religiösen Obliegenheiten erhebt. Hat sie doch auch —  
nach den von Ändern allerdings bezweifelten Nachrichten einiger 
Berichterstatter — , in Uebereinstimmung mit Ibn Rähwejhi, die

durch den Propheten empfohlene Sitte des (Reinigung der

Zähne vor dem Gebete) im Gegensatz gegen den Consensus aller 
massgebenden Lehrer zum w ä g i b  stempeln w ollen2).

Jedoch ist das Streben nach Rigoi’ismus nur die unwillkürliche 
Folge der stricten Einhaltung gewisser Grundsätze der Zähirschule 
in der praktischen Anwendung der gesetzlichen Texte. Im A ll
gemeinen empfangen wir den Eindruck, dass sie sich auch in diesen 
Fragen durch das Moment des W o r t l a u t e s  bestimmen lässt. 
An solchen Stellen, in welchen der Koran oder der Text der Tra
dition ein Gesetz Gottes oder Muhammed’s in einer sprachlichen 
Fassung vorführt, welche die1 imperative oder prohibitive Natur 
der Aussage in sich schliesst, sind die Anhänger der Zähirschule 
stets dabei, ein Gesetz der ersten oder der fünften (bezieliungs-

1) Diese besondere Frage findet man mit dem ganzen Beweisapparat 

der einzelnen Meinungen boi A l - D a m i r i  II p. M  ff.

2) A l - N a w a w i  I p. weitläufig.
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weise der vierten b) Kategorie zu sehen, während die vier ortho
doxen Gesetzschulen, einer minder wortdienerischen Auflassung des 
Gesetzes huldigend, das betreffende Gebot oder Verbot oft einer 
der Zwischenkategorien zutheilen. Nach dieser herrschenden Rich
tung der Gesetzesinterpretation mag in dem Texte ausdrücklich

- -£
gesagt sein ¿JUl d. h. „der Gesandte Gottes sprach den

Befehl aus“, ohne dass diese Formel, wie aus ihrem Wortlaute zu 

folgern wäre, die unerlässliche Verbindlichkeit ( o ^ * )  des be

treffenden Gebotes nach sich zöge; ein in dieser entschiedenen Form 
ausgesprochenes Gebot kann nach ihrer Auffassung etwas von dem 
Gesetzgeber bloss Anempfohlenes bedeuten und nicht selten finden

. . O .  9  op

wir bei solchen Geboten die W orte des Erklärers ^  1). Am

klarsten hat die kanonische Wissenschaft der orthodoxen Schulen 
diesen ihren Standpunkt in Bezug auf die schärfste aller impera
tiven resp. prohibitiven Formen gekennzeichnet. Die grammatische

o  y o)

Form des Imperativs —  so sagen sie —  bedeutet in der

Gesetzeswissenschaft nur dann ein unerlässliches Gesetz, wenn die 
Umstände, unter denen ein solches Gesetz auftritt, nicht darauf hin- 
weisen, dass darunter nur eine Anempfehlung des Gesetzgebers, oder 
seine Erlaubniss etwas zu thun, zu verstehen sei. Nur von solchen 
begleitenden Umständen abgelöst, kann die Imperativform schlecht
hin als verbindlicher Befehl aufgefasst werden. Die begleitenden 
Umstände nun sind zweierlei A rt: entweder solche, welche an dem 
Gebote selbst haften, sei es nun an dem Textausdrucke desselben 
oder an den Umständen unter denen es verordnet oder ausgeübt 
ward oder solche, welche von dem Texte selbst unabhängig sind. Zu 
letzter-er A rt gehören Gebote wie das im Koran Sure I I  v. 282 an
geordnete : „Stellet Zeugen auf, wenn ihr Kaufverträge abschliesst“.

P

Hier wii’d die Imperativform ¿ .t) angewendet; nichtsdesto

weniger lehrt die Majorität der Imäme 2), dass hier nur ein Wunsch 
und kein vei'pflichtender Befehl vorliegt, und zwar aus dem Grunde, 
weil die Tradition d ie  Praxis des Propheten bezeugt, dass er 
ohne Zeugen Käufe und Verkäufe vornahm, diese Praxis aber den 
zuverlässigsten Commentar für die Intention des Gesetzes abgiebt. 
Dies ist ein von dem Texte des Gebotes zwar unabhängiger, aber 
die Deutung desselben beeinflussender äusserer Umstand, der die

1) Al-BuchAri, K i t ä b  a l - t a l ä k  nr. 43. 2) Vgl. hierzu A l - B e j -

d ä w i  I p. IfT,  8 j'XS 1

. gJI
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obligatorische Natur des Gebotes aufhebt. Zur ersteren A rt 
gehört z. 13. Sure V v. 3 „Wenn ihr (nach Beendigung der W all
fahrt wieder) in den profanen Zustand eintretet, dann geht auf 
die Jagd“. Dieser Satz kann trotz der in demselben angewendeten

rO
imperativen Form (^ o L h -o L i )  nie als ein Befehl —  „ihr müsst 

gehen“ gedeutet werden; vielmehr wird hier den Gläubigen das 
Jagen, welches ihnen im Zustande des ihram verboten war, einfach 
wieder g e s t a t t e t 1). H ier weisen im Texte selbst liegende Um
stände auf diese Interpretation des Gesetzes h in , und zwar ent
weder nach der Regel, dass ein Gebot, welches in antithetischer 
Weise auf ein Verbot folgt, nicht als Befehl, sondern als Erlaub- 
niss genommen werden müsse, oder —  wenn wir diesen Grund
satz nicht anerkennen —  nach Analogie von Sure I I  v. 232. Auch 
Sure L X II  v. 10 „Und wenn das Gebet beendigt ist, so mögt ihr 
euch im Lande umher zerstreuen und von Gottes Gnade (Nutzen)

suchen“ müssen die Imperativformen ! . .LxÄili und permissiv

gefasst werden wegen des vorhergehenden Verbotes, während des 
Gebetes Handelsgeschäfte auszuüben.

Nach der Auseinandersetzung Ihn Kutejba’s , der sich mit 
unserer Frage in einem seiner Responsa 2) beschäftigt, kann nicht

1) Vgl. A l - B e j d ä w i  I p. t f l . S ,  II p. H T ,  14

2) K i t a b  a l - m a s ä ’i l  (arab. llsehr. der herzogl. Bibliothek in Gotha
S-

Nr. 636) Bl. 5 b : JvJi w ä JLX^j

U.i|» o UJ v_i» jj. IlXP <-äj

,(l 3
bS (jis-äJ!» O uX-äJ U .................

i3*.Av.iS u>J3 0 -^ j —i l—* "bM

•vvi .¿J ,v*jw0

y 2 w  w  o i

j _ c  iJ jt f ' {Jo£ y P  SA
y o S  w  w  p  o p  - I w  ^ I w

fr- . w ÜJLj Jl »yXvaJi
w  a: „ ^ w  J J > ü'O^ y o o  ^ o  ^ ^

^
~ o y " . y o  y ~ o ~

U ^A iiA J Ü  ^  L/0 i



der Zusammenhang der Rede darüber entscheiden, ob eine Imperativ
form Befehl oder Anempfehlung ausdrücke, sondern dies sei Sache 
der Belehrung und Feststellung in jedem einzelnen Falle.

Die Vertreter der Wissenschaft von den Principien der Gesetz
kunde haben selbstverständlich das meiste Interesse daran, die 
verschiedenen Functionen aufzuzählen, welche die grammatische 
Imperativform vertritt, um von Fall zu Fall entscheiden zu können, 
ob ein die Form des Befehles oder des Verbotes zeigender Aus
spruch als solche erklärt werden müsse, oder ob er in eine 
andere Kategorie einzuordnen sei. Der berühmte säfi'itische Theolog 
Imam al-Haramejn behandelt diese Frage mit grösser Bündigkeit. 
„Es erscheint —  so sagt er —  im Texte zuweilen die Form des 
Befehles, aber beabsichtigt ist eine Erlaubniss, (s. die obigen Bei
spiele), eine Drohung („so tliut denn, was ihr w ollt“ Sure X I I  v. 40,

Al-Bejdäwi z. St! , oder der Ausdruck der Gleich

gültigkeit und Indifferenz der Handlungsweise der angeredeten 
Person (z. B. „Brennt nur —  im Höllenfeuer —  gleichviel ob 
ihr’s ertraget oder nicht“ , wörtlich: ertraget es oder ertraget 
es nicht Sure L I I  v. 16, oder ein profanes Beispiel: „Donnere 
und blitze, o Zejd“, was kein Befehl sein kann, sondern =  gleich
viel ob du nun donnerst oder blitzest). Auch dann, wenn die 
Entstehung einer Sache oder eines Zustandes angekündigt wird, 
wird der Entschluss, dieselben hervorzubringen, durch die Form 
des Befehles ausgedrückt, obwohl bei der Machtlosigkeit der Creatur, 
einem solchen Befehle aus eigener Kraft Folge zu leisten, ein 
Befehl hier nicht gut angebracht ist (z. 13. „Werdet zu Affen“ 
Sure I I  v. 61, „0  Feuer! werde zur Kühle und zum Heile für 
Abraham“ Sure X X I v. 69)“. Selbstverständlich werden diese letz
teren Punkte näher in der Grammatik abgehandelt; die Theologie 
ist an denselben durch den Umstand betheiligt, dass die Form des 
Befehles zum Ausdrucke anderer Kategorien dient; wie denn die 
Verwendung der befehlenden Form zum Ausdrucke der Erlaubniss 
auch streng genommen in den Rahmen der Gesetzeswissenschaft 
gehört 2).

Die orthodoxen Schulen nun machen von der Concession, die 

befehlende Form , Ks>b^U zu erklären, den

ausgiebigsten Gebrauch. W er irgend einen Koran- oder Traditionen- 
commentar mit Aufmerksamkeit gelesen-, dem wird es nicht ent
gangen sein, wie diese Termini so oft hinter Imperativformen des

1) A l - B o j d ä w i  z. St. I p. 1f ,  ‘25 >3! —a_J L.

. q . j sc-jjm äj U i!»  bjvXi jS

2) W a r a k ä t  Bl. 12 a, 17 a (in unseren Beilagen).
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Textes erklärend folgen. Natürlich konnten sich auch die An
hänger der Zähirschule der Zulassung einer solchen Interpretations
weise nicht immer entschlagen. In der Regel aber opponiren sie 
derselben in Bezug auf streng genommen gesetzgebende Texte. 
W ir haben hiervon bereits oben (S. 49) ein Beispiel gesehen, und in 
dem gegenwärtigen Abschnitte, welcher sich speciell mit diesem 
Momente des Fikh der Zähirschule beschäftigt, wollen wir zur 
näheren Beleuchtung desselben den schon vorgeführten Proben 
zähiritischer Gesetzinterpretation in dieser Richtung noch einige 
aus dem Gebiete des Korans und der Tradition beifügen; denn 
auch in Bezug auf dieses Moment ihrer Gesetzesauffassung wendet 
die Zähirschule ihre Interpretationsmethoden gleichmässig auf beide 
Quellen des muhammedanischen Gesetzes *) an.

1.
y o»o-

Da heisst es zum Beispiel im Koran Sure IV  v. 3

sLwJj! ^_JLb Lo. Während nun die gemeine Auslegung

die ist, dass es jedem Muhammedaner freisteht zu heirathen, oder 
im besten F a lle , dass Gott dem Muslim das eheliche Leben 
empf iehl t ,  in keinem Falle aber, dass er es ihm obligatorisch

a n b e fie h lt2), folgern die Zähiriten aus der Imperativform

dass hier ein eine bindende Verpflichtung enthalten ist

für diejenigen, welche die Bedingungen der Erfüllung dieses Gebotes 
in sich vereinigen3). W ie sehr es ihnen hier um die blosse Geltend
machung des Wortlautes zu thun ist, ist daraus ersichtlich, dass

1 ) Im äussersten Gegensätze zu dieser Anschauung stehen einige Süfi’s 
mit ihrer Auflassung der Kategorien der einzelnen muhammedanischen Gesetze. 
Sio sagen, dass selbst da, wo in der Tradition a u s d r ü c k l i c h  hervorgelioben

wird, dass ein Verbot in die Kategorie des gehört, dennoch oft eigent

liches gemeint sei und verstanden werden müsse, da die Kirchenväter

des Islam aus Bescheidenheit und guter Sitte sich scheuten, für die von ihnen 

doducirten Verbote denselben Ausdruck zu gebrauchen, dor für ein koranisches 

Verbot gilt. A l - S a ‘r a n i  I p. führt dieso Ansicht im Namen seines Lehrers 

‘A li al-Chawwas an und setzt sie ausführlich auseinander.

2) Es giobt auch solche Gesetzesgelehrte, welche für die Bevorzugung 
des Coelibats Traditionen anführen.; vgl. über diese Meinungsverschiedenheit 
Quorry, D r o i t  m u s u l m a n  Bd. I p. 639.

3) Diese Beschränkung folgt aus den Worten der Tradition N i k ä h  2
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nach ihrer Ansicht dem Gesetze durch einmalige ’ ) Eheschliessung 
Genüge geschieht, denn nicht der f o r t w ä h r e n d e  E h e s t a n d ,  

'sondern das einmalige Factum der Eheschliessung ist es, was in 
obigem Verse anbefohlen w ird 2).

wurde, denn dies ist Sünde“. Es kann nicht geleugnet werden, 
dass die objective Betrachtung dieses Koranverses in diesem Ge
setze dasjenige finden wird, was die muhammedanischen Theologen 
in die erste resp. fünfte der oben aufgezählten Kategorien ein- 
ordnen. Nichtsdestoweniger haben die orthodoxen Schulen darin 
kein strictes Verbot gefunden, und mit Ausnahme Ahmed’s —  
aber auch nur nach der einen Version des von ihm überlieferten 
Gesetzes —  eine laxere Praxis begünstigt : es sei nicht unerläss
liche Bedingung der rituellen Zulässigkeit der Speise, dass vor 
ihrer Zubereitung der Name Gottes genannt worden sei; namentlich 
mit Bezug auf Geschlachtetes hat dieser Grundsatz der Imäme 
Wichtigkeit für die Praxis, denn im Sinne desselben ist es dem 
Muhammedaner möglich, von solchen Thieren herrührendes Fleisch, 
vor deren Tödtung der Name Alläh’s nicht genannt wurde, zu 
gemessen3). Allerdings ist von dieser Nachsicht der Fall ausge
schlossen, dass dabei der Name fremder Götter genannt worden wäre.

1 ) A 1 - S a ‘rä ni II p. Ift* LäJLLu/> ^

ä l j b  JlÄjOot . . . .

. • 2)  Charakteristisch ist in

dieser Beziehung folgende Motivirung:

ü s  JtiRS nämlich 

der S. 74 Anm. 3) angeführten Tradition. —  A l - N a w a w i  III p. .

3) A l - K a s t a l ä n i  V III p. fv l .VaC» jM+jQ Xaä*

l_5 tjiüu«* ä._ä_A_Ä_£> jj,
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Die sogenannte ist also nach Ansicht dieser Schulen from

mer Brauch, wie es im Allgemeinen die muhammedanische Tradition 
betont, dass der Ausdruck davon, dass eine Handlung im Namen 
Alläh’s geschehe, vor keiner wichtigem Ausübung fehlen soll *); und 
es ist bekannt, wie viel Sorgfalt in der alltäglichen Praxis auf diesen 
Grundsatz verwendet wird. Ibn Abbäs will vom Propheten den 
Ausspruch gehört haben, dass der Satan hinter Jeden aufsitze, der 
ein Reitthier besteigt, ohne die B i s m i - l l ä h - f o r m e l  ausgesprochen 
zu haben2). Dies alles aber ist nur fromme Sitte und nicht 
obligatorisches Erforderniss, und auf dieselbe Stufe suchen, aller
dings nicht in demselben Grade, die vier orthodoxen Schulen, 
gewiss auch hier im Interesse des Einklangs des Gesetzes mit der 
laxen Praxis des gewöhnlichen Lebens (vgl. S. 49), das im oben 
citirten Koranvers enthaltene Gesetz herabzudrücken; sie führen 
Traditionen an, aus welchen die Ueberfiüssigkeit der äusserlichen 
Erwähnung Alläh’s erhellen so ll3). Am strengsten ist noch Abu

Hanifa, welcher das \JÜi jS 'ö  zwar obligatorisch fordert, mit dem

Zusatze, dass, wenn die Einhaltung dieser Observanz aus V e r 
s e h e n  vergessen wurde, dieses Versehen an der Zulässigkeit der 
Speise keinen Eintrag tliut4); dieselbe Unterscheidung zwischen vor
sätzlicher und unfreiwilliger Unterlassung wird auch in der stati
schen Gestaltung des muhammedanischen Gesetzes festgesetzt5). 
Däwüd al-Zahiri protestirt gegen alle diese Concessionen; er urgirt 
den p r o h i b i t i v e n  W o r t l a u t  des koranischen Gesetzes und

erklärt jede Speise für unbedingt unzulässig ( j . fy > ). bei der nicht

1) Ein sehr häufig anzutreffender Ausspruch Muliamuiods:

. » U i  ,3 J o

2) A l - D a r a i r i  I p. 1̂ 11 ^

Q jtj V jii s i J j  ¿dlSl ^ uXj !öi

^jr! *̂5 ¿0 3 -̂LaäJI ^ ^

Auch dem soll die 'voraugehen, Al-Buehari, Kitäb al-wudü’ nr. 8 .

3) M a f ä t i h  IV  p. IM1 wird folgender Traditionssatz angeführt: ,4]! ^3 J>
o > , —.

^L_s i L *  «.X . A l - B e j d a w i  I p. l^.v, 7

¿UJt (Ä j . 4) Vgl. A 1 - S a ‘ r än i II

p. ‘I. 5^ Querry, D r o i t  m u s u l m a n  11 p. 215 art. 57.
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Alläh’s Name genannt wurde, ob man nun die Erwälmeng desselben 
absichtlich oder bloss aus Versehen unterlassen habe1). Auch Ahmed 
b. Hanbal —  dessen Lehre, wie wir noch werden sehen können, 
der Zähirschule am nächsten steht —  soll nach einer, jedoch wenig 
berücksichtigten Version denselben Standpunkt eingenommen haben.

2 .

Gehen wir nun zu Beispielen, welche sich an Traditions
aussprüche anknüpfen. A ls TTebergang wählen wir einen in der 
Tradition enthaltenen Ausspruch, dessen Auslegung in engem Zu
sammenhänge steht mit einem Koranverse, von welchem jener 
eigentlich nur abgeleitet ist und uns die an dem äussern W ort
laut haftende Methode der Zähirschule in ihrem vollen Lichte 
zeigt. Wohlbekannt ist der Traditionsausspruch, welcher in der 
Grammatik als Beispiel für die dialektische Anwendung des

als Artikel (für ^9 angeführt zu werden pflegt: c r > jm-J

„Es gehört nicht zur Frömmigkeit das Fasten auf der 

Reise“ 2) ; dieser Ausspruch der Tradition ist im Zusammenhange
o - -

zu betrachten mit der Koranstelle Sure I I  v. 180 ^

oder auf einer Reise ist, (für den ist vorgeschrieben) eine (gleiche) 
Anzahl von anderen Tagen“. Die allgemein anerkannte Auffassung 
der orthodoxen Gesetzesschulen von diesen Aussprüchen des Koran’s 
und der Tradition ist die, dass es dem Kranken und dem Reisenden 
f r e i s t e h e ,  das Ramadänfasten zu brechen und die versäumten 
Fasttage, in ruhigere Verhältnisse zurückgekehrt, nachzuholen. Nur 
darüber giebt es Meinungsverschiedenheit in ihren Kreisen, ob es für
solche Leute verdienstlicher sei, von dem durch Alläh und den
Propheten gewährten Zugeständnisse Gebrauch zu machen, oder ob 
es besser für sie sei, auf diese Enthebung verzichtend, trotz der 
schwierigen Verhältnisse, unter denen sie leben, das Ramadänfasten 
zu vollziehen. Darin aber stimmen A lle überein, dass der Aus
spruch des Koran’s und der Tradition nur facultativ3) , keines-

1) A l - B e j d ä w i  1. c.

. c\._,L.x_/8 LiLA-wO

2) Al-Buchäri, K i t ä b  a l - s a u m  nr. 3G.
3) Im Interesse dieser Auffassung scheint man die Trad. ib. nr. 37 er

dichtet zu haben: lLo

o  y y

SJots J.ÄVW Uajyü „W er aber von euch krank
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falls aber imperativ, resp. proliibitiv zu fassen sei. Es wird je 
doch von einigen der festen Gestaltung der Gesetzschulen voran
gegangenen Lehrern überliefert, dass sie letzterer Ansicht gewesen 
seien '). Diese Meinungsverschiedenheit führt auch praktische Conse- 
quenzen mit sich. Ist das Brechen des Fastens unter gewissen 
Verhältnissen obligatorisch befohlen, so wird deijenige, der diesem 
Befehle nicht Folge leistend am allgemeinen Fasten weiter theil- 
nimmt, an seinem Wohnorte angelangt oder nach Wiederherstellung 
seiner Gesundheit die betreffende Anzahl von Tagen nochmals 
fasten müssen, da .sein früheres Fasten in die Zahl der obligato
rischen Fasttage nicht eingerechnet werden kann. Diesen alten 
Autoritäten, zu welchen auch Abu Hureji’a gehört2), scliliesst sich, dem 
sich später herausbildenden Consensus widersprechend, die Gesetz
schule Däwüd’s an. „E s  i s t  n i c h t  F r ö m m i g k e i t “ ist ein 
Ausdruck, der dem Wortsinne nach soviel bedeutet als „ein frommer 
Mensch thut nicht dergleichen“ ; und auch der Koranvers ist seinem 
einfachen Wortlaute nach imperativisch zu fassen.

W ir haben häufig Gelegenheit, den Abu. Hurejra unter den 
Autoritäten der Zähirschule zu finden. Die Gesetzestradition, die 
er vertritt, ist oft nicht im Einklänge mit den Lehren der Ra’jleute 
und wird als Einwurf gegen dieselben angeführt. Damit wird 
wohl die Erscheinung Zusammenhängen, dass Traditionen Abu 
Hui’ejra’s , selbst solche, die in die kanonischen Sammlungen auf
genommen sind, von den Rechtsgelehrten als Autoritäten für die 
Rechtsentscheidung oft verworfen werden; in Al-Damiri’s Artikel 
über die „Schlange“ wrerden aus ältern Büchern sehr interessante M it
theilungen hierüber gemacht, auf welche näher einzugehen wir hier 
keinen Raum haben3). Charakteristisch ist folgende einem an
geblich zwischen Abu Muti‘ al-Balchi und Abu Hanifa geführten 
Zwiegespräch entnommene Aeusserung des Abu Hanifa. „W ie 
wäre es“ fragte Abu Muti‘ „wenn deine Ansicht der des Abu Bekr

1) Ma f a t i h  II p. |vf ^
_ i  > 

yS>*. jS>\ |»L)I q/j q !

5 . “
^  u^1—i-® 0^^

y ^  w
vgl. A l - S a ‘r a n i

II p. t**, A l - N a w a w i  III p. 11**-.

2) A l - B e j d ä w i  I p. t.t, 24 zu dem obigen Koranvers

. »j-jji* (Jwc

3) A l - D a m i r i  I p. i^ö.— i“ö l .
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widerspräche ?“ „Ich würde“ entgegnete der Imam „meine Meinung 
zu Gunsten der seinigen aufgeben, ebenso zu Gunsten der des 
‘Omar, ‘Otmän, ‘A li,  ja selbst zn Gunsten der übiigen Genossen 
des Propheten, f mit Ausnahme des Abu Hurejra, Anas b. Malik 
und Samura b. Gundab“ x). Es wird berichtet, dass ‘Omar b. Habib 
(st. 207) beinah sein Leben verwirkt hätte, weil er Abu Hurejra 
gegen die Angriffe der Hofgelehrten des Härün al-Rasid ver- 
theidigte 2), und auch eine Stelle bei A l-A zrak i3) ist nicht zu über
sehen, aus welcher hervorgeht, dass man den Abu Hurejra lügen
hafter Nachrichten für fähig hielt.

„Kein Recht hat ein mulimischer Mann —  so heisst es wört
lich in einer Tradition —  der ein Ding besitzt, worüber er testa
mentarisch verfügen w ill, dass er zweimal nächtige ohne sein 
Testament geschrieben bei sich zu haben“ *). Die Gesetzschulen 
sehen hierin eine Aneiferung, von der Institution des Testirens 
Gebrauch zu machen; allerdings einen Befehl des Propheten, aber 
nur einen solchen, welcher der zweiten Kategorie der Gebote an
gehört. Nur Däwüd und seine Schule erblicken in der katego
rischen Form der Aussage einen Anhaltspunkt dafür, dass der 
Prophet hier einen bindenden Befehl ertheilt, den Niemand über
treten dürfe, dem vielmehr Jedermann nachkommen müsse. Jeder 
Muhammedaner hat sonach die gesetzliche Pflicht, so er Vermögen 
besitzt, rechtzeitig sein Testament zu machen5). Es ist bekannt, 
dass mit dieser Frage zusammenhängende Momente in den Streitig
keiten zwischen Sunniten und Schi‘iten eine nicht unbedeutende 
Rolle spielen.

In dem Kapitel über Assignationen 6) lesen wir folgenden Aus
spruch des Propheten: „Das Hinausschieben (der Schuldenbezahlutig) 
von Seiten eines Reichen ist eine Ungerechtigkeit; wenn nun 
Jemand (an Stelle der Baarzalilung) eine Anweisung erhält auf 
einen reichen Mann, so möge er dieselbe annehmen (um hierdurch

1) bei A l - S a ‘ r ä n i  I p. v ! . 2) T a h d i b  p. f  f 1! . 3) Ch r o n i k e n

d e r  S t a d t  M o k k a  I p. ii^ö, 12. 4) Muslim, K i t ä b  a l - w a s i j j a  nr. 1

0-yJuJ q S **5

, 5) A l - N a w a w i  IV  p.

£  VM

G) Vgl. Kremer, C u 11 u r ge sc h i c h t e dos O r i e n t s  u. s. w. I 509— 10.
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den Reichen zur Erfüllung seiner Zahlungspflicht zu veranlassen)“ '). 
Auch hierin finden die Zähmten, im Einklänge mit einigen A n 
hängern der hanbalitischen Schule, in Anbetracht der Spracliform, 
in welcher Muhammed diesen Ausspruch gethan hat, ein Gebot 
erster Kategorie, d. h. es ist dem Assignatar unter keinen Um
ständen erlaubt, die Assignation zurückzuweisen und auf Baar- 
zahlung zu dringen. Die übrigen Schulen begnügen sich, in obigem 
Traditionsausspruche eine facultative Anempfehlung des Propheten zu 
finden, mit der kein bindendes, imperatives Gesetz beabsichtigt s e i2).

Den Zähiriten genügt das Vorkommen der grammatischen 
Form des Imperativs zur Feststellung eines Gebotes erster Kate
gorie, auch dann, wenn in dem betreffenden Traditionsausspruche 
kein allgemeines Gesetz, sondern nur eine gelegentliche Decision, 
hervorgerufen durch die Anfrage eines Einzelnen, gegeben wird. 
„Sa‘d b. ‘Ubäda befragte den Propheten in Betreff eines Gelübdes, 
das seine Mutter gethan, aber nicht erfüllt hatte, da sie inzwischen 
gestorben war. Da sprach der Prophet: „So erfülle es denn an 
ihrer Statt“ 3). Nur die Zähirschule findet hier einen Anlass, hieraus 
die V e r p f l i c h t u n g ,  dass der Erbe das Gelübde des Erblassers 
stellvertretend erfülle, als o b l i g a t o r i s c h e s  G e s e t z  zu dedu- 
ciren. Die übrigen Schulen halten dies für keine gesetzliche Pflicht, 
sondern nur für eine pietätvolle Handlung, es sei denn, dass sich 
das Gelübde auf die Widmung eines Theiles des Vermögens bezieht 
und aus der Hinterlassenschaft eingelöst werden kann. Sonst kann 
der Erbe nicht zur Erfüllung eines Gelübdes angehalten werden, 
das nicht er selbst auf sich genommen hat4).

o l  c > w  > a  ~

1 ) Al-Buchäri, l v i t ab  a l - h a w ä l a  nr. 2
o. - 0- 0^ -  O - -o-- G ̂  -  i.

[Variante: !J>UJ

2) A l - K a s t a l ä n i  IV p. Hi*

Jvii ^Js* UJlXäJÜ

:i) Muslim, K i t ä b  a l - n a d r n r .  1. Al-Bucliäri, K i t ä b  al - wasi l j  ä nr. 19

rO
\_yCo_5i Ä.5 J u  . Bei Ihn Sa‘d, wo in der Biographie des

Sa‘d b. ‘Ubäda eine ganze Reihe von unterschiedlichen Versionen der Anfrage 
Sa‘d’s bei dem Propheten mitgetlieilt ist, geschieht dieselbe in ganz anderer 
Richtung; nur e i no  llsclir. weist die in den Traditionssammlungen mitgetheilte 
Anfrage auf. S. bei Loth , D a s  C l a s s e n b u c l i  des I hn  S a ‘ d p. 74.

4) A l - N a w a w ?  IV p. 11
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3.

Aus dem eben Erörterten folgt noch ein anderer principieller 
Gesichtspunkt, welcher die Zähirschule veranlasst, die Reihe der

und im Gegensätze zu der übereinstimmenden

Lehre aller anderen orthodoxen Schulen zu vermehren. Darüber 
herrscht kein Streit innerhalb der verschiedenen theologischen 
Richtungen des Islam , dass nicht jede Sunna des Propheten ver
bindliches Gesetz ist. Der Prophet hat ja  selbst Zeugniss dafür 
abgelegt, dass sein Verhalten zuweilen nur individuelle Bedeutung 
habe und dass aus demselben kein allgemein gültiges Gesetz 
für die muslimische Gemeinde gefolgert werden solle. Chälid 
b. Al-Walid, gemeiniglich „das Schwert Gottes“ genannt, berichtete 
dem lbn ‘Abbäs, dass er gemeinschaftlich mit dem Propheten 
seiner Tante, der Gattin des Propheten, Namens Mejmüna, einen 
Besuch abgestattet habe. Mejmüna bewirthete ihre Gäste mit eben

vorräthigem Eidechsenbraten wwü) , den ihre Schwester

Hafida bint al-Härit aus Nagd mitgebracht hatte. Dies Gericht 
wurde nun dem Propheten vorgesetzt, der nie eine Speise berührte, 
ohne dass darüber vorher der Name Gottes genannt worden war. 
Als nun der Prophet nach der Vorgesetzten Speise griff, da sagte 
eine der anwesenden Frauen zur Hauswirthin: „Theile doch dem 
Propheten mit, dass es Eidechsenfleisch ist, was du ihm vorgesetzt 
hast“. Als der Prophet diese Worte vernahm, zog er seine Hand 
zurück. Chälid aber fragte : „Ist denn diese Speise verboten, o Ge
sandter Gottes ?“ „Nein !“ entgegnete der Prophet „aber diese 
Speise kommt in meiner Heimath nicht vor, und ich enthalte 
mich derselben“. „Ich aber —  fährt Chälid fort —  zerlegte den 
Eidechsenbraten und ass davon, und der Gesandte Gottes sah mir 
zu *) [und verbot 3S mir nicht —  Muslim]“. Bei Muslim werden 
Traditionen erwähnt, wonach der Prophet, über Eidechsenfleisch 
befragt, von der Kanzel herab die Decision gab : „ich selbst esse 
es nicht, aber ich verbiete es euch nicht 2) “. Aus diesen Traditionen

£■ l ö l  * . J i  .s-L-aü-S

¿ü 's S J S  jJ., 'JULo

ö j j J l  0 I LULb* .}.?) Jläj

i  1 i \ ' i lX x a «

1 ) K i t ä b  a l - a t ‘ i m a  nr. 10. Vgl. andere Versionen bei A l - D a m i r i

II p. Io . 2)  K i tä b a l - s  ej  d nr. 5 (Coinmeiitarausgabe V  p. M*ö).

Go l d z i l i e r ,  Zähiriten. 6
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folgt die Thatsache, dass der Prophet seinen eigenen, in das Gebiet des 
Ritualgesetzes gehörigen Gewohnheiten keine verbindlichinachende 
Bedeutung für die allgemeine Uebung oder Enthaltung zuschrieb. 
Dasselbe gilt auch von den in der Tradition überlieferten Aus
sprüchen des Propheten. So hoch man auch die Verdienstlichkeit 
und Gottwohlgefälligkeit des Bestrebens stellte, Allem, 'was der P ro 
phet gesprochen oder geübt, nachzufolgen und selbst in den gering
fügigsten Momenten der gewöhnlichen Lebensweise zuerst danach 
zu fragen, wie es der Prophet und die Genossen damit h ielten1)
—  ein Bestreben in dessen Bethätigung bekanntlich viele muliam- 
medanische Autoritäten bis zur äussersten Grenze der Scrupulosität 
vordrangen 2) —  so wurde anderseits festgestellt, dass nicht Alles, 
was vom Propheten als ein beglaubigter Ausspruch mitgetheilt, 
wird, einen obligatorischen Befehl involvirt. Nur über das, was auf 
Fragpunkte des D i n Bezug hat, hat der Prophet bindende Gesetze 
gegeben, hat er Gottes W illen verdolmetscht; in weltlichen Dingen 
hat er Rathschläge ertheilt, deren Befolgung allerdings verdienst
lich ist, ohne dass sie aber eine unerlässliche Pflicht jedes Muslim 
sein soll. In einer Tradition bei Muslim3) macht der Prophet 
selbst diesen Unterschied zwischen den zwei Gattungen seiner Aus
sprüche. Er beobachtete einmal in Medina, wie die Leute die 
Palmenbäume künstlich befruchteten. Da fragte er: „Was thut 
ihr da?“ „W ir thun dies von jeher“ entgegneten sie, worauf der 
Prophet sagte: „Vielleicht, wäre es besser, ihr thätet es nicht“. 
Sie unterliessen daher von nun an ihr bisheriges Verfahren, aber 
die Bäume missriethen sichtlich. Man erwähnte diesen Umstand 
vor dem Propheten, und er sprach hierauf Folgendes aus: „Ich bin 
nur ein Mensch; befehle ich euch nun etwas, was auf eure Religion 
Bezug hat, so befolgt es; befehle ich euch aber etwas aus eigener 
Meinung 4), so bin ich eben nichts anderes als ein Mensch (d. h. in

1) Vgl. z. B. ein Beispiel bei A b u - l - M a h & s i n  I p. 1*1‘l .

2) Man berichtet von Ih n  ‘O m a r ,  dass er die Nachmittagsruho ( J * ^ )  
immer unter einem bestimmten Baume zwischen Mekka und Medina hielt, 
weil der Prophet dasselbe zu thun pflegte. —  A h m e d  b. H a n b a l  enthielt 
sich zeitlebens des Genusses der Melonen, aus dem Grunde, weil ihn keine 
Tradition darüber belehrte, in welcher Weise der Prophet bei dem Genüsse 

derselben zu verfahren pflegte. ( A l - S a ‘r äni  I p. %) .  Bei A l - M a k k a r i  I 

p. a (. findet man eine interessante, Nachricht darüber, wie man Werth darauf 

legte, unter veränderten Verhältnissen auf die vom Propheten angewendeten 
Masse zurückzugreifen.

f. *v

3) K i t ä b  a l - f a d ä ’il  nr. 31 _Li! L.*—^

• L4.JL9

4) Diese Stelle, sowie auch die folgende, ist für die Bedeutung des Wortes

sehr belehrend. A l - N a w a w i  V  p. IFo erklärt dies Wort an unserer
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diesen Fällen bin ich nicht Bote des göttlichen W illens, sondern 
spreche meine eigene Meinung aus)“. An diesen von dem Pro
pheten festgestellten Grundsatz hielten sich denn auch die spätem 
muhammedanischen Theologen: „Der Prophet“ sagt Al-Bataljüsi 
„pflegte in seinen Zusammenkünften Mittheilungen in erzählender 
Weise zu machen, ohne dabei Gebot oder Verbot im Auge zu 
haben, und auch nicht, dass er den Inhalt dieser Mittheilungen zu 
einem Grundsätze der Religion machen wolle“ ‘ ). Ibn Chaldün 
macht bei Gelegenheit der auf Heilkunde bezüglichen Aussprüche

des Propheten «^JaJt) dieselbe Bemerkung, um darzuthun,

dass die derartigen Rathschläge Muhammed’s nicht obligatorischer 
Natur sein können, „denn der Prophet wurde . gesendet um uns 
die Religionsgesetze zu lehren, nicht aber um uns in der Heilkunde 
zu unterrichten oder uns über andere Dinge, die zu den alltäg
lichen Gewohnheiten gehören, zu belehren“ 2). Ein muliamme- 
danischer Theolog aus dem XI. Jhd. der Higra, Regeb b. Ahmed 3), 
sagt mit Bezug auf folgende Traditionsmittheilung: „W ir reisten 
einst mit ‘Omar b. al-Chattäb, da bemerkten wir, dass er auf einem 
Punkte des Weges plötzlich von der Strasse abbog; darüber

Stelle: Le L-<eLs ^Jlfc bi Lo^xJl

20 lc.,£i » L  .  L o  . Vgl. noch die folgende

Stelle: Der Prophet berietli sich mit Sa‘d b. Mu‘äd und Sa‘d b. ‘Ubäda über 
die dem Fezäriten ‘Ujajna für seine Hilfeleistung gegen die Stämmo in Aus
sicht zu stellende Belohnung. Der Prophet nämlich bot dem Fezärahäuptling 
den dritten Theil dos Dattelertrages an, er aber wollte die Hilfstruppe nur 
dann stellen, ’ wenn ihm die Hälfte des Dattolertrages zugesichert würde. 
Da befragte der Prophet die beiden Sa‘d; diese sprachen: „Wenn du (von 
Gott) einen Befehl hierüber erhalten hast, so. handle nach demselben und 
ziehe; hast du aber- keinen göttlichen Befehl erhalten, so, bei Gott, hätten 
wir für die Fezära keine andere Belohnung als das Schwert!“ Da sprach 
der Prophet: „Ich habe gar keinen Befehl erhalten; hätte ich dies, so würde 
ich mich nicht mit euch berathen; nur eine Meinung lege ich euch vor“.

* w } i  o- *

(Biographie des Sa‘d b. ‘Ub. in M. J. Müller, B e i t r ä g e  zu r  G e 

s c h i c h t e  d e r  w e s t l i c h e n  A r a b e r  p. t . f .

1) Bei A l - D a m i r i  II p. t*öt“ (j, oX.—J —Ü

bî  L-x-g—J bi»; \ 20 i A j j  bi j —¿...¿»bii

20*3 Q./C b\jLi • 2) M u k  a d -

d i m a  ed. Büläk p. fit*. 3) Vgl. über sein Werk H. Ch. V I p. 161.
Dieses inhaltreiche Buch wurde in Konstantinopel 1261 (1845) in 2 Quart
bänden gedruckt; diese Ausgabe steht mir jedoch nicht zur Verfügung.

6*
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befragt, ob er dies vorsätzlich thue, sagte er: Ich sah, dass der 
Prophet dasselbe that, und so ahme ich ihm denn nach“. „Solche

Sunna’s werden genannt ¿o j L äJI „alltägliche Gewohnheiten

betreifende“ oder auch „überflüssige“ (supererogative)

—  vgl. i U « 1) — ; es ist keine Sünde, dieselben zu unter

lassen, wohl aber, ist die Ausübung derselben eine gottwohlgefällige 
That. und ihre Unterlassung wird gemissbilligt, ohne jedoch göttliche 
Strafe nach sich zu ziehen. Es liegt hierin bloss eine Aneiferung, 
der Sunna im Allgemeinen zu folgen, ob sie nun eine solche sei, 
in welcher l’eligiöse Leitung beabsichtigt wird, oder ob sie zu den 
sogenannten „überflüssigen“ gehöre“ 2).

Dies ist der gemeingültige Standpunkt der muhammedanischen 
Theologie, welcher auch in den bestbeglaubigten Auslegungen der 
Traditionssammlungen zur Geltung gebracht ist. Immer hat es 
Ultra’s gegeben, Individuen und Gesellschaften, die in der Behand
lung des religiös-praktischen Werthes einzelner Traditionen über 
das durch die Gesammtheit festgesetzte Mass hinausgingen; zu 
kanonischer Geltung ist aber ihre Auffassung nicht gelangt. In 
ihre Reihe gehört auch unsere Zähirschule. Aus den Beispielen, 
die wir von ihrer Auffassung einer Anzahl von sogenannten „Tra
ditionen der Gewohnheit“ gesehen haben, können wir folgern, dass 
sie in Traditionsstellen, wo der Rath des Propheten mit Bezug 
auf eine in religionsgesetzlicher Hinsicht ganz indifferente Handlung 
in Form des grammatischen Imperativs ausgedrückt ist, dieses 
äusserliche Moment des Sprachausdruckes festhaltend, obligatorische 
Gebote oder Verbote (1. und 5. Kategorie) erblicken. Ich werde 
von jeder der beiden Arten je  ein Beispiel erwähnen. In einer 
Traditionsmittheilung berichtet Anas b. M älik: „Es wurden für den 

Gottgesandten zahme Hausschafe __¿¿), die sich im

1) D ’O h s s o h , Tableau etc. Bd. I p. 34.

2) A l - w a s i l a  a l - A h m a d i j j a  w ’al  d a r i ' a  a l - s a r m  a d i j j  a fi  s a rh  
t a r i k a t  al  - Muh  am m a d ij j  a (Hschr. des ung. Nationalinuseums , Orientt.

nr. X V I) fol. 19 a XvLwJ L  xjJLä JI s JJLi

Jo ,% — r~’'
- y ~  „

Q 'S  wÄ/L—IX

^  LXJ

4 ^«.¿j ^ \S  ^
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Hause des Anas b. Mälik befanden, gemelkt und die Milcli mit 
Wasser aus dem im Hause des Anas befindlichen Brunnen vermengt. 
Der Becher wurde dem Propheten gereicht, dieser that einen 
Trunk daraus, bis dass er den Becher vom Munde entfernte. Es 
befand sich aber zu seiner Linken Abu Bekr, zu seiner Rechten 
sass ein Beduine. Nun sagte ‘Omar —  denn er fürchtete, der 
Prophet werde den Becher dem Beduinen reichen — : „Reiche ihn 
dem Abu Bekr neben d ir !“ Der Prophet reichte ihn aber dem 
Beduinen und sagte hierauf: „Immer nach rechts, immer nach 
rechts“ ')• An diese Tradition knüpfen die Gesetzgelehrten die 
Folgerung, dass es eine empfehlungswerthe Gewohnheit guter 
Lebensart und feiner Sitte sei, Speise, Trank u. a. m. immer von 
links nach rechts im Kreise zu reichen, im allgemeinen der rechten 
Seite den Vorzug zu geben2) und in allen Verrichtungen diese 
Anschauung zu bethätigen 3). Ein R e  1 i g i  o n s g e  s e tz  sieht hierin 
niemand als der Zahirite Ibn Hazm, der auch die Consequenzen 
dieser Auffassung zieht4).

Ebenso wird von den Zähiriten auch die blosse Sprach- 
form des Verbotes selbst dort wo nur auf gute Sitte abzielende 
Rathschläge gegeben werden, als Anlass dazu betrachtet, ein reli

giöses Verbot ( ^ ^ ö )  zu constatiren, während die anderen Schulen 

darin nur Missbilligung (auyu ä.S’L i ')  finden. „Der Prophet verbot
C

( ^ ^ i )  das C)Lii oder q Lä , es sei denn es geschehe mit besonderer

Erlaubniss des Genossen“ 5). Unter den obigen Ausdrücken ver
steht man die Gewohnheit, dass jemand zwei Datteln nebeneinander 
hält und mit einem Male von beiden isst. Die Commentatoren 
stimmen darin überein, dass dieser Ausspruch nur darauf abzielt, 
zu lehren, man möge nicht Heisshunger und Gefrässigkeit vor 
seinen Gästen und Tischgenossen an den Tag legen, da dies belei
digend wirkt und den Anschein hat, als wolle man den Mitessern

1) A l -Buehäri ,  K i t ä b  a l - h i b a  nr. 4, A s r i b a  nr. 18, M u s ä k ä t  nr. 2.

2) Vgl. K i t ä b  a l - l i b ä s  nr. 38. 77. In die Moschee soll man zur 
rechten Seite eintreten: K i t ä b  a l - s a l ä t  nr. 47 u. a. m.

3) K i t a b  a 1 - w u d ü nr. 31 ^  ^

k ¿J.5 joLv i  Jl»  * , % 3 k »  xLsuo vgl. K i t ä b  a l - a t ‘ i m a  nr. 5.

Vgl. bei den Griechen Ilias I  598, Odyss. X V I I I  418, bei den Juden: bD  

■p»"1 T n  N b i i  i r r  N b  ¡"¡DIE “ nNUJ m a ^ B  (Talm. bab. Sotä fol. 15 b).

4) A l - K a s t a l ä n i  IV  p. SMv iü*uÄ^  ^ wäs

5 ) Al-Buchäri , K i  t ä b  a l - m a z ä l i m  nr. 14. 

A t ' i m a  nr. 44. S a r i k a  nr. 4. Muslim, K i t ä b  a l - a s r i b a  nr. 23.
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zuvorkommen. Nur die Anhänger der Zähirschule finden darin 

wegen des Wortes gi  ein allen sonstigen Verboten gleichkommen

des religiöses G e s e t z .  Dies ist ihre Auffassung von allen Stellen 

in welchen sie das W oi't: „er verbot“ oder seine Synonyma finden1).

VI.
Es ist bereits betont worden, dass die Gesetzschule des 

Ahmed b. Hanbal in der rigorosen Auslegung der Gesetzquellen 
der Methode der Zähirschule am nächsten kommt. W ir  konnten 
denn auch im Verlaufe des letzten Abschnittes einige Beispiele 
dafür finden, dass in streitigen Gesetzfragen der Gründer der 
hanbalitischen Richtung nach denselben Grundsätzen urtheilt, von 
welchen sich die Zähirschule leiten lässt; die Beispiele davon wären 
zahlreicher gewesen, wenn uns nicht bei der Auswahl unserer 
Beispiele für die Entscheidungen der Zähirschule der Grundsatz 
geleitet hätte, in derselben nur auf das Rücksicht zu nehmen, worin 
die Zahirijja allen anderen kanonischen Schulen gegenüber eine 
Ausnahmsstellung einnimmt2). Die Hanbalschule lässt nun ihre 
wörtliche Anwendung der in der Tradition enthaltenen Aussprüche 
auch in solchen Fällen walten, in welchen wir wenigstens kein 
sicheres Zeugniss dafür haben, dass auch die Zähirschule in 
den betreffenden Fragen der Rituallehre und des kanonischen 
Rechtes für die praktische Anwendung denselben Standpunkt ein
genommen habe.

Es wird erzählt, dass Anas, der Genosse des Propheten, fo l
gende Mittheilung machte : „W ir standen früh auf zum Freitags
gottesdienst und hielten die Mittagsruhe nach Beendigung des
selben“ 3). A lle Gesetzschulen legen diese Mittheilung dahin aus, 
dass die Genossen des Propheten sich b e e i l t e n ,  die Freitags
andacht r e c h t z e i t i g  abzuhalten, um mit derselben vor der Mittags
siesta zu Ende sein zu können. Die Hanbaliten folgern aus der
selben , dass das Freitagsgebet auch zeitlich morgens in gültiger

1) A l - K a s t a l â n î  IV  p. H ö , A l -N a w a w î  IV  p. f.P

. 2) Man nennt solche Separatvota gegen den sonstigen

-O)
Consensus: OÎO.&/!. 3) Al-Buchâri, K i tâ b  a l - g u m ' a  nr. 15
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Weise verrichtet werden könne ' ) ;  dem widerspricht bekanntlich 
die gesammte Praxis des Islam.

In dem Buche über Rechtssprüche (—  in der Krehl’schen Aus
gabe noch nicht erschienen — ) lesen wir: „Abü Bakra schrieb an 
seinen Sohn, (der) in Sigistän (das Richteramt ausübte): Sprich 
nicht Recht zwischen zwei (rechtsuchenden Parteien) wenn du in 
Zorn bist; denn ich habe den Propheten sagen hören: „Ein Richter 
möge keine Rechtsentscheidung aussprechen, wenn er zornig ist“ 2). 
Dieser Ausspruch wird im Allgemeinen als eine weise Verhaltungs- 
massregel, ein guter Rath für Richter betrachtet3). Manche Rechts
lehrer gehen in der Anwendung des in demselben enthaltenen 
Grundsatzes sehr weit. So z. B. missbilligt der Säfrit Abu-l-Fajjäd 
al-Basri, dass ein Richter sich mit seinen privaten materiellen An
gelegenheiten, z. B. mit den Kosten seines Hausstandes beschäftige, 
da dies seine Vernunft noch mehr als der Zorn beschäftige 4). 
Trotz dieser peinlichen Behutsamkeit erblickt aber niemand als 
einige Hanbaliten in dem angeführten Ausspruche des Propheten 
eine p r o h i b i t i v e  Aussage; diese ziehen aus demselben die 
Schlussfolgerung: „ein Richter d a r f  im Zustande des Zornes n i c h t  
R e c h t  s p r e c h e n “ mit der Consequenz, dass ein in diesem Zu
stande gefällter Urtheilsspruch gar nicht rechtskräftig ist, da es 
dem Richter überhaupt verboten war, denselben zu fällen. W ie 
weit die haarspaltende Casuistik der Fukahä geht, ersehen wir 
daraus, dass auch innerhalb dieser Anschauung der Unterschied 
gemacht wird, ob der Richter betreffs der Rechtsentscheidung volle 
Klarheit hatte, bevor er in Zorn gerieth, oder ob der Eintritt 
dieses Seelenaffectes dem reifen Ueberblick über den obschweben
den Rechtsfall voranging 5).

1) A l  - K a s t a la n i  II p. ^

.^LpJS ».P uIöj lAi»

2) K i t ä b  a l - a b k ä m  nr. 13

O  - ,  s  ~-

3) Querry, D r o i t  m u s u lm a n  II p. 392 art. 49. 4) I b n  a l - M u -

1 a k k i n Bl. 95 a x_Ä.Ä.i 3  i

5) A l  -K a s t a la n i  X  p. H .

! J
w w P
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Zum Beschluss ein Beispiel aus der Gesetzgebung über Sklaven. 
„ M u d  d a b a r “ 1) heisst im muhammedanischen Recht ein Sklave, 
dem sein Herr bei Lebzeiten dazu bestimmt, dass er nach seinem 
Tode ipso eventu die Freiheit erlange 2). So heisst es z. B. von 
der Favoritin Fauz. „dass sie einer der barmekidischen Jünglinge

als Sklavin kaufte und ihr für den Fall seines Todes die

Erlangung ihrer Freiheit zusicherte“ 3). Nun entsteht die Frage, 
ob ein solcher Sklave vor der Erlangung seiner Freiheit d. h. vor 
dem Tode seines Eigenthümers von diesem verkauft werden dürfe, 
oder ob sich derselbe durch die förmliche Aussprechung der Formel 
des T a d b î r  seines Verfügungsrechtes über die Person des Sklaven 
begeben habe. Die Tradition 4) erzählt einen concreten F a ll, in 
welchem Jemand seinem Sklaven die Freiheit in Form des Tadbir 
zusicherte, und dass der Prophet selbst diesen Sklaven bei Leb
zeiten des Eigenthümers von diesem kaufte. Viele der älteren 
Rechtslehrer entscheiden denn auch, mit Berufung auf die Autorität 
der Tradition und die in derselben bezeugte Praxis des Propheten, 
dass ein Mudabbarsklave rechtsgültig verkauft werden dürfe. Nur 
Abu Hanîfa und nach einigen Berichten auch Mälik deuten die 
Tradition auf einen bestimmten F a ll5), im Allgemeinen aber lehren 
sie, dass der Mudabbar nicht verkauft werden dürfe; der Prophet 
selbst habe nicht die persönliche Freiheit, sondern bloss die Dienste 
des durch ihn erstandenen Mudabbarsklaven erkauft fi). —  Die

1) Von jjJ> pars posterior, denn der Tod ist im Verliältniss zum Leben
c y „ £ ^

. Andere leiten dieses W ort ab von anordnen.

2) V a n  den  B o r g ,  De  c o n t r a c t u  etc. p. 38 n. 2. Querry, D r o i t
m u s u l m a n  II p. 11911'. 3) K i t a b  a l - a g a n i  X V  p. |f |, 9 v. u.

4) Al-Buchäri, K i t ä b  a l - ‘ a tk nr. 9.

5) A l - N a w a w i  IV p. Ilv wa^lX.1 io 'bb  .%•• ••

sy± y -^ * A ^ > ! »  tAi'L>Uo* iöiolx:

t_5"l wÄ'3' LviJ!*
“ O - ~ w

C)LT ^yjJ> ,3 ,*-*1.0 ¿Vcb L*ij* \yj-i

6) A l - K a s t a l ä n i  IV  p. i*o(" ¿ .Ä ^ , (*- 20wJ ö o A r X  L J * L j .

. cLj L*JI*
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Praxis der muhainmedanischen Gesellschaft hat diese letztere An
schauung adoptirt. Die Sklavin Badl, berühmt durch die Menge 
von poetischen Ueberlieferungen, die sie innehatte, war im Besitze 
des Ga‘far b. Müsä Al-Hädi. Muhammed b. Zubejda, dem ihre 
Vorzüge erzählt wurden, wollte die Badl von Ga‘far kaufen; dieser 
weigerte sich aber dem Wunsche Muhammed’s zu entsprechen: 
„Meinesgleichen verkauft kein Mädchen“ sagte er. „Nun so schenke 
mir dasselbe“ bat nun Muhammed, worauf Ga‘far erwiederte: „Auch 
dies geht nicht an, denn es ist eine M u d a b b a r a “. Um nun in 
den zeitweiligen Besitz des kenntnissreichen Mädchens zu gelangen, 
miethete es Muhammed von Ga'far; diese Erwerbungsart war mit 
Bezug auf MudabbarSk l aven  nicht ausdrücklich verboten1).

Auch in der Mudabbarfrage können wir das starre Festhalten 
der lianbalitischen Schule an dem Wortlaute des Gesetzes bemerken. 
Nach einer durch Ibn Hazm anerkannten Version hätte der Imam 
Ahmed b. Hanbal die Erlaubniss, den Mudabbarsklaven zu ver
kaufen, nur auf einen männ l i chen  Sklaven beschränkt, da in der 
Tradition nur von einem solchen die Rede ist; von einer weib
lichen M u d a b b a r a  hören wir nicht, dass der Prophet durch sein 
eigenes Beispiel in ihren Verkauf gewilligt habe. Ibn Hazm selbst, 
der diese Version mittheilt, nennt sie „eine Unterscheidung für 
deren Richtigkeit kein Argument vorliegt“ 2). In dieser Frage 
also überragt die Schule Ibn Hanbals die Anhänger der Zähirschule 
an peinlicher W ortklauberei3).

Yn.
i .

Im Kampfe um die Berechtigung der Rechtsquellen waren
sowohl die Anhänger der „Analogie“ und der „Meinung“, als auch
die Gegner der Berechtigung derselben eifrig bestrebt, für die
durch sie vertheidigten Anschauungen von der Methode der mu- 
hammedanischen Gesetzwissenschaft gewichtige Argumente aus dem 
heiligen Buche, aus der Tradition des Propheten und aus den
Worten und den Thaten der „Genossen“ herbeizuholen. Eine 
nüchterne, vorurtheilsfreie Exegese allerdings widersetzte sich den 
Versuchen, in die Texte des Korans Aeusserungen über spät ent-

1) K i t ä b  a l - a g a n i  X V  p. Ifö  oben. 2) A l -K a s t a lä n i  1. c. * j| J l

^.Ic. q LPj  ^

3) Ueber dieses Kapitel dos lianbalitischen Gesotzcodex siehe übrigens 

S e jc b  M a r ’ i 1. c. II p. f "v .
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standene Untersuchungsmethoden, welche noch ganz ausserhalb des 
Gesichtskreises der muhammedanischen Offenbarung liegen, hinein- 
interpretiren zu wollen J). Aber die scholastische Exegese hat mit 
um so grösserer Lüsternheit an den naivsten Stellen des Korans 
in diesem complicirten Sinne heruminterpretirt. Auch für Igmä‘ 
als Rechtsquelle hat man sich bestrebt, einen besonderen Rechts
titel aus dem Koran zu holen. Aber dies wollte nicht leicht 
gehen. Vom Imam Al-Säfi‘i erzählt man, dass er um die koranische 
Sanction dieser Rechtsquelle befragt, das heilige Buch nicht weniger 
als dreihundertmal durchlas, bis er an Sure IV  v. 115 eine, freilich 
sehr schwache Stütze für die Herleitung der Autorität des Con
sensus ecclesiae fand: „W er sich vom Propheten trennt, nachdem
ihm die Rechtleitung klar geworden u n d  e i n e n  a n d e r e n  W e g  
b e f o l g t  a l s  d e n  d e r  R e c h t g l ä u b i g e n  (d. h. den der recht
gläubigen Gesammtheit), von dem wenden wir uns ab und wir 
unterhalten mit ihm das Höllenfeuer“ 2).

Am  eifrigsten jedoch wurde nach Koranversen gefahndet, welche 
dem vielumstrittenen Ra’j  und Kijäs als Stütze dienen könnten.
Da führte man gern den Koranvers Sure IV  v. 85 an, wo von

einem selbstständigen Ergründen des Gesetzes die

Rede is t3). Dann Sure L1X v. 2 Lj „Machet

die Nutzanwendung o ihr, die ihr Einsicht besitzet“. Al-Bejdäwi 
macht zu dieser Stelle folgende Bemerkung: „Dieser Scliriftvers 
wird als Argument dafür angeführt, dass das Kijäs als Rechts
beweis g ilt ; denn in ihm ist der Befehl enthalten, von der einen 
Sachlage ausgehend, die andere zu beurtheilen, und in Anbetracht 
der zwischen beiden obwaltenden gemeinsamen Momente, die eine

W J
1) Bei A l - Z a m a c h s a r i  zu Sure LXV1I v. 10 Lü

lesen wir folgende Bemerkung: Li-i jJ  q I

<5\ ; J \ [seil,
# w P

j  ¿kJ • • • • fscil.
S- , w P

. i \ y \  ^  i ^  0 -̂5

Nach A l -S a h r a s t ä n i  p. tat* ponult. stützt sich die Berechtigung des Kijäs 

auf den Consensus, welch lotzterer hinwieder durch die Schrift als Autorität 

bezeichnet wird. 2) M a fä t ih  III p. r 4!!*

L-ft-i L̂.4—>-bSI 3 ^ - »  0 -c

NjbSI »tX i1 ö .x 3) l b t ä l  Bl. 18a.
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bei der Beurtheilung der anderen zu verwenden, wie wir dies in 
den Usülwerken festgesetzt haben“. Mit bequemer Systematik hat 
man dann auch alle vier Rechtsquellen in einem Verse vereint 
finden wollen, nämlich in Sure IV  v. 62: „0  ihr, die ihr recht
gläubig seid! Gehorchet Alläh [Koran als geoffenbartes W ort 
A llahs] und gehorchet dem Propheten [Sunna] und denjenigen, 
welche Herren des Befehles sind unter euch [Consensus der Imame]; 
wenn ihr aber betreffs einer Sache verschiedener Meinung seid, 
so f ü h r e t  sie z u r ü c k  zu Alläh und den Propheten [Analogie 
auf Grund von Entscheidungen, die aus jenen Quellen deutlich 
hervorgehen], wenn ihr glaubet an Alläh und den jüngsten Tag. 
Dies ist gut für euch und heilsam für euere Seele“ *)._ Natürlich 
verfangen solche Argumente an den Anhängern der gegnerischen 
Schulen nicht. Ibn Hazm hört nicht auf zu fragen: „ Wenn alle 
diese Methoden durch die koranische Offenbarung festgesetzt sind, 
wie kommt es denn, dass keine von ihnen klar beim rechten 
Namen genannt wird, und dass alle Termini für dieselben neue 
Erfindungen sind?“ 2). Ferner wäre es ja  absurd, voraussetzen zu 
wollen, dass es Gottes W ille  sei, dass sein Gesetz nach Massgabe 
der durch jene Ausdrücke bestimmten Methoden deducirt werde, 
während die Quellen seiner Religion jene Ausdrücke nicht kennen 
und auch nicht bestimmen, was unter denselben zu verstehen, und 
welcher Gebrauch von jenen Methoden zu machen sei. Gott würde 
in diesem Falle von uns etwas gefordert haben, zu dessen Aus
führung uns die Möglichkeit fehlt. Allerdings hat man —  setzt 
er fort —  aus dem Koran Belege dafür anführen können, dass 
Gottes Thaten in bestimmten Fällen bestimmte Ursachen zu Grunde 
liegen. Solche Ursachen zu bestimmen, steht aber nur Gott und 
dem Propheten zu; der Gesetzgelehrte aber hat darüber hinaus 
nicht die Befugniss, Ursachen zu erklügeln; thut er dies so über
schreitet er die -durch Gott gesteckten Grenzen. Wenn daher 
jemand lehrt, dass weil Gott die eine Sache befohlen oder ver
boten hat, daraus auf Grund selbsterklügelter gemeinsamem Ur
sachen Befehl oder Verbot in Bezug auf eine andere Sache folge, 
ohne dass Gott dieselbe ausdrücklich angeordnet oder verboten 
hat, der bekennt hierdurch, dass er willkürlich gegen Gottes eignen 
Willen leh rt3).

1) M a fä t ih  III p. i*ö1— 1II in weitläufiger Ausführung. Auch A l-B ej-
dawi z. St. deutet diese Anwendung des Koranverses in kurzen Worten an; 
obenso A b u  S u 'ö d ,  Marginalausgabe von Búlák p. 2) I b t ä l  Bl. 4b.

3) I b t ä l  Bl. 19a JJ j LJS q .ai

Uysü ^ xXaJI jJ -t’H ^
w ** p.
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Selbstverständlich suchten die Feinde der speculativen Schule 
noch mehr als die Anhänger derselben recht eifrig, die Rechtfertigung 
ihres Standpunktes aus dem Koran zu beweisen. Suchten diese 
nach Stellen, in welchen Anweisung gegeben wird, die im Koran 
und in der Sunna niedergelegte Gesetzgebung dem Bedarfe ent
sprechend zu ergänzen, so wollten jene die Unzulässigkeit einer 
solchen Ergänzung aus dem heiligen Buche selbst beweisen. Ibn 
Hazm führt neben seiner polemischen Abwehr der Beweise der 
Kijäsfreunde natürlich auch die zur Befestigung seiner Lehre ge
eigneten Beweisstellen unaufhörlich auf der Feder. Von kijäs
treuer Seite beschäftigt sich der grosse Dogmatiker Fachr al-din 
Al-Razi bei einer jeden der Koranstellen, welche die sogenannten 
„ N u f ä t  a l - K i j a s “ zur Begründung ihres Standpunktes als Beweis 
beibringen, mit der Widerlegung ihrer Argumentation, und der 
scholastischen Breitspurigkeit dieses Schriftstellers haben wir auch 
zumeist die Kenntniss von dieser Anwendung der betreffenden 
Koranstellen zu verdanken 1). W ir wollen in Kurzem sehen, was

V* P
 ̂  ̂  ̂ \.j I

U j  ̂̂  uXL&j

w P
^  ^ S i i  \ÄJs3lJ xXSjJUQ

¿JÜ3  ^ q-^ä-o viXp

L\.y j*a\ Joti ^Jütj ¿JJ! q LäJI <3 ¿ul Lo

\^.i) .̂¿>1 i3 8 * ö 

^xX/o (ji5s~Ji3 ^Jbü  \JL i Lo [} S  ^LÄj ¿üLs (cod. .̂£»1

L> AJ* ij^ii ju o b  fJ Lo *Jbl Lo JJ. A*.ßi x j ,

JJblJl n_j ^.ÄJl

lA5 L/)| ^JIjÜ jsJJI UJ xju  ¿Jj|

^¿-1 LuCj.s>̂  .̂¿>1 L_xl L_/>l I*

^JL*j &J.JI ô| l^ -%  w  \JUI ^1 Lo

4 ¿Jj o . bL^I Jusvj

1) M a fa t ih  III p. t*o , IV  p. Ha , 00.. v f i , V II p. H l .
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zur Unterstützung der analogiefeindlichen These aus Koranstellen 
zusam menge tragen ward.

Am kräftigsten wird der Grundsatz betont, dass in den directen 
Willensäusserungen Gottes d. h. dem geschriebenen und durch den 
Propheten überlieferten Gesetze a l l e s  m u h a m m e d a n i s c h e  
G e s e t z  e n t h a l t e n  se i ,  und dass darüber hinaus kein Religions
gesetz möglich ist, demnach keine Quelle, ein solches zu deduciren, 
gültig sein kann ; sie berufen sich hierin hauptsächlich auf Sure V I

v. 38: p ^  ,% Uüp._5 U  x). Dann berufen sie sich

noch mit Vorliebe auf Sure X V I v. 46: ^ j J l  LJUL*»-s

wo, wie sie sagen, den Rechtgläubigen gezeigt

wird, woran sie sich in zweifelhaften Fällen zu halten haben. Wäre
—  so folgern die Nufät al-Kijäs —  die Analogie eine berechtigte 
üeductionsquelle, so würde für zweifelhafte Fälle der Befehl er- 
theilt worden sein, die obschwebenden Fragen auf analoge Fälle 
hin zu prüfen, und die Zweifel vermittels des Kijäs in speculativer 
Weise zu lösen. Das meiste Gewicht aber wird auf Sure V I v. 116 
ge leg t, wo von den Ungläubigen gesagt w ird , dass sie der will-

~ v. o
kürlichen Meinung folgen ^ liJ i I und in weitläufiger

Auseinandersetzung wird dann dargelegt, dass auch das auf Ana
logieschlüsse gegründete Urtheil in diese Kategorie gehöre. Auch 
Sure V II  v. 46 führen sie an, wo in Bezug auf streitige Fragen 
angeordnet w ird , dass das Urtheil über dieselben bei Gott stehe

«V rO
(aJÜI Loj). Damit kann nicht die Analogie

gemeint sein, sondern der ausdrückliche Wortsinn der göttlichen

Texte denn während diese allen Muhammedanern gleiches

Gesetz bieten, wird durch die Anwendung jener die Meinungs
verschiedenheit eher befördert als aufgehoben, da die Analogie
folgerungen, von verschiedenen Subjecten geübt, zu verschiedenen 
Resultaten führen, und die Folgerungen des Kijäs in derselben 
Frage nicht mit zwingender Nothwendigkeit dieselben Gesetze er
geben. In demselben Sinne werden auch Sure I I I  v. 97, V I I I  v. 48 
angeführt und mit grossem Nachdrucke betont, dass die Anwendung 
des Kijäs die E i n h e l l i g k e i t  d e r  m u h a m m e d a n i s c h e n  
Ge me i nd e  gefährde: „Die Zulassung des Kijäs führt zur Meinungs
verschiedenheit, diese aber wird durch den Korantext verpönt: so 
folgt denn aus demselben auch, dass es verboten sei, sein prak
tisches Leben auf Gesetze zu gründen, die durch Kijäs gefolgert 
werden. Dass dieser Schluss ein nothwendiger sei, das beweist

1) I b t ä l  Bl 8b.
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der Augenschein. Sehen wir. ja , dass die W elt voller Meinungs
verschiedenheit, ist in Folge der Anwendung des Kijäs in der Ge
setzeswissenschaft“ *). Damit sind die Madähib gemeint.

2 .
W ir werden zu einem nicht unwichtigen Ergebnisse in Bezug 

auf die religiöse Auffassung des Islam gelangen, wenn wir einige 
Augenblicke bei dieser theologischen Grundanschauung verweilen 
und ihre Stellung innerhalb der muliainmedanischen Theologie einer 
näheren Prüfung unterziehen. Der eben in Betracht gezogenen 
Anschauungsweise der Nufät al-Kijäs steht ein im Islam seit alter 
Zeit allgemein verbreiteter Grundsatz entgegen: I c h t i l ä f u  um-  
m a t i  r a h m a t u n ,  d. li. d i e  M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t  
in m e i n e r  G e m e i n d e  i s t  ( A u s f l u s s  d e r  g ö t t l i c h e n )  
B a r m h e r z i g k e i t “. Dieser Ausspruch wird dem Propheten zu
geschrieben und wir begegnen demselben bei verschiedenen Gelegen
heiten wie einem allbekannten authentischen Ausspruche; die An
wendung, die demselben zutheil w ird, zeigt uns am besten, wie 
die theologischen Autoritäten denselben verstanden wissen wollen. 
W ir wollen denn auch einige Beispiele betrachten. Bei Gelegen
heit der Pilgerfahrt des Chalifen Harun al-Rasid wird erzählt: 
Der Chalife schenkte dem Mälik b. Anas 3000 Denare, welche der 
Imam in Empfang nahm, ohne jedoch dieselben zu verausgaben. 
Als Al-Rasid (nach beendigter Pilgerreise) sich anschickte, nach 
‘Irak zurückzukehren, sagte er zu Mälik: „Du musst mit uns 
kommen, denn ich habe die feste Absicht, die Menschen deinem 
Al-Muwatta zuzuführen, ebenso wie sie ‘Otmän dem Koran zugeführt 
hat“. Da erwiderte der Imäm: Was das Letztere betriift, so ist 
dies nicht gut möglich; denn die Genossen des Propheten zer
streuten sich nach dessen Tode in alle Gegenden und verbreiteten 
dort die Traditionen, so dass nun die Bewohner jeder Gegend ihre 
(eigene A rt in der) Wissenschaft besitzen. Der Prophet hat über
dies gesagt: D ie  V e r s c h i e d e n h e i t  i n  m e i n e r  G e m e i n d e  
i s t  B a r m h e r z i g k e i t .  Auch dies ist nicht gut möglich, dass 
ich mit dir ziehe, denn der Prophet hat gesagt: „Al-Medina ist 
das beste für sie, wenn sie’s doch wüssten“. Dies aber hier sind 
eure Denare so wie sie waren; so ihr wollt, nehmt sie hin, wenn 
ihr aber wollt, lasst sie hier“ 2). Mit ändern W orten: In ver

1) M a fä t ih  IV  p. 60. x c jJ .4JI ^-.oaÄj

q Lo  (j*LiJÜU

CĴ Lo Lo _\J5 q I Uli

4 (jw ’laäjI 2) Ich habe diese Erzählung nach A l - D a m i r i  II

p. i*1 gegebon, wo dieselbe aus dem I h jä  des G a z z a l i ,  VI. Kapitel des Kitäb
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schiedenen Ländern haben sich verschiedene Versionen von des 
Propheten traditionellen Aussprüchen festgesetzt und dies ist kein 
Werk des Teufels, sondern eine Gnade Gottes; so möge denn auch 
hinfür das Gesetz nicht in feste Worte gebannt werden, sondern 
immerhin die freie Entwicklung der Tradition auch ferner walten. 
Mit Recht, glaube ich, sagt Dugat: On pourrait en Orient si le 
progrès avait chance de s’y acclimater, s’appuyer sur ce hadith de 
Mahomet pour amener les Musulmans à adopter des idées plus 
larges, plus tolérantes que celles qu’ils ont“. —  Ein anderes Bei
spiel für die Anwendung dieses angeblichen Traditionssatzes. Bei 
Al-Buchârî ebenso wie bei Muslim1) finden wir in verschiedenen 
Fassungen und mit verschiedenen S a n a d folgende traditionelle 
Erzählung des Ihn ‘Abbas : „Als der Prophet dem Tode nahe war, 
da befanden sich Leute im Hause, darunter auch ‘Omar b. Al- 
Chattäb. Da sprach der Prophet: „Kommet her, ich möchte euch 
etwas Geschriebenes geben, wodurch ihr dann nicht mehr herum
irren würdet“. Hierauf sprach ‘Omar: „Fürwahr, die Schmerzen 
haben Gewalt über den Propheten gewonnen ! Habt ihr doch den 
Koran, daran ist uns Genüge als Gottes Buch“. Da war die Um
gebung verschiedener Ansicht ; einige von ihnen sagten : Bringet 
doch her, damit der Prophet euch etwas aufschreiben könne, nach 
welchem ihr nicht mehr irren würdet! A ls nun unter ihnen viel 
Hin- und Herreden in Anwesenheit des Propheten entstand, da 
sagte dieser: „Erhebet euch!“ ‘Ubejd Allah sagte: Ibn ‘Abbas 
sprach : „0  welch’ Unglück, welch’ grosses Unglück ist es , dass 
ihr Gerede und Gestreite den Propheten verhinderte, diese Schrift 
zu schreiben“. Ich erwähnte bereits, dass diese Erzählung in ver
schiedenartigen Fassungen vorliegt, deren Sinn aber auf die in 
Obigem ad libitum herausgewählte Version hinausläuft. Nun haben 
die muhammedanischen Theologen begreiflicher Weise viel Tinte 
verbraucht, um das unbegreifliche Vorgehen ‘Omar’s zu erklären 
und zu rechtfertigen. Der Prophet will letztwillige Verfügungen 
treffen, w ill seinen Getreuen etwas Geschriebenes zur Richtschnur 
geben, damit sie nach seinem Tode wissen, woran sie sich zu 
halten haben, ‘und der sonst allerzeit Eifrige und Getreue wider
setzt sich dem W illen des verehrten Meisters : er will nichts Ge
schriebenes von ihm, ausser dem Koran! Unter den vielen Er
klärungen, welche für diese Thatsache gegeben werden, finden wir 
bei einigen Commentatoren d ie , dass ‘Omar den Zustand des 
Propheten bereits zu bedenklich fand, dass er befürchten musste, 
der Prophet —  fleischlicher Schwäche unterworfen wie jeder andere

al-‘ilm, angeführt wird, wo ich jedoch vergeblich nach ihr gesucht habe. W ir  
finden dieselbe Erzählung aus einer anderen Quelle und in anderem Zusammen
hänge bei Dugat H i s t o i r e  des  p h i l o s o p h e s  et  d e s  t h é o l o g i e n s  
m u s u l m a n s  (Paris 1878) p. 2GG.

1) Al-Buchàri, K i t ä b  a l - ‘ i l m  nr. 40. M a r  d a  nr. 17. Muslim, 
W a s i j j a  nr. 5.
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Mensch —  würde nun Fehler begehen. Uns interessirt hier zu
meist, was Al-Chitäbi zur Beantwortung obiger Fragen beibringt. 
Er führt den prophetischen Ausspruch über I c h t i l ä f  a l - u m m a  
an, und glaubt, ‘Omar habe die in demselben liegende Auffassung 
für so triftig befunden, dass er Verfügungen, die der Entstehung 
von Meinungsverschiedenheiten Vorbeugen sollten, gar nicht auf- 
kommen lassen w o llte : die Meinungsverschiedenheit in Religions- 
sachen sei eben im Sinne jenes Ausspruches eine Gnade für die 
muhammedanische Gemeinde *).

Diese Ansicht ist denn auch in die weitesten Kreise des ortho
doxen Islam tief eingedrungen, und die muhammedanische Literatur 
ist bis in die neueste Zeit hinunter 2) durchtränkt von derselben 3). 
Aus ihr ist jene das muhammedanische Leben seit alter Zeit be
herrschende , für die oberflächliche Betrachtung fast räthselhaft 
scheinende Duldung und gegenseitige Anerkennung abgeleitet, welche 
die Madäliib gegen einander bezeigen. Es ist jedem bekannt, wie 
diese gegenseitige Anerkennung in den grossen Kathedralen des 
Islam auch äusserlich stets zum Ausdrucke gelangte. Der ein

seitige Sectenfanatismus (y w a jJ ) wird von den orthodoxen Theo

logen als der muhammedanischen Lehre widersprechend behandelt; 
keinem der vier Riten ist es gestattet, sich als alleinseligmachend 
zu declariren, ein jeder muss —  selbst bei einander schnurstracks 
zuwiderlaufender Lehre —  die Berechtigung des ändern anerkennen. 
A ls Al-Mahämili im IV . Jhd. sein berühmtes Buch Al-Mukni‘ 
herausgab, tadelte ihn sein Lehrer Abu Hamid Al-Isfaraini darüber, 
dass er in demselben die Lehre nur eines Madhab vortrug und 
dieselbe von den entgegengesetzten Lehren der ändern Riten los-

1) A l - N a w a w i  V I p. 11 c  ^ lJs

. J ls  uo OjjuiXawIs \il ^ L o

2) A h m e d  a l - D i r e b i  a l - G a n i m i  schreibt in seinem x ju i

(Büläk 1297) p.
w w ( W IW « (

L ä-aJLc

Dieses W erk wurde i. J. 1123 verfasst und ent

hält das muhammedanische Eherecht nach den vier orthodoxen Riten.
P

3) Vgl. A l - M u k a d d a s i  ed. de Goeje p. S*a , 16 ff. .̂j|

vgl. ibid. p. *̂1*1, wo Z. 22 statt

zu lesen ist: ,
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löste. Ja er verbot ihm sogar, seine Vorträge weiter zu besuchen 
und Al-Mahämili musste List anwenden, um den Vortrag des 
Sejch’s zu hören ohne dabei persönlich anwesend zu sein *). A ller
dings kamen und kommen noch heute vereinzelte Fälle von Madhab- 
fanatismus vor; aber das Verhalten der Orthodoxie gegenüber 
solchen Ausschreitungen zeigt uns erst recht, dass sich die sunnitische 
Lehre mit denselben nicht identificiren mag. So lesen wir z. B. 
dass der hanefitische Kadi Abu ‘Abdallah Al-Dämagäni (st. *506) 
gesagt haben soll: „Wäre mir ein Statthalteramt gegeben, so würde 
ich in meiner Provinz den Anhängern deä Säfi‘i die über Juden 
und Christen verhängte Gizja auferlegen“ , aber wir lesen gleich 
unmittelbar neben dieser Mittheilung, dass er dieser Aeusserung 
wegen getadelt wurde 2). A ls der Kadi ‘Abd al-Wahhäb b. Nasr 
Al-Bagdädi sein grosses W erk, in welchem er den mälikitischen 
Ritus über die ändern orthodoxen Riten triumphiren lässt, beendigt

C w
hatte, (y _ ^ J l J\C> »..A a jJ l) warf es ein fanatischer

säfi'itischer Kadi von Kairo in den Nil. Zur Strafe für diesen 
Akt der Intoleranz —  so erzählt unsere Quelle —  wurde dieser 
Fanatiker, den Timür auf seinem Eroberungszuge aus Aegypten 
als Gefangenen mit sich nahm, im Euphrat ertränkt. „Die Strafe 
ist stets der Sünde entsprechend“ :!). In demselben historischen 
Werke, dem wir diese Notiz entnehmen, kann man ein Lehrgedicht 
von Abu ‘Abdallah Al-Rä‘i aus Granada (V III. Jhd.) lesen, woi'in 
die Gle^chwerthigkeit der Madahib auseinandergesetzt und das 
Ta ‘assub4) geschmäht w ird 5) ;  und als der ägyptische Theologe 
Takt al-din Muhammed nach dem Westen kam, da erzählte er, 
dass es in Aegypten nie vorkomme, dass Leute von wirklicher 
solider Gelehrsamkeit und Kenntniss dem einen Madhab vor dem 
ändern den Vorzug einräumen0). Diese Erscheinungen, deren Au f
zählung um ein bedeutendes vermehrt werden könnte, repräsentiren 
die herrschende Auffassung des Islam und sind allesammt im Zu
sammenhänge mit dem Traditionssatze: Ichtilaf ummati u. s. w., 
dessen Ausfluss sie sind, zu beurtheilen.

1) T a h  di b p. *111. 2) J ä k ü t  I p. v. A. Dieselbe Aeusserung that

der Säfi'it Muhammed al-Tüsi (st. 576) mit Bezug auf die Hanbaliten, dafür 

wurde er von einem fanatischen Hanbaliten vergiftet: 2

Ib n  a l - M u l a k k i n  Bl. 141a. 3) A l - M a k k a r i  I

p. A lf. 4) Bemerkenswerth ist hier die Form  «_j~ für

5) A l - M a k k a r i  ibid. p. G) ibid. II p. t.t.

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 7
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Um die Authentie dieses Traditionssatzes ist es allerdings 
nicht eben gut bestellt. Derselbe kann sich als wohlbeglaubigter 
Ausspruch Muhammed’s nicht ausweisen. In den zwei kanonischen 
„Corpus“ begegnen wir ihm nicht; dafür aber begegnen wir (ganz 
abgesehen jetzt von Koranstellen wie Sure X I v. 120, aus welchen 
ersichtlich ist, dass eben die von Gott Begnadeten frei von Meinungs

verschiedenheiten sind: ^  Sil U i j j

einem ändern besser beglaubigten Ausspruche, der das gerade 
Gegentheil lehrt. Derselbe wird dem ‘A li zugeschrieben und lautet: 
Von ‘A li wird berichtet, dass er folgendes sagte: „Entscheidet so 
wie ihr bisher entschieden habt, denn i ch l i ebe  di e M e i n u n g s 
v e r s c h i e d e n h e i t  n i c h t ,  damit unter den Menschen Ueberein- 
stimmung herrsche“ *). Er soll dies bei Gelegenheit einer concreten 
Rechtsfrage ausgesprochen haben (—  ob es nämlich erlaubt sei, 
Sklavinnen, die Kinder geboren haben, weiter zu verkaufen ? — ), 
in welcher er früher anders geurtheilt hatte als ‘Omar, nun aber 
um der Meinungsverschiedenheit vorzubeugen, sich zur allgemein 
herrschenden Auffassung wendete 2).

Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass wir hier zwei einander 
geradezu widersprechenden Anschauungen gegenüberstehen, so kön
nen wir uns der Ansicht nicht verschliessen, dass wir in diesen 
Traditionssätzen den Ausdruck verschiedener, im Laufe der ältesten 
Geschichte des Islam zur Geltung gekommenen Strömungen vor
uns haben, von denen eine jede durch Beibringung geheiligter Aus
sprüche sich zu legitim iren, gleichsam ihre kanonische Sanction 
zu erhalten strebte; die eine, welche den Ausdruck der indivi
duellen Meinungsverschiedenheit, als der Religion schädlich, ver
bannt wissen wollte —  ( „ D i s p u t a n d i  p r u r i t u s  e c c l e s i a e  
s c a b i e s “) —  und diese Strömung scheint die Legitim ität auf
ihrer Seite zu haben; und eine andere, welche in der geistigen
Freiheit und Selbstständigkeit keine Gefahr für den Islam erblickte, 
welche in derselben sogar einen Segen sah. Die Traditionsaus-

1) Al-Buchârî, F a d â ’i l  a l - a s l i â b  nr. 10 ^ J l c

.

2) Dem Commentator Al-Kastalânî V I p. HT entgeht der Widerspruch 

nicht, der zwischen der liier zu Tage tretenden Ansicht ‘Ali’s und jener an
geblichen Tradition obwaltet; er sucht ihn in der bekannten dialektischen

Weise orientalischer Commentatoren auszugleichen:

»v P
%
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Sprüche von der A rt des jbUi>! werden wohl ihren

Ursprung jenen Kreisen zu verdanken haben, denen man in der

Kirchengeschichte des Islam später den Namen oL*=w>f

gab, mindestens aber Kreisen, welche den starr traditionellen Stand-" 
punkt aufgaben. Dieser Strömung gehört auch die Interpretation

der - Tradition an, nach welcher die Vielheit der religiösen

Secten innerhalb eines Religionssystems ein Beweis der Vorzüglich
keit desselben ist, von welcher Interpretation des ausführlichen 
zu handeln ich vor Jahren anderwärts Gelegenheit hatte und nach
wies, dass dieselbe falsch sei und den ursprünglichen Intentionen 
des Textes nicht entspreche ').

W ir haben gesehen, dass die Nufät al-Kijäs diese Deductions- 
methode (Kijäs) aus dem Grunde verwarfen, weil dieselbe zur 
Meinungsverschiedenheit führt. Den grössten Vertreter der Zähir
schule, Ibn Hazm, finden wir natürlich obenan unter denjenigen, 
welche die „Meinungsverschiedenheit“ verpönen. Diesem Gedanken 
giebt er gleich in der Einleitung seiner gegen das Kijäs gerichteten 
Streitschrift klaren Ausdruck. Gott hat —  dies ist in Kürze sein 
Ideengang —  durch Muhammed alles an die Menschheit gelangen 
lassen, was zur Vollkommenheit der Religion und der Rechtleitung 
gehört; er hat aber die später eingetretene Meinungsverschiedenheit 
in seiner Allwissenheit vorhergesehen und in seiner Allmacht vor
herbestimmt, nicht aber ohne dieselbe als Abweichung von dem 
richtigen Pfade zu kennzeichnen, für welche Anschauung Ibn Hazm 
die bezeugenden Koranstellen anführt2). Es wird nicht uninteressant

1) B e i t r ä g e  zur  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e r  S i ‘a u. s. w. p. 9.

2) I b t a l  Einleit.:

U/ sJLa! 2oJl J —Ä_i! Q-X

q /i l\s>! Lgj *JL«o xäJLj

Uo î LäS jLxxJl 20 ^.¿2» 20 2Ö( ^JLäJ

i3ji L̂o —L—' (3

iJÜI S->;.£>■ &Cuo'b5

Sa'£Lj*£ J >—C. 2WÄ̂ >̂

2k —' 20 i i

7*
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sein zu sehen, wie ein mit Recht berühmter arabischer Historiker, 
dessen zahiritische Neigungen uns im Laufe dieser Abhandlung 
noch beschäftigen werden, sich dieser Frage gegenüber verhält. 
A  1 - M a k r î z î l) ist es , d e r , nachdem er die Ansichten der ver
schiedenen theologischen Schulen über die anthropoinorphistischen 
Stellen des Koran vorgetragen, seine Darstellung mit folgender 
Betrachtung schliesst: „Eine jede von diesen Parteien bringt ihre 
Argumente vor . . . .  und sie werden nicht aufhören verschiedene 
Meinungen zu haben, mit Ausnahme jener, deren sich dein Gott 
erbarmt, und dazu hat er sie erschaffen 2) und Allah wird zwischen 
ihnen richten am Tage der Auferstehung in Bezug worauf sie 
einander widersprachen“. Al-Makrîzî betrachtet, wie wir sehen, 
als Getreuer der zähiritischen Richtung, aber mehr noch als Ge
treuer der alten koranischen Auffassung nicht die Verschiedenheit, 
sondern die Uebereinstimmung und Gleichmässigkeit der Ansichten 
als Ausfluss der göttlichen Gnade.

Gegen die Authentie des freisinnigen Ausspruches Ichti- 
läf u. s. w. wurde jedoch nicht nur von orthodox-traditioneller 
Seite Opposition gemacht. Derselbe A l  - C h i £âb î, welcher diesen 
Grundsatz als Erklärungsgrund des sonderbaren Benehmens ‘Omar's 
angesichts des Sterbebettes des Propheten anführt, lässt diese Ge
legenheit nicht vorübergehen, ohne die Glaubwürdigkeit derselben 
gegen die äusserste Linke der muhammedanischen Liberalen in 
Schutz zu nehmen : „Gegen den Traditionssatz „ D i e  M e i n u n g s 
v e r s c h i e d e n h e i t  in m e i n e r  G e m e i n d e  i s t  G n a d e “ haben 
zwei Männer Einwendungen gemacht, von denen der eine in re li
giöser Beziehung arg beleumundet ist —  nämlich ‘Am r b. Balir 
Al-Gähiz — , und der andere durch seine Spasshaftigkeit und Fri-

Q-o \j—!L_j

C U 5 U « LLäjuS

Ä.JÜI 0-/1 ^läs ÿJÜÎ

J 'lx-/r+s>-

frJ Lo J j u

äo-i* . . . \jJuS Lŝ Üô>î ÄwÖ *JÜ! J+S. lLLc ..jK jJ*
w y

q JwV.- ' U j ! 3  . j

1) C h i ta t II p. . 2) Citat aus Koran Su. X I v. 120.
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volität bekannt ist, nlimlicli Ishäk b. Ibrahim Al-Mausili. Nachdem 
dieser sein Buch über die Gesänge verfasst und sich in diesen 
Nichtigkeiten hervorgethan hatte, gab er sich nicht damit zufrieden, 
womit er sich von diesen Sünden an Zehrung vorgesehen, so dass 
er in seinem Buche auch die Traditionisten schmäht und die 
Meinung ausspricht, dass diese solche Dinge überliefern, von denen 
sie nichts wissen. Er und Al-Gähiz sagen: Wäre die Meinungs
verschiedenheit eine Gnade, so folgte hieraus, dass die Ueberein- 
stimmung als Strafe zu betrachten sei. Ferner meint er, dass die 
Meinungsverschiedenheit nur bei Lebzeiten des Propheten als Gnade 
betrachtet werden konnte, da man damals in der Lage war, den 
Propheten zu befragen und von ihm Aufklärung zu erhalten. 
Diesen schlechten Einwendungen gegenüber ist Folgendes zu er- 
wiedern: Aus der Thatsache, dass ein Ding als Gnade betrachtet 
wird, folgt noch immer nicht, dass das Gegentheil davon eine 
Strafe se i; eine solche Schlussfolgerung kann nur ein Unwissender 
oder jemand, der sich als unwissend hinstellt, Vorbringen. So 
finden wir z. B. im Koran: Durch seine Barmherzigkeit macht er 
euch die Nacht und den Tag damit ihr ruhet u. s. w. Hier wird
die Nacht eine Folge der göttlichen Barmherzigkeit genannt, ohne
dass wir deshalb folgern dürften, dass der Tag eine Strafe sei.
Dies ist klar \xnd man kann daran nicht zweifeln. In Bezug auf
die Religion ist dreierlei Meinungsverschiedenheit möglich: erstens 
betreffs des Daseins eines Schöpfers und seiner Einzigkeit: diese 
zu leugnen wäre Unglaube; z w e i t e n s  betreffs seiner Attribute 
und seines W illens: das Leugnen derselben ist Ketzerei; d r i t t e n s  
betreffs der aus den Grundsätzen des Glaubens folgenden Gesetze, 
welche verschiedene Ansichten ertragen. Die Meinungsverschieden
heit in Betracht dieser letzten Klasse hat Gott den Gelehrten als 
Gabe seiner Barmherzigkeit und Gnade zuerkannt. Dies ist das
jenige, was man unter den Worten der in Frage stehenden Tra
dition zu verstehen hat“. Andere sind noch wreiter gegangen in 
der Toleranz gegen religiöse Meinungsverschiedenheiten; ihr Stand
punkt tritt uns in mehr anekdotenhafter als dogmatischer Form 
in einer Erzählung bei Ibn ‘Abd Rabbihi entgegen. Der Chalife 
Ma’mün befragte einst einen choräsänischen Renegaten um die 
Ursache seines Rückfalles ins Heldenthum, nachdem er früher am 
Islam so viel Gefallen gefunden hatte. „Mich hat —  entgegnete 
der Renegat —  dem Islam die Erscheinung entfremdet, dass ihr 
so viel Verschiedenheiten in eurer Religion habt“. Hierauf ent
gegnete der Chalife: „Zweierlei sind die Verschiedenheiten, die du 
bei uns antriffst. Es giebt Verschiedenheiten im Ritus, wie z. B. 
in der Adänformel, im Lobgebete während der Leichenbestattung, 
im Gebete der beiden hohen Feiertage, in dem Glaubensbekennt

1) A l - N a w a w i  IV  p. I I .
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nisse und der Begrüssung der Propheten am Schlüsse des obligaten 
Gebetes, in den Lesarten des Koran, in den Decisionen über 
gesetzliche Anfragen u. dgl. Dies sind nun aber keine eigentlichen 
Verschiedenheiten, sie betreffen nur dasjenige, was der freien Wahl 
überlassen ist; es ist die Benutzung des breiten Spielraumes und 
der Erleichterung, welche die Tradition bietet: ob man nun diese 
oder jene der gleichmässig zugelassenen Formen übt, macht keinen 
Unterschied. Eine andere A rt von Verschiedenheiten betrifft die 
Auslegung der heiligen Texte des Koran und der Sunna, welche 
Vorkommen, trotzdem wir im Dogma der Offenbarung und der Sub
stanz der Tradition alle eines Sinnes sind. Wenn es nun diese 
Meinungsverschiedenheiten sind, welche dich unserer Religion ent
fremdet haben, so findest du ja dieselben auch bei ändern Con- 
fessionen. Wäre nicht die Verschiedenheit in der Auslegung der 
Bibel, so gäbe es keinen Unterschied zwischen Juden und Christen, 
welche sonst in der Anerkennung des Offenbarungsdogmas eines 
Sinnes sind. Wäre es Gottes W ille gewesen, so hätte er seine 
Bücher wohlerklärt geoffenbart, und es wäre kein W iderstreit ent
standen in der Auslegung der Worte seiner Propheten. Aber nichts 
wird uns, weder auf religiösem noch auf weltlichem Gebiete in 
vollkommenem Masse zutheil, es sei denn nach langem Studium 
und fortgesetztem Eifer und Nachdenken. Wäre dem nicht so, so 
gäbe es keine Mühe und keine Versuchung, keinen Meinungsunter
schied und keinen Zwiespalt; es gäbe keinen Unterschied zwischen 
Fähigen und Unfähigen, zwischen Wissenden und Unwissenden“. 
Als der Renegat diese Auseinandersetzung angehört hatte, legte 
er von neuem das muhammedanische Glaubensbekenntniss ab !).

Der Mu'tazilit Al-Gähiz steht mit der Verurtheilnng der 
Ichtiläf-tradition nicht vereinzelt unter seinen Sectengenossen. W ir 
sind nicht berechtigt, diese Anschauung als Sectenstandpunkt der 
Mu'taziliten hinzustellen; dafür fehlen uns hinreichende literarische 
Belege. Aber Thatsache ist es , dass ausser Al-Gähiz noch ein 
anderer Mu‘tazilit an der Gültigkeit dieses angeblichen Traditions
ausspruches gerüttelt hat. Von einem der massgebendsten M it
glieder der älteren Mu'tazila, von A b ü  H u d e j l  M u h a m m e d  
A l - ‘ A l l a f  (st. 227) wird berichtet, dass er auf die Frage: Was 
für die muhammedanische Gemeinde vorte ilha fter sei, Meinungs
gleichheit oder Meinungsverschiedenheit? erwidert habe: „die Ueber- 
einstimmung“ , und als man ihm die diesem Grundsätze entgegen
stehenden Momente aus Muhammed’s Leben entgegenhielt, tiefes 
Schweigen bewahrt habe 2).

1) A l - ‘ I k d  a l - f a r i d  I p. (*OÖ .

2) A l - D a m i r i  I p. |<% wird diese Nachricht aus Ibn Challikan citirt, 

dieselbe ist jedoch an ihrer Stelle (nr. 617 ed. Wüstenfeld V I p. ! f f )  nicht 
zu finden.
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3.

Mehr aber noch als der Koran muss die muhammedanische 
Tradition für jede der beiden Parteien Beweise liefern. Und hier 
ist es am Platze, einer auf das Mass der Objectivität der Traditions
sammlungen bezüglichen Bemerkung Raum zu geben. W ir können 
nämlich aus einer vergleichenden Betrachtung der beiden als kano
nisch angesehenen Traditionensammlungen (Al-Buchäri’s und Mus- 
lim ’s) den Eindruck empfangen, dass während der letztgenannte 
Sammler in Betreff der Form der Mittheilung der durch ihn ge
sammelten und seinem „Corpus“ einverleibten traditionellen Daten 
und Aussprüchen die unparteiische Objectivität des Materialien
sammlers und Redacteurs nicht leicht verlässt , dem Leser über
lassend , welchen Gebrauch er von dem dargebotenen Materiale 
machen, welche Schlussfolgerungen er aus demselben ziehen werde: 
sein R iva le , Al-Buchäri, nicht selten sein subjectives Urtheil mit 
einfliessen, sein persönliches Interesse an der Richtung des zu 
gewinnenden Resultates merken lässt, und zuweilen persönlich 
Stellung nimmt in streitigen Fragen , deren Lösung sich an die 
Auslegung und Verwerthung des betreffenden Traditionssatzes an
zuknüpfen hat. Ebenso wie wir bei ihm sprachlichen Bemerkungen 
und Glossen zu den mitgetheilten Aussprüchen begegnen, so finden 
wir auch vom Texte der Tradition freistehende materielle Bemer
kungen und subjective Meinungsäusserungen. Zum vorwiegenden 
Theile bietet ihm die jedem Paragraphen Vorgesetzte Titelaufschrift, 
wo er unter anderen auch einmal in weitläufiger Weise die wider- 
streitenden Rechtsansichten der higazenischen und ‘irakischen Schulen 
registrirt*), reichlichc Gelegenheit, das Urtheil des Lesers betreffs 
seiner Meinung über die praktische Nutzanwendung des betreffen
den Traditionssatzes zu praeoccupiren. So z. B. giebt er dem

Leser durch die Aufsehi-ift: q Í  j lä  0 »  u ju

¿rJt äJ L ^ U I 1íí5JLjV J b ü  jJUI, welche er dem Ausspruche
(_ Ly • ^ Lß
Kitáb al-iman nr. 1(5 vorsetzt, einen nicht zu verkennenden Finger
zeig dafür, für welche These der orthodoxen Dogmatik er den unter 
dieser Ueberschrift folgenden Traditionssatz in der Streitfrage über 
die Definition des Ausdruckes Imán als Beweisstelle zu verwenden 
habe; und selbst muhammedanische Coinmentatoren haben diese

£■ *
Tendenz aus der schüchternen Maske der Worte ^Us 

herauserkannt'2). W ie sehr Al-Buchari bestrebt ist, durch die

1) K i t á b  a l - t a l á k  nr. 24. 2) A l - K a s t a l á n i  1 p. IPv

CULö!
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Traditionssätze etwas Bestimmtes zu beweisen, für bestimmte Thesen 
Beweismaterial zu liefern , erhellt u. A. auch daraus, dass er hin 
und wieder einen Paragraphen mit den Worten einleitet: „Als 
Beweis für . . . .  kann Folgendes dienen“ ]). W ir haben oben (S. 45) 
gesehen, wie Al-Buchäri durch die Einschiebung eines einzigen 
Wortes in die Aufschrift des Kapitels über das Pfänderrecht in 
einer streitigen Frage dieses Kapitels eine bestimmte Stellung ein
nimmt. Es erinnert dieser Vorgang an Erscheinungen, die an 
analogen kanonischen Materialien anderer Religionskreise vor sich 
g ingen2). M uslim 'hat in seiner Sammlung solche Aufschriften 

nicht angewendet, wie Al-Nawawi (p. li") sagt „um das Volumen 
seines Werkes durch dieselben nicht zur vermehren o d e r  w e g e n  
a nde r e r  U r s a c h e n “ ; erst Commentatoren und Glossatoren haben 
versucht, den Paragi'aphen der muslim’schen Sammlung Ueber-

schriften ((*_>Li') beizugeben.

Es ist nicht anders zu erwarten, dass der grösste Traditionarier 
der muliammedanischen W elt seine Sympathie der Schule der

zuwendet, und wenn er auch das Ra’j  und die

Analogie als Rechtsquelle nicht geradezu verwirft, deren Bedeutung 
auf enge Grenzen reducirt. Diese seine Gesinnung ist aus der 
A rt und Weise zu ersehen, wie er einige Traditionsaussprüche 
mittheilt, die er als gegen die speculative Methode gerichtet auf
fasst; woraus wir gleichzeitig ersehen können, wie viel subjectives 
Urtheil Al-Buchäri in seine trockenen Kapitel- und Paragraphen
überschriften hineinlegen konnte. W ir wollen nun diese analogie
feindlichen Traditionsaussprüche betrachten:

M» £■ w
Kitäb al-i‘tisäm nr. 7 3). ^ U i  L »  o b

q J ¿O ^50 L* 4) JJLi bS JÜ J

w .P
^  |

1) F a r d  a l - c h u m s  nr. 4. }4. 16 ¿ ü l  .

2) Vgl. im Allgemeinen Schulte, D ie  G e s c h i c h t e  de.r Q u e l l e n  und  
L i t e r a t u r  des  C a n o n i s c h e n  Re c h t s  I p. 74 und K. Ilase’s H a n d b u c h  
de r  p r o t e s t a n t i s c h e n  P o l e mi k  p. 494 der ersten Ausgabe.

3) Dieser Theil ist in den bisher erschienenen Bänden der Krelil'schen 
Ausgabe noch nicht enthalten; unser Text ist der Büläker Commentarausgabe

in 10 Bänden vom Jahre 1285 entnommen. 4) Die Worte JJlJ bi scheinen

mir ursprünglich eine Variante dos vorhergehenden ,__a._ä_j zu sein; im
Bucliäritext des Abu Darr fehlen denn auch diese Worte.
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LcJiÄ-H ^ j i- i  5̂ 2JJI ^ L o  3yij

(_r b  ^^äaa5 »—♦—̂ T  ^ *■ 41—̂ ^^^ ^  i

‘  o J jLöjj C)JX o ^ i C)J^ L i  o J J C _a .L lJ . H ier wird aller

dings von dem auf Grund des Ra’j geschöpften Urtheil abgerathen; 
aber wir sehen, welche weitgehende Schlussfolgerung Al-Buchäri 
durch die Titelüberschrift hieran knüpft. Noch weiter geht er im 
selben Buche nr. 9:

¿JUS x-Jlc (3Ls--.il q /i u j Lj

p

Lo\X> Uo\\s> ^3, ^ L }  0 *1^ l 5“ '

1
X̂~vx<w q .c  ^1̂ .5"ö  ;̂ÜLo  O"^ <A-x_c

P rO ^
^ L> -J l xJÜI (3̂ - ;  L j  v^J läs  ^ * L o  iJJf » Iy )l  o 4 j >

(¿s^-JLc L*̂ a Lä+^äj \-0 y ^ o L j  Lo*.j ij5n.awSj 0»  Lxi Jju^-Ls ^¿^LolX^-o

0.**.>L>-Ls Sl\5  ̂ ,3 ^ [̂ ■■̂  ^  i^Lis &JJS

Lfl i^Ls ^ ^  ^̂ JoJCJ X—-! X -^ -LL+ ./3
5 w VW P ««

UL>Vs>- LgJ S5I ¿¿.j^Lj L^iAJj ^ y o  l—i._JiA_J j»iAä j 'i\jA \ q.XÄ^

L^—J^L—cv-? (^L-i ) L j ^LaJI

‘ a ^ L j ^  ^  r *  o * V -  Aus diesem Traditions-

ausspruche hätte Al-Buchäri ohne subjoctive Voreingenommenheit 
gegen die Schule des Ra’j die in der Ueberschrift enthaltene 
Schlussfolgerung (welche sich ohne Zweifel bloss an die W orte: 
Er lehrte sie, was Alläh ihn gelehrt hatte) nicht ziehen können 2). 
Diese Voreingenommenheit Al-Buehäri’s leuchtet auch aus dem 
Umstande hervor, dass er Kitäb al-saum nr. 41 folgendes anführt, 
was gar nicht Ausspruch des Propheten ist, sondern eine allgemeine 
tendentiöse Schlussfolgerung aus den Traditionen:

v_; ' i 3- ^ ju ä J  o U j J i  j l i

L^^Lxj! L̂ .5

1) Eine Variante: . 2) A l - K a s t a l ä n i  X p. ¡^ü xäjLLx/Cj

^ S !  IlXP q^S j S Jl Q./S b L ^ - L^J (̂ )LS' Ŝi ¿sjy i  ^  iC + iO l i  ^ ju \ j< u i
£■ ^  J w



— 106

^  , d. h. ein richtiger Beweis dafür,

dass die Analogie in der Beurtheilung religiöser Fragen auf A b 
wege führt.

Welcher Natur die für solche später aufgetauchte theologische 
Fragen aus den Traditionen geholten Argumente seien, zeigt uns 
am besten eine der wichtigsten Beweisstellen, die man aus der 
Traditionsliteratur gegen das Ra’j ins Treffen zu führen pflegt:

Al-Buchäri, Kitäb al-fai’aid nr. 2 : ,Vjj» jjJt u 'ü

4 aJU ) ^Lc. Q.J Kxftc

Lo W s*

q I¿ ^  Ci &.L1 ^lä (3̂ 5

*a22«C*Lo \y. »**». j

¿JUi J>Lc W ir sehen, dass hier eine rein moralische

Lehre *), in welcher die Menschen vor der Verdächtigung ihrer 

Nebenmenschen gewarnt werden, zur Warnung vor einer rechts

wissenschaftlichen Methode =  Meinung in der Bedeutung

von umgestempelt wird. Ein durchaus ethischer Ausspruch

Muhammed’s ist hierdurch in das Erbrecht gerathen; es ist dies 
für die A rt der Redaction der Sammlung Al-Buchari’s charak
teristisch. Ausser diesen findet man noch viele gegen die Ra’j- 
schule angeführte Traditionssätze, von denen aber ein grösser 
Theil in den kanonischen Sammlungen gar nicht nachweisbar is t2).

Noch viel schwächer steht es um jene Stellen der Traditions
literatur, aus welchen die Ra’jschule die Argumente für ihre Be
rechtigung zu holen versucht hat. Directe Aussprüche, in welchen 
den Gläubigen aufgetragen würde, sie mögen in ihren Urtheilen 
die Analogie als Deductionsmethode anwenden, giebt es in den 
authentischen Sammlungen nicht. Jedoch haben die Theologen 
der analogistischen Schule bei Gelegenheit einiger Traditionen, aus 
denen hervorgeht, dass der Prophet in seinen Urtheilen den Analogie
schluss angewendet, darauf hingewiesen, dass aus diesen That- 
sachen die Berechtigung dieser Deductionsmethode für die Rechts
wissenschaft gefolgert werden darf. Al-Buchäri selbst hütet sich 
diesen Folgerungen Ausdruck zu verleihen, aber seine kijásfreund-

1) wie auch aus den Parallelstellen ersichtlich, vgl. A l - B u c h ä r i ,  Nikäh 

nr. 45. Mus l i m,  Kitäb al-birr nr. 8 (V  p.

2) Viele Stellen sind zusammengetragen bei A l - S a ‘r än i  I p. ‘I f— *11.
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liehen Commentatoren greifen um so gieriger nach solchen Stützen 
ihrer Theorien, wie gleich aus folgendem ersichtlich wird:

ivitab al i tisam nr. 12.

..................4 J jLw jf q . _/i

^  yJ ^ ŷ̂  ' h.£—

o^Ä i ^Ji o íL> sLxl y*L-Lc q j !

^lä Lp-c ^>L i( gs^o ^ . ' £  c¿oUs gs^O' 0 I
; p  o  - Í  p

l^ o ili (jLjj *.*.i \äjjac j  Q.JO v¿5̂ 1

‘  íls jJb  *JU! ^ l i  ¿J ^ lXJL Der Prophet entscheidet hier

die Frage, ob die Tochter das Wallfahrtsgelübde der verstorbenen 
Mutter vollziehen müsse mit Hinweisung auf ein in einem a n a 
l o g e n  Falle gültiges Gesetz, dass nämlich der Erbe die Schuld
verpflichtung des Erblassers einlösen müsse; hieraus fo lgt, dass 
der Prophet auf Grund von Analogieschlüssen gefällte Rechtsent
scheidungen für berechtigt h ie lt*).

Eine andere Stelle ist Kitäb al-bujü‘ nr. 103. Hier handelt 
es sich um die Frage, ob sich ein Muslim mit dem Verkaufe von

W ein beschäftigen dürfe oder nicht. ^Lj I__i^L-i ¿-4-s- ñ.-1—j

p jd , * o  Í.J.J! ^-Lx.j p ..j\  LibLi J-j’lJs i3L.ü_s \j + ¿ >

\ j> + £ .lk s líyL.->¿ ¿JJ! J o ^L i .
'Omar entscheidet hier die obschwebende Frage durch das Zurück
gehen auf eine analoge Entscheidung des Propheten. Daraus, 
dass der Prophet die Juden darüber zurechtwies, dass sie mit 
einer ihnen verbotenen Speise Handel treiben, fo lgt, dass mit 
einem verbotenen Nahrungsmittel (hier Wein) kein Handel getrieben 
werden dürfe.

Auch andere liechtsdecisionen der Asháb werden von den 
Analogisten angeführt als Beweise dafür, dass die höchsten Autori
täten des Islam in ihren Rechtsentscheidungen von der Analogie 
Gebrauch machten 2). Die Erbansprüche des Grossvaters eines Erb
lassers den ändern Erben gegenüber, die Ersatzpflicht desjenigen 
der das Verbot des Blutvergiessens im geheiligten Territorium

1) A l - K a s t a l ä n i  X  p. (" v . . 2) F a c h r  a l - d i n  A l - R ä z i ,  einer
der eifrigsten Verfechter des Kijäs, führt im Mafätih an den vielen Stellen, die 
er der Apologie des Kijäs widmet, noch andere Traditionssätze an, welche in 

den Sahih’s nicht Vorkommen; vgl. auch A l - K a s t a l ä n i  III p. f H .
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während der Wallfahrt durch die Tödtung eines Hasen vei’letzt, 
das Verbot einer A rt zugehörige Fruchtgattungen von verschiedener 
Qualität um einander zu verkaufen, die Höhe des Lösegeldes, 
welches jemand zu bezahlen hat, der seinem Nebenmenschen einen 
Zahn ausschlägt, und andere gesetzliche Verfügungen werden —  
so erzählen die Analogisten —  von ‘Omar, ‘Ali, Zejd b. Täbit auf 
dem W ege des Kijäs festgestellt. Die Gegner der Analogie aller
dings erkennen die Daten, auf welche diese Thatsachen gestützt 
werden, nicht als echte und genügend beglaubigte Traditionen an 
und Ibn Hazm wendet viel Eifer .an die Zurückweisung derselben. 
„Ein Genosse soll gesagt haben, dass der Grossvater und die Brüder 
des Erblassers zweien Kanälen gleichen, die sich von einem und 
demselben Strome abzweigen; ein anderer soll diese Verwandt
schaftsgrade mit zwei Aesten eines und desselben Baumes ver
glichen haben. Gott sei für, dass die Genossen an solch einer 
Deduction Gefallen gefunden haben sollen. Was hat denn die A b 
zweigung der Kanäle oder der Aeste für Beweiskraft in Hinsicht 
auf die Höhe des Erbanspruches eines Grossvaters neben Brüdern 
des Erblassers, ob jener ein Sechstel oder ein Drittel erbt, oder 
gar der Universalerbe ist? Dies muss Jedermann einsehen, um wie 
viel mehr musste es demjenigen klar sein, der nach dem Propheten 
der vollkommenste unter den Menschen ist an Vernunft und V er
stand ! Es sind jene Erzählungen nichts anderes als erlogene Nach
richten, ersonnen von den Anhängern der Analogie für ihre Nach
beter, unter denen sie dann allgemein verbreitet wurden“ 1). In 
derselben schneidigen Weise weist Ibn Hazm alle aus angeblichen 
Traditionsaussprüchen geschöpften Argumente der Analogisten zu
rück, namentlich aber durch den auf die Regeln der Traditions
wissenschaft gegründeten Nachweis der Unechtheit, ungenügenden 
Beglaubigung und Unmöglichkeit der betreffenden Aussprüche. Ich 
habe zur Vervollständigung unseres Materiales die betreffenden 
Stellen aus Ibn Hazm’s Abhandlung I b t a l  a l - K i j ä s ,  aus welcher 
seinerseits auch A l-Sa ‘rani geschöpft zu haben scheint, in den 
dieser Schrift beigegebenen Beilagen I — I I I  mitgetheilt.

Aber auch den Kijässchulen angehörende Gelehrte haben häufig 
die Authentie der Traditionssätze und Erzählungen bestritten, aus 
welchen ihre Parteigenossen die Berechtigung des Kijäs als Rechts
quelle zu folgern pflegten. Ja auch in Bezug auf die berühmte 
Mu'ädtradition (s. oben S. 8 ), die Hauptstütze der Kijäsfreunde 
und mehr noch in Bezug auf das angebliche Sendschreiben ‘Omar’s 
an A l-As‘ari äussern viele derselben keine günstigere Meinung als 
der Kijäsfeind Ibn Hazm und seine zähiritischen Gefährten 2). Für 
sie nun ist die kanonische Stütze der Geltung des Kijäs der still
schweigende Consensus der Genossen des Propheten betreffs der 
Gültigkeit dieser Rechtsquelle. Da auch in jener patriarchalischen

1) I b t a l  Bl. 3b. 2) W a r a k ä t  Bl. 46b.
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Epoche des muhammedanischen Rechts in dunkeln Streitfragen 
jeder Genosse auf Grundlage individueller Analogie urtheilte, ohne 
dass die ändern Genossen gegen dieses Vorgehen Protest erhoben 
hätten, so ist die Stellung des Kijäs im ältesten Consensus der 
muhammedanischen Kirchenautoritäten zu Gunsten desselben ent
schieden *).

VIII.
1.

Für eine übersichtliche Darstellung der Geschichte der Ent
wicklung und des Einflusses der Zähirschule steht nur spärliches 
Material zur Verfügung des Forschers. W ir besitzen keine T a b a k ä t  
der zu dieser Richtung gehörenden Gelehrten und so mangelt uns 
eines der besten Hilfsmittel für das Studium der Geschichte der 
Zähirijja.

Es scheint, dass die muhammedanischen Historiker der Reaction 
Däwüd’s gegen die herrschende Methode des kanonischen Rechts 
nicht viel W ichtigkeit beigemessen haben. Unter denselben geht 
nur A b u - l - f e d ä  auf die Lehre Däwüd’s näher ein; wir finden 
bei ihm wenigstens eine kurzgefasste, durch ein concretes Beispiel 
beleuchtete Charakteristik des zähiritischen Systems 2). A 1 - M a s - 
‘ ü d i 3) , ein Schriftsteller, der sonst ein offenes Auge und ein 
tiefes Interesse für alles in kulturhistorischer Beziehung Bedeutsame 
bekundet, und später Ib n  a l - A t i r 4) verzeichnen unter dem Sterbe
jahre 270 ganz trocken, der Letztere sogar nur unter der Rubrik 
„vermischte Ereignisse“, den Tod des Begründers der Zähirschule 
ohne auch nur ein W ort zu verlieren über die Bedeutung, die seiner 
Lehre und seinen Schriften beizumessen ist. Diese selbst scheinen 
ganz und gar verloren zu sein; auch directen Citaten aus denselben 
begegnen wir in späteren Schriften nicht. Obwohl anfangs noch

als selbstständiges System innerhalb des orthodoxen Isläm

JJiÄw )) betrachtet, das bei der Feststellung des Consensus in einer

bestimmten Frage in Betracht zu ziehen ist, verliert die Lehre 
Däwüd’s später auch in dieser Beziehung alle Autorität und Be-

1) W a r a k ä t  Bl. 46 a

J y  iÄ i> i ............. Ü

i—v.'wO 8 L*J

2) A n n a l e s  M o s l e m i c i  ed. Koisko II p. 2G0. 3) Mu r ü g  V III p. 64.

4) A l - K ä m i l  ed. Büläk V II p. lf"A unter
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achtung. Gelehrte, welche der Zähirschule gegenüber schonend 
gestimmt waren, berücksichtigen ihr Separatvotum wo sie das aus

drückliche Kijäs nicht verwirft, andere nur in

Usülfragen mit Ausschluss ihrer Abweichungen in abgeleiteten 
speciellen Rechtsfragen, während z. B. der berühmte A l - G u w e j n i ,  
bekannt unter dem Ehrennamen I m ä m  a l - H a r a m e j n  sagt, 
dass die Kijäsleugner nicht einmal den „Gelehrten der muhamme-

danischen Gemeinde“ ( iL ^ i  beizuzählen und unter die

„Träger des Gesetzes“ ¿JUo) z u  rechnen, sondei'n einfach

dem unwissenden Pöbel gleichzustellen se ien 1). A l - N a w a w i  
kann bereits constatiren, dass nach der Ansicht jener, welche die 
Wahrheit anstreben und erfassen, in einem Falle, wo Däwüd eine 
von der der vier orthodoxen Imäme abweichende Lehre aufstellt, 
dieser Widerspruch die Thatsache des Consensus nicht auf heb t2).

In Betreff der Verbreitung und des Verfalles der Zähirschule 
steht uns eine Reihe von historischen und literaturgeschichtlichen 
Angaben zur Verfügung, die uns feste Punkte bieten kann in 
unserer Vorstellung von den Kreisen, welche diese Schule inner
halb der muhammedanischen W elt beschrieb. Die erste Verbreitung 
fand die Zähirschule selbstverständlich in ‘Iräk, in dem Kreise wo 
sie entstand. Die gelehrten Vertreter der Zähirijja, welche der 
Verfasser des Fihrist (im Jahre 377) erwähnt3) und welche sich 
noch unter dem Einflüsse des Stifters und seines Sohnes zur Zähi
rijja wendeten, gehören zumeist ‘Iräk an. Den Namen, welche Ibn 
Abi-l-Nadim als die Vertreter dieser Schule im ersten Jahrhundert 
ihres Bestandes vorführt, können jedoch noch einige ei-gänzend 
hinzugefügt werden. Als Schüler des Muhammed b. Däwüd wird, 
und zwar ausdrücklich als Z ä h i r 1 genannt der seiner Frömmig
keit wegen berühmte ‘A b d  a l - M u ’ m i n  b. T u f e j l  a l - T a m i m i  
A l - N a s a f i  (st. 346) 4) ;  Abu-l-Mahäsin nennt den Basrenser A  b d 
A l l  äh b. ‘A l i  A l  - W a r d  i r i ,  der das Amt eines Richters be
kleidete (st. 375), „den Sejch der Ahl al-Zähir“ 5). Andere Ver-

1) Vgl. über diese Frage weitläufig T a h d i b  p. 1*1*1 ff.; p. ist

O Ü b  ( ^ b  ^.S^Li^U) der Ausgabe in zu corrigiren.

2) C o m m e n t a r  zu M u s l i m  IV  p. f l l  ^

w i w
‘ Vgl. über den Ausdruck ^  T a h d i b

p. v1l, 6 ff. 3) F i h r i s t  I p. m - r n  . Vgl. ZDMG. X III p. G15.

4) T a b a k ä t  a l - h u f f ä z  XI  no. 03.
5) Quatremere, H i s t o i r e  des  Soul t .  M aral. 1. c. p. 270.
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treter dev Schule werden noch bei Al-Sam‘äni, in dem in unserer 
Beilage Nr. Y . mitgetheilten Berichte (auf den ich zu diesem
Zwecke verweise), namhaft gemacht. Nach Dawüd’s Tode stand
dem Madhab der Zähiriten dessen Sohn Muhammed vor, der nicht 
nur Theologe war —  er gab Fetwa’s — , sondern auch als Dichter 
und Schöngeist einen guten Namen hatte J). Aus dem Umstande, 
dass der Verfasser des Fihrist in seiner Notiz über den Zähiriten 
Ib n  a l - M u g a l l i s  die Worte gebraucht: „Au f ihn gelangte die 
Würde eines Oberhauptes der Dáwüditen zu seiner Zeit“ können 
wir schliessen, dass nach Muhammed’s Tode die Würde eines Ober
hauptes der jungen Zähiritengemeinde immer erneuert wurde.

Von ‘Irak aus verbreitete sich die Zähirschule durch Schüler 
aus allen Ländern in weitere Gebiete der muhammedanischen Welt. 
Schon Dáwüd selbst hatte theologische Anfragen zu beantworten, 
die ihm aus den entferntesten Gegenden zukamen; Sammlungen 
von Responsen auf isfahanische und cliärezmische Anfragen werden 
unter seinen Werken aufgezählt2). Die Veranlassung dieser Gut
achten beweist wohl, dass man schon zu Dawüd’s Zeit in Mittel
asien seine Autorität hochstellte. Von Träk aus scheint die Záhir- 
schule sich nach Persien verbreitet zu haben, hier war besonders 
Siráz ein Centrum der Zähiriten3). Eine mir nicht ganz klare 
Notiz bei Jäküt scheint darauf hinzudeuten, dass um Sahrzür herum 
um d. J. 341 die fanatische Befolgung „des äusseren Sinnes der 
Texte“ Ursache von Todtschlag und Plünderung ward ').

Schon in dieser ältesten Periode der Záhirschule schlossen 
sich Anhänger der muhammedanischen Theosophie, im Fikh der 
die Nachbeterei nach einer bestimmten ritualistischen Sekte prin- 
cipiell ausschliessenden Schule Däwüd's an. W ir werden diese
Erscheinung im späteren Verlaufe unserer Darstellung näher kennen

1 ) A 1 - S a m ‘ ái ti ,  nr. 2. 2) F i h r i s t  p. Hv,  18. Vgl. oben S. 29.

3) A b i l I s h ä k  a l - S i r ä z i  (st. 47G) Tabakät, bei R i f a ‘a B e g  a l -
T a h t ä w t  (ein im Jahre 1873 verstorbener gelehrter Staatsbeamter in Kairo) 

in seiner Schrift (Kairo, Druckerei

des Wádi al-Nil 1287) p. I1) . Diese in altmuhammedanischem Sinne gehaltene 

Schrift ist als wissenschaftl. Beilage zu der pädagogischen Revue R a u d a t  
a l - m a d ä r i s  (Jahrg. L nr. 6) erschienen.

4) J ak  fit III p. t*f. ^  ^ 5

Q jA Ü  ¿  J i—*—Ji—}

Diese Wrorte sind nicht recht klar. W ird in dieser Stelle gesagt, 

dass die Bewohner von Nim Azrñj, woil sie selbst sich an den äusseren Wort
sinn des Gesetzes hielten, die berüchtigten Nachbarn mordeten und ausplünderten-, 

oder haben sich die Bewohner von an das „Aeussere des Gesetzes“ ge

halten ? Sie werden übrigens als Si‘iten bezeichnet.
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lernen. Der erste Mystiker unter den Zâhiriten scheint ein gewisser 
i i u w e j m  b. A h m e d  A b ü  M u h a m m e d ,  ein Bagdader, gewesen 
zu sein (st. 303) r). Unter seinen Schülern finden wir den Sîrâzer 
M u h a m m e d  b. C h a f î f b .  I s f e k s â d  A l - D a b b î  (st. 371 im 
Alter von über hundert Jahren), der im Fikh den Säfi'iten Ibn 
Surejg zum Lelix'meister hatte. Ich vermuthe, dass dieser „Sejch 
der Süfi’s in den Städten von Färis“ 2) nicht frei von zahiritischen 
Velleitäten war. Ich folgere dies durchaus nicht aus der Charak
teristik, die von diesem Gelehrten in den mir zu Gebote stehenden . . f 
Quellen geliefert wii;d: dass er nämlich zu den gelehrtesten Sejchen

ö.i’Uail (Jaküt; Ibn al-Mulakkin) gehörte. Dies ist

nicht die gewöhnliche A rt, die Zugehörigkeit eines Gelehrten zur 
Zähirschule zu bezeichnen3). Vielmehr sind diese Worte dahin zu 
deuten, dass der Mystiker, dessen Specialität vor allen Dingen

„die Wissenschaft des Innern“ ^Lc) bildet, auch in den

„Wissenschaften des Aeussern“ d. li. im Fikh und seinen Zweigen 
heimisch war. Muhammed b. Chafifs Hinneigung zur Methode 
der Zâhiriten, welche bei ihm, als Genossen des Ruwejm, von vorn
herein nicht auffallend sein kann, folgere ich aus einer Mittheilung 
über sein Verhalten in rituellen Dingen. Einer seiner Biographen 
erzählt nämlich, dass er in seinen alten Tagen das Stehen nicht 
mehr aushielt und genöthigt war, sein Gebet sitzend zu verrichten, 
Dies veranlasste ihn, bei jedem Gebete die doppelte Anzahl der 
vorgeschriebenen obligatorischen Kniebeugungen (rak‘at) zu vo ll
ziehen. Es lieisst nämlich in der Tradition, dass das Gebet des 
Sitzenden nur den halben Werth des Gebetes des aufrecht Stehen
den habe. Diese Tradition deutete Muhammed b. Chafîf gegen die 
gewöhnliche Praxis dem Wortlaute nach4) ;  dies ist echt zahiritisch.

Al-Mukaddasi, dieser von tiefem theologischen Interesse durch
drungene geographische Schriftsteller, Zeitgenosse des Ibn Abi-1- 
Nadtm, giebt uns einige sehr werthvolle Notizen über die V er
breitung und den Einfluss der Zähirschule im IV . Jhd. d. H. W ir
erfahren aus seinen Angaben, dass sich nicht nur theologische
Gelehrte zur Zähirijja bekennen, sondern dass diese Richtung auch
unter dem gewöhnlichen Volke Anhänger fand, dass dieselben eine

1) A b u - l - M a h ä s i n ,  Annales II p. Ha . 2) Jak  ft t III p. l " o . .

3) Allerdings finden wir aber auch __!l __c. in diesem Sinne

A b u - l - M a h ä s i n  II p. Pv l . 6).

4) Ib n  a l - M u l a k k i n  Bl. 108b » __*~_c. | ^

iAcLäJI ä^Lo Si_\x-Us ^yjJixSj q —* s -x fj
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geschlossene Corporation bildeten, dass sie Propaganda betrieben, 
um ihre Lehre zu verbreiten x). Die Zahirijja war also zu dieser 
Zeit noch nicht, was sie später wurde, die unmächtige Schrulle 
einzelner Theologen, welche sich der Anerkennung der Berechtigung 
des Kijäs theoretisch widersetzten, sondern eine verbreitete Religions
partei, welche in ihrer Mitte Gelehrte zählte, welche das Bestreben 
nach Einfluss und Verbreitung fühlte und bethätigte. Besonders 
aber war sie in Persien verbreitet und einflussreich; man verlieh 
hier ihren Bekennern auch administrative Stellen und Richter
ämter; hier lehrten ihre Theologen und sorgten für die wissen
schaftliche Begründung des Madhab 2). In Choräsän ist zu jener 
Zeit ihr hervorragendster Vertreter der im Jahre 376 verstorbene 
däwüdische Kadi A b u - l K ä s i m  ‘ U b e j d  A l l a h  b. ‘A l i  A l -  
N a c l i a ' i  3) ; derselbe war Schüler des Mahämili, welcher unter 
jenen Wenigen genannt wird, die, wenn sie auch nicht den Lehren 
Däwüd’s zustimmten, dieselben dennoch als berechtigte Aesserungen 
des muhammedanischen Geistes würdigten4). Von Persien aus 
scheinen sie sich nach Sind5) —  wo ohnehin die der Zahirijja 
zumeist entsprechenden juristischen Grundsätze herrschten —  und 
nach ‘Oman 6) verbreitet zu haben. In Sind wird der Kadi Abu 
Muhammed Al-Mansüri als ausgezeichneter Vertreter der Zahirijja 
genannt; er verbreitete diese Richtung durch mündliche Lehre 
und in einer Reihe von Schriften. In Syrien war keine Spur von 
ihnen vorhanden 7) und auch im M agrib, wo die beiden analogis- 
tischen Schulen des Abu Hanifa und Mälik regierten, und gegen 
Al-SäfiTs Richtung grosse Antipathien vorherrschten, scheint der 
später zur Geltung gekommene Einfluss der traditionellen Richtung 
noch nicht geahnt worden zu sein 8). Von grossem Interesse ist 
die knappe aber markige Charakterschilderung, die der ausgezeich
nete Beobachter der Sitten von den Anhängern der Zähirschule 
entwirft. Sie sind —  so sagt er —  von vier Eigenschaften nicht 
fr e i : von S to lz, von empfindlicher Reizbarkeit, Redseligkeit und 
Behäbigkeit °).

W ir sahen eben, dass Al-Mukaddasi, der von dem Vorhanden
sein der Zahirijja in den verschiedenen Ländern Notiz nimmt, in 
Andalusien und überhaupt im Magrib noch keine Spur derselben 
findet. Ihre Ausbreitung nach diesen Provinzen des Islam gehört 
auch thatsächlich einer spätem Zeit an. Aber schon im IV . Jhd. 
finden wir in Andalusien einen bedeutenden Vertreter der Zähir

1) A l - M u k a d d a s i  p. t*v. 2) ibid. p. f  1*1, 11; vgl. p. f f !  note a).

Unter sind an dieser Stelle wohl Anhänger Ahmad b. Hanbal’s

zu verstehen. 3) A l  - S am 1 an  i (Beilage V). 4) T a h d i b  p. Pi^v. 5) A l -

M u k a d d a s i  p. f  a ! , 8. C) ibid. p. 11, 10. 7) ibid. p. |v1, 20.

8) ibid. p. F H  f. 9) ibid. p. f l , 5.

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 8
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schule, der Zeit nach den ersten, den wir im Magrib nacliweisen 
können. Es ist dies M u n d i r  b. Z i j ä d  a l - B o l l ü t i ,  der durch 
seine Energie und Gerechtigkeitsliebe berühmte Oberrichter von 
Cordova (st. 355). In der öffentlichen Praxis bethätigte er das 
System Mälik’s —  der Richter musste ja  nach dem herrschenden 
Rechtscodex walten; aber in seinem individuellen Verhalten und 
in seiner Familie richtete er sich nach dem System des Däwüd 
b. ‘Ali, für dessen Lehren er auch im wissenschaftlichen Verkehre 
einstand. Es wird berichtet, dass Mundir die Werke des Be
gründers der Zähirscliule sammelte J) und die in denselben ent
haltenen Lehren auch gegen gegnerische Angriffe vertheidigte 2). Es 
folgt hieraus, dass in Andalusien schon zu jener Zeit die Lehren 
der Zähirijja in der theologischen Forschung Berücksichtigung 
fanden, wie hätte sonst Mundir eine apologetische Thätigkeit im 
Interesse derselben entfalten können? —  und dass die Angabe des 
Historikers der Almohadendynastie, ‘Abd-al-Wähid Al-Marräkosi, 
als wäre vor Ibn Hazm kein einziger berühmter Vertreter der 
Zähirijja aufgetreten3), der Pünktlichkeit entbehrt.

Man darf behaupten, dass die Länder des westlichen Isläm 
der geeignetste Boden für die Ausbreitung dieser Lehren waren. 
Die muliammedanischen Bewohner dieser Länder bekannten sich 
zwar zu den analogistischen Schulen der muhammedanischen Theo
logie , aber der Sieg der mälikitischen Jurisprudenz führte ihnen 
diejenige dieser Schulen zu, welche sich vom Boden des stricten 
Traditionalismus nur wenig entfernt hatte. Al-Mukaddasi charak- 
terisirt die theologische Richtung der Andalusier mit den W orten : 
„Dort herrscht die Rechtsschule des Mälik und im Lesen des 
Korans das System des Näfi‘ ; sie sagen: wir anerkennen nur das 
Buch Gottes und das Muwatta’ des Mälik, treffen sie jemanden 
der sich zu Abü Hanifa oder Al-Säfi'i bekennt, so verweisen sie 
ihn des Landes“ 4); sie hielten sich also ausschliesslich an die 
traditionellen Quellen des Isläm, ganz so wie die Zähirijja, der sie 
auch an Unduldsamkeit gegen andere Madhabs ähnlich sind. Der 
westliche Isläm bezeugte denn auch für das Studium der Tra
ditionen mehr Interesse und Neigung als der den juristischen und 
philosophischen Speculationen geneigte Osten5). Die pietätvolle 
Verehrung für die Traditionssammlungen hat sich im Magrib auch 
in äusseni Formen kräftiger be+hätigt als in den östlichen Provinzen 
des Isläm. Noch im V III. Jhd. schrieb ein magribinischer Fürst

1) A l - M a k k a r i  I p. fs/f. 2) ibid. II p. l i l . Von Mundir wird 

bei Ibn Hazm, K i t  ab a l - m i l a l  I IM. 130 a die Ansicht angeführt, dass die 

(Sphären) nicht mit den Himmeln identisch seien. Ibn Hazm bestreitet 
und widerlegt diese Ansicht in seiner gewohnten Weise. 3) T h e  H i s t o r y  

of  tlie A l m o h a  d e s  ed. Dozy p. i^o, 3. 4) A l - M u k a d d a s i  p. .

ü) A l - M a k k a r i  I p. r *1 > .
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eigenhändig die sechs berühmten Sammlungen der kanonischen 
Traditionen nieder, welche am Maulidfest in grösser Parade hinter 
dem angeblich ‘otmänischen Koran einhergetragen wurden*). Da
mit hängt die Thatsache zusammen, dass in Nordafrika der S c hwur  
bei der Traditionssammlung des Buchäri als ein höchst heiliger 
angesehen ist 2).

Ein grosses Verdienst um die Begründung des traditionstreuen 
Sinnes muss dem berühmten Koranexegeten B a k i  b. M u c h l i d  
A l - K u r t u b i  zugeeignet werden. Dieser grosse Exeget, dessen 
ihm von Al-Sujüti 3) zum Vorwurf gemachte Weitschweifigkeit dem 
Erforscher des Islam nach der Kenntnissnahme von dem ganzen 
W erke, welches leider nur fragmentarisch erhalten ist, wahrhafte 
Begierde einflössen kann, schloss sich keiner einzigen der zu seiner 
Zeit (st. 276) herrschenden Fikhrichtungen an, sondern gründete 
seine Rechtsdeduction ausschliesslich auf die Tradition; er befolgte 
mit ändern Worten die durch seinen ‘irakischen Zeitgenossen Däwüd 
zur Geltung gebrachten Principien. Die Ahl al-ra’j  waren ihm 
darob nicht wenig gram ; ihm aber bot die Gunst seines Fürsten 
Muhammed b. ‘Abd al-Rahman Ersatz für den Hass der Zunft4). 
Es ist leicht begreiflich, dass Ibn Hazm 5) den Kurtubi sehr hoch 
hielt, seinen Commentar als unübertroffenes Meisterwerk feiert, 
und denselben auch dem grossen exegetischen Werke des Tabari 
vorzieht. Besonders rühmt er an Al-Kurtubi, dass er nach den 
Intentionen der Traditionen vorgehe; übrigens hält er seine Richtung 
als der des Ahmed b. Hanbal am nächsten kommend.

2.
W ir können demnach behaupten, dass wenn auch die exclusive 

Art, in welcher Ibn Hazm dem starren Traditionalismus der Zähir
schule zum ¡Siege verhelfen wollte, auf. entschiedenen Widerspruch 
in Andalusien stiess, doch wieder eben die specielle A rt des anda- 
lusischen Isläm die eigentliche Vorbedingung war für die Hervor
bringung eines theologischen Charakters, als welchen wir den des

1) S. Barges, T l e m ^ o n  p. 382. 433. Dieselbe Verehrung für die Tra- 
ditionswerke hat sich im Magrib bis in die neueren Zeiten fortgepflanzt. „Wenn 
Muley Isma'il etwas Grosses mit seiner schwarzen Armee ausrichten wollte, so 
liess er dieses Buch (Al-Buchari) eben wie die Bundeslade im alten Testament, 
in Procession und unter den grössten Feierlichkeiten mit zu Felde führen, 
welches auch noch jetzt im vollen Gebrauch ist. Der Aufenthalt dieses Buches 
ist allemal in einem schönen Kasten und es hat sein eigenes kleines Zelt, 
worunter es nahe bei der Person des Königs gesetzt w ird“ erzählt Ilöst, 
N a c h r i c h t e n  v o n  M a r ö k o s  u n d  Fe s  (Kopenhagen 1781) p. 238.

2) Walsin Esterhazy, D e  la  d o mi n a t i o n  t u r q u e  dans  l ’a n c i e n n e
r o g e nc e  d ’A l g e r  (Paris 1840) p. 213. 222. 3) I t k a n  ed. Kairo II p. .

4) A l - M a k k a r i  I p. aII— aIP. 5) Vgl. T a b a k ä t  a l - h u f f ä z  X nr. 2.

T a b .  a l -m  u f f a s i r  in od. Meursingo nr. 25 A l - M a k k a r i  1. c.
8 *
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‘A l î  b. A h m e d  A  bû M u h am m e d I  b n H  a z m kennen. Unter 
den Vorkämpfern der dawüd’schen Schule ist dieser merkwürdige 
Mann als der weitaus berühmteste bekannt. Für uns repräsen- 
tiren seine auf uns gekommenen Werke die theologische Literatur 
der Zähirschule ; es ist mir nicht bekannt geworden, dass von 
specifisch zähiritischer Literatur ausser den den muhammedanischen 
Autodafé’s abgerungenen wenigen Bänden Ihn Hazm’scher Werke 
noch etwas Selbstständiges auf uns gekommen wäre.

Ueber seinen Lebensgang und seine literarische Thätigkeit 
sind wir durch die tüchtigen Beiträge holländischer Orientalisten 
belehrt worden. Die Bibliographie seiner Schriften könnte noch 
durch einige Kleinigkeiten vervollständigt werden ; in der An
merkung *) gebe ich Notizen über einzelne, meines Wissens 
noch nicht verzeichnete Ibn Hazmica, auf welche ich während 
meiner Beschäftigung mit diesem merkwürdigen Schriftsteller ge- 
stossen bin.

1) Die Traditionsriwâjât haben widersprechende Angaben darüber, welcher 

Art die Wallfahrt und ‘Umra des Propheten gewesen sei. Vgl. Snouck-Hurgronje, 
IIet M e k k a a n s c h e  F e e s t  (Leiden 1880) p. 85 11'. Ibn Hazm gab eine

eigene Schrift heraus, in welcher er diese Widersprüche ausglich:

^ * wJ» Li^lä .o  \ il Kad.3 » (Al-Nawawi III

p. Ibn Hazm, der —  wie wir in seinem grossen Werke fort und fort

sehen —  sich ungemein viel mit persönlicher, mündlicher Controverse, mit 
As'ariten, Mu'tazilitcn, Christen, Juden und Freidenkern abgab, hat auch mehrere 
der Einzelpolemik gewidmete Schriften verfasst. Seine Streitschrift gegen den Juden 
Ibn Nagdêlà ist bereits nachgewiesen (vgl. meinen Aufsatz, P r o b e n  m u h a m -  
m e d a n i s c l i e r  P o l e m i k  g e g e n  den T a l m u d  I in Kobak’s Jeschurun VII I

—  1872 —  p. 81); desgleichen eine polemische Schrift gegen das Buch

Jl vom Arzte Muhammed al-Räzi, speciell gegen die Behauptung gerichtet,

dass Seele, Raum und Zeit ewig seien \J q U

( jJ lk J I 0 U J î* 0 ÜCJ|j 0 I i î  J jj  f j

^  (Älilal I Bl. 2a, vgl. ibid. Bl. 13a,  wo diese Streitschrift citirt

wird). Er verfasste auch eine „grosso“ Streitschrift gegen den Dogmatiker 
M i c h t ä f  b. D ü n a s  in Kairawän, der die These vertlieidigte, dass der Glaube

bloss im innerlichen Bekenntnis» bestehe: LÄ*ä ä J LäJj

jL - a S (Bd. II Bl. 10a).
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Ibn Hazm repräsentirt in seinem Zeitalter die zähiritische 
Opposition gegen die herrscliende muhammedanische Orthodoxie; 
er repräsentirt dieselbe, und dies ist das neue Moment, das er in 
den Kreis der Zähirschule einführte, n i c h t  n u r  in B e z u g  a u f  
d i e  G e s e t z w i s s e n s c h a f t ,  s o n d e r n  a u c h  i n B e z u g  
a u f  d i e  D o g m a t i k .  In jenen Abschnitten dieser Studie, in 
welchen wir uns mit dem positiven Fikh der Zähirschule in seinem 
Verhältniss zu den herrschenden Kijässchulen beschäftigen, ist uns 
der Name Ibn Hazm’s mehr als einmal entgegengetreten; sein

Standpunkt ist der des starren Kijäsleugners (y^LJÜI J -L i), er

desavouirt alle Zugeständnisse, die seit Begründung der Zähir
schule an die zur Geltung gekommene Richtung gemacht wurden. 
Die Schule Mälik’s und die des Abu Hanifa werden von ihm in 
gleicher Weise verpönt. Von dem Gi'ünder der ersteren, einem 
Gelehrten den man nach dem Vorgänge von Kremer’s als Repräsen
tanten der traditionellen Methode in der Rechtswissenschaft und 
als Antipoden der speculativen Richtung Abu Hanifa’s zu betrachten 
pflegt, überliefert Ibn Hazm folgende Erzählung, welche uns zur 
Genüge das Urtheil kennen lehrt, welches der intransingente Zähirite 
von dem Repräsentanten der traditionellen Rechtswissenschaft hegte. 
„Als der Imäm Mälik sich dem Tode nahe fühlte, sprach er: Ich 
wünschte jetzt, dass ich wegen jeder Frage, in der ich nach 
meinem Ra'j entschied, mit einem Geisselhieb bestraft werden 
könnte, und dass ich vor dem Propheten Gottes nicht mit Dingen 
erscheinen müssse, die ich zu seinem Gesetze eigenmächtig hinzu
gefügt, oder in welchen ich gegen den äusseren Wortsinn seines 
Gesetzes geurtheilt habe“ 1). Diese angebliche Selbstkritik Mälik’s 
ist vielmehr die Kritik des Zähiriten über die Lebensarbeit dessen, 
der unter die getreuesten Getreuen der Tradition gezählt zu werden 
pflegt. Noch strenger aber geht Ibn Hazm gegen Abu Hanifa, als 
den eigentlichen Stifter des analogistischen Fikh ins Gericht. Man 
überliefert von ihm ein Epigramm gegen die Schule Abu Hanifa’s 
wie fo lgt:
„Wenn du mir Lügenhaftes berichtet hast, so liegt auf dir die Schuld Abu  

Hanifa’s und Zofar’s,
„Welche sich in abtrünniger Weise der Analogie hingaben, und sich von der 

Befolgung der Tradition abwendeten“.

Dieses Epigramm hatte folgende Entgegnung von Seiten eines 
Hanefiten zur Folge:

1) I b t ä l  Bl. 12b, A l - S a ‘r ä n i  I p. ‘lö ; ebendaselbst p. 11 finden wir 

noch folgende Mittheilung im Namen dos W alid b. Muslim aus Damascus (st. 194): 
Mälik fragte mich: Erwähnt man in eurem Lande des Abu Hanifa? Als ich 
diese Frage bejahte, sagte er zu mir: „Niemand sollte dann in eurem Laude 
seinen Wohnsitz nehmen“.



„Es war nicht recht, o Ihn Hazm, denjenigen zu tadeln, der die Wissenschaften 
umfasste und hervorragend war an Vorzug, und berühmt;

„Denn der Vorzug Abu Hanifa’s ist im Laufe der Generationen anerkannt, und 
ihm darin ähnlich ist sein Genosse Zofar;

„Wenn du dich nicht bekehrst von dieser Kedo, so glaube ich, dass du nicht 
weit stehst vom Höllenfeuer.

„Abu Hanifa’s Analogie hatte nicht statt, wenn andere Beweise vorhanden sind 
aus der Schrift und der Tradition,

„Tn Abwesenheit aber solcher Boweise dürfen Analogieschlüsse angewendet 
werden, wie dies Muäd *) verordnete2).

Ausser einigen Theilen des Muha l l a  ist kein Fikhwerk von Ibn 
Hazm zugänglich geworden, auch jenes nicht, in welchem er seine 
Stellung zu den geltenden Methoden der Rechtßdeduction entwickelt, 
ein Werk, auf welches er in seinem uns erhaltenen Hauptwerke des 
öftern Bezug nimmt3) und wofür uns einiger Ersatz geboten wird in 
seinem Tractat: „ I b t ä l  a l - k i j äs  w - a l - r a ’j  w- a l - i s t i hsän  w-a l -  
t a k l i d  w - a l - t a l i l “ , worin er seine polemische Stellung gegen 
die Kijässchulen und ihre Methodik in scharfer Weise kennzeichnet. 
Ibn Hazm nahm eine fre ie , selbstständige Stellung ein innerhalb 
der praktischen Folgerungen der Zähirschule 4) , er setzte sich in 
manchen Fragen auch über Däwüd’s Meinung hinweg 5). Die An
hänger Ibn Hazm’s, welche sich vorwiegend im Magrib fanden, 
bildeten denn auch eine eigene Abtheilung innerhalb der Zähir- 
richtung, welche unter dem besonderen Namen A l - H a z m i j j a  
von dem Trosse der Zähiriten unterschieden wurde (i). In diesem 
Sinne ist es auch zu verstehen, wenn von manchen Anhängern der 
Zähirschule ausdrücklich bemerkt wird, dass sie dieselbe nach der 

Methode des Ibn Hazm q ._j ! befolgten. Er

forderte die consequente Anwendung jener Principien, welche 
Däwüd aufgestellt hatte, bevor er sich zu einem Pact mit dem 
Kijäs bequemen musste 7). Mit welchem Sophisma er die Skepsis
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1) Vgl. oben S. 8. 2) Ich habe diese Streitverse auf die Autorität

dos R i f ä ' a  B  eg  A l - T a h t ä w i  hin citirt; s. oben S. 111 Anm. 3. 3)

ij- Ch. I p. 17G nr. 1G5. Ibn Hazm nimmt darauf Bezug 

Bd. I Bl. 201b in Betreff der Frage: lA i ’L iÜ ü

Bd. II Bl. 69 a über JdX/5  '¿».ccXJi ¿-¿Lo q —■». 4) A ll

gemein hört man unter muhammedanlschen Gelehrten Ibn Hazm als Autorität 
für die Zulässigkeit der Benützung von Musikinstrumenten und Spielzeugen

O^SI) anführen. .5 ) Ibn Chaldün, M u k a d d i m a  p.

6) I b n  a l - A t i r  XII  p. 11

O  3̂wäj . 7) S. oben S. 36.
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selbst in Betreff des IgmiV —  einer Rechtsquelle auf die er sich 
selbst unzähligemal beruft —  anzuregen versuchte, haben wir 
bereits oben (S. 32 Anm. 2) gesehen. Dann hat er auch, und 
dies ist seine eigene Idee gewesen, zu  a l l e r e r s t  d i e  G r u n d 
s ä t z e  d e r  Z ä h i r s c h u l e  a u f  d i e  D o g m a t i k  an g e w e n d e t .  
Dies letztere ist der leitende Gedanke des „ K i t ä b  a l - m i l a l  
w - a l - n i h a l “. Aber wir finden in diesem Werke auch Anhalts
punkte für die Erkenntniss der Ueberzeugungen Ibn Hazm’s in 
den principiellen Fragen des kanonischen Rechts. An einen ab
schliessenden Abschnitt dieses bedeutenden Werkes gelangt, schliesst 
er die Auseinandersetzung seiner Auffassung von der Propheten
mission Muhammed’s mit einer Danksagung an Gott dafür, „wozu 
wir mit seiner Hilfe gelangt sind von der islamischen Religion 
und wozu er uns verholfen hat von dem orthodoxen (wörtlich : 
katholischen, der Gesammtübereinstimmung entsprechenden), auf 
die Sunna begründeten Bekenntnisse; ferner dafür, dass er uns 
angeleitet hat, unser religiöses Bekenntniss und unser praktisches 
Leben von dem  ä u s s e r e n  W o r t  s i n n e  des Koran und der 
von seinem Propheten im Aufträge seines hochgepriesenen Senders 
zweifellos herrührenden Sunna bestimmen zu lassen, und dass 
er uns nicht zu jenen hat gehören lassen, welche ihren A lt
vorderen und ihren gelehrten Autoritäten blindlings nachfolgen 
ohne entscheidenden Beweis und ohne zwingendes Argument, und 
nicht zu jenen, welche ihren irrigen Einfällen folgen, die im W ider
spruch stehen mit dem Worte Gottes und des Propheten, und 
nicht zu jenen, welche nach Massgabe ihres R a ’j und ihrer indi
viduellen Meinung urtheilen ohne Leitung von Gott und seinem 
Propheten. 0  Gott! So wie wir begonnen haben mit dieser herr
lichen Gnadengabe, so mache uns dieselbe voll (bis an unser Ende), 
geselle sie uns zu , und entziehe uns dieselbe nicht, bis dass Du 
uns zu Dir abberufst, während wir ihr anhängen, auf dass wir vor 
Dir erscheinen 'können nicht als Fälscher und Verdreher Deines 
Gesetzes“ 1). Und an einer ändern Stelle, bei Verhandlung der

1) K i t ä b  a l - m i l a l  I Bl. 127a LxJ! I»

ŵ .A.3 (cod.  ̂ ŷ

&. ['l \ f. 9 yX L— L—̂

^  j  -g. Lj —c- ^x.Lo ¿.-A-C- j*
) .  W  W O

öJ?ÜS «.Ijw’s

.̂xJuO J S- ..11 ^y+A
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Frage ob Gott selbst die Thaten der Menschen erschaffe ( (J ^ >

^1x5 1̂1) zeigt er, wie die Schule der Mu'taziliten an jenen Vei’sen

des Korans herumdeutet, welche zur Stütze der alten orthodoxen 
Lehre angeführt zu werden pflegen. Da kommt es auch auf den

Vers Sure L IV  v. 49 (^A äj »U ä li*  zu sprechen, den

die Mu'taziliten nicht als allgemeine, umfassende Aussage ( ^  t 

gelten lassen w ollen , sondern als auf eine bestimmte, specielle 

Thatsache bezüglich auffassen  ̂ < i vj nach einer ihnen ge 

läufigen Behandlungsweise solcher Koranstellen, in welchen, wie in: 
der oben angeführten, eine Aussage mit generalisirenden Ausdrücken

(z. B. hier J j ' )  eingeleitet wird. Auch A l-As‘ari hat diese

Methode der Schriftauslegung zugelassen und dieselbe, wie mir 

scheint, in den Specialschriften: 0 UJ| u-UaJI j ,

und ^  begründet. Ich übersetze

nämlich diesen letzteren T itel nicht mit S p i 11 a , „über die Tra
ditionen und ihre s p e c i e l l e  E i g e n t ü m l i c h k e i t “ *), sondern: 
„ ü b e r  d i e  T r a d i t i o n e n  und  i h r e  S p e c i a l i s i r u n g “. B e

kanntlich spielt die Frage des und in Bezug auf

die Auslegung des Korans und der Traditionen, sowohl in dem 
gesetzwissenschaftlichen als auch in dem dogmatischen Theile der 
muhammedanischen Theologie eine gewichtige Rolle. Kann ein 
allgemein gehaltener Ausdruck des Koran dieser Allgemeinheit 
entzogen und in der Deutung auf einen speciellen Fall beschränkt 
werden? Wodurch wird die Zulässigkeit oder geradezu die Noth- 
weudigkeit einer solchen Specialisirung begründet? Kann ein Tra
ditionsausspruch, kann eine Analogiefolgerung die Specialisiruug 
der im Wortausdruck liegenden Allgemeinheit begründen? Bietet 
die Form des Ausdruckes an sich ein Kriterium für die Noth- 
wendigkeit der Deutung eines Verses auf das Allgemeine, oder 
nicht? —  diese und verwandte Fragen sind es, welche in Bezug

! L*5 Njijj

Lg-? v^äJL^vj ^  L$>\Ji LyJ.C l  g 4. ‘iLs XJLJLäJ!
5 -

1) Z u r  G e s c h i c h t e  A b u - l - H a s a n  A l - A s ‘a r i ’s p. 63 n. 4 p. G4 n. 12.
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auf dieses Kapitel der exegetischen Methodologie in den Usül- 
werken mit gehöriger Weitläufigkeit verhandelt werden. Manche 
Theologen haben die Axt an die Wurzel dieser ganzen Unter
suchung gelegt, indem sie sagen, der Sprachausdruck biete über

haupt kein schlechthin; die Sprache besitze keine Form,

welche an sich stets auf ein Allgemeines zu deuten sei. Soll nun 
eine Aussage als allgemein umfassend betrachtet werden, so müsse 
ein vom Sprachausdruck unabhängiges Beweismoment beigebracht 
werden, womit erwiesen werde, dass sich die betreffende Aussage 
nicht auf etwas Specielles bezieht. A l-As ‘ari wird als leitender

Vertreter dieser Meinung angführt, deren Anhänger 
genannt werden 1).

Ibn Hazm nun schliesst sich jenen an, welche in diesem exe
getischen Grundsätze eine unbegründete W illkür finden, und weist 
dieselbe, wohl auf Ideen weiterbauend, welche Däwüd al-Zahirx in 
einer uns nur dem Titel nach bekannten Schrift2) niedergelegt 
hatte, nach seiner Gewohnheit in kräftigen Worten zurück. Er 
betont das dem Kanon der As ‘ariten geradezu entgegengesetzte 
exegetische Gesetz, dass jeglicher Ausdruck des Koran auf das 
Allgemeine gedeutet werden müsse, es sei denn, dass eine andere 
Stelle die allgemeine Geltung desselben aufhebend seine specielle 
Beziehung auf einen besonderen Fall rechtfertigt. Nun sind es 
aber eben die Kijässchulen, welche, ohne dem destructiven exe
getischen Principe des As'ari zu huldigen, in der Deutung der 
Gesetze, koranische oder traditionelle Texte, welche die Anhänger 
der Zähirschule als auf das Allgemeine zu beziehende Verordnungen

1) W a r a k ä t  Bl. 18a ¿Jl (jjji.ä 'bH

^ äj j iu  (cod. iL x .x -o .J i )
O - Aw- "

L » .  J-äxj 0-*-x5 q .,+5
- - OP w

Loj (j, bS u-xi

-OJ w w
X.cL*..=>- JosääÄvO JwJ lXJ '—ÄSj.äJ i

Cr
2) F i h r i s t  p. IMv, 14 O u t f .
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auffassen, als durch einen besonderen, individuellen oder gelegen- 
heitlichen Fall veranlasste, und nur auf diesen zu beziehende Be
stimmungen deuten. Sie lassen sich zu solchen Deutungen zuweilen 
durch blosse Analogieschlüsse bestimmen, nach dem Grundsätze:

Ibn Hazm erblickt hierin eine Gefahr für

die Sicherheit der Gesetzdeduction: „Könnte man —  sagt er —  
das Allgemeine ohne triftigen Grund auf etwas Specielles be
schränken, oder gar ein traditionelles Gesetz als abrogirt erklären, 
so könnte von keinem der überlieferten göttlichen Aussagen und 
Gesetze die sichere Wahrheit festgestellt werden; denn niemals 
wäre es ausgeschlossen, dass Jemand, entgegen dem klaren W ort
laute und im Widerspruche mit der allgemeinen Fassung des Ge
setzes die Allgemeinheit aufhöbe. Dies aber ist die reine Sophisterei, 
ist Unglaube und Narrheit. Gott möge uns vor Irreleitung be
wahren“ *). Und dies steht im Zusammenhange mit Ibn Hazm’s 
exegetischem Kanon, den er an einer ganz grossen Anzahl von 
Stellen seines Hauptwerkes immer und immer mit grossem Nach
druck betonend wiederholt, dass es nämlich „Pflicht sei, das Gottes
wort seinem äusseren Wortsinne nach zu interpretiren; diesem 
darf es nur dann abgewendet werden, wenn ein anderes geschrie
benes Gotteswort, oder der Consensus (der Genossen des Propheten), 
oder die aus der sinnlichen Erfahrung 2) folgende Nothwendigkeit 
den Beweis in zwingender Weise erbringen, dass ein bestimmtes 
Gotteswort nicht nach dem gewöhnlichen Wortsinne aufzufassen 
sei. Denn das W ort Gottes und die in seinem Namen erflossenen 
Mittheilungen und Gesetze sind keiner Veränderung fähig; der 
Consensus behauptet niemals etwas anderes als die Wahrheit, und 
Gott-sagt immer nur die Wahrheit; was aber durch einen zwingen
den Beweis widerlegt wird, das widerstreitet der Wahrheit“. Unter 
„zwingenden Beweisen“ versteht er allerdings nicht speculative

1) I b n  H a z m  ibid. Bl. 193b ¡»»¿J ^

U J  JLi .................»I

..«vv Lx.ls ^  s- , 3

5-^ ¿ 5   ̂ 1*3 >JÜ! j— ^  ^

(JÜ -Ä -j njS>\lb j (JT ^  iJU-S'Vj j C  8^L*_2>i ^yA

jÄiÜU, KLuwÄwJ! I js -i1. KAj.+£. L/> (cod. ^UJLS)

^ a  « J L J l j  2) . An einer weitern

Stelle (Bl. 195h), w o  dieser Kanon wiederholt wird, heisst es an Stelle dieser 

Worte: s » ' ° g i scbo Nothwendigkeit“.
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Argumente; wie wir sehen werden, ist er in beiden Disciplinen 
der Theologie, in der Gesetzwissenschaft ebenso wie in der Dog
matik in fortwährendem Kampfe gegen die Einführung speculativer 
Momente in die Entscheidung theologischer Fragen. Fügen wir 
hinzu, dass er den eben erwähnten Kanon bei Gelegenheit seiner 
Verhandlung über das Wesen des göttlichen W  i s s e n s ausspricht 
und zwar gegen diejenigen Dogmatiker, welche das Wissen als 
Attribut Gottes von dem Wesen Gottes loslösen, und zum Beweise 
ihrer These den Vers Sure I I  v. 256 anführen: „Sie umfassen 
nichts v o n  s e i n e m  W i s s e n ,  nur was er w ill“. Hieraus folgern 
sie, dass das Wissen Gottes theilbar sei, also geschaffenes Acci- 
dens. Dem gegenüber stellt Ibn Hazm als den äussern Sinn der

O ü
W orte ^.,9  die Erklärung auf: „das Wissen von ihm“ (geni-

tivus objectivus), also „die Menschen können von Gottes Wesen 
nur soviel wissen und erkennen, was Gott selbst als zu ihrer Er- 
kenntniss gehörig zulässt ’ ). W ir ersehen hieraus, dass dasjenige,

1) Bd. I Bl. 143 b bi*, ;£■ N-JUt (jtoJöoa
G C * ** .

&A&AaJ -bL<\w*

L b  ¿JJl j»^b

a\ bit KäJI

oLüübSls ¿̂>] 8jr^ ^  0 - *  w lj Vj&\Jb
w ~ OP

¿jut r̂ r
^ J ls  qL^-j ¿JILj! Lo bit Aj.-ä-j bi ^iw^j *1%

<j m - J  ^ J l x J  &JÜi iA äj  »3 lj

v̂isJLJ 3 , » „a12 J'w>>* J! w bi»

o í—*jí U jI j b i ^  ~~~~

bi L\-^. »oL-c 0-v^i’uJi ^  j —P ^cÄ ii

.̂>»0 »! *3̂  La^X& Lx bi! LaJ bi ¿ob̂  2̂—£mb
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was Ibn Hazm den äusseren Sinn des Schriftwortes nennt, zuweilen 
nicht äusserlicher ist als dasjenige, was er als Abweichung von 
dem äusseren Schriftsinne verwirft, und dass in diesen Sachen oft 
nur Momente des exegetischen Geschmackes vorliegen.

Mit diesem seinem Kanon im engsten Zusammenhange steht, 
was wir eigentlich als Voraussetzung desselben betrachten müssen, 
der Grundsatz Ibn Hazm’s, dass die in den Gesetztexten gebrauchten 
W orte streng nach ihrer l e x i c a l i s c h  f e s t g e s t e l l t e n  B e 
d e u t u n g  erklärt werden müssen. „W er aber irgend etwas von 
den in der Sprache gebräuchlichen Wörtern von ihrem festgesetzten 
Sinne abwendet, ohne hierauf deutenden Schrifttext «d er die Ueber- 
einstimmung aller Gesetzautoritäten, der hat sich von der Regel 
der vernünftigen und bescheidenen Menschen losgesagt, und ist 
in die Reihe jener eingetreten, mit denen man nicht sprechen kann. 
Wäre jenes möglich, so könnte ja  jemand leicht sagen: was man 
(in der Religion) mit dem W orte G e b e t  bezeichnet, ist nicht 
dasjenige, was ihr gewöhnlich unter diesem Ausdrucke versteht, 
sondern etwas ganz anderes, und das W ort W a s s e r  bedeute 
W e i n .  Dies aber involvirte die Vernichtung aller Wahrheiten“. 
Auch hier betont er, dass es verboten sei, eine solche Verrückung 
des Wortsinnes aus eigenem R a ’j  zu unternehmen1). Es ist selbst

4 soL-c j ,  Ltij* Q./1 L a

Vgl. Bl. 169 a in seiner Widerlegung derjenigen Theologen, welche Sure L X X V

v. 22 ä.2>U Lg.:^ ^J| . . . durch die figürliche Erklärung des AVortes

sL ? ü  als Beweis dafür, dass die Gerechten im Jenseits Gott sehen, nicht 

gelten lassen wollen: äJ

j> r-£—Z- Jw_X.5 Q./0 *1 \JAXJ bS

. &iy LgJLT iXvöl

1) Bl. 179b JsLäJbSt q - zi ^ b > |

cX-üs K ju^äJI 0 ./O ’b!» L J  ääJÜI (J.

^  L*J|^ LgJ J La S^LoJ!

q I  qm-JIs . . . .  L g ly  L V i  ¿2,
p

&äJÜ! 3̂ 0 .C (seil. X.£wLlX/Ä^i) NliaAJi S iX -i

^ L f t j  c ^JlLo>J !l\ s> j L >  _J *

vgl. Bl. 180 a.
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verständlich, dass dieses lexicalische Argument namentlich in der 
dogmatischen Polemik, wo es sich gar häufig um minutiösen W ort
streit handelt, zur Anwendung kommt. So z. B. führt es Ihn 
Hazm fast mit denselben Worten, die wir soeben citirt, gegen jene

s - g
Mu'taziliten ins Treffen, welche dem Ausdrucke welches von

Gott mit Beziehung auf die Menschen im Koran auf Schritt und 
Tritt wiederkehrt, eine von der gewöhnlichen Auslegung verschie

dene Erklärung L*j *JU| (¿5Ü3

^¡5»
w .P

geben wollen, um dem Gedanken auszu

weichen, dass Gott die Menschen irre führt. „Dies ist das richtige 

nämlich dass sie ihre Halsstörrigkeit, und ihr blindes Nach-

liängen nach einem Grundsätze, dessen Unrichtigkeit einleuchtet, 
und ihr Nachbeten nach schlechten Autoritäten unter ihren Vor
gängern dahin führt, dass sie voi’geben, nicht verstehen zu können, 
was dies sei: Irreleitung, das Versiegeln (der Herzen der Un
gläubigen). Gott hat alles dies klar genug erläutert; und sind 
es doch arabische Worte von bekannten Bedeutungen in der Sprache 
des Koran, und es ist niemandem erlaubt, diese sprachliche Be
deutung auf anderes zu wenden u. s. w.“ !).

Es würde uns zu weit führen, wollten wir eine grössere 
Blumenlese von Stellen anführen, um dieses lexicalisch-theologische 
Princip Ihn Hazm’s näher zu beleuchten, dessen Tragweite übrigens 
auch aus dem bisher Angeführten ersichtlich sein dürfte. Jedoch 
wollen wir noch einer hieher gehörigen Beobachtung Baum geben, 
ehe wir an die Darstellung der zähiritischen Ausgangspunkte der 
Dogmatik Ibn HaZm’s gehen. Die Beurtheilung des unmittelbaren 
Sinnes der bei theologischen Fragen in Betracht kommenden Worte 
geht bei ihm nicht von demselben Gesichtspunkte aus, wie die

1) 151. 1891) ’sbLcalt (nämlich in dem Satze:

»v P
JäJj wfiJi s—A--w— j•

l«J» I ¿¿.¿U  ̂ Nfiii-

0-^Oj ^ouLdU , &jLs=Uaji û-̂ ..Ä_Ä.J!

‘ KxL*.i.
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lexicalisclie Abschätzung h'gend eines Wortes bei den Sprach- 
gelehrten. Nicht das ist in Betracht zu ziehen, wenn der Be
deutungskreis irgend eines Ausdruckes bestimmt wird, in welcher 
Bedeutung derselbe durch die klassischen Autoritäten der arabischen 
Sprache, die alten Dichter belegt werden kann, sondern es ist zu 
erforschen: welche Bedeutungsbestimmung folgt aus dem Sprach- 
gebrauche des Koran. Jene können nicht als Beweise angeführt 
werden, wenn es sich um die Begriffsbestimmung dogmatischer 
Termini handelt. Unter den Stellen, in denen Ibn Hazm diesem 
Gedanken Ausdruck giebt, ist die bemerkenswertheste diejenige, 
in welcher er die Definition des Begriffes „Imän“ G l a u b e  be
handelt. Die Vertreter der verschiedenen dogmatischen Richtungen 
haben in Bezug auf den Begriffskreis dieses wichtigsten Prinoipes 
jeder Dogmatik verschiedene Meinungen aufgestellt. Einige sehen

im G l a u b e n  die innere Gotteserkenntniss äJu !

w JiäJ'u ) ,  ohne Rücksicht auf die Bethätigung derselben in W ort

und That (Gahm b. Safawan al-Samarkandi und Al-As"ari); nach 
einer ändern Ansicht bestellt das Imän in dem Bekennen Gottes

mit der Zunge (^LwJJb ohne Rücksicht auf den innerlichen

Glauben und die äussere Bethätigung (Muhammed b. Kiräm al- 
Sigistäni); wieder Andere verbinden Beides, den innerlichen Glauben 
und das Bekenntniss mit dem Begriffe des Imän, nehmen aber auf 
die äussere Erfüllung der göttlichen Gesetze keine Rücksicht (Abu 
Hanifa und andere Gesetzgelehrte). Der Standpunkt Ibn Hazm’s 
ist der, dass der Begriff des Imän alle drei Momente in sich fasse, 
Glauben, Bekenntniss und W erke, und dass niemandem der Name

£
eines Rechtgläubigen zukomme, der nicht allen drei

Factoren des Imän entspricht, welcher demnach, je  nachdem die
selben in dem Individuum mehr oder weniger bethätigt werden, 
in grösserem oder geringerem Masse vorhanden ist *). Der Ge
dankengang Ibn Hazm’s in der Widerlegung der gegnerischen An
sichten ist in Kürze folgender: Die Gegner berufen sich auf die

luga, in welcher das W ort die Bedeutung hat: ^ ¡ J o c j .

1) l v i täb a l - m i l a l  11 Bl. I b  x s j t i l  j __9

Iäo.5 iLcl_b  Jo 0UJÜü

. Vgl. für diese Grundfrage der mu-

hammedanischen Dogmatik die übersichtlich«) Darstellung des Quellenmaterials 

bei A l - G  azzä l i  Ihjä Bd. 1 p. Holl'.
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Nun bedeutet aber dies letztere das Fürwahranerkennen welcher 
gleichgültigen Sache immer; die Araber, welche dieses W ort schufen, 
hatten keine Ahnung davon, was im Islam als „Glauben“ betrachtet 
wird, sie verwarfen ja , als derselbe in ihrer Geschichte zu aller
erst auftrat, Allah und den Propheten. Es ist nichtig, sich auf 
die luga zu berufen in Sachen der Dogmatik. Nicht das Lexicon, 
sondern einzig und allein Gott besitzt die Autorität zu bestimmen,

was das Verbum IV  in der Religion bedeute; und in Text

stellen, deren göttlichen Ursprung jedermann anerkennen muss, 
sind die guten Werke in dem Kreise des Iman mit eingeschlossen. 
Gott ist der Schöpfer der Sprache und derer die sie benutzen, er 
hat die Macht, dieselbe zu wenden und ihre Ausdrücke dahin zu 
kehren, wohin er eben will. Welch’^Wunder ist es, dass jemand 
bei Imru’-l-Kejs, oder Zuhejr, oder Gerir, oder Al-Tirimmäh, oder 
Al-Hutej’a, oder Al-Sammäch, oder einem anderen Araber aus dem 
Stamme Asad, oder Sulejm, oder Temim, oder anderen Stämmen 
der Araber in prosaischer oder poetischer Rede die Anwendung 
eines Wortes findet, und dieselbe dann als bindende unwiderlegbare 
Regel gelten lässt für die Benutzung dieser W orte; wenn aber 
Gott, der Schöpfer der Sprachen und derer die sie benutzen, eine 
Redensart schafft, derselbe Mensch sich an dieselbe nicht halten 
und sie nicht als Beweis gelten lassen w ill, vielmehr dieselbe 
wendet und dreht; dessgleiclien verfährt er, wenn er beim Propheten 
eine Redensart findet. Bei Gott! Muhammed b. ‘Abdallah b. ‘Abd- 
al-Muttalib b. Häsim ist auch in der Zeit, bevor ihn Gott mit 
seiner Sendung auszeichnete, und als er in Mekka der P  r o p h e t 
s e i n e s  V o l k e s  wurde, in den Augen eines jeden, der einen 
Funken von Verstand besitzt, der Sprache seines Volkes ohne 
Zweifel kundiger und in derselben mit mehr Wohlredekunst begabt, 
und competenter dafür, dass sein Sprachgebrauch als Argument 
gelte, als der erstbeste Chandald, oder Kejsi, oder Raba'i, oder 
Ijäd i, oder ‘Akki, oder Himjari, oder Tahaläni, oder Kudä‘i; wie 
nun erst als ihn Gott berief als Warner, und ihn auserwählte als 
Mittler zwischen ihm und allen seinen Geschöpfen, und sein W ort 
auf seiner Zunge fliessen liess, und ihm die Aufbewahrung der
selben anvertraute ? Giebt es einen grösseren Irrthum als die ärru^ 
fa y o p sv c t der Labid b. Rabi‘a, Abu Zejd al-Kalbt, Ibn Ahmar als 
Beweise für die Bedeutung von seltenen arabischen Worten gelten 
zu lassen 1), und es für unrichtig zu halten, dass man sich in der

Begriffsbestimmung des Wortes an die Anwendung halte,

die Gott selbst von diesem W orte machte, und sein Gesandter 
aus dem Stamme Kurejs, der die Muttermilch einsog unter den

1) liier werden die betreffenden Verse ausführlich angeführt.
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Barm Sa‘d b. Bekr b. Hawäzin ?“ *) So begründete denn Ibn Hazm 
seinen Grundsatz von der Yerscbiedenlieit des lexicalisclien und 
dogmatischen Sprachgebrauchs, ein Grundsatz übrigens, den inner
halb der Sprachwissenschaft der Lexicograph und sprachwissen
schaftliche Isagogiker Ibn Färis in einem Kapitel seines F i k h  
a . l - l u g a  vertr itt2) und Al-Sujüti in eineni lehrreichen Kapitel 
seiner für das Studium der arabischen Philologie so trefflichen 
philologischen Encyklopädie des weiteren ausgeführt und aus der 
Literatur mit zahlreichen Beweisstellen entwickelt hat 3), nachdem 
viel früher der berühmte A 1 - G ä h i z den ersten Anstoss zu ähn
lichen Forschungen in einem bemerkenswerthen Excurse gegeben 
hatte, in welchem er die Entstehung neuer Wortbedeutungen 
durch den Einfluss des Islam in dieser Literatur zu allererst aus
einandergesetzt ha t4). Die volle Bearbeitung dieses wichtigen 
Kapitels der arabischen Philologie bietet auch für die Religions
geschichte des arabischen Volkes, namentlich für die Vergleichung 
der moralischen und religiösen Begriffe der vorislamitischen mit 
denen der zum Islam bekehrten Araber so viele lehrreiche Momente 
dar, dass es verdiente, vom Standpunkte unserer sprachgeschiclit- 
lichen Erkenntnisse aus umfassend behandelt zu werden. Doch 
hier ist nicht der Ort für Andeutungen oder Ausführungen auf 
diesem, eine selbstständige Behandlung erheischenden Gebiete. Da 
uns hier bei diesem Punkte unserer gegenwärtigen Arbeit beson
ders das muhammedanische Fikh naheliegt, so möge noch jener 
Beobachtung Ausdruck gegeben werden, dass die Thatsache des 
Unterschiedes zwischen dem lexicaliscli festgestellten und dem in 
der Religionswissenschaft gültigem Sprachgebrauch in letzterer zu 
allgemeiner Geltung gelangt ist. Ein hervorragender, allgemein 
anerkannter Lehrsatz des ‘Um usül al-fikh ist im Hinblick auf

w t O -
jene Thatsache folgender: K-A-c.wixJi Kä^ä-Su ! Jj.gJLJt

iüuÄ^ÜI , d. h. „wo der religiöse

Sprachgebrauch dem lexicaliscli festgestellten Sprachgebrauche ent
gegengesetzt ist, dort ist (in der Gesetzwissenschaft) dem ersteren 
der Vorzug zu geben“, und es ist, wenn in der Entscheidung ob- 
schwebender Streitfragen die Festhaltung der Wortbedeutung von 
Einfluss ist, nur der religiöse Sprachgebrauch, nimmer aber der

1) ibid. Blatt 3 b. Der Schlusssatz scheint eine Anspielung zu sein auf
y y ~ y y c p p

die angeblichen Worte des Propheten: L i!  Ui

q J  lXä/w i j , . Ibn Hisäm, L e b e n  M u h a m m e d ’s p. i.4! .

2) vgl. me i ne  B e i t r ä g e  zur  G e s c h i c h t e  d e r  S p r a c h g e l e h r -
s a m k e i t  be i  den  A r a b e r n  Nr. II I  p. 17. 3) A l - M u z h i r  fi ‘ u l ü m
a l - l u g a  1 p. iölff. 4) K i t a b  a l - h e j w ä n  Bl. 58bff .
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lexicalische in Rücksicht zu ziehen. Dass man diesem Grundsätze auf 
dem Gebiete der angewandten Gesetzkunde in der spitzfindigsten Weise 
Raum gegeben hat, wird folgendes hierauf bezügliche Beispiel zeigen. 
In Bezug auf das muhammedanische Gesetz über die Ehescheidung

(^ Ik S i )  darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, dass eine

Ehe als für endgiltig aufgelöst erst dann betrachtet wird (^Ü xS l 

wenn das Aussprechen der Scheidungsformel in gewissen, 

gesetzlich bestimmten Zwischenräumen d r e i m a l  erfolgt ist; nach 

dreimal erfolgter Ehescheidung kann nur des den ge

trennten Ehegatten die Wiederverbindung ermöglichen. Ebenso be
kannt ist auch jenes Gesetz, dass es dem Ehegatten nicht erlaubt ist, 
die Ehescheidung zu vollziehen, wenn sich die Frau im Zustande

der monatlichen Reinigung befindet. Nun entsteht fol

gende Frage: Wenn eine der gesetzlich erforderlichen dreimaligen 
Ehescheidungserklärungen ausgesprochen wurde, während sich die 
Frau im Zustande des hejd befand, wird dann diese Erklärung 
als giltig mitgerechnet oder aber, wird der Gesichtspunkt zur 
Geltung gebracht, dass da dieser Zustand der endgiltigen Realisirung 
der Scheidung hinderlich ist, auch die vorbereitenden Erklärungen 
während derselben als null und nichtig betrachtet werden? Die 
vier orthodoxen Schulen geben der erstem Entscheidung Raum,

w O i M o ~ >
sie sagen mit Al-Buchä'ri: ¿SÜJo i i i ;

die Zähirijja hingegen entscheidet sich —  und zwar hier in Ueber- 
einstimmung mit dem si‘itischen Gesetze —  für das Gegentheil. 
Die Tradition, auf deren Interpretation es in diesem Streite an
kommt, hat folgenden W ortlaut: ‘Abd-Alläli der Sohn ‘Omars 
erklärte seine Gattin Amina für geschieden als sich diese im Zu
stande des hejd befand. ‘Omar legte nun die Frage nach der 
Giltigkeit des geschehenen Aktes dem Propheten vor; dieser ent-

o J O -
schied: „Befiehl ihm (deinem Sohne) Lg_x_s»-| ,_>JLs, dass er sich

ihr wieder zuwende“. Der lexicalische Sprachgebrauch weist nun 
darauf hin, dass der geschehene Akt der Scheidung als ungiltig

erklärt wurde; bedeutet: z u r ü c k  k e h r e n  an jenen Ort

oder in jenen Zustand, an welchem, resp. in welchem man sich 
vorher befand, in unserem Falle also in den Zustand des Un

geschiedenseins (L jJ o  J.JI ^  Nun aber

sagen die Juristen: Ein Zurückkehren ( g ^ ; )  ist nur möglich, 

wenn demselben ein Scheiden vorangegangen, d. h. wenn der 

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 9
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Scheidungsakt als giltig betrachtet wird. In der That heisst die
w O -

I. und II. dem vorangehende Scheidung iy ^ 3 '

Diesem juristischen Sprachgebrauche muss in gesetzwissenschaft
lichen Dingen vor der lexicalischen Definition der Vorzug ein
geräumt werden *).

Wir müssen wieder zu Ibn Hazm zurückkehren. Bis zum 
Höhepunkte steigert sich sein fanatischer Eifer bei Gelegenheit 
der Widerlegung der philologischen Beweisführung jener Richtung, 
welche lehrt, dass ' unter Imän ausschliesslich das Aussprechen 
der Bekenntnissformel zu verstehen sei. Um dies zu begründen, 
beruft sich jemand auf einen Vers des christlich-arabischen Dichters 
Al-Achtal als locus probans. „Wir aber sagen dieser Argumen
tation gegenüber: Verflucht, verflucht ist der Verfasser dieser 
Verszeile, und verflucht, verflucht ist derjenige, der diesen Christen 
als Argument vorführt in Sachen der Religion Allah's. Dies gehört 
nicht ins Kapitel der Sprachkunde, in welcher man sich auf einen 
Beduinenaraber berufen kann, wenn dieser auch ein Ungläubiger 
ist; dies ist vielmehr eine Frage des gesunden Menschenverstandes. 
Nun bezeugt sowohl die Vernunft, als auch die sinnliche Erfahrung, 
dass jener Ungläubige in dieser Verszeile gelogen hat. Es ist dies 
ferner eine religiöse Frage: nun ist aber in einer solchen Gott 
der Hochgepriesene glaubwürdiger als jener Christ, denn Gott 
sagt: „Sie sprechen mit ihrem Munde, was sie im Herzen nicht 
glauben“ (Sure III v. 161), gerade im Gegensätze zu dem , was 
Al-Achtal in seinem Verse behauptet. Wir aber halten Gottes 
Aussage für Wahrheit und sagen, dass Al-Achtal lügt. Gott ver
fluche denjenigen, der Al-Achtal als Beweis anführt um damit 
Gottes Wort zu widerlegen“ 2). Für die Geschichte des Streites 
übrigens, ob unter Imän das blosse Tasdik zu verstehen sei, wie 
man auf lexicologischer Basis behauptet hat, oder ob in diesem

1) Kitab al-taläk nr. 2 vgl. ur. 44 und dazu Al-Kasfal. B. VIII p. IfP.

2) K itäb a l-m ila l II Bl. 15b Ä—j iiÄP

¿JUi

^LJj> 0 LJJI rb lXJI

^  L ^ ü i 4̂.2 0 »  Joüs

*JJ| 

UiLs Ls Li .̂,1/ L.,ls
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dogmatischen Ausdrucke die praktische Ausübung inbegriffen sei, 
ist es nicht ohne Interesse, zu sehen, wie die Traditionenfabrikation 
sich auch dieser Streitfrage bemächtigt und dieselbe in ihren Kreis 
gezogen hat. Wir finden nämlich bei A l-M as'ü d i1) einen mit 
grossem Applomb eingeführten Traditionssatz, wonach der Pro
phet dem ‘Ali folgendes zu Papier dictirt haben so ll: Im Namen 
Gottes u. s. w. „Der Glaube (Imän) ist dasjenige, was von den Herzen 
in Ehren gehalten und durch die religiösen Handlungen des Menschen 
bewahrheitet wird; Islam ist dasjenige, was von den Lippen kommt 
(das äussere Bekenntniss) und wodurch die Ehe gütig wird (inso
fern die muslimische Qualität des Ehegatten unerlässliche Be

dingung ist)“: Lo j.XwbSU, L«

20 Die Verbindung des

mit den soll hier, wie ich vermuthe, die Vereinigung der
lexicalischen Definition mit der Lehre von der Unerlässlichkeit 
der bona opera ausdrücken, und es verdankt wohl diese apokryphe 
Tendenztradition eben dem Bestreben nach dieser Vereinigung ihren 
Ursprung.

b.

Es war nicht gut möglich, Ihn Hazm’s Standpunkt in der 
Gesetzkunde von seiner Dogmatik zu trennen, und so haben wir 
denn auch in dem vorangehenden Paragraphen an das Gebiet der 
Dogmatik streifen müssen. Giebt es denn aber auch eine besondere 
z ä h i r i t i s c h e  D o g m a t i k ,  in demselben Sinne wie wir von 
einem z ä h i r i t i s c h e n  F i k h  sprechen konnten? Die Zähirrichtung 
wird immer nur als M a d h a b  f i k h i ,  also als eine Abzweigung, 
der muhammedanischen Orthodoxie erwähnt, welche sich nur in 
der praktischen Gesetzwissenschaft von den übrigen Richtungen 
des oi’thodoxen Islam unterscheidet. Unter den M a d ä h i b  k a -  
1 ä m i j j a begegnen wir der Zähirschule nicht. Und in der 
That, wenn wir die uns bekannten Koryphäen der Zähirschule in

¿JJls ¿ucJ ; ,3

¿..Ul öl ^_A_x-L5t

0./S ^

s —j (3 —̂*—L-S j ,  Uo

¡JUS LLa..wJ>3 'f - J j

1) M u r ü g ,  Pariser Ausgabe V I I  p. 383.

9 *
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den verschiedenen Zeitaltern auf ihren dogmatischen Standpunkt 
hin einer vergleichenden Betrachtung unterziehen, so werden wir 
bald finden, dass die verschiedenartigsten, einander diametral ent
gegenlaufenden dogmatischen Richtungen sich mit ihrer Zugehörig
keit zur zahiritischen Fikhschule vereinigen Hessen. Da finden wir 
z. B. neben Ibn Hazm, der die Lehre von der Existenz göttlicher 
Attribute als Irrlehre verdammt, Al-Makrîzî, der die Attribute zu- 
llisst, aber nur in dem Sinne der voras'aritisclien Orthodoxie der 
Imâme der traditionstreuen Schulen, dabei mit Ibn Hazm das 
Ta’wîl d. li. die allegorische Auslegung der Schriftworte verwirft. 
Da finden wir neben den Almohaden, welche die Zahirijja von 
staatswegen zur regierenden Religionsrichtung erhoben und dabei 
die Dogmatik A l-Aé ‘arî’s beschützten ’ ), wieder Ibn Hazm, der noch 
mehr als den Mu'taziliten seine grimmige Feindschaft dem System 
der As‘ariten zuwendet. Da finden wir unter den Zahiriten be
deutende Vertreter der Theosophie neben Ibn Hazm, der Sûfî’s 
und A livergötterer wegen des sie gemeinsam charakterisirenden 
Ta’w îl gleichiniissig v e rw ir ft2) Giebt es denn einen gewaltigeren 
Gegensatz in dogmatischen Dingen, als die worttreue Exegese, die 
Ibn Hazm anstrebt und die Exegese, welche uns in dem in Bûlâk 
gedruckten zweibändigen Tafsîr des Verfassers der Fusus und der 
Futühat entgegentritt3)?  Gemeinsam ist beiden nur die Zurück
weisung der Verkörperlichung Gottes, also gerade ein Moment,

1) Dozy, E s s a i  s u r  l ’h i s t o i r e  do l ’ i s l a m i s m e  trad. V. C h a u v i n  

p. 377 ff. 2) K i t â b  a l - m i l a l  II Bl. 140b

(cod. L*JLS

3) Muhammodanische Freigeister pflegen von diesem Mystiker folgendes, 
an A b u - l - ‘Ab\ a l-M a ‘arri und ‘Omar Chajjäm lebhaft erinnernde Gedicht zu 
citiron. Für die Authentie kann icli freilich nicht einstehen, es sei hier als 
Curiosum aus meinen lieisonotizen ein’geschaltet:
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welches sie, ehrlich genommen, vom eigentlichen Zähir entfernt. 
Diese Erscheinung kann uns zur historischen Bekräftigung der 
Darstellung dienen, die wir in Betreff der durch Dâwûd begrün
deten Schule in den muhammedanischen Berichten finden, wonach

dieselbe lediglich ein und kein is t *),

d. h. eine Schule, welche nur zu den juristischen Richtungen inner
halb des Islam Stellung nimmt, dem Kaläm gegenüber aber völlig 
indifferent bleibt. Es ist daher ganz unrichtig, wenn Houtsma 
den Schwerpunkt der zähiritischen Schule in der wörtlichen Aus
legung der anthropomorphistischen Stellen der heiligen Schriften 
findet2). Ganz abgesehen davon, dass die Zâhiriten gegen eine 
solche exegetisch-dogmatische Richtung sich entschieden verwahren, 
ist es eben nicht die dogmatische Exegese, sondern ihre Auffassung 
und Behandlung des kanonischen Rechtes, was ihr charakteristisches 
Unterscheidungszeichen gegenüber dem gewöhnlichen orthodoxen 
Islam bildet. Die Anthropomorphisten gehören in eine wesentlich 
verschiedene Gruppe und dürfen mit den Zâhiriten nicht verwechselt 
werden. Dadurch wird aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns mit 
der Frage beschäftigen können : welchen Standpunkt der Begründer 
der Zähirschule in den Fragen der Dogmatik, welche das theo
logische Bewusstsein seiner Zeit lebhaft in Bewegung setzten, ein
nahm, ohne dass aber dieser Standpunkt als Charakterzeichen der 
Schule, die sich nur in Bezug auf ihr Fikh von den ändern ortho
doxen Schulen unterschied, zur Geltung gekommen wäre? Wenn 
wir hier Al-Sahrastânî’s historischer Darstellung unbedingten Glauben 
schenken sollen, müssten wir behaupten, dass Dâwûd b. ‘A li in 
dogmatischer Beziehung, im Vereine mit ändern Imamen, wie 
Mälik b. Anas und Ahmed b. Hanbal eine rein passive, oder —  
wenn wir wollen —  negative Stellung einnimmt. Diese kenn
zeichnet sich dadurch, dass sie wohl die figürliche Interpretation 
der anthropomoi'phistischen Stellen des Koran und der Sunna 
zurückweist, andererseits aber ebenso entschieden deren wörtliche 
Erklärung im Sinne des T a g s î m  oder T  asb î h , der körperlichen 
Auffassung des göttlichen Wesens und seiner Attribute ablehnt 
und es gar nicht versucht, in den Sinn der anthropomorphistischen 
Ausdrücke einzudringen: mit einem W orte, den Standpunkt dar
stellt, den Mälik b. Anas mit den bekannten Worten kennzeichnet: 
„Das Sichaufrichten Gottes auf seinem Throne ist bekannt, wie 
dies zu verstehen sei, ist unbekannt, der Glaube daran ist Pflicht, 
das Fragen danach ist Ketzerei“. Dieser Richtung scheint auch 
der Imâm Al-Sâfi‘î, mit seinem Anathema gegen das Kaläm 3) an

1) A l - M u k  a d d a s i  p. . I b n  C h a l d ü n ,  Mukaddima p. t*vi\
2) D  e s t r i j d  o v e r  h e t  d o g m a  p. 85. Houtsma hat hier wohl Abul-

feda 11 p. ‘260 zu folgen geglaubt. 3) Für diese, zuletzt von Spitta ( Z u r
G e s c h i c h t e  A b u - l - H a s a n  A l - A s ' a r î ’ s p. 52— 55 und besonders im
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gehört zu haben ’). Man nennt diese nach allen Seiten hin vor
sichtige A rt sich in dogmatischen Fragen zu benehmen: T a r i k  
a l - s a l ä m a ,  d. li. die Methode des n o l i  me  t a n g e r e .  Eine 
positiv formulirte Stellung innerhalb der dogmatischen Streitfragen 
der islamitischen Schulen, eine solche, welche für sich wieder das 
Losungswort einer Secte bieten könnte, fasst dieser Standpunkt 
nicht in sich. Für eine Schule aber, deren Schwerpunkt nicht in 
der dogmatischen Speculation, sondern im kanonischen Rechte liegt, 
reicht er zur Noth aus.

Nichtsdestoweniger finden wir in Betreff zweier bestimmter 
Fragen der Dogmatik Andeutungen darüber, dass Däwüd b. ‘A li 
in Hinsicht auf dieselben seine individuelle dogmatische Anschauung 
formulirt habe, ohne jedoch diese Anschauung als integrirende.n 
Bestandtheil seines sogenannten zähiritischen Systems hinzustellen. 
Ich weiss nicht, wie viel Gewicht auf Al-Sam‘äni’s (st. 562) 
B erich t2) zu legen se i, wonach der Imam Ahmed b. Hanbal3) 
sich geweigert habe, den Dawüd b. ‘A li —  wohl unmittelbar nach
dem sich dieser aus Nisäbur heimgekehrt in Bagdad ansiedelte
—  zu empfangen, weil er von ihm hörte, dass er ketzerische 
Meinungen betreffs des Erschaffenseins des Koran hege; diese Nach
richt erhielt Ahmed von Nisäbur her durch Muhammed b. Jahja, 
und die Versicherung des Sohnes, dass Däwüd frei von Ketzerei 
sei, vermochte nicht, ihm beim Imam Einlass zu eröffnen. Jeden
falls steht es fest, dass dieses Bekenntniss des Dawüd —  für den 
Fall, dass er dasselbe auch über seine Jugendzeit hinaus festhielt —  
nicht massgebend für seine Schule war, die sich in dogmatischer 
Beziehung ziemlich indifferent verhielt. Von Ibn Hazm erfahren wir, 
dass Diiwüd positive Stellung eingenommen in der F rage: in w ie
fern von Gott die Attribute des Sehens und Hörens ausgesagt

Textauszug p. 124) behandelte Tliatsache ist höchst bemerkenswerth A l - G a z 
zal  i, Ilijä I p. 1t* ff. Ueberaus interessante Beitrüge sind noch zu finden bei

.P
A l - D a m i r i  s. v. 1 p. I f— Jv. Man findet an diesen Stellen schätzbare

Materialien für die Beurtheilung der Stellung der alten Imiimé zur spoculativen 

Theologie. 1) A l - S a l i r  a s t än i  p. *1ö, vö. Am energischeste]! trat unter
diesen Imámén Ibn ITanbal für die Zurückweisung der philosophischen Specu
lation ein. Musste sich ja  der sonst als Ascet bekannte Al-Härit Al-Muliftsibi 
(st. 243) vor dem Fanatismus des linäni und seiner Anhänger verborgen halten, 
weil er sich auch mit Kalämfragen beschäftigte. Bei seinem Leichenbegängnisse 
waren nur vier Menschen anwesend. A b u l f e d ä  II p. 200. 2) Kit ab  a l
a n s ä b  Bl. 280a (Beilage V). 3) Dieser Imám, der sich bekanntlich zur
Zeit des Mámún’schen rationalistischen Terrorismus unbeugsam zur alten ortho
doxen Lehre hielt, war umso strenger gegen jene Theologen, welche sich unter 
dem Drucke dos terroristischen Zwanges zu Concessionen horbeiliessen. Ein 
solcher war u. A. der fromme Traditionarier Abd-al-Malik b. Abd-a l-Aziz Al- 
Tammär (st. 228). Alimed b. Hanbal untersagte denn auch seinen Schülern, 
von Al-Tammár Traditionen aufzunehmen: A b u - l - M a h l t s i n  I p. I v v .
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werden können, und wie es aufzufassen sei, wenn im Koran von 
Gott gesagt w ird , er sei der Hörende, der Sehende. A l-As‘ari 
sagt hier in Uebereinstimmung mit vielen orthodoxen und manchen 
inu‘tazilitischen Theologen, dass Gott sieht durch den von ihm 
ausgehenden Act des Sehens, hört durch den von ihm ausgehenden 
Act des Hörens. Däwüd schliesst sich denjenigen an, welche in 
obiger Auffassung eine Verkörperlichung des Gottesbegriffes finden, 
und vielmehr sagen: Gott sei ein Sehender und Hörender durch 
die ihm immanenten, von seinem Wesen als besondere Acte nicht 
zu trennenden Kräfte des Sehens und Hörens. Man könne von 
ihm nicht sagen: e r  s i e h t  oder e r  h ö r t ,  denn er übt keinen 
Act des Sehens oder Hörens aus J). In diesem Wortstreite schliesst 
sich Ibn Hazm seinem Führer in der Gesetzwissenschaft an.

Schon diese letztere Thatsache deutet zur Genüge an, dass 
Däwüd über das trockene Fikh hinaus eine bewusste Stellung 
auch in dogmatischer Beziehung entwickelt habe, und es wäre 
sehr unwahrscheinlich vorauszusetzen, dass ihn auf dem weiten 
Gebiete der Dogmatik gerade diese eine, mit vielen ändern Fragen 
des Kaläm in engstem Zusammenhang stehende Streitfrage be
schäftigt habe. Glücklicherweise ist uns jedoch eine allgemeine 
Notiz erhalten geblieben, aus welcher wir folgern dürfen, dass 
Däwüd’s Beschäftigung mit der Dogmatik weitere Kreise beschrieb, 
als wir nach Al-Sahrastäni’s Charakteristik seines Standpunktes 
vermuthen müssten. Die Thatsache nämlich, dass A l-A s ‘äri —  
wohl in seiner mu‘tazilitischen Zelt —  in Betreff der Dogmatik

( v ö v eine Streitschrift gegen den Begründer der Zähir

schule richtete, eine Streitschrift übrigens, welche der Verfasser

1) I b 11 H a z m  I 131. 140 b <3^
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nach seinem Uebertritt zum orhodoxen Islam selber widerlegte l), 
beweist uns zur Genüge, dass der Lehrkreis Däwüd’s nicht auf 
das blosse Fikh beschränkt war, dass er sich ferner nicht begnügt 
habe, sich hinter die bequeme S a l ä m a  der alten Imäme zu ver
schanzen, sondern dass er in den seine Zeit bewegenden religions
wissenschaftlichen Fragen seine Stimme abgab. In der Liste seiner 
Schriften bei Ibn Abi-l-Nadim finden wir allerdings nur Werke 
aus dem Kreise der Gesetzwissenschaft.

Aber wenn sich auch Däwüd, nach den eben angeführten 
Daten, seine Dogmatik gebildet hat, drang dieselbe in die Zähir
schule nicht ein; sie hatte mit dem Fikh, welches das Wesen dieser 
Schule ausmachte, nichts gemein. Erst Ibn Hazm wollte innerhalb 
der Zähirschule einen weiteren Schritt machen, nämlich die Fragen 
der Dogmatik in dieselbe einzubeziehen. Dieser Versuch, den er 
in seinem dogmatischen W erke in genialer Weise ausführte, blieb 
fruchtlos. Auch nach Ibn Hazm fanden Dogmatiker der ver
schiedensten Farbe innerhalb der Zähirschule Raum. W ir dürfen 
vermuthen, dass es die dogmatische Richtung und die dogmatischen 
Principien Däwüd’s sind, welche Ibn Hazm festhielt und in seinem 
polemischen Werke weiter entwickelte. W ar es ja  auf allen 
Religionsgebieten die Polem ik, durch welche eine bewusste Ent
wicklung, eine feste Definition des Glaubensinhaltes befördert, ja  
durch dieselbe erst möglich wurde. Vielleicht sprechen wir keine 
leere Hypothese aus, wenn wir der Meinung Raum geben, dass 
die Anklage, Däwüd bekenne sich zum Erschaffensein des Koran2) 
in dem Sinne aufzufassen sei, Däwüd habe gelehrt, dass die 
äusseren Bestandtheile des g e s c h r i e b e n e n  und die physiologischen 
Momente des g e l e s e n e n  Koran nicht von ewig her sind. Diese 
These wird durch Ibn Hazm weitläufig entwickelt.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, trotzdem diese Ge
legenheit zur Ausführung derselben vor allem verlockend schiene, 
eine systematische Darstellung des dogmatischen Systems des Ihn 
Hazm zu liefern. E s . ist dies eine Schuld, deren Abtragung mit 
Recht noch von jenen erwartet werden kann, deren besonderes 
Arbeitsgebiet es ist, die dogmatisch-philosophischen Bewegungen 
im Islam in ihrer geschichtlichen Entwicklung darzustellen. Hier 
kann sich unsere Aufgabe nur auf einen Theil dieses Kapitels er
strecken, auf die Frage nämlich, in welchen Momenten der Dogmatik 
und Religionsphilosophie Ibn Hazm’s z ä h i r i t i s c h e  G e s i c h t s 
p u n k t e  zur Geltung kommen und worin sich dieselben offenbaren? 
Diese Frage zu beantworten wollen wir in der hier folgenden Dar
stellung versuchen, und der Leser hält es uns wohl zu Gute, dass 
wir mit einer das Gleichmass in diesem Abschnitte ausser Acht 
lassenden Weitläufigkeit Textauszüge aus Ibn Hazm’s Hauptwerke

1) S. S p i t t a  a. a. O. p. 79 nr. 84. 2) Bekanntlich wurde auch
gegen Al-Buchari dieselbe Anschuldigung erhoben (vgl. Iv reh l ZDMG. IV  p. G).
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anführen, die Gelegenheit, wahrnehmend, aus diesem für eine volle 
Edition zu breitspurigen Werke den Ideengang und die Dar
stellungsweise des Verfassers charakterisirende Auszüge ans Licht 
zu stellen. Nur soviel wollen wir zur Bestimmung der allgemeinen 
Stellung Ibn Hazm’s zu den religionsphilosophischen Schulen im 
Islam voraussenden, dass dieser Dogmatiker der als orthodox gelten
den Richtung der As'ariten ebenso feindlich, und vielleicht noch 
feindlicher gegenübersteht, als den Anthropomorphisten einerseits 
und den Mu'taziliten andererseits. Wenn wir zwar das nach Ibn ‘Asä- 
kir’s Mittheilung jetzt in zwei guten Ausgaben vorliegende Glaubens- 
bekenntniss A l-A s 'a ri’s im Gegensatz zur Mu'tazila betrachten, 
so sollten wir glauben, A l-A s ‘ari’s Standpunkt gebe dem zahiritischen 
Dogmatiker keine Gelegenheit zur Opposition. Doch wenn wir er
fahren , dass A l-A s ‘ari seinem Bekenntnisse eine in speculativer 
Richtung auslaufende Interpretation gegeben, in welcher er seine 
Attributenlehre zum ausgleichenden Element machte im W ider
streite des spiritualistischen Gottesbegriffes gegen das Festhalten 
am äussern Wortlaute des Korans, so werden wir begreifen, dass 
Ibn Hazm , der in dieser Ausgleichung jeden Einfluss der Specu- 
lation, welcher er ihren Platz im rechten Glauben consequent 
streitig macht 2) , verdammte, dem As'arismus feindlich entgegen

1) S p i t t a  p. 128— 37, M e h r e n  p. 115— 24.

2) Welche Stellung er der Speculation in der Deduetion der Dogmatik 
anweist, werden wir noch sehen; interessant ist wohl auch seino Lehre von • 
der Stellung der Vernunftschlüsse im Glauben überhaupt, namentlich im Ver- 
hältniss zu der diesbezüglichen Lehro anderer Theologen. Um diese anzudouten,
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treten musste. Seine Polemik ist, in Anbetracht der Härte und 
Rücksichtslosigkeit des polemischen Verfahrens gegen die As'ariten 
noch viel strenger als gegen die Anhänger der Mu‘tazila. Von 
diesen sagt er ausdrücklich, dass sie trotz ihrer Irrthümer als 
Muhammedaner zu betrachten seien, für welche die Unwissenheit 
als Entschuldigungsgrund angeführt werden kann (dafür dass sie

Gott die Eigenschaften des und s . beilegen), ein Ent

schuldigungsgrund, der sie von der Zuzählung zu den Ungläubigen 
befreit, ohne dass sie' sich aber deshalb der Zurechtweisung (von 
Seiten der Rechtgläubigen) entziehen könnten; lernen aber können 
sie noch immerhin“ J). Ganz anders geht er mit den As'ariten 
ins Gericht, in dieser und in ändern Fragen. W ir wollen hierfür 
nur ein Beispiel anführen, und zwar die dogmatische Unter
scheidungslehre in Bezug auf den Koran als „W ort Gottes“. Es 
ist bekannt, dass die Auffassung des muhammedanischen Begriffes

¿JJt fbb" zu den weitgehendsten Meinungsverschiedenheiten Anlass

gegeben hat. Die Mu‘taziliten behaupten, das „W ort Gottes“ sei 
das Attribut einer in der Zeit entstandenen (erschaffenen) That

Gottes Jots iü Lo ), also nicht e w i g ;  so oft Gott ge

sprochen, hat er sein W ort immer erst schaffend hervorgebracht. 
Ahmed b. Hanbal und andere Imame halten Gottes W ort für uner- 
scliatfen und ewig und als solches identisch mit seinem ewigen Wissen

( ^ j  nJLc j S> je  *11! bestimmtesten prononciren

die As'ariten ihren Standpunkt, indem sie sagen: Das W ort Gottes 
ist von ewig her und unerschaffen, von Gott zwar verschieden 
als Attribut seines Wesens, nichtsdestoweniger aber nur ein ein
ziges untheilbares; das heisst: Gottes W ort ist nur eines und so 
oft Gott gesprochen, so war es immer dasselbe W ort Gottes, das

in die Erscheinung getreten (Ajj' o|3 '¿Joo js. „411
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jß 1}  ^J L ä j ¿dJt L_5>5 ^JLa j ¿OJt j~ * - i  _>■-% , V j.L<Uo

j.^5" SS! ^iuAJ *11 u ^ -*—̂ ^—j|* lCJväj Jjt) „Die Lehre der

As‘ariten —  sagt Abu Muhammed —  ist ein entschiedener W ider
spruch gegen Gott selbst und gegen alle Bekenner des Islam. 
Denn Gott sagt im Koran: „Sprich! Wäre das Meer lauter Tinte 
für die W orte meines Gottes, fürwahr das Meer ginge zu Ende 
bevor die Worte meines Gottes zu Ende gingen“ (Sure X V III  
v. 109) und ferner heisst es: „Wäre alles, was auf der Erde an 
Bäumen ist lauter Federn und das Meer würde hernach zu sieben 
Meeren anwachsen, so würden die W orte Gottes nicht erschöpft 
sein“ (Sure X X X I v. 26). Es giebt keine tiefere Verirrung und 
nicht mehr Abwesenheit allen Schamgefühls und keine grössere 
Verstocktheit und kein grösseres Leugnen Gottes als jene be- 
thätigen, die diese vor jedem Muslim zweifellos als W orte Gottes, 
dem nichts Nichtiges zugänglich ist, anerkannte Rede hören, aus 
welcher hervorgeht, dass Gotte unzählige W orte eigen sind, und 
dann dennoch auf Grund ihrer eigenen nichtswürdigen Meinung 
sagen, dass Gotte nur e in  W ort eigen ist. Wenn sie nun aber 
sagen sollten, dass sie diese Behauptung nur deswegen aufstellen, 
um Gott mit keinerlei Vielheit in Zusammenhang zu bringen, so 
werden sie durch ihre eigene Lehre Lügen gestraft, nach welcher 
es 15 von Gott verschiedene und ausser ihm befindliche Dinge 
(die Attribute) giebt, welche allesammt mit Gott ewig sind. Es 
sagt Abu Muhammed: Diese dem A l-As ‘ari anhängende Secte be
hauptet ausserdem, dass es nicht Gottes W ort war, was Gabriel 
in das Herz Muhammeds offenbarte, sondern dass dasjenige, was 
er brachte, nur figürlich das W ort Gottes genannt w ird; fernei*, 
dass von dem, was aus den Koranexemplaren gelesen wird und 
in denselben geschrieben steht, nichts als Gottes W ort betrachtet 
werden dürfe, und dass Gottes W ort immer nur an Gott selbst 
haftet und Gotfc nie verlässt um an etwas anderem zu haften, 
und dass dasselbe nicht an Orten in die Erscheinung tritt, welche 
es verlässt, um später an anderen Orten in die Erscheinung zu treten, 
und auch nicht in verbundenen Buchstaben besteht; dass auch ein 
W ort Gottes nicht besser, vorzüglicher und gewichtiger sein kann 
als ein anderes. .Sie sagen auch: Gott hört nicht auf zur Hölle 
zu sagen: „Bist du schon erfü llt?“ (Sure L  v. 29) und zu den 
Ungläubigen: „Schweiget in ihr und sprechet nicht!“ (Sure X X III 
v. 110) und dass Gott zu dem, was er hervorzubringen beschlossen, 
ewig spricht: „W erd e !“ Es sagt Abu Muhammed: Dies ist purer 
Unglaube, den man nicht wegdeuten kann. Denn wir wollen sie 
fragen: Ist der Koi*an Gottes W ort oder nicht? Sagen sie nun 
n e i n ,  so sind sie nach übereinstimmender Lehre aller Muham
medaner Ungläubige; sagen sie aber ja ,  so fragen wir sie weiter: 
Ist Koran dasjenige, was in den Moscheen recitirt, und in den 
Mashaf’s geschrieben, und in den Herzen auswendig gewusst wird



oder aber etwas anderes ? Sagen sie ne i n ,  nun so werden sie 
nach übereinstimmender Lehre aller Muhammedaner des Unglaubens 
geziehen; sagen sie aber j a ,  so widersprechen sie ihrer eigenen 
schlechten Lehre und bekennen sich zu der Lehre der muham- 
medanischen Gemeinschaft“ 1). Fügen wir nun, schon einmal bei

1) Bd. I Bl. 170a ¿ft alt W.
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dieser Frage, Ibn Hazms eigene Lehre hinzu. Er lehrt nach An
leitung der hierauf bezüglichen Koranstellen, 1) dass Koran und 
Gotteswort zwei synonyme Ausdrücke für denselben Begriff sind, 
2) dass der Koran selbst durch Gabriel dem Muhammed über
bracht wurde, 3) „Koran“ und „Gotteswort“ wird von fünferlei 
Bingen ausgesagt: a) von der an Muhammed ergangenen Offen
barung, b) vom hörbaren gesprochenen Laut des vorgelesenen 
Koran, c) vom Inhalt dieser gesprochenen W orte z. B. von den 
einzelnen Stellen und Geboten, d) vom geschriebenen Koranexemplar, 
e) vom auswendig gewussten Text. Dies folgt aus Koi'an- und 
Traditionsstellen, die I. H. in aller Breite anführt. Endlich 4) dass 
nicht alle Theile des Koran gleichwerthig sind; von der Fätiha, der 
Ichläsformel und anderen Stellen des Koran hat uns Gott selbst 
gesagt, dass sie höher stehen als andere Theile des Gottesbuches. 
Fragt man nun: ob der Koran, wie ihn Ibn Hazm hier definirt, 
erschaffen oder unerschaffen sei? so giebt uns der Verfasser folgende 
Antwort. Allerdings sind die Laute Explosionen der Sprachorgane, 
sowie die arabische Sprache und alle anderen Sprachen, in welchen 
sie erscheinen, erschaffene Dinge sind. Auch was geschrieben 
wird, ist erschaffen, denn das geschrieben vor uns liegende Mashaf 
besteht aus Häuten von Thieren, und aus Tinte, welche wieder aus 
verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist; auch die Bewegung der 
Hand des Schreibenden und die Bewegung der Zunge des Lesenden 
und die Festsetzung alles Geschriebenen und Gelesenen in der Seele 
ist e r s c h a f f e n .  Aber das unendliche von Gott untrennbare Wissen 
Gottes, was wir Koran und Gotteswort nennen, ist unerschaffen. 
W ir  nennen also Koran fünferlei D inge, von denen vier er
schaffen und eins unerschaffen ist. Da nun das Attribut des 
Theils nicht das Ganze umfasst, so darf es nicht zur Bestimmung 
des Ganzen ausgesagt werden. Man darf also nicht sagen, der 
Koran sei erschaffen. Vielmehr muss dieses Theilattribut in Be-
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zug auf das Ganze negirt werden. Der Koran ist demnach 
weder Schöpfer noch Geschaffenes*). Diese Definition begegnet 
sich mit der durch Abu Hanifa im „Fikh akbar“ festgestellten 
Lehre über das Erschaffen- oder Unerschaffensein des Gottes
buches 2). Wenn nun jemand, der eben den Koran vorliest, sagen 
würde: Was ich hier gelesen habe, ist n i c h t  Gottes W ort, so 
würde er sich der Verleugnung Gottes schuldig machen; ebenso 
wie es Lüge wäre, wenn jemand, und sei es auch aus bescheidener 
guter Sitte, von einer in der Sunna gebotenen Handlung, die er 
selbst eben ausgeübt hat, sagen würde: „Dies ist nicht das Thun 
des Propheten“.

Die Ui’sache der sonderbaren Erscheinung, dass Ihn Hazm 
mit den Anhängern der Mu‘tazila, wie wir soeben sehen konnten, 
unvergleichlich glimpflicher umgeht, als mit denen der as'aritischen 
Orthodoxie , liegt meiner Ansicht nach in der Thatsache, dass er 
sich jenen in einem Cardinalpunkte der Dogmatik nähern und im 
Vereine mit ihnen gegen die As'ariten opponiren konnte: in der 
Lehre von der Existenz oder Nichtexistenz göttlicher Attribute (sifät). 
Freilich war es ein anders geartetes Raisonnement, durch welches 
die Vertreter des äussersten Rationalismus in der muhammedanischen 
Dogmatik zu Lehrsätzen gelangten, denen gegenüber der Vertreter 
der äussersten Oi’thodoxie, in deren Augen A l-As‘ari als Ketzer 
g ilt , Naehsicht walten lassen konnte. Bei Ibn Hazm ist es über
haupt kein Raisonnement, das ihn in der Feststellung seiner dog
matischen Ueberzeugungen leitet. Bei ihm giebt es immer nur 
e i n e  Frage, von deren Beantwortung sein Verhalten den einzelnen 
dogmatischen Lehrsätzen gegenüber bestimmt wii’d: L a s s e n  w o h l  
d i e  T e x t e  d e r  S c h r i f t  und  d e r  T r a d i t i o n  (und zwar 
nicht ihr G e i s t  sondern ihr W o r t )  d i e s e  o d e r  j e n e  F o r m u -  
l i r u n g  e i n e s  G l a u b e n s s a t z e s  zu?  Mit der Beantwoi'tung 
dieser Frage ist das Schicksal der einzelnen dogmatischen Streit
fragen erledigt. „Würde man uns“ sagt er „folgende Frage vor
legen: Ihr behauptet doch, Gott sei lebend aber nicht in dem 
Sinne, wie dies von den lebenden Creaturen ausgesagt wird;

1) Blatt 172 a Ŝ», / bi
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2) Kremer, G e s c h ic h te  d e r  h e r r s c h e n d e n  Id e e n  des Is la m s  p. 41-
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wissend, aber nicht in dem Sinne wie dies wissende Creaturen sind; 
mächtig, aber nicht in dem Sinne, wie wir dies von den Mächtigen 
aussagen: warum verbietet ihr nun dies zu sagen: Gott sei Körper 
aber nicht in dem Sinne, wie es die erschaffenen Körper sind 
würde man uns nun diese Frage vorlegen, so würden wir folgende 
Antwort geben: Würde nicht der Text des Koran Gott die
Namen eines Lebenden, Wissenden, Mächtigen beilegen, so würden 
wir von ihm keinen einzigen dieser Namen gebrauchen. Aber es 
ist auch religiöse Pflicht dabei stehen zu bleiben, was im Text 
ausdrücklich enthalten ist. Nun finden wir aber nirgends in den 
heiligen Texten, dass Gott „Körper“ genannt wird, und es ist 
kein Argument vorhanden, ihn mit diesem Namen zu benennen; 
vielmehr verbietet uns das allein massgebende Argument, diesen 
Namen von ihm zu gebrauchen. Wäre eine Textstelle zu finden, 
in welcher von Gott gesagt wird, dass er K ö r p e r  s e i ,  so w ä r e  
es u n s e r e  u n e r l ä s s l i c h e  P f l i c h t ,  d e m  T e x t e  zu f o l g e n  
u n d  zu s a g e n :  G o t t  i s t  K ö r p e r ,  a b e r  n i c h t  w i e  d i e  
a n d e r e n  K ö r p e r  es s i n d 1). In der Zurückweisung dieser 
Benennung ist demnach für Ibn Hazm ausser dem Moment des 
Anthropomorphismus in vorwiegender Weise das Moment der A b 
weichung von den t e x t u e l l  f e s t g e s e t z t e n  B e n e n n u n g e n  
G o t t e s  massgebend 2). Denn die Eigenschaftsnamen, die im Koran

1) Bd. I Bl. 138 a LÜ I_Jl2 c ,Li

4 ^  LäXs | |

^  U -  J  J -----------------w— . ^ J  ~  ».

j  i '*  ¿.JS ¿u
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von Gott ausgesagt werden, sind nicht, A t t r i b u t e ,  deren Vor
handensein im Wesen Gottes etwa durch die speculative E r
forschung dieses Wesens erkannt werden könnte, sondern sie sind 
E i g e n n a m e n ,  mit denen sich Gott selbst benannt hat. Zu 
sagen, dass Gott Attribute habe, ist eine Absurdität. Denn die 
Ausdrücke „Attribut“ oder „Attribute“ hat weder Gott selbst in 
seinem geoffenbarten W orte in Bezug auf sein Wesen gebraucht, 
noch auch finden wir, dass dies der Prophet mit Bezug auf Gott 
gethan habe, auch hat nie einer der Genossen oder ihrer Nach
folger, oder der Nachfolger der letzteren diese Ausdrücke mit 
Beziehung auf Gott angewendet. Es ist demnach auch uns nicht 
erlaubt diesen Sprachgebrauch anzuwenden oder dem in demselben 
liegenden Glauben anzuhängen, von dem wir mit vollem Rechte 
sagen können, dass der Consensus der rechtgläubigen Genossen 
denselben verworfen hat und dass er demnach eine verwerfliche 
Neuerung ist. Es sagt Gott: „Dies sind nichts anderes als Namen, 
die ihr und eure Väter ersonnen habt, Gott aber hat hierzu keine 
Macht ertheilt; sie folgen lediglich ihrer Meinung und dem, wozu 
ihre Seelen Lust verspüren (Sure L I I I  v. 63)“. Das W ort S i f ä t  
haben die Mu'taziliten ersonnen und ihnen folgte eine Partei der 
Mutakallimün, welche hierdurch einen W eg betraten, der von dem 
Pfade der frommen Vorfahren abweicht und welche nicht als Bei
spiel und Vorbild dienen können. W er aber die durch Gott ge
steckten Grenzen überschreitet, begeht eine Ungerechtigkeit an 
sich selbst. Es ist f nicht ausgeschlossen, dass dieser Ausdruck 
durch die Gesetzgelehrten der späteren Generation in Umlauf ge
setzt worden se i, und zwar durch solche, welche den richtigen 
Sinn desselben nicht recht überlegten, und so läge denn der Irr
thum und das Straucheln eines Wissenden vor. In  d e r  R e l i g i o n  
i s t  n u r  d a s j e n i g e  w a h r ,  w a s  G o t t  s e l b s t  in s e i n e m  
B u c h e  o d e r  d e r  P r o p h e t  in den v o n  i hm h e r r ü h r e n d e n  
A u s s p r ü c h e n  a u s d r ü c k l i c h  f e s t g e s e t z t  hat ,  o d e r  was  
di e  U e b e r e i n s t i m m u n g  der  r e c h t g l ä u b i g e n  G e m e i n d e  
a l s  w a h r  e r k e n n t .  A l l e s ,  was  d i e s  ü b e r s c h r e i t e t ,  i s t  
I r r t h u m .  Man könnte uns eine von Sa‘id b. Abi Hiläl lier- 
rührende Tradition entgegen halten, wonach jemand bei jeder 
Kniebeugung (während des kanonischen Gebetes) die Verse: Sprich! 
er ist Allah, ein Einziger u. s. w. in Verbindung mit einer anderen 
Sure recitirte, und dem Propheten hierüber die Aufklärung gab, dass 
in diesen Sprüchen die Beschreibung (¿öbo) des Allbarmherzigen ent

halten sei, worauf dann der Prophet entgegnet haben soll, dass Gott 
dieselben ebenso bevorzuge, wie der Befragte selbst. W ir würden 
dem gegenüber antworten, dass diese bei Sa‘id vereinzelte Tx-a- 
dition nicht genügend beglaubigt sei, dass sie vielmehr von mehreren 
Autoritäten als verdächtig beanstandet wird, daher für die L eg i

timität des Ausdruckes \JÜ! keinen genügenden Beweis er-



bringeJ). Aber eine solche Argumentation der Gegner wäre auch 
ihren eigenen Grundsätzen keineswegs entsprechend; denn auch 
sie anerkennen die auf den Bericht eines Einzelnen gegründete Tra
ditionsmittheilung nicht als unabweisliche Quelle sichern Wissens“2).

1) W ir bemerken jedoch, dass A l -B u c h ä r i  einem Kapitel seines Tra-
- 9 .>

ditionswerkes die Aufschrift vorsetzt: o l iA Ü  ^  ^
w  p

i t ä b  a l - t a u h id  nr. 14) und wie A l - K a s t a l a n i  z. St.

(X  p. f H )  bemerkt, gebraucht A l - B e jh a k i  in der entsprechenden Kapitel

überschrift sogar den Ausdruck .

2) Ih n  H azm  ibid. Bl. 139a ÜJ oLftAöJl _laäj
c-

_ b ~ 5  j£- ¿dll 'S ^ 1 ^ * 5

*jdLo Ŝ* KftAaJi ^  o IäaoJ! Ä-iäsJ

0 / «  u \ .s > !  J a J j  i - L >  'S» o ' ü l o  »I ¿ ¿ ¿ jo  . * j  ÄÜ 0 b

0_c  5̂* ^.AXjbüi L äjL^UoJI

r ) i jo = \ j  ^Ls S  L-Oj ^ ,L ^>  Q./1

äJaftJÜt »lÄi* iA-5 UJLä ^̂ .Liäj

tOlftÄfit ^  olftAoil Ja.aJLj i3ä.-äJ! LaSiA asJ

Lo i-U-v/l bS! C )! JE-  iJJl 3 Li öJ^Oo

L-X» Ŝl {¿y  ̂  ̂ i5j^

iaäJ U i!»

f-A-C- i v —JUS^Vo' ^ y ^  -**—* .<~S..L*vv̂  'w^uÄxijl

»jt.i» ¿JJI y5vî v,/9

>5l\>  ̂^Jlul L+Jj  » \^«.sJ ^ - L b  uX._Ä_i ¿JÜI -XjÖIj 0/0*
W  ,--- W  W  P

^j.^.5 Li-fci ^ ^  0>s (^ .¿>LOo 0 / i * iiäU S

*i L ^ i  ¿JJf 0 _c . ¿L>- Lo 0 j>AJ l ,3 ( J ^ - L-*^^ ^-JLc *— ¡jt, Ä -ii»
w  W p  W

5u\.xi Lô  x-Jic: Lg-Li" K-̂ ô SI v^5oJsy ^*-Lo ,\Ü! q -̂

0 j|  0/0 » L u » j  \y&jÄ£.\ q L s  ‘ ^ jIaü : |Jv_?

Cŷ ~ ■ i^yf 0-^- 0 j  O ^ ”

G o ld z ih e r ,  Zahiriten. 10
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Es steht demnach niemandem zu, auf eigene Faust Gott 
eine Eigenschaft beizulegen, selbst dann nicht, wenn durch einen 
logischen Schluss das Vorhandensein dieser Eigenschaft in Gott 
bewiesen werden könnte. Ibn Hazm macht diesen Grundsatz dem 
Mu'taziliten Abu-l-H udejl A l - ‘A lla f gegenüber geltend, der die 
Identität des göttlichen Wissens mit dem göttlichen Wesen philo
sophisch bewiesen haben will. „Es ist nicht erlaubt, dass jemand 
Gott eine Eigenschaft oder einen Namen beilege auf Grund 
seiner Schlussfolgerung; denn Gott steht im Gegensätze zu seinen 
Schöpfungen, es darf ihm demnach keine von den Eigenschaften 
und Namen seiner Schöpfungen auf Grund der Schlussfolgerung 
beigelegt werden, denn dies wäre einerseits eine Vergleichung des 
Schöpfers mit der Creatur, andererseits ein Abweichen von dem, was 
er selbst in Bezug auf seine Namen festgesetzt, also lügenhafte E r
findung. Man darf Gott nur mit solchen Namen nennen, und von 
ihm nur solche Namen aussagen, mit welchen er sich selbst in 
seinem Buche oder durch den Mund seines Propheten benannt 
hat, oder wobei sich der Consensus der rechtgläubigen Gemeinde 
in sicherer Weise geeinigt hat. Andere Benennungen dürfen selbst 
dann nicht angewendet werden, wenn der Sinn einer solchen Be
nennung ein richtiger wäre. So wissen wir z. B. mit Sicherheit, 
dass Gott der Erbauer des Himmels ist; nichtsdestoweniger wäre 
es nicht erlaubt, ihm den Namen „ B a u m e i s t e r “ beizulegen, 
oder den Namen „ F ä r b e r “ , totzdem wir wissen, dass er es ist, 
der die Farben der Pflanzen und Thiere hervorgebracht“ 1). Es

I • C ~ - ( f-
j Vjy** 5-'° ^  y - *  Ajj Läj

w P _.
üLs ^  0 I

«vAi? q ! »_o>Ls

 ̂̂  i»\—3 —5" i»X-a-*-aw Xiaäiji

y

vgl. noch Bl. 154 a.

1) Bl. 145 b ¿dvi x U i J j !  L äU

£̂T'*'w"r? ^ x̂a-4-am.J
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ist dies übrigens ein Standpunkt, den gerade in Bezug auf die Namen, 
mit welchen Gott angerufen werden darf, auch nichtzähiritische 
Theologen einnehmen, indem sie das liecht der Analogie auf 
diesem Gebiete völlig ausschliessen. „Analogien haben nur auf dem 
Gebiete der praktischen Gesetzübung statt —  sagt Imam al-Hara- 
mejn Abu-1-Ma‘äli — ; man darf sich aber nicht an dieselben halten

bei der Benennung und Beschreibung Gottes“. ^

\Ä£a3» ^JUtJ c'Oj! ¿¿A.*..W.J ijj, \ \ y^^J bi» OwXÂ lXiW (J-»

Von dem oben gekennzeichneten Gesichtspunkten ausgehend, ver
pönt es Ihn Hazm auch, von Gott den Namen A l - K a d i m  zu 
gebrauchen, ein Name der ihm von den Mutakallimün mit Vor
liebe beigelegt w ird; denn erstens kann dieser Name als auf Gott 
bezüglicher durch keinen Schriftvers belegt werden; zweitens finden 
wir auf der ändern Seite, dass dieser Beiname vom Monde ge
braucht wird (Sure X X X V I v. 39), also von einem erschaffenen 
Gegenstände, mit welchem Gott verglichen würde, wenn wir 
ihm denselben Namen beilegten. Das W ort Kadim wird in der
Sprache von dem Begriff des zeitlichen Prius gebraucht, wenn die 
eine Sache der ändern in Bezug auf den Zeitpunkt ihrer Ent
stehung um eine bestimmte Zeit vorausgeht. Ein solcher Name 
kann aber von Gott nicht gebraucht werden; vielmehr hat Gott

¿.¿A3» 0.-* L-g—i ^Ä.Oä.J X.ÄA2J

*£a.& J,
v* ^ £■

£ w w
^yC. x j ^¿>1 *1 n_*w_äJ ¿»j ^  q !  ^5 j i j

^  f.*J-A3 xJyj*j »\ ¿ulj S  ^

utj \Ji Lyjü  iA-i» JaaUu aoJle

Ouuul ¿laas!  ̂ w !* sLo j y >̂\.j bSj -̂Lo

1) Boi A l -D a m i r i  I p. f f ö  s. v. sind in einem für unsere Materie
höchst interessanten Excurs die wichtigsten Meinungsäusserungen der sunnitischen 
Theologen übersichtlich zusammengosteilt.

10*
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für sein Verhältniss zur Zeit den Namen A l - a u w a l  festgesetzt, 
welchen kein Geschöpf mit ilim theilt, und der durch blosse Schluss
folgerungen deducirte Bezeichnungen, wie Kadim eine ist, über
flüssig macht. Es ist gleichviel, ob jemand Gott Kadim nennt, 
um hierdurch seine Ewigkeit zu setzen und sein Entstehen aus- 
zuschliessen, oder ob er ihn K ö r p e r  nennen würde, um durch 
diese Benennung sein Dasein positiv zu bezeichnen und sein Nicht
sein auszuscliliessen; denn keine der beiden Benennungen kann 
durch eine Textstelle belegt werden 1). Der schriftliche Beleg und 
höchstens noch die Begründung durch den Consensus sind dem
nach das alleinige Kriterium für die Berechtigung der mit B e
ziehung auf Gott gebrauchten Namen und Ausdrücke. Selbst
verständlich ist es, dass selbst die Synonyma aller auf diese Weise 
berechtigten Namen ausgeschlossen sind. Man darf sagen, Gott sei

aber nicht oder j L I I ;  er nennt sich selbst
O)

aber wir dürfen ihn nicht oder nennen2). Auch

der Umstand kann nicht massgebend sein, dass eine bestimmte 
Eigenschaft eine rühmliche, Gottes würdige ist; denn sobald sie 
nicht durch die Schrift bezeugt werden kann, ist ihre Anwendung

O 9- »* w
1) I b n  H azm  1. c. Bl. 151a

! ^ J lx j  ¿.Ui ¿  Q.-/S

lX—i »  ¿o —j  L *j \JUI \
v* <h  - y o  y - ~ + y o  ~ ~

^ .u o i  o l c  s '- j j 'A i j.+ä

j-£- »JlH O L ¿ ú  ^_/5

KxiLcyJl iüocXüJi ^ys xxJUi j ,  ^ jlXäJ! lJ m  U i i*  

A s *  ^ i b ü  ¿Ui ' Í lU j  0 »

y *  i iÁ iS  *̂1 S l\ -£  0 —C- jC  ¿OJí

q !  L i l i  l \ ’¿* \  ¿-Xjt-A jß > » 8 -x i  ¿^5

* j*5 ^5  jt jji.i'U  ^

»L *** 0 - 0 *  w^ái» L j'l o Í

f - “ c s * "
J  ̂ , -b  '"L LxÄJ* .̂J XJ ̂  Ljuxjii W4-Ji-Xi

XJ. 2) Bl. 155 b. Vgl. dasselbe Bl. 161a.



verboten, während wieder andererseits dasjenige, was für unser 
Gefühl als unrühmlich erscheint (z. B. Gott mit der L i s t  in Zu
sammenhang zu bringen) von Gott ausgesagt werden darf, sobald 
die Autorität der Schrift Anlass dazu bietet. Ich gebe hier den 
Text jener Stelle des Buches des Ibn Hazm, in welcher er, so zu 
sagen, die Consequenzen seiner dogmatischen Anschauung von 
den Namen Gottes zieht und darf wrohl mit Recht von einer weiteren 
Erklärung dieser Stelle absehen:

Bl. 156 a Jüf ! L̂_s J>isv L5 U  ••• ~

^  bi. ^ L * J t  ^  ^ T J I  ^  NL, jJ L ä J l %

bS» ;̂ s1uäj! ^LcaJl bSj Ŝ» ¡̂»

^  J i  ^  y läü ! ^  r Ix x J l  ^  ( jL L Ü i ^  ju * J |  ^  

^ ¿ ä JI ^  ^  ^  ^  J * U l ^  ^pLäJI %

^ J L L J I %  ̂  J *a J ! %  jiLiJi %  ^  r ^ l ^ !  %

^  ^  j j k ä x j l  ^  ¿ J ja x jl ^  ^  ^ to J i ^

^  ^  ö^S ^  %  Jfl-sliL ^  2) j 4 S- >5  ^
j  ̂ G > J O 5
N̂ vwÄJ (*—•**—H  ̂ .J* i

P S £ 2 G P
^JLä J xlüti! 0.-̂ 5 Li.Â .X/5 3̂  Ul\Ä£: ¿u li ^.jiy q U, bboi

jjTl\ j Lo *¿1*3^1 (JT^ ÜJ^3 (JJ<3J| J jo

\ lXiXAA^k

ĵ UJcJU ws-xJLii olxÄ.i?Jt 3)^ jjü

•̂L*CCo lo y i/Q v.̂ -OL̂  8-/5̂
w  o  y

Lu^XjU lo JwX-J U-dx: Q .-^  lä*S -̂L+-LJ ĵ wäJI
cj y o y ä

«pLaJj! {̂ \  \ÄÜ> ^a^J5 ÜlXa£: U Jwi" LÜ wS-PLJl
w  y ' o  y *w »»

v g  ̂ ai-lcX.-c'̂ S Jw ä*.JS iJ \ÄijsJ
O J

ĝ Sj Cy|»L*»wJt x i j j  * J) LXi- i \+X> ^  8£txi*̂ S

^ y 0 * uwSoa.J^Jl i'u;=>‘SSi / äJLii
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1) ! wohl irrthümlich wiederholt. 2) cod. r ^ - .  3) cod. ^y-ÄJ.
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0 - c  (lX -S 1 \S.2 L g -^ IO j  Lo jvJ ! J ,b
w w w f

6 \-̂ 4»ASrO LaJ LaJ ^La Ô -̂JLJLJ
• 0 5 5 «•• f

!Ä_S> It̂ X-O ^jläj J^—ä—j ^

w4»Â  i

1^5» flSOj X.-Ä-C» KcL^U*» Släc ^JlXJ ¿Jü

y -$  Li L_5 '̂-*-j' * ~ - 0  \_J >-**5 ^ . c L j  JJo>.5 lÄxxJ U ^ s

‘ ^j^SfcÄÜ ^ J I a j  \Uu_j J a ä i  (jüaiJt Jo  LiuXÄc j»j> j.i> lo _•( l i A Ä e  ^.iA x 

XJt^J ^ .iljt j \Ü  ,Vwä ^ ä L o  xLK ¿ J - ^ J  qJ luXJ5 (J.£ j.jL i-J l Q/S.
ki i  o ^

o -i i i7 j - l i  2 )  K * i- J^i>J L?U=l5>| iX-5*-^ j ĉ. ajLo L**wl ^-OUO^j

äJJ i-l— 4— Vvt Vi^otxi ^LLlJ !jJw>- LÄJtÄ/« (_ Ö̂ X—̂

A-3 xUS Jj._3  ̂ji Jn_JwJ ltX_^._* XSL ^  j t f \  ^ ü ü

k£Ü3 (¿5̂ .33 I ^^ .x i" 0 "”^ j * .£ ~  njLo
W  Kl )  ̂ ^

^ J ü ü ' ^läj, jd J ij. a ^  jÄST C x iv  Lj J o  *.c  ¿jys ^ ,‘ü ü

N-+-X.*- C.+.A* ”*\^^>^ w ^ . 3  8^L^a>#L5

0-*>5 tî s.Ji_X5̂  *j^ _J 3  <3*5 J>._>o  j a jM J i * ’»J» j*.c

^Jwxli \ÜS (Jx. U.j&ui| LJlJs — i oLäa2.J1 q ._^ LgüÄ^I

IlXPj ^ av-ÄJ ^Jü ti' XJ L+J \x£ l.^>.i>l J>! Ij L^>-

4 K*A \JÜLj ö*.Jti

1) cod. J j-äj . 2) Al-Buchäri, K i t ä b  a l - d a ‘ a w ä t  nr. 73, Sur i i t

nr. 18, T a u h i d  nr. 12. Muslim, K i t ä b  a l - ‘i l m  nr. 6 und dazu A l - N a -  

w a w i  V  p. M .  Die Literatur übor die „ s c h ö n e n  N a m e n “ wurde im Isläm 

immer reichlich gepflegt. A l - S a h i b  i hn  ‘A b b ä d  schrieb j*z*.s>\A

NÜläaSj ^.i'cÄJ i4!! i-L*.v.t F i h r i s t »  p. St^o, 7. Vgl. für den Standpunkt der 

Mutakallimiin den eingehenden Excurs bei F a c h r  a l - d i n  A l - B ä z i  im Ma- 
fätih IV  p. fvt^ff. J. W . K e d h o u s e ’s Abhandlung „O n  tho mos t  c o me l y  

N a m e s  etc.“ ist wohl die jüngste Arbeit über diesen Gegenstand (Journal of 
Royal asiatic Society 1881). Redhouse führt 552 Nummern auf. Es soi auch 
erwähnt, dass Ib n  H a z m  selbst eine Specialschrift über „die Namen Gottes“ 
verfasste, in welcher er wohl die in den oben mitgetheilten Excerpten ent
wickelten Ansichten noch weiter ausführt. Al-Gazzäli hat diese Schrift gesehen 

( A l - M a k k a r i  I p. ölP). Vgl. auch A l - M a w ä k i f  p. Iö1 fl’.
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So sind denn also die koranischen Stellen über die „schönen 
Namen Gottes“ (Sure V I I  v. 179, XX v. 7) zusammen mit den 
hierauf bezüglichen Aussprüchen der Tradition, in welchen von 
99 Namen Gottes (100 minus 1) geredet wird das Correctivum 
gegen die Attributenlehre der Dogmatiker, vornehmlich der As‘a- 
riten, welche dem Begriffe der göttlichen Attribute Eingang in die 
orthodoxe Dogmatik verschafft haben. Nach der zähiritischen Lehre 
dürfe man diese 99 Eigenschaftsnamen nicht als „Attribute“ Gottes 
fassen, denn ein Attribut setzt ein Subject voraus, welches als 
Träger des Attributes v o n  d i e s e m  v e r s c h i e d e n  ist, eine Vor- 
stellung, die w ir von Gott nicht bilden dürfen, es sei denn, dass 
sie durch einen Schriftbeweis begründet werden könnte, was aber 
in unserem Falle ausgeschlossen ist. Wovon also die as'aritischen 
Dogmatiker sagen, dass damit Attribute Gottes bezeichnet werden, 
mit anderen W orten, jene Eigenschaftsworte, welche von ihm im 
Koran und in der Sunna erwähnt sind, sind Namen, E i g e nna me n  
G o t t e s ,  deren Berechtigung bloss aus der Autorität des ge
schriebenen Wortes, nicht aber auf speculativem W ege begründet 
werden kann. W ir dürfen also nicht sagen: Gott wird deswegen 
der Lebendige genannt, weil das Thun nicht anders gedacht werden 
kann, als ausgehend von einem Lebendigen. Denn diejenigen, die 
auf diese Weise motiviren, setzen sich zu ihrer eigenen Lehre, 
dass „Gottes Leben anders sei als das der übrigen Lebenden“, in 
gewaltigen Widerspruch; da sie durch diese Benennung implicite 
zugeben, dass das Leben, in dem Sinne wie dies von den Ge
schöpfen ausgesagt w ird, nicht nothwendig demjenigen eigen sein 
muss, von dem ein Thun ausgeht. Ebenso steht es auch damit, 
wenn wir Gott den Wissenden und Mächtigen nennen x).

1) Ib  ii Hazrn 131. 154a ¿.-O-äJ) ¿ütUl <3 N-ft-xc-J! x -Luä-J Lelj

nJUI xÄsLtol j K ä a 2 . L 5  ^ 

 ̂ ¿ JU l jü l J I

" “ " 5 . 3
\ NaX .J ö  ̂"ri ^ wA-3

I l»Jw_X.—t  Ji bi  ̂ -Ji

^  8*u\̂ w.iL5

bLs »»«A -;—C lo o^Li^U q I—i ^uiibSi JÄJ y  a j j o i
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Recht wunderlich ist ein logisches Argument, welches Ihn Hazm 
mit Vorliebe anwendet, um zu beweisen, dass die Namen Gottes nicht 
Eigenschaften bezeichnen. „W ir wissen —  sagt er — T) dass Gott 
in Wirklichkeit und nicht in metaphorischer Weise „ d e r  B a r m 
h e r z i g s t e  der  B a r m h e r z i g e n “ genannt wird; wer dies leugnete, 
dessen Blut und Vermögen wäre vogelfrei. Nun ist es aber Gott, 
der die Kinder heimsucht mit Blatterkrankheiten und Krebsschäden 
und Dämonen2) und Diphteritis und schmerzhaften Krankheiten,

^ b S  ^ (cod. (b5^)

lo v_jb
S-

1) Ib n  H a z m  B. 155a
j 6 . i w

\iLo» AbL_> j iiS  j-£ - i i A i  bi Läs>
- O M  £  w  O

;?«_=»-► bi!* J u  _¿_.bbH

*, .s-w-O bSiJ .tobS! ¡lX~Ŝ  t».J ^

bL£-3  iS J>~ £_*:>-bH*

lfcj| wÄxÄJ ^_Aa_S K..Ä.AD » Ä - i

¿ Ü \ Ä * 3  q /> KäÄ^/« \.wJÜ u£J

k <*] . Auf dieses letztere Momont kommt I. H. gern

zurück, so z. B. Bl. 162a inmitten seiner Beweisführung dafür, dass man Gott 

nicht ^.jsUw nennen dürfe: J , j d l  J . q / > q ./« ̂ sJLX^o bi.

bS Jw>i?wS j»w_x_b* jo J| „ JC^=Vj bS* l—J|A - - c  .tL« ¿0 \jA\ ^
P

g w ix J U  &_J —C j .  w i  bi.

 ̂ C-T"̂  ^ t  w£̂ 4mI^^  hMslsC  ̂ kJ <k-f J

WÄ/J4.J ^  ^ 5 0 l\ 5" [»’LULnb bS*, £-lo x liÄ x J  ^ + : > . . J

5*.a*w£ b|* b̂ j „,\Ä*o

■ ^C . pS>J\.XEL _O ju ’i OwÄA2.i! <3 »¿-! l_̂ Ll>.5 \^vvS.J

2) Bezieht sich wohl auf den muliammedanischen Aberglauben, dass die 

Dämonen aut Kinderraub ausgehen; in einem Traditioussatze bei Al-Buchäri
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von denen sie hinweggerafft werden, und mit Hunger, an dein sie 
ebenfalls sterben; so bringt er Schrecken über die Väter und 
Mütter durch die Kinder und über den Freund durch das Leid 
das er dem ändern zuwendet, so dass sie durch den Schmerz 
über den Verlust der Kinder und Freunde hin werden; so sucht 
er auch die Vögel heim durch ihre Jungen. Dies passt nicht zum 
Attribut der Barmherzigkeit, wie wir dieselbe unter uns auffassen. 
Hieraus folgt denn mit Sicherheit, dass jene Benennungen Eigen
namen sind, mit welchen sich Gott selbst benannt hat und nicht 
von Eigenschaften abgeleitet sind, deren Träger er ist“.

Diese Neigung Ihn Hazm's die von Gott ausgesagten Appellativa 
zu Eigennamen zu stempeln, findet auf einem ändern Gebiete ihre 
Parallele in jener Lehre des Ihn Hazm , dass Traditionssätzen,

in denen von einem einem anonymen Gefährten des

Propheten gespi’ochen wird, dieses nicht die Bedeutung

„irgend jemand“ habe, sondern eine Person Namens Ragul be
zeichne x). Solche Schrullen förderte die kleinliche Anwendung der 
zähiritischen Consequenzen zu Tage. W ie peinlich die in Ibn 
Hazm’s Spuren wandelnde Zähirschule in der Durchführung ihres 
Grundsatzes betreffs der Gott zukommenden Namen vorging, wird 
auch daraus ersichtlich, dass sie den Versuch machte, A l - d a h r  
unter die Namen All/ih’s aufzunehmen, wegen folgender durch Abu. 
Hurejra verbreiteten Tradition: „Es sprach der Prophet: So sprach 
A llä li: Es beleidigt mich der Menschensohn, wenn er die Ewigkeit 
(oder das Schicksal) —  Al-dahr —  schmäht, denn das Schicksal bin 
ich selbst, in meiner Hand ist der Befehl, ich wende die Nacht und 
den Tag“ 2). Diese poetische Identification Gottes mit d e m D a h r  
sollen die Zähiriten als Anhaltspunkt dafür benutzt haben, „das 
Schicksal“ unter die schönen Namen Gottes zu rechnen3) Ibn

P P  w
giebt Muhammed folgende Lehre: K.xJLw'bSI

LaO+JI
P p «v «v

xxäil , Ä.iLw.Jvä-1 q Is Owi.ii

1) Bei Ibn Hagar I s ä b a  I p. II.I*.

2) Al-Buchäri, K i t ä b  a l - a d a b  nr. 160, K i t ä b  a l - t a f s i r  nr. 249 zu

X L 23: \Xil ^

. ^ v \ i l  i-il*

3) Es werden auch folgende Aussprüche Muhammads tradirt (in den 

kanonischen Sammlungen allerdings haben sie keinen Platz gefunden):



Hazm wird als die Autorität dieser Anschauung bezeichnet1);  jedoch 
habe ich bei Ihn Hazm nichts derartiges gefunden. Soviel ist 
jedoch sicher, dass sich die Zähiriten mit den Consequenzen be
schäftigten, welche an der Hand der von ihnen befolgten Grund
sätze aus dieser Tradition zu ziehen wären. Um denselben aus 
dem W ege zu gehen, hat der Sohn des Begründers der Zähirschule

- O ä
die LA . ^$>jJl ul», in dem Text unserer Tradition vorgeschlagen, um

durch dieselbe der Nöthigung jener Identification zu entgehen und 
den Sinn zu gewinnen: „So lange die ewige Zeit dauert, werde 
ich u. s. w.“, eine Version, der sich auch andere Traditionsgelehrte, 
unter ihnen auch Ibn ‘Abd al-Barr, dem wir später als Zähiriten 
begegnen werden, anschliessen 2). Es sei mir jedoch erlaubt, meine 
eigene Meinung in Betreff des fraglichen Traditionssatzes auszu
sprechen. Ich glaube, dass er zu jenen Sätzen der muhamme- 
danischen Tradition gehört, welche ihren Ursprung der altarabischen 
Spruchweisheit verdanken. Sein heidnisches Urbild ist folgendes

Sprichwort: ¿OUääx jA \ il  JLc 3) und auch in

einem Trauergedichte des Lebid auf seinen Bruder Arbad finden 
wir eine Spur davon4). Die muhammedanische Wendung dieses 
Sprichwortes bietet die Dahr-Tradition. In diese Reihe gehört, um

i — / i
noch ein Beispiel anzuführen, der Traditionssatz: l « j lk  ^ü|
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JuX.il

neben anderen Versionen, A l - D a m i r i  II p. Ŝ a P q ./5 ^ j .̂ I I».x^ . j ^

0.^.5»-.^I ibid. Bd. I p. Ia ; der obige Ausspruch über D ah  r

gehört wohl in diese Familie.

1) A l - K a s t a l ä n i  V II p. !"va q >!» j»j5> q .jI J a . l t  jjS S  q .j|

lA i> l il̂ -v.'bSI 0 ~ * ,5-^il ,3 X j^ i’JaJl Lsvi

IlX ? q /« . 2) A l - N a w a w i  V  p. *1i zu der Parallelstelle bei

Muslim Adab nr. 1 ^ . i U a J l  J*|J q J  jX j y j| ^Ls*

& L j <wd.il U |  O J ä i l  U ö I

^Ls» ^*.i*il J _ i l  (jü-X-J '^ l» jil j.*iI A ac q j !

4 l 3 j ^  l^\-j| X-i—Sl 1 '_A-X3™X-J| j  i VaJ \

3) A l - M e j d ä n i  II p. H l .  4 ) K i t a b a l - a g ä n x  XV,  I f l ,  2 ^ X S l . *

* " ° *
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*\: „H ilf deinem Bruder ob er nun im liecht oder Unrecht

sei“ , freilich mit der Wendung, dass man in letzterem Falle die 
Beihilfe dadurch bethätige, dass man den Bruder vom Wege des 
Unrechtes zu dem des Rechtes zurückführeJ). Aber auch die 
Heiden lehrten bereits jenen Satz, ohne ihm die im Islam zur 
Geltung gekommene moralische Wendung zu geben; sie lehrten 
vielmehr, dass man dem Bruder, selbst wenn er Unrecht übt, in 
seinen Zwecken fördern und unterstützen müsse 2). Muhammed, oder 
der Islam hat in beiden hier erwähnten Fällen heidnisch arabische 
Lehren wörtlich übernommen und denselben bloss eine muham- 
medanische Wendung verliehen 3).

In der Forderung übrigens, dass von Gott nur solche Eigen
schaften ausgesagt werden, die in den schriftlichen Autoritäten des 
Glaubens ausdrücklich als solche bezeichnet werden, und dass dem 
Wesen Gottes auf bloss speculativem W ege nichts zugeeignet werden 
dürfe, geht Ibn Hazm so weit, dass er dieselbe auch gegen Nicht
muhammedaner, mit Berufung auf ihre eigenen heiligen Schriften 
geltend macht. Der Ansicht jener christlichen Dogmatiker, welche 
den Sohn mit dem Wissen Gottes und den heiligen Geist mit 
seinem Leben identificiren, stellt er entgegen, dass sie hiefür keinen 
Beleg aus den Evangelien und ihren sonstigen Religionsbüchern 
beibringen könnten 4). Auch philologische Gründe führt er übrigens

1) A l-B u ch äri, K i t ä b  a l - m a z ä l i m  nr. 4. Muslim , K i t ä b  a l - b i r r  

nr. 16 und vgl. dio Commentatoren. 2) A l - M e j d ä n i  I I  p. P fi* '.

3 )  Dass man schon in früher Zeit die Dahr-tradition von dogmatischem  
Standpunkte aus anstössig fand, und Versuche machte, dieselbe durch Inter
pretation mit dem Geiste des Islam in E inklang zu bringen, zeigt folgender 
Erklärungsversuch dos bayrischen Theologen ‘A b d  a l - R a h m ä n  b. M a h d i

(st. 198): Lc w+i \ )J ! j Q - s  U.X.VAJ bi ¿Oyi U i .

.»K-O._'^

(¿¿Jo i A j j  j t ä  w lis  bii Loj U J s

pJPjJlLi j._C \JlH ^ i

¡»b b ü i /CÄj io t  A l - G ä h i z  Bl. 60 b.

4)  I b n  H a z m  I Blatt 2 0 a  .^! L_*_J ^

AJ ji >—->•—> 5  O - ^ ^ "

u o l  U  ^ ¿ i  LXJ5. ^\+S>\A _*.ji ^Js
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gegen diese Ansicht ins Treffen. —  Ausser dem Schriftbeweise 
lässt er in dogmatischen Bingen im Allgemeinen nur noch das 
I g m ä ‘ (consensus) als Autorität gelten, dort wo die Schrift und 
die beglaubigte Tradition keinen textuellen Anhaltspunkt bietet. 
Es wäre verboten von Gott zu sagen, er sei „Erwecker der Todten“ 
und „Tödter der Lebenden“ (denn diese Ausdrücke kommen mit 
dieser Participform im Koran und in der Tradition nicht vor, 
wo sie nur mit Verb. finit, gefunden werden), wenn die Zulässig
keit dieser Sprachausdrücke und noch einiger anderer nicht im 
C o n s e n s u s  seine Stütze fände').

W ir  haben hier bis zum Ueberdruss sehen können, wie Ibn 
Hazm die gesetzwissenschaftlichen Grundsätze der Zähirschule auf die 
Dogmatik anwendet und in dieser letztem nur die geschriebenen 
Religionsquellen und den Consensus als Autoritäten zulässt. So 
wie sich diese Schule im Fikh gegen den Analogiebeweis, Kijäs, 
verwahrt, so will ihn Ibn Hazm auch aus der Dogmatik verbannt 
wissen. Er weist uns weitläufig nach, dass man Gott keine Eigen
schaften beilegen dürfe, welche aus der Negation einer ändern 
folgen, die ihm nicht eigen (z. B. dass man ihn einen Helden 
nenne, weil ihm Feigheit ferne ist u. s. w .); es sei denn, dass eine 
solche Benennung Gottes durch klare Koran- oder Traditionsstellen 
belegt werden könnte. Den Lebenden, Wissenden, Mächtigen aber 
können wir Gott nennen, nicht deshalb, weil er nicht todt, unwissend 
und kraftlos ist, sondern weil er in Stellen der Schrift so genannt 
w ird; wäre dies nicht, so dürfte niemand Gott mit diesen Namen 
nennen, denn er würde dann Gott mit der Creatur vergleichen.

Ganz besonders gilt dies von dem Namen _:=> welcher in einer

^   ̂ j

x i i j !  \a/waäJ 1 yy* xXJl

i \A J | ¿kJ i ^ W&J wX.J 1 ^

1 ) Blatt 155 b j j ü  o L o l  Lot»

sl\ (1.: bis) »̂JU.5 Jw»* id ^
” " *  ’ . ° 1 

cod. unverständlich:) o ._ a _ a _ j ¿.a^»^)| c > . a ^ »
e -' '-i’ "

X.5>Ui ^  cL*-.s»-| (.__»,aaJ . viollcicht könnte gelesen werden c >-aäj ^S*..
C. ^  ' C. ‘ ^

X5>u!
<j * y- 

L wO
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Koranstelle auch denjenigen bedeutet, welcher die Wahrheit erfasst 
und Gottes Wesen in Wahrheit anerkennt. „Noch eines muss be
merkt werden“ setzt er dann f o r t „ d a s s  nämlich die As'ariten 
von sich sagen, dass sie die Vergleichung Gottes mit der Creatur 
verpönen, während sie doch selbst vollständig in diese Sünde ver
fallen. Sie sagen nämlich: Da der Handelnde unter den Menschen 
nur ein solcher sein kann, der lebendig, wissend und mächtig ist, 
so folgt, dass auch der Schöpfer, der alle Dinge hervorbringt, diese 
Eigenschaften besitzen müsse. Dies ist der Wortlaut ihres Analogie
schlusses ; hoch erhaben ist Gott über die geschaffenen Dinge und 
die Aehnlichkeit mit denselben! Selbst diejenigen, welche die Be
rechtigung der Analogie zugestehen, geben ihm nur in solchen 
Fällen Raum, wo aus der Analogie einer Sache mit einer ändern ihr 
ähnlichen eine Folgerung gezogen werden soll; dass aber eine Sache 
mit einer anderen verglichen werde, welche ihr nach allen Rich
tungen hin gegensätzlich gegenübersteht, und durchaus in keinem 
Punkte ähnlich ist, dies ist nach der Ansicht niemandes gestattet, 
ganz abgesehen davon, dass die Kijäsmethode überhaupt durchaus 
nichtig ist“. Während er aber unaufhörlich gegen Kijas und Istid- 
läl und jede willkürliche Einführung von speculativen Momenten 
in die theologische Untersuchung eifert, sind es eben, wie wir 
sehen konnten, logische Argumente mit denen er selbst das Ver
fahren der gegnerischen Schulen ad absurdum zu führen bestrebt 
ist. Ja er ist es selbst, der die aristotelischen Werke als „gesunde, 
nützliche, auf den Monotheismus hinleitende Bücher“ angelegent
lichst anempfiehlt, welche sowohl den Gesetzgelehrten als auch 
den Dogmatikern zur Aufstellung correcter Praemissen und zur 
Folgerung correcter Schlüsse, zur Formulirung l’ichtiger Definitionen 
und Vollführung anderer logischer Operationen Anweisungen geben,

1) Blatt 1531) a-3 j

L*Jle JÍ L*j ^

iJsJ3» SjJJs uJlfi Jjilsüt Jt ^ j S j O J s

w^j J j (cod. * ] )

^  Lo
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welche dem Fakih mugtahid in seinem eigenen und in seiner 
Religionsgenossen Interesse unentbehrlich sind *).

Dieselben Gesichtspunkte, welche dem zaliiritischen Dogmatiker 
in der Frage über die göttlichen Attribute, die leitenden Gedanken 
seiner Glaubenslehre bieten, weisen ihm auch in den übrigen 
Kapiteln der Dogmatik die Richtung an, in welcher er sowohl im 
Aufbau seines eigenen positiven S}rstems als auch in der Polemik 
gegen die gegnerischen Schulen vorzugehen habe. So z. B. in der 
Entscheidung der Frage: ob man von Gott aussagen dürfe, dass 
er W i l l e n  besitze .und dass er ein Wollender sei. Ibn Hazm 
führt zwar gegen die Ansicht jener Dogmatiker, welche diese Frage 
bejahend, den W illen ein ewiges Attribut des göttlichen Wesens 
nennen, das philosophische Argument an, dass in diesem Falle auch 
das von Gott Gewollte ewig sein müsste, da doch nach dem Aus
spruche des Koran, die Willensakte Gottes stets das Dasein des 
Gewollten begleitet (Sure I I  v. 111. I I I  v. 42 u. a. m.). Die Haupt
sache bleibt aber in seiner Argumentation die Berufung auf die 
klare Ausdrucksweise der Schrifttexte (nass). In denselben finden 
wir stets nur die Formen des Vei’bi finiti sowohl des Perfectum 
als auch des Imperfectum von dem Verbum, welches den göttlichen 
Willensakt ausdrückt. Nie aber finden wir, weder im Koran noch 
in der Sunna, dass in Verbindung mit Gott das nomen verbi 
i r ä d a  „das W ollen“ oder die Participform m u r i d  „W ollender“ 
gebraucht würde. W ir dürfen daher von Gott nicht mehr behaupten, 
als was er selbst von sich aussagt: er w ill, er will nicht, er hat 
gewollt, er hat nicht gewollt, nicht aber: das Wollen oder der

1) Bl. 128 b __*
y y •

SlXxä/Q ¿L+Juw — \ ^  J 1 , ̂  ■> i.4>

öl&ol <3 XjtÄ'UJi K+jum j—c. ¿s—1—]\ äJIj

Li.5 J> 'sjlsiLa

v_v___________________________________

v_ ä x 3 * JäuäĴ S!

^-xXäli ^ J u S * JsLäJbSI

Hy* gotaj U * IiAjI Q./J Lx j .-Ixil*
w v* w £

L_x „ViA-i-üS u i ü ü J I  ^

i \Xc. näJU A-ibS» .v îa.U bS
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W ille Gottes, er sei ein Wollender „denn dies Letztere kommt 
weder in einem Texte des Koran noch in einem Ausspruche des 
Propheten, noch aber in denen der frommen Vorfahren vor. Diesen 
verwerflichen Spi'achgebrauch haben erst einige Mutakallimün ein
geführt, in Bezug auf deren Seligkeit man mehr Furcht als Hoff
nung hegen müsse. Sie haben —  so charakteritirt hier Ibn Hazm 
wieder die As ‘ariten *) —  keinen wahren Schritt gethan im Islam 
und nicht in der Gottesfurcht, und in dem Streben nach dem 
Rechten, und in der Wissenschaft des Koran und der Traditionen
des Propheten und dessen, worin die Rechtgläubigen überein

1) Bl. ICOb SjJ'-i* o l j j l  ola>J 0 .x ^ i  LoL

w w &
N-j| LIjl£>

¿JJ! ^L i Losut*,.............................äotji \i q !

j -  0 u i i  f J  ^ L J l qUCI v3jj o j b '  j j  ^JLaj
J O w# w

^¿>Ls  0 ^ (.'väj ^.jl LjLl*; o L t 13! »._/o| U i t
/W P w
.tLw wo ju i  (¿p i ,o^..o. j  j i * i  0 ^  iö l \ i!

0 ? Lgjji <¿5^^ jS L i.^ ö  jiy  \]Jf

¿üS ^ 4 *, Lxaav 131 ^ L ä j  l+ S ' i3lüj
«V O )

\Ü1 (3Li 1*5" J-j *J L/o Ŝ* o5ji Lo (Aj .j
.f J 3 0* .W P -  O J ~ O )
.̂ji ¿lXj! i3,j 0 j(ÄÜ 3 Li , ^ 5

i  j «  y (j . - y . ) . «  , )

0  ̂ &XJI 0 -̂i ^ L ij \sy**  ¿lXj! i3^j! iöt»j
*«» - J» O - O ^ J w  J P O  i o ,  O >, O * 3 , 0 »  o -

LiU/Io Jot_>U x L u j  0_ j  0 /0, j*^Lw^Ll h^Jl-o

° y  ¿JJI 3 ii l*.5" ^ ¿ j  0 ^/Li
W «M P w W

^Jlxj ¿Jlil 0/0 (J»ij O u  \î S I-X-Ĵ /O ¿.iS ^  äoSjS xJ C)( ̂ * 1
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stimmen, und dessen, worin sie verschiedener Meinung sind, auch 
nicht in den Definitionen des Kaläm und in der Erforschung der 
Wesenheit (Quiddität.) und Qualität der geschaffenen Dinge; sie 
folgen vielmehr dem, was sich ihnen als Schein aufdrängt, und 
stürzen sich tollkühn in die Orte des Verderbens ohne Führung 
von Gott; wir flehen Gott um Schutz an vor dieser Gefahr. Gott 
hat im Koran gesagt: „Würden sie es zu dem Propheten und zu 
den Männern des Befehles unter ihnen zurückführen, so würden 
es diejenigen wissen, die es von ihnen erforschen (Sure IV  v. 85)“. 
In diesem Ausspruche hat Gott klar angedeutet, dass wer die 
Streitfragen nicht auf Gottes Buch und auf die Rede des Gottes
gesandten, so wie auch auf den Consens der Gelehrten unter den 
Genossen und ihrer Nachfolger und derer die nach ihnen auf ihren 
Pfaden wandelten, zurückführt, selbst dasjenige nicht weiss, was er 
auf Grund seiner eigenen Vermuthung und Meinung herausgeklügelt1).

olä^JL^uJl ol_I_S>Lx üo-» j.iA-S'o bS. Uj
y w

y l*  ¿15 ¿JÜb ^

^ J i
J w J

j.’jb" ¿oUtf” ¿̂.JLx3»I Ix o..j 0.x

0-ouLäÜ*! XjLs=uoJI Q..X p‘u.JixJi

xäxxj»  ̂ LLwaJ» xj »̂.

j.xij (j. ItXP 3^

i-Vji Kaav ,• O” *̂

Q.X \-jl_X(AJL* ^x ioü’üül ôwX>JU JvÜjiJS

waĵ j b' »¡ycas wxxxi ŝ xäJIj

ü-xU »Äxii ^Jlxj \Jü! ^cXJi LÜ £JÜ> Ix iA_Ä_c

'w L̂avLxäJÎ  Sv-X-vwLäjI £ - j b)
o J

v^Jl^JS ä ä x ^ U mJ! . 1) W ir gewännen einen besseren Sinn,

wenn wir den Text so corrigiren dürfen: l/> „der weiss

nur dasjenige, was er aus seiner eigenen u. s. w. herausgeklügelt“.
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W ir selbst weisen nicht das Bedürfniss danach zurück, dass die 
Wahrheit ergründet werde und dass sie klar dastehe; ja wir sagen 
sogar, dass dies eine vorzügliche, schöne That sei. W ir weisen 
nur dies zurück, dass man in der Religion ohne Argumente aus 
Koran, Sunna und Consensus vorgehe, nachdem doch die zwingende 
Natur eines solchen Argumentes durch den Beweis der Sinne, 
der Axiomata der Vernunft und durch die Conclusionen, welche 
aus ihren richtigen Praemissen folgen, als da sind die Wahrheit 
des Monotheismus und Prophetismus, gefordert wird. Wenn wir 
nun dasjenige festhalten, was wir erwähnt haben, so folgt aus der 
Verstandesnothwendigkeit in zwingender W eise, dass wir dabei 
stehen bleiben, was uns der Prophet gesagt, den uns Gott ge
schickt und dessen Befolgung er uns anbefohlen hat, und dass ihm 
nicht trügerische Vennuthungen, falsche Meinungen, fadenscheinige 
Analogien und verderbliche Nachbeterei (nach Schulmeinungen) 
entgegengesetzt werden mögen“.

In ebenso äusserlicher Weise setzt er sich auch mit den 
Mu'taziliten auseinander; z. B. in der F rage, ob Gott die sünd
haften Handlungen der Menschen erschaffen habe. Bekanntlich ver
werfen die Mu‘taziliten diesen Glauben der Orthodoxie. „Sie wenden 
in speculativer Richtung folgendes ein: Wenn Gott den Unglauben 
und die sündhaften Handlungen erschaffen hätte, so folgte hieraus, 
dass er demjenigen zürnte, was er selbst gethan, und nicht W oh l
gefallen fände daran, was er selbst erschaffen, und missbilligte, 
was er selbst geübt; sein Zorn und seine Missbilligung richteten 
sich demnach gegen dasjenige, was er selbst angeordnet und be
schlossen hatte. Diese Einwendung —  sagt Ibn Hazm —  ist hin
fällige Gaukelei. W ir stellen nicht in Abrede, denn Gott selbst 
hat es uns gesagt, dass er gegen Unglauben, Ungerechtigkeit 
und Lüge zürnt und keinen Gefallen daran findet, vielmehr dies 
alles missbillige und mit seinem Zorne bestrafe. W ir haben uns 
hierin nur in das göttliche W ort zu fügen. Aber wir wollen die
selbe Frage gegen sie selbst kehren und sagen: Hat Gott nicht 
Iblis, Pharao, den Wein und die Ungläubigen selbst erschaffen? 
Sie können nicht anders als mit j a antworten. Dann aber fragen 
wir weiter: Hat Gott Wohlgefallen an allen diesen, oder wendet 
er seinen Zorn gegen sie ? Es wird wohl jeder alles dies bejahen 
müssen. Dann aber sagen w ir: Dies ist ja  dasselbe, was ihr vor
hin zurückgewiesen habt, dass nämlich Gott seiner eigenen An
ordnung zürne, seine eigene That missbillige und seine eigene 
Schöpfung verwerfe und verfluche! Stimmen sie dem nicht bei 
und wollten sagen, Gott habe nicht die Ungläubigen an s i ch  ver
worfen, und nicht der Person des Iblis selbst gezürnt, und nicht 
den Wein an sich gemissbilligt, so können wir ihnen dies nicht zu
gestehen; denn Gott hat es im Koran ausdrücklich ausgesprochen, 
dass er Iblis und die Ungläubigen verflucht habe, und dass sie

G o 1 d z i h e r , Zäliiriten. 11
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von Gott verworfen und verflucht seien, und dass ihnen gezürnt 
werde; dasselbe gilt vom Wein und von den Götzen“ 1).

Auch auf die Grundlegung der ethischen Begriffe musste die 
zähiritische Methode der Religionswissenschaft bei Ihn Hazm nicht 
unbedeutenden Einfluss ausüben. Auch hier gilt ihm vor allen Dingen 
einzig und ausschliesslich d e r  s c h r i f t l i c h e  B e w e i s  als Grund
lage; die Folgerung, ob sie nun aus aprioristischen Sätzen oder 
aus Ei'fahi’ungsthatsachen abgeleitet ist, verwirft er auch auf diesem 
Gebiete völlig. Eine Handlung ist gut oder schlecht, nicht ihrer 
Natur und ihrem ethischen oder religiösen Werthe nach, sondern 
einzig und allein nur dadurch, dass sie durch den göttlichen Willen, 
der in Koran und Tradition zu Tage getreten, als solche bezeichnet 
werden. Dieselbe That kann demgemäss einige Zeit eine gute 
That gewesen, dann durch den souveränen W illen Gottes plötzlich 
in eine verwerfliche umgewandelt worden sein. Ibn Hazm kann 
hier allerdings seine Beispiele nur aus der muhammedanischen 
Ritualistik wählen. Das Wenden des Gesichtes beim Gebete gen

Bl. 197b n_j| UJjs (j)L-J O '-'5 L/o|.
w O -

\j|» 0L*.äj Le s .Xj * Ls l_/o ^

ÜS.AÄX: K J 8_JcX_Ä_J» S_Oi_Xj

ö l » ]  j - e- ¿OJl ^>.¿>1 31 jX jJ

^  '»-Ji.xxJI» (JLiJl^ j j i i i j I

 ̂y & y t*  .̂̂ LxJLc:

Li r̂nm 9  -̂5

L-/s ^wwäj i (*"̂ J ^

q Is  \aäJ  ̂ Lo ^  ^ x o i ^  8-OlXj Jjl^Lw ^JLäJ \it

u ^-a L I  0 u > U v _Llz>Vv ̂ 5» (1. ^LäxJI) ^ ¿x il l j_ jL ä

q .*J ^.il (Jwc iA i ^cJw* j \j^s ^LwJ « /

 ̂ jli»bM» I U iaLJW
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Jerusalem war früher eine „schöne Bewegung, und rechter Glaube“, 
dieselbe Bewegung hat aber Gott später als eine verwerfliche, als 
Zeichen der Ungläubigkeit, bezeichnet. Daraus folgt für Ihn Hazm, 
„dass es in der W elt keine an sich gute und keine an sich verwerf
liche Sache gebe ; sondern nur was Gott gut nennt, wird hierdurch 
gut, und was Gott verwerflich nennt, wird hierdurch verwerflich. 
Nur Gottes Schöpfung ist durchaus gut, Gott selbst nennt sie so; 
des Menschen durch Gott in ihn erschaffene Handlungen werden 
aber ausschliesslich durch Gottes unabhängigen W illen qualificirt“ ').

„So giebt es auch in der W elt keine That, die man an sich 
L a s t e r  nennen könnte; hierzu wird sie nur durch ihr Verhältniss 
zum W illen Gottes. Die Tödtung des Zejd ist Laster, wenn Gott 
dieselbe verboten hat, Gerechtigkeit aber, wenn Gott dieselbe an
befiehlt. Allerdings kann man sagen, dass etwas an sich Lüge 
sei, insofern nämlich jemand eine Aussage macht, die der Thatsache 
widerspricht. Dieses Moment allein macht ihn aber weder zu 
einem Sünder noch der Schmähung würdig; hierzu wird er nur 
insofern, als Gott diese That als eine Sünde und verwerfliche 
Handlung in positiver Weise bezeichnet“ 2).

1) Ibn Hazm Bl. 196 a o-*—

äJ J L  ^JLj »jsj?», ÜL4.j|

O > . 2  W

o

' ¿ i X <dJ! L**

4.— Ä « j —

 ̂wav L—/Q LA J

w J W M

NäJlNj I sb lx iil 0 ^ , . o  L * i” gv>-Ä la/ » >  j'jCs *j!

.¿äJls> £̂■■̂•■'5 ü>»iiÄ5_►

,*•¿•̂ 3 <*dJ|. Vgl. liiormit Al-igi, M n w ä k i f  p. li^v ff.

2) Bl. 200 a - * i U  äJyJl J Ü l jo  bi. isJ-ot. ¡jm .aJ *.il

jj>! N_ij*LS. L«.lz> xU i lö! lX.JJ JJLS ^ j .SL*Z ixi wObiwJ

11 *
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Aber eine vielumstrittene Frage der muhammedanischen Theo
logie war es, an welcher Ihn Hazm zur Yerläugnung der exe
getischen Gesetze, die er aufstellte, gezwungen ward. Die anthro- 
pomorphistischen Ausdrücke, welche wir im Koran und in der 
Tradition von Gott finden, boten dem zähiritisclien Religionsphilo
sophen ein Problem , an welchem sein zähiritisches Bekenntniss 
straucheln musste. Schrifttreu sind in diesen Fragen einzig und

allein die Anthropomorphisten (*_*..*m̂ w J|) , welche sich an den

Wortlaut der heil. Schrift haltend, ungescheut bekennen, Gott habe 
ein Angesicht, Hände, Finger, Füsse u. s. w. So steht es aus
drücklich in den Schriften und daran kann nicht herumgedeutet 
werden. Ibn Hazm verwirft diese Anschauung in scharfen, schmähen
den W orten; ebenso scharf verwirft er aber auch die Deutungen 
der As'ariten und Mütaziliten, welche in jenen Ausdrücken figür
liche Ausdrucksweise finden. Um nun nach beiden Richtungen 
hin seine zähiritische Anschauung zur Geltung zu bringen, muss 
er seine Zuflucht zum Lexicon nehmen und für jene Worte, welche 
für den oberflächlichen Sinn körperliche Gliedmassen bezeichnen, 
Bedeutungen finden, welche mit der spiritualistisehen Anschauung 
von Gott verträglich sind. Oder aber er deutet die anthropomor- 
phistischen Ausdrücke ganz weg, und betrachtet sie, sich auf den 
Sprachgebrauch berufend, als pleonastische Beigaben. So ist ihm

z. B. &JJI 5 ¿Jjj J o  u . a. m. nichts als pleonastischer Ausdruck

für % während wieder für andere Ausdrücke lexicalische Inter

pretationen gesucht, z. B. für den F u s s ,  Gottes die Be

deutung: Versammlung x c 'u > ,  für F i n g e r ,  die Bedeutung:
G

H ä n d e  ¿Uju Gnade u. a. m. oder grammatische Rechtfertigungen

gegeben werden. W ir haben schon oben (S. 123) ein Beispiel dafür

gesehen, dass Ibn Hazm durch die Geltendmachung des «5UUI xsLto!

schwierige Textstellen für seine eigene theologische Theorie rettet. 
Dafür liefert er auch in diesem Kapitel ein Beispiel. Gott erschafft 
den Adam „ in  s e i n e r  F o r m “ bedeutet nicht dass der Mensch in 
G o t t e s  F o r m  erschaffen worden sei, so dass hieraus folgen könnte, 
dass Gott eine Form habe; sondern Gott erschuf ihn in der Form, 
die er für ihn wählte. A lle Formen gehören (als Besitzer) Gott

xajoiJ ^ ^  oo!» 'iSuXc xIxäj xL)|

bS bi! v—>j>Li y i z  le 

‘ ilAS  fJVÜ. &U| %



an, er wählte unter den vielen in seinem Besitze befindlichen 
Formen eine aus, und prägte sie dem Adam auf. Folgendes ist 
die hierauf bezügliche Hauptstelle in Ibn Hazm’s religionsphilo
sophischem W erk, welche uns zugleich sein Verhältniss zu den 
dogmatischen Schulen klar vorführt:

Bl. 157a:  I

ij, tjv._j._j o —»..i’i-X-s j»L_3

A'ü> Jo>-. j e .  «xlit 20 jL j  Ui! xUi ¿o-» L-,.̂ ¿>1

LLa Xü u i j*Lä _j~j!

A)Ü5 ‘ ¿dil y £ >  <dJ| ¿0>3 c-
*  ** ~ y z  w

J l * j  jdüt

tx£J* ^

^.JLxj xUl ^J5 ¿sJ3 xUt ^
m w  o y w w

^  LuJÜ ^AO ,! *U| U il ¿JjS l5 ^  CJ4̂
Wf w <*-

xlSl a _ j ^Jläj L̂-3* uX-jlJLi J^>3 ¿̂ 3 .̂J Iaj xUi I l̂Xaoäj

i • '^U—5̂  *—4.i j >-AJ
^  - - y o  ~ y * * cj .» i „ ö S  - o.e

^ŵ3 L̂xl-̂ .#WHkyO v3̂— UcLjfcüi uxJt̂ Xjt

Lo i <■—â X—5̂ » {¿y^"

C)\ ^J i K jjXxJi ¿yi ^ y i  0 ^Lk^  L\-i ^  U -iO

^  ^ J -̂S
V« OP » W

-̂5̂ 3 q|  ̂ SLaX/̂  WiAJv̂ ji -̂iwXJ c\)j i

 ̂fc-Ä-J \ ^  Ö wAÄA L«4ŵ

^ O*  ̂ ^ CX̂ * »̂y\

{¿y~̂ *̂ 3 J ' r̂i ‘̂ 3
 ̂oi - ** fl •• t ** ° '   ̂ W

waxâ ü -̂Jl*.j 0l 3̂ -̂̂ *3
_P  ̂  ̂ w P w  *i + J S- £■

oL-j Ä—j( O* ^  ^*"^3 w®,x:2,H -•
W  ̂  ̂ o W

^ 3
o -  w  O  Ä -  - - O -

^  >^,^^-5 Lo ^  O"^
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U j L jlX^ A^äs ! Ä _ i  xül OwC A - i»  xj x  Ŝ Lo >(X i! x j .c
>y £ ~ i- - w -  ̂  o > i o - -

4 xJu »Lj u j u  L j *  x .̂)jij *̂j

Auch vor dem Takdir schrickt Ihn Hazm nicht zurück, wo 
der äussere Wortsinn die Körperlichkeit Gottes ergäbe; so erklärt 
er —  gestützt auf die Autorität des Ahmed b. Hanbal-Stellen

wie z. B. i-L>* „dein Gott kam“ mit folgender restitutio: es

kam der Befehl Gottes ̂ > j  ^  * l > j J)- W ir  sehen, dass Ihn

Hazm in der Erklärung der anthropomorphistischen Stellen des
Koran und der Tradition seinem eigenen Systeme untreu wird 
und an den Ausdrücken der Schrift dieselbe interpretative W illkür 
begeht, die er sonst den Mu'taziliten in schonungslosen Ausdrücken 
zum Vorwurf macht. Angesichts der grossen Anzahl von anthro
pomorphistischen Stellen, die der Koran aufweist, war es in diesem 
Punkte dem Ibn Hazm nicht möglich, jene in dogmatischer Be

1) Bl. 159 a.
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ziehung unbequemen Stellen der Tradition, bei deren Interpretirung 
seine záhiritische Worttreue zu Schanden wird, als unecht oder 
nicht genügend bezeugt zu verwerfen, ein Vorgang, den er sonst, 
wie wir selbst bisher zu wiederholten Malen sehen konnten, als 
ultima l'atio in der Entkräftung der Argumente der Gegner anzu
wenden liebt.

Aber es fehlte dafür auf der Seite der spiritualistischen D og
matiker nicht an Versuchen, anthropomorphistische Ausdrücke aus 
dem Text der Traditionssammlungen zu entfernen. Diese That- 
sache, die aus dem in den Commentaren beigebrachten textkritischen 
Apparate hervorleuchtet, ist für die Geschichte der kanonischen 
Texte des Islam genug wichtig, dass wir dieselbe hier durch einige 
Beispiele beleuchten dürfen:

Kitiib al-tafsir nr. 253 (zu Sure X L V II  v. 27) heisst es:
O -  - - 1 ~ - o - > ~ - - -

O A > i  X-X-A 5 l_.*JLs  ̂ \ J l J i

-.vJi \ -a  \_J (var. „Nachdem Gott die

Schöpfung vollendet hatte, erhob sich die Verwandtenliebe und 
erfasste Gottes L e n d e n g ü r t e l .  Da sprach Gott zu ihr: „Zurück!“ 
Sie aber sprach: „Dies ist der Zufluchtsort dessen, der Deinen 
Schutz sucht vor Treubruch u. s. w.“ Den Spiritualis+en mochte 
„der Lendengürtel Gottes“ anstössig klingen und es geschahen V er
suche, die anstössigen W orte aus dem Texte auszumerzen. Bei 

Al-Kastalani (V I I  p. PaP), wo der apparatus criticus in nicht genug 

zu rühmender Fülle mitgetheilt ist, finden wir denn auch Text- 
recensionen verzeichnet, in denen die anstössigen W orte mit dem

Zeichen „deleátur“ ( J a ¿o  ) überstrichen sind. Im Text des Alm 

Darr fehlen diese Worte gänzlich; Ibn Hagar bemerkt in seinem 

Commentar ^%_;Ls), dass das Object des Verbum

in vielen Eecensionen fehlt ¿^xía ^  bli w;wV=>), obwohl

der Satz ohne dieses Object keinen rechten Sinn giebt; Abü Zejd

las die W orte ^ nicht, obwohl sie in seinem Texte

standen. —  Eine ähnliche Stelle ist Tafsir nr. 264 (zu Sure L  
v. 29). H ier heisst es von der Hölle, dass sie nicht voll wird, 
bis dass Gott s e i n e n  F u s s  auf die Hölle setzt, dann sagt s ie :

Genug, genug! Jas bLs Jwi

J a i  J a s .  Bei Muslim finden wir in der Parallelstelle die W orte:

*JJI un<̂  'n einer anderen Version dieses Traditions

satzes, wo Al-Buchari die W orte w A i  überliefert, liest
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Muslim: ¿ L H . * - !  v_ ĵ ^ qj Al-Kastaläni (ibid. p. H o )

theilt folgende Bemerkung m it: A ji. JaäJ Jul*
m) W

Ji 0 —  ̂ w ä J j^ o  O ” ^
w p

XfiL^Ä-Ju o y ; i ;  Lgj Ich vermuthe, dass schon die

Weglassung des Subjektes und »;*j| bei Al-Buchäri dem

Bestreben zuzuschreiben ist, den anthropomorphistischen Ausdruck 
—  wenn auch nur äusserlich —  in etwas zu massigen. Ibn Fürak

, t > - O
und Ibn Al-Gauzi hielten das W ort für Interpolation oder
Verdrehung von Seiten eines Tradenten.

Auch auf dem Gebiete der Interpretation wurden —  mit 
Ausschluss der allegorischen Auslegung —  auf grammatischer Basis 
Versuche gemacht, anstössige Anthropomorphismen durch die Exe
gese zu mildern. Ein Beispiel hiefür bietet Al-Buchäri, K i t ä b  
a l - z a k ä t  nr. 8. „W er den Werth einer Dattel aus rechtmässigem
Erwerb als Almosen g ie b t .................. fürwahr von dem empfängt
es Gott mit seiner Rechten, und vermehrt es für den Geber, so 
wie einer von euch ein Füllen aufzieht, bis dass jenes Almosen

zur Höhe eines Berges anwächst“ q , ^

*JÜi 0 t_5 *JUt ^

vo Ŝ».—.1.—*  ̂ .j In

einigen Versionen heisst es sogar noch sinnlicher: ^¿ü J,

Die Traditionsgelehrten

und Theologen haben an den sinnlichen Ausdx'iicken in diesem 
Traditionssatz viel herumgedeutet. Man findet bei Al-Damiri I I  

p. Ho s. v. j is  eine interessante Zusammenstellung der betreffen

den Ansichten; uns interessirt hier zumeist jene, nach welcher 

nicht die rechte Hand Gottes, sondern die des Beschenkten 

bedeuten soll: Gott empfangt das Almosen gleichsam durch die 
Hand des Bedürftigen, dem es gespendet w ird ; in dem Augenblicke 
da jener das Almosen empfangt, empfangt es auch Gott. So viel 
textkritische und exegetische W illkür wurde angewendet, um die 
Tradition von dem Vorwurfe des Tagsim zu befreien, welchen die 
Muhammedaner gewöhnlich den Juden und ihren heiligen Schriften 
zur Last zu legen pflegten x).

1) Grätz, M o n a t s s c h r i f t  1880 p. 309 Anm. Vgl. für die obigen 

Stellen Al-Igi M a w ä k i f p .  vvff.
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3.

W ir wiederholen: Ibn Hazm hat den Gedanken der Zähir- 
schule insofern weitergeführt, als er in der D o g m a t i k  des I s l a m  
eine auf diesem Gebiete neue M e t h o d e  zur Geltung bringen 
wollte, die z ä h i r i t i s c h e .  Er hat die Fragen der Glaubenslehre 
nach denselben Gesichtspunkten behandelt und beurtheilt, aus 
welchen die Schule, der er im Fikh angehörte. die Fragen der 
Gesetzwissenschaft betrachtete und behandelte. Die Dogmatik Ibn 
Hazm’s ist ihrer Methode nach eine getreue Consequenz seines 
Fikh. Bis zu seiner Zeit war es nicht versucht worden, eine 
zähiritische Dogmatik aufzubauen.

Aber auch Ibn Hazm ist es nicht gelungen, seine Dogmatik 
innerhalb der Zähirschule zur Geltung zu bringen. Auch nachher 
bleibt die Stellung zu den dogmatischen Streitfragen für die Quali- 
fication eines Theologen als Angehörigen der Zähirschule völlig 
indifferent; auch fernerhin bleibt es einzig und allein die Stellung 
in der G e s e t z w i s s e n s c h a f t  und die Ansicht von den berech
tigten und unberechtigten Quellen der R e c h t s d e d u c t i o n ,  was 
die Zugehörigkeit zur Schule Däwüd al-Zähiri’s bestimmt.

Das Schicksal Ibn Hazm’s und seiner Schriften ist aus der 
Geschichte des Mauren in Spanien genügend bekannt. Der Fana
tismus, die Unversöhnlichkeit, die verletzende Rücksichtslosigkeit, 
die gegen alle Gegenmeinung sich kehrende Verketzerungssucht, 
welche die vorwiegenden Züge des literarischen Bildes unsers Ibn 
Hazm ausmachen, waren nicht geeignet, seinen Bestrebungen Freunde 
und Anhänger aus den gegnerischen Lagern zu erwerben. Die 
Nachwelt hat seine schonungslose literarische Manier und sein 
rücksichtsloses Schmähen der grössten Autoritäten der Vergangen
heit und Gegenwart durch das Sprichwort charakterisirt: „ D a s  
S c h w e r t  d e s  H a g g ä g  u n d  d i e  Z u n g e  de s  I b n  H a z m “ 1).

1) I b n  A l - M u l a k k i n  Bl. 22a s. v. Abu Bekr ibn Fürak erzählt mit 
Berufung auf Ibn Hazm, dass Sultan Mahmud b. Sebuktekin diesen Dogmatiker 
tödten liess wegen seiner Lehre: Muhammed w a r  der Prophet Gottes, ist es

aber in der Gegenwart nicht mehr. <uJ| ^

¿dJt i . Ein Leser, der den Anachronismus bemerkte, 

macht hierzu folgonde Glosse: q Is i b S
O  W  w

W >
 ̂ —-̂~Sl ■ — w - Q.A.JUU _.a_i
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Noch abstossender musste sein schroffer Charakter im Leben und 
in der Wissenschaft auf seine Zeitgenossen wirken. Der vom Osten 
heimkehrende A b u - l - W a l i d  a l - B ä g i ,  während dessen Abwesen
heit vom Vaterlande die wichtigsten Schriften Ibn Hazm’s in Spanien 
erschienen waren und viel von sich reden machten, fand „sehr viel 
Anmuthiges in den Reden Ibn Hazm’s, ausser dem Umstande, dass 
er mit denselben das herrschende Madhab verliess. Es fand sich 
denn auch in Andalus niemand, der sich mit seiner Gelehrsamkeit 
beschäftigte. Die Theologen zogen sich selbst vom polemischen 
Verkehr mit ihm zurück; nur einige Ungelehrte folgten seiner 
Ansicht. Er liess sich auf der Insel Majorca nieder, wo er als 
Oberhaupt einer Schaar von Anhängern lebte, und die Bewohner 
der Insel folgten seinen Lehren“. A l-B äg i, der auch seinerseits 
der wörtlichen Auslegung der Traditionen nicht abhold war *), 
begab sich nun zu Ibn Hazm und widerlegte seine Thesen im 
persönlichen Verkehre2). Auch ein Schüler des Bägi, der im Jahre 
500 gestorbene A b u  B e k r  M u h a m m e d  b. H a j d a r a  verfasste 
eine Widerlegungsschrift gegen den berühmten Zähmten3).

Also die gewaltige Lehre des Ibn Hazm musste, wenn wil
der Darstellung Al-Bägi’s Glauben schenken sollen, aus dem anda- 
lusisehen Festlande, wo sie selbst als der Widerlegung unwerth 
erachtet wurde, flüchten und fern vom theologischen Verkehr auf 
der Insel Majorca ein Scheindasein fristen. Jedoch scheint uns die 
düstere Schilderung, welche Al-Bägi von der gänzlichen Wirkungs
losigkeit der theologischen Bestrebungen Ibn Hazm’s entwirft, über
trieben zu sein. W ir finden einige berühmte Namen unter den 
Vertretern der Zähirschule zu Ibn Hazm’s Zeit und wir können 
voraussetzen, dass es der Einfluss dieses Theologen war, der sie 
ins zähiritische Lager führte. Da finden wir vorerst den grossen 
Traditionsgelehrten Ib n  ‘ A b d  a l - B a r r  A b u  ‘ O m a r  J ü s u f  
a l - N i m r i  aus .Cordova (st. 463) Kadi von Lissabon. Er theilte

1) Er folgerte aus dem Wortlaute der berühmten Hudejbijatradition 
(Nöldeke, Gesch.  des  K o r a n s  S. 8), dass der Prophet des Schreibens kundig 
war. Der fanatische Fakih Abu Bekr Al-Ssi’ig belegte ihn deshalb mit dem 
Beinamen eines Käfir und selbst das ungelehrte Volk stiftete Aufruhr gegen 
den übrigens streng orthodoxen Theologen, der durch sein Zugeständniss an die 
wortgemässe Exegese die Wundorkraft des Propheten, die um so heller strahlt, 
je  weniger Kenntnisse Muhammed selbst ins Prophetenthum mitbrachte, dadurch 
abschwächte, dass er ihn aus der Liste der Analphabeten streichen wollte. 
Bekanntlich macht die orthodoxe Theologie alle Anstrengungen, um durch die

gewaltsame Deutung des Wortes in jener Tradition, den Propheten als

u mmi  zu retten. Um so merkwürdiger musste seine Erleuchtung sein, je 

unwissender er selbst gewesen. Vgl. über die Disputation des Bägi ausser 
Al-Makkari noch Sprenger, M o h a mma d  II p. 398. 2) A l - M a k k a r i  I p. O.O.

3) T a b a k ä t  a l - H u f f ä z  X V  nr. 28 j»;5> ^ j !  ö j .
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die r Sympathien des ersten Stifters der Zähirscliule für den Imäm 
Al-Säfi‘i *). Von seinem W erke A l - t a m h i d  rühmt Ibn Hazm, 
dass es auf dem Gebiete des auf Grundlage der Tradition auf
erbauten Fikh nicht seinesgleichen, geschweige denn besseres gebe 2).

Unter t r a d i t i o n e l l e m  Fikh ( ö o v e r s t e h t  Ibn Hazm

eben sein zähiritisches System der Gesetzwissenschaft; eines seiner

eigenen gesetzwissenschaftlichen Werke führt den T itel ^

sa i 3). Den Terminus selbst finden wir allerdings bereits

in einigen falschen Traditionssätzen4). Ibn ‘Abd al-Barr verliess 
später die Zäliirijja und wurde Mälikit; als Kädi konnte er wohl 
keiner anderen als der herrschenden Schule angehören.

In diese Gruppe gehört auch ein den Lesern des Geschichts
werkes von Al-Makkari sehr geläufiger Name: A b u  ‘A b d  a l l  äh 
b. M u h a m m e d  a l - H u m e j d i  (st. 488), der seine theologische 
Ausbildung den Ibn ‘Abd al-Barr und Ibn Hazm zu verdanken

1) T a b a k ä t  a l - H u f f ä z  X I V  nr. 12. 2) A l - M a k k a r i  II p. IH

‘ u äaXj hl_o| J! NÄi j  bS v_■’wXJ »..?»

3) T a b a k ä t  a l - H u f f ä z  X IV  nr. 15. 4) An diesen, den Gegonsatz
zwischen der gewöhnlichen kijäsfreundlichen und der kijäsfeindlichen, auf pure 
Tradition gegründeten Jurisprudenz bezeichnenden Terminus, finde ich einen 
Anklang in einer Tradition, die wie so vieles Apokryphe an die Abschieds

wallfahrt Muhammeds angelehnt wird. Damals soll der

Prophet unter anderen folgenden (in den Sahihen nicht vorkommendeu) Aus
spruch getlian haben: Alläh möge erglänzen lassen einen Mann, der einen Aus
spruch von mir hört und denselben in sich aufnimmt; denn gar mancher

Träger des Fikh ist kein Vertreter dos Traditionsfikli. xUf

„ywääj x.Ä.5 J.5 L i’uc.fcS (jfJLäx ( T a h d i b  p. 1*1*,

A  1 - Ka s t a l ä  n i , Einleitung p. f ) .  Auch andere Versionen dieses Satzes wurden 

überliefert; und aus denselben können wir eben gegen das Alterthuin des Aus

druckes Verdacht schöpfen, u. A .: u m « L.^1 xU l

\äs| _*._£> 0 \Ä5
OP S*~ }

oder: V_> .  Nur diese letzten Worte allein finden

wir in authentisch anerkannten Traditionen, sie sind entlehnt dem K i t ä b  al -
P ~ w

‘ i lm nr. 9 des Buchäri; vgl. auch: ^ ^ _ X _ j

P
Q.X1 q ../« K i t ä b  a l - m a g ä z i  nr. 77, T a u h i d  nr. 24,

kürzer F i tau  nr. 8.
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hatte. Er pflegte andauernd des Letztem Umgang ’ ) ,  zu dessen 
bedeutendsten Schülern er gezählt wird 2). Er studirte die Werke 
des Ihn Hazm unter des Verfassers eigener Anleitung und erkannte 
auch sein Madhab als das wahre. Oeffentlich mochte er dies aber 
nicht zeigen; es wäre ihm wohl damals in seiner Carrière hinder
lich gewesen.

Solange die Zähirrichtung der Theologen Gunst und Hass 
anheimgestellt war, konnte es ihr nicht gelingen, über die Studir- 
stube einzelner Theologen hinaus Propaganda zu machen. Es wird 
wohl nur eine ganz winzige Gemeinde gewesen sein, die zu dieser 
Zeit noch das Banner Dâwüd al-Zâhirî’s hoch hielt, und selbst 
unter diesen Wenigen hat es Manchen gegeben, der neben seiner 
zähiritischen Privatüberzeugung eine andere officielle Ueberzeugung 
kundthat, die der herrschenden Majorität. W ir werden bald sehen, 
dass zu dieser Zeit die Zähirschule ihre Existenz als Corporation, 
als von den übrigen orthodoxen Madahib selbstständige Schule ein- 
gebüsst hatte, und dass sie in die herrschende malikitische Schule 
aufging. Es ist leicht zu begreifen, dass die Theologen eine Be
strebung, welche die Wunder ihrer casuistischen Spitzfindigkeit 
überflüssig machen wollte, nicht aufkommen Hessen; sie drängten 
sie vielmehr zurück, ignorirten ihre Vertreter und sorgten für die 
Verdunklung ihrer Thätigkeit. Dem Zunftinteresse gegenüber war 
auch der gewaltige Ihn Hazm, sobald er unter die Theologen ging, 
zur Ohnmacht verdammt. In dem auf Ihn Hazm folgenden Jahr
hundert sollte aber der Zahirschule Genugthuung werden für 
ihre bisherigen Niederlagen. W ir sprechen von einer theologischen 
Reform , die nicht von Theologen, sondern von Fürsten geleitet 
ward und dem zähiritischen System den Triumph gönnte, seine 
Principien zu einer A rt Staatsreligion erhoben zu sehen. W ir 
glauben zwar nicht, dass die vorangegangene Thätigkeit Ibn Hazm’s 
und seiner Schüler auf die Entstehung dieser merkwürdigen Reaction 
von directem Einflüsse war; denn der Historiker derselben erwähnt 
weder des Ibn Hazm noch auch seiner Schriften im Rahmen der 
Ereignisse, die seinen Tendenzen zum Siege verhalf. Aber anderer
seits wäre es wieder undenkbar, dass eine so radicale Bewegung, 
wie die, von welcher wir sprechen wollen, ganz ausser Zusammen
hang sei mit ihren historischen Praemissen, mit den Vorgängern, 
die das gleiche Ziel angestrebt. Es war eben wieder die Dogmatik 
Ibn Hazms, welche die in dogmatischer Beziehung auf as'aritischer 
Basis stehende almohadische Bewegung von ihrem zähiritischen 
Vorläufer scheiden musste.

Zur selbstständigen, ja sogar staatlich bevorzugten Richtung 
in der Ausübung des Islam wurde nämlich die Zähirrichtung 
unter dem dritten Herrscher aus der Dynastie der Almohaden in

1) A l - M a k k a r î  I p. . 2) T a b a k â t  a l - H u f f à z  X V  nr. 9.
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Spanien und Nordafrika: A b u  J ü s u f  J a ‘ k ü b  (am Ende des 
V I. Jhderts. d. H.), der eine besondere Vorliebe für Tradition und 
Traditionsgelehrte bethätigte. „Er bekannte sich öffentlich —  so 
erzählt Ib n  a l - A t i r  —  zur Zähirijja und wandte sich von der mäli- 
kitischen Richtung ab *); die Sache der Zähiriten nahm denn auch 
Zu seinen Zeiten einen grossen Aufschwung. Im Magrib waren 
sie durch viele Bekenner vertreten, die man mit Beziehung auf Ibn 
Hazm mit dem Namen H a z m i j  j  a bezeichnete 2) , n u r  w a r e n

d i e s e  in d i e  mä l i k i t i s c l i e  Schul e  a u f g e g a n g e n

KxxJwJa). Zu seinen Zeiten aber erschienen sie wieder selbstständig

und fanden weite Verbreitung. Am Ende seiner Tage jedoch er
langte die säfi‘itische Richtung das Richteramt in einigen Ländern, 
und auch der Fürst neigte zu ihnen“ 3). Aus diesem Berichte ersehen 
wir klar, wie die Zäliirschule nach Ibn Hazm ihre selbstständige 
Bedeutung einbüsste und in die herrschende Schule aufging und 
wie nahe sich noch zu dieser Zeit die Bekenner der Zähirschule 
zur säfi'itischen Richtung fühlten. Am  weitläufigsten jedoch er
zählt uns ein zeitgenössischer Historiker von dem Wesen der Reform 
des Abu Jüsuf Ja'küb. „Zu seinen Zeiten“ so erzählt uns der 
zeitgenössische Historiker der Almohadendynastie „kam die Wissen
schaft der Furu1 zu F a lle ; die Gesetzgelehrten fürchteten sich vor 
dem Herrscher; dieser liess die Bücher der (herrschenden) Schule 
(der Mälikiten) verbrennen, nachdem er aus denselben die Koran- 
und Traditionsstellen ausziehen liess, welche darin angeführt waren... 
Ich selbst war Augenzeuge davon, als man in Fäs ganze Lasten 
von diesen Büchern zusammenbrachte und dieselben dem Feuer 
preisgab. Dieser Herrscher trug den Menschen unter Androhung 
schwerer Strafen auf, die Beschäftigung mit der Wissenschaft des 
Ra’j zu unterlassen; hingegen gab er einigen seiner Hofgelehrten 
den Auftrag, aus den zehn nach Kapiteln geordneten Traditions
werken, nämlich aus den Sähihen des Buchäri und des Muslim, 
aus dem Werke des Tirmidi, aus dem Muwatta’ des Mälik, sowie 
aus den Traditionssammlungen der Abu Däwüd, A l-Nasai, Al- 
Bazzär, Ibn Abi Sejba, Al-Därakutni und Al-Bejhald, eine Gesetz
sammlung über das Gebet und was mit demselben zusammenhängt, 
zu redigiren, ähnlich der die rituelle Reinigung betreffenden Tra
ditionssammlung des Ibn Tumart. Sie leisteten denn auch Folge, 
und veranstalteten die ihnen' aufgetragene Sammlung; der Regent 
selbst dictirte nun dieses W erk seinen Unterthanen, und machte 
ihnen die Erlernung desselben zur Pflicht. Dieses Sammelwerk 
verbreitete sich denn auch im ganzen Magrib, hoch und niedrig 
lernten es auswendig; wer es auswendig wusste, hatte hiefür kost

1) Mit denselben Worten auch Abulfedä IV  p. 174. 2) Vgl. oben
p. 118. 3) I b n  a l - A t i r ,  Kamil X II p. ‘I I .
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bare Belohnung vom Herrscher zu erwarten an Kleidungsstücken 
und sonstigen Werthsachen. Im Ganzen ging das Bestreben dieses 
Herrschers dahin, die Richtung des Mälik aus Magrib mit einem 
Male auszutilgen, und die Menschen dem Zähir in Koran und 
Tradition zuzuführen. Dieselbe Tendenz hatten schon sein Vater 
und sein Ahn im A u ge ; nur dass diese mit derselben nicht otfen 
hervortraten *). Als nämlich Hafiz Abu Bekr b. al-Gadd seine erste 
Audienz bei dem Vater des Ja‘küb nahm, fand er vor ihm das 
W erk des Jünus über das kanonische Gesetz. „Sieh’ nur Abu 
Bekr! —  so redete er den Gelehrten an —  ich betrachte hier 
diese auseinandergehenden Meinungen, welche man in späteren 
Zeiten in Alläh’s Religion aufbrachte; in einer und derselben Frage 
findest du vier und fünf und noch mehr Lehrmeinungen; wo steckt 
nun eigentlich die Wahrheit und an welche der auseinandergehen
den Ansichten müsse sich der Nachbeter halten ? Abu Bekr begann 
hierauf die dem Herrscher auftauchenden Schwierigkeiten zu lösen. 
Er aber unterbrach den Vortrag des Gelehrten mit den Worten: 
„0  Abu Bekr, es giebt nur entweder dies hier —  da deutete er 
auf ein Koranexemplar —  oder dies da —  auf das Traditionswerk 
des Abu Däwüd zu seiner Rechten deutend —  oder das Schwert“ 2). 
In den Zeiten Ja‘kub’s aber trat all dasjenige in die Oelfentlichkeit, 
was zu Zeiten seines Vaters und Grossvaters im Verborgenen 
schwebte“ 3). Al-Damm, der dieses für die Geschichte der Zähir
schule hochwichtige Ereigniss in kurzen Worten ebenfalls mittheilt4), 
setzt hinzu, dass die durch den Almohadenherrscher inaugurirte 
Richtung eifrige Nachfolger fand an den beiden Ih n  D i h j a ,  näm
lich dem Brüderpaare A b u  -1 - Cha11 äb und A b u  *Amr  und an 
M u h j  i a 1 - d i n I  b n ‘ A  r a b i.

Der ältei’e Ihn Dihja ist in der theologischen W elt des Isläm 
namentlich durch die Opposition bekannt geworden, die er einem 
Lieblingsglauben . des orthodoxen Volkes entgegensetzte, welches 
Muhammed trotz seiner eigenen Verwahrung dagegen 5), dem Jesus 
an Wunderübungen nicht gerne nachstehen lassen wollte. Die 
naive Orthodoxie des Isläm wurde von ihren Theologen gern in 
dem Glauben bestärkt, dass Muhammed seine verstoi'benen Eltern 
vom Tode auferweckte, damit sie, die während ihres Lebens Heiden 
waren, das Prophetenthum des Sohnes laut bekennen, um so des 
muslimischen Paradieses theilhaftig werden zu können, dessen sie

1) ‘A b d  a l - M u ’mi n  begünstigte die mälikitische Schule. A l - D a m i r i  I 

p. Pf 1.  2) Eine ähnliche Aeusserung überliefert Abu-l-Hasan al-Gudämi

vom Sultan A b u - l - W a l i d ,  bei M. J. M ü l l e r ,  B e i t r ä g e  zur  Ge s ch i c h t e  

d e r  w e s t l i c h e n  A r a b e r  p. IPa . 3) Al-Marräkosi, K i t ä b  a l - m u ‘ g i b  

ed. Dozy p. P.l— P.t*. 4) H a j a t  a l - h a j w ä n  I p. |öv. 5) Vgl. mein

C u l t o  des  Sa i nt s  cl ioz l os  M u s u l m a n s  p. 3 ff.
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ohne dies Bekenntniss verlustig wären. A l - S u j u t i  verfasste nicht 
weniger als sechs Werke zu Gunsten dieses Glaubens und zur 
W iderlegung der gegnerischen Argumente, welche namentlich auf

den äussern Sinn (^—£>1__£>) der Traditionen !) gegründet, durch

unsern Ib n  D i h j a  vertreten werden2). Dieser andalusische Theo
loge ist besonders als grösser Traditionssammler berühmt, wird 
aber gleichzeitig beschuldigt, viel Unbeglaubigtes in Umlauf gesetzt 
zu haben, vielleicht um dem Zugeständniss des Kijäs auszuweichen 
(s. oben p. 7). Er war, wie es scheint, in der Kritik der Glaub
würdigkeit der Traditionen sehr liberal; Ibn ‘Arabi beanstandete 
z. B. die Richtigkeit eines Traditionssatzes, wogegen Ibn Dihja 
bemerkt: „W ie wunderbar ist es doch, dass Ibn ‘Arabi diesen Satz

in seinem Buche zurückweist, während er

doch bekannter ist als die Morgenröthe“ 3). Er bereiste viele Länder 
um sich in der Traditionswissenschaft zu vervollkommnen; auch 
in der Lugawissenschaft war er als grosse Autorität anerkannt4). 
Nach vielen Reisen nahm er seinen ständigen Aufenthalt in Aegypten, 
wo er als Erzieher des später unter dem Namen Al-Malik al- 
Kämil bekannten Fürsten thätig war, der ihm grösser Ehren tlieil- 
haftig werden liess. A u f den Thron gelangt gründete dieser Fürst 
für seinen Erzieher eine eigene Professur der Traditionswissen
schaft an der neuerrichteten Traditionsschule, durch welche der 
die Wissenschaften hochhaltende Ejjubidenfürst dem durch Nur 
al-din Mahmud al-Zengi in Damaskus gelieferten Muster einer Fach
schule für Haditwissenschaft nachzueifern suchte 5). Diesem Pro* 
tector, der auch als mächtiger Fürst nicht aufhörte, seinem ehe
maligen Lehrer die grössten Ehren zu erweisen6),  widmete der

mi ~
dankbare Gelehrte sein Werk j j ’uXIl ¡*1 j ,  >

eine Synonymik der Benennungen des Weines, in welchem es der 
Verf. allen Voi'gängern zuvorthuend bis zu 190 Namen des ver

1) K i t â b  a l - a g â n i  X V I p. i.1! wird ein Ausspruch Muhammed’s mit- 
getheilt, wonach der tugendhafte Hätim ebenso wie sein eigener Vater und der 
Vater Abraham s in der Hölle seien. 2) Diese Daten sind jetzt zusammen
gestellt im Burda-commentar von dem noch lebenden Sejch der Al-Azharmoschee 

Hasan al-‘Idwi, A l - N a f al l ât  a l - S à d i l i j j a  I p. o1! ft'. (Dieses W erk umfasst
3 Bände, von denen die zwei ersten in Lithographie, der dritte in Typendruck 

erschienen ist; danach ist die Angabe im Wissensch. Jahresber. der 1)MG. 
für 1879 p. 160 Anm. 177 zu corrigiren). 3) A l - D a m i r i  I p. ft^A.

4) Seino Biographie bei Ih n  Ch a 11 i k an  ed. Wüstenf. IV  p. lil nr. 508. T a b a -  

kât  a l - H u f f â z  X V III nr. 16; bei beiden wird nicht angegeben, was A l -

M a k k a r i  I p. öl*o ausdrücklich bemerkt, dass Ibn Dihja v » ^c, - Î 'L j» .

5) A l - M a k r i z i ,  Chitat II p. i^vo. 6) A l - M a k k a r i  II p. 1f .
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abscheuten Getränkes brachte. W ie dankbar er die Wohlthaten 
seines fürstlichen Schülers erkannte, zeigen folgende Worte der

Dedication an denselben: J u i  j.bL*bS! UbSy«
„ w w £

iXAJ-.*■*»*»J ! i

eS-JU-I! ^ iLiJl *JI J^jLäJ! J*>bSI

^ 1 y —+• -s*' A.» ? 1 ^ > V A —̂ ^ !

abLc äJw-jiJ! l.Vcwaw./i J, öOlaaJ I  Jw-x-U-i und so fort in den über

schwenglichsten Ausdrücken des Ruhmes und der Schmeichelei, 
die wir ja  in gelehrten Dedicationen muhammedanischer Schrift
steller an ihre Protectoren und Fürsten so oft finden; besonders
aber das von Dankbarkeit übersprudelnde Lobgedicht, welches
diesen ruhmredigen Worten folgt Als fanatisch orthodoxer 
Muslim, denn dies zu sein bietet die theologische Methode der 
Zähiriten mehr Anlass als irgendwelche andere Richtung des ortho
doxen Islam, hat er auch in diesem lexicalischen Werke keine
Gelegenheit unbenützt vorübergehen lassen, wo er sich als alt- 
gläubigen Muslim documentiren konnte. Besonders wunderlich 
berühren uns seine polemischen Ausfälle gegen Etymologien von 
Weinnamen, die von einer günstigen, wohlwollenden Betrachtung 
dieser „Mutter aller Todsünden“ ausgehen 2) ; er geht oft so weit, 
die Berechtigung von überlieferten Namen des Weines geradezu 
in Abrede zu stellen, wenn diese Namen von dem verabscheuten 
Getränke etwas Vorte ilha ftes aussagen. Der Kürze halber ver
weise ich bloss auf die Artikel in denen er dieses Bestreben be-

thätigt; es sind die A rtikel: .Ä-A-A-JiJl , äj>UI
o  • •• y j  • f • •• *j f •• r _>

0 *>LÜI fL r .Sw>J! , xxaLJ ! . Als Probe des in diesem Buche zu

Tage tretenden Geistes will ich mittheilen, was er bei Gelegenheit

der Benennung sagt, um den Leser mit der allgemeinen

Richtung dieses Verfassers bekannt zu machen. Ibn Dihja behauptet 
nämlich, dieser Name, welcher H u l d  bedeutet, sei von den Misse- 
thätern, welche Gottes Gebote verachten, einem so verächtlichen 
Gegenstände, wie es der Wein ist, beigelegt worden. Er geht

1) Hs chr .  d e r  L e i d e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  Cod. Warner 

nr. 581 Hl. 3b. 2) Ib n  D i h j a  schrieb ausserdem ein Buch:

.> o '  das er in der Synonymik einigemal citirt.

G o l d z i h e r ,  Zähiriten. 12
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sogar so weit, aus purem Fanatismus, den Beinamen des Weines
w O - - -

vom Verbum abzuleiten, nur zu dem Zwecke,

um das abscheuliche Getränk um einen Ehrennamen zu verküi'zen '). 
Mit seinem dogmatischen Bekenntnisse in engem Zusammenhange 
steht jedoch eine gelegentliche schmähende Aeusserung über den 
Mu‘taziliten Al-Nazzäm in einer Anekdote über die Begegnung des 
Dogmatikers mit einem Lastträger, auf welche wir der Kürze halber 
hier nur verweisen können 2).

Dieser Ibn Dihja erlag zuletzt dem Neide seiner Feinde, die 
ihm seinen Ruhm und seine hervorragende Stellung in Aegypten
missgönnten und alles Mögliche daran setzten, ihn als Schwindler 
zu entlarven. Die Bemühungen der Feinde verfingen anfangs nicht 
an der wohlmeinenden Gesinnung des Fürsten. Einem Gelehrten, 
Namens Abu Ishäk Ibrahim Al-Sanlmri, der eigens nach Andalusien 
reiste, um Daten für den Nachweis dessen zu sammeln, dass Ibn 
Dihja nie die Vorträge jener Schejche hörte, deren Schüler zu sein 
er vorgab, gelang es auf Grundlage eines durch alle jene Schejche 
gefertigten Protokolles, die Lügenhaftigkeit des fürstlichen Günst- 
lings documentarisch nachzuweisen; nichtsdestoweniger wurde dieser 
Ankläger auf Befehl des Fürsten gefänglich eingezogen und auf 
einem Esel durch die Stadt geführt, während öffentliche Aus
rufer die Ursachen dieser Bestrafung kundthaten 3) , dann wurde 
er Landes verwiesen. Auch d ie  Anklage Al-Sanhüns, dass Ibn 
Dihja seine Genealogie ganz fälschlich auf den kinderlos verstorbenen 
Kelbiten Dihja und auf Al-Husejn zurückführe 4), blieb von Seiten

1 )  T a n b î h  a l - b a s â ’ i r  1. c. s. v. w iu i i  und .

2) ibid. s. v. £ 5 ;  : —  eS-13 ^  L iy * * «

Ä y i . ) äJlixJi Jw-i ,¿>1

Vgl. den hierauf citirten Vers und den Anlass desselben bei H o u t s m a  1. c. 

p. 82 nach Ibn Ivutejba. 3) j L * —»  vgl. A b u l  Ma h &s i n  II

p. tat*, ult., vgl. ibid. p. 11,, 15. A l-M ubarrad, K ä m i l  p. *̂$*1. Bozy’s 

S u p p l é m e n t  etc. I p. 186 a, 795 a. Il 09 a. I b n  B a t û t a  1 p. 220. Aus 

der vulgären Literatur ‘A n t a r  (Kairo) IX  p. I f f  vgl. ib. X V III p. II u. a. in. 
Vgl. noch Quatremère, M é m o i r e s  g eo g r .  et h i s t o r i q u e s  de  l ’E g y p t e  II 
p. 260. 4) Auf dem Titelblatte des Cod. Warner nr. 581 wird er genannt:

^.¡o A->w JS q lLlLw J
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Al-Malik al-Kämil’s unberücksichtigt. Ein Dichter, Abu-l-Mahäsin 
ihn ‘Onejn bemerkt aus diesem Anlasse mit vernichtender Satire 
gegen die schwindelhafte Stammtafel des problematischen Hof
gelehrten, dass in Bezug auf seine kelbitische Genealogie soviel 
als sicher angenommen wei’den darf, dass wenn er auch nicht von 
K e l b ,  doch wohl von k e l b  (Hund) abstamme, eine Bemerkung, 
bei deren Gelegenheit daran erinnert werden kann, dass in ähnlicher 
Weise die Benennung Ihn al-Kelbi thatsäclilich von dem nicht
arabischen Postmeister (oder Polizeichef) des Clialifen Al-Muta- 
wakkil1), mit Rücksicht darauf gebraucht wird, dass sein Vater den 
Beinamen „W achthun d der Karawanenstation“ führte2). Später 
aber hatte der Sultan selber Gelegenheit, sich von den Schwindeleien 
seines gelehrten Günstlings zu überzeugen; er setzte ihn ab und 
ernannte zu seinem Nachfolger in der Professur an der Traditions
schule seinen Bruder A b u  ‘A m r  ‘ O t m ä n  (st. 634) 3). Auch 
dieser Gelehrte wird unter den Anhängern der Zähirschule genannt; 
näheres über seine gelehrte Wirksamkeit habe ich jedoch nicht in 
Erfahrung bringen können.

W ir kommen wieder darauf zurück, worauf hinzuweisen wir 
bereits oben S. 132 Gelegenheit gefunden, dass für die Zugehörig
keit zur Zähirschule der dogmatische Standpunkt ganz indifferent 
ist. Unabweisbar drängt sich uns diese Thatsache auf, wenn wir 
in Betracht ziehen, dass Anhänger der süfischen Richtung so bequem 
Raum fanden im Rahmen der Zähirschule. Einer der ältesten An
hänger Däwüd’s war der im Jahre 303 verstorbene S ü f i R u w e j m  
b. A h m e d  4). Ich vermuthe, dass dies keine zufällige Erscheinung 
ist; sie ist vielmehr in der eigenthümlichen Anschauung der Süfi’s 
in Betreff des muhammedanischen Religionsgesetzes begründet. Die 
mystisch-theosophische Schule der muhammedanischen Theologie 
verwarf die juristischen Spitzfindigkeiten der Kanonisten, in welchen 
sie die Wissenschaft der Werkheiligkeit erblickt und mit ihrer 
eigenthümlichen Anschauung von dem Werthe und der Bedeutung 
des Gesetzes könnte sich eine peinliche Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten, in einer der vier orthodoxen Fikhschulen, im Gegen

Q -O  WO »3  öLAÜfljl

K_a .:>0 .  Der Titol weist darauf hin, dass I. D.

keine feste Stellung mit Bezug auf eine bestimmte orthodoxe Rechtsschule einnahm.

1) Die betreffende Stelle ist ein interessanter Beleg zu Kremer, Cu l t  Ur

g e s c h i c h t e  I 193 unten. 2) K i t ä b  a l - a g ä n i  IX  p. Pa q .Jv j  » S-

AJ . 3) A l - M a k k a r i  I p. ö l T ,  ö 1*0 ff. II p. 1 f .

4) A b  u - 1-Mal i  äs in II p. Ha .

12*



satz gegen die Schwestern!adahib zur Ausprägung gelangenden Auf
fassung des Gesetzes nicht vereinigen. Da ihnen die gesetzlichen 
Formen nur kleinliche Mittel sind zur Erreichung tieferer religiöser 
Z ie le , so muss ihnen innerhalb des Islam selbst die verschiedene 
A rt der Erfüllung dieser Formen, wie sie in den Madähib fest
gesetzt w ird, völlig gleichgültig sein. Darin liegt nun die V er
werfung des T a k l i d ;  ein negatives Princip, in Bezug auf welches, 
allerdings in verschiedenem Sinne, die Zahiriten mit den Mystikern 
dieselbe Ueberzeugung hegen. Es ist bekannt, wie die mystische 
Schule von den Unterschieden der vier orthodoxen Schulen denkt, 
und wie ihr die trockene, rein formelle Auffassung der Filmwissen
schaft völlig werthlos erscheint*). Und den Unterschied der Madä
hib in der Auffassung des formalen Theiles der Religion muss sie 
geradezu als die der ihrigen am meisten entgegengesetzte theo
logische Richtung ansehen. Im  III. Jhd. hören wir von J a h j a  
b. M u ' ä d  a l - R ä z i  (st. 258) folgende Anrede an die „Gelehrten 
der W e lt“ : Euere Schlösser sind kaisarisch, euere Häuser chos- 
roisch, euere Kleidung tälütisch, euere Fussbekleidung goliathisch, 
euere Gefässe pharaonisch, euere Reitthiere kärünisch, euere Tische 
gähilitisch, e u e r e  t h e o l o g i s c h e n  M a d ä h i b  s a t a n i s c h :  wo 
bleibt nun das Muhammedanische?“ 2) Also geradezu s a t a n i s c h  
werden die Madähib al-fikh genannt! Diese Verwerfung der Madähib- 
unterschiede ist die allgemeine Anschauung der mystischen Schule, 
die in allen ihren Schriften zu klarer Ausprägung gelangt. W ir 
begnügen uns, auf eine der hervorragendesten Autoritäten dieser 
Schule, auf A l - K u s e j r i  hinzuweisen3). A l - S a ‘ r ä n i  hat sein
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1) Noch in nouorer Zott finden wir bei einem mnlikitischen Theologen 

mit ausgeprägter süfischer Färbung folgenden Ausspruch: \-R-&-j q —'®

\ääj >Aä5 *..)►

j  A ß 5 ‘A b d  a l - B ä k i  a l - Z a r k ä n i  II p. Ho (Text). Der

diesen Ausspruch gethan ist selber Jurist. 2) A l - D a m i r i l  p. Töi Lj

X>.Jk.JLb X - J » . _ . * X j*«a.J* Ä_1•• -7 n '-s > i •• r  j-* r

^  v J ' v j i  ./i» ¿v.-o*mE--S *̂_X_>w_j'•!• ,*.X5w&£>W;

NjJlPLs »-. 3) I i i s a l a  (llschr. 

der Universitätsbibliothek in Budapest Nr. II) Bl. 277 a



— 181 —

ganzes theologisches System auf diese Grundanschauung von den 
Madähib gebaut !) ; und auch in seiner hochinteressanten Selbst
biographie hat er an vielen Stellen derselben Anschauung unzwei
deutigen Ausdruck gegeben. Der letztgenannte Theosoph gehört 
übrigens zu jener Gruppe der süfischen Theologen, welche die 
vollkommene Ergründung der kanonischen Gesetzwissenschaft als 
unerlässliche Vorschule des Sufismus bezeichnet, zu dem Zwecke, 
um bei polemischen Anlässen die Waffen aus der Rüstkammer der 
Gegner in erfolgreicher Weise holen zu können. Allerdings bemerkt 
er, dass so geschulte Süfi’s zu seiner Zeit bereits so selten wie 
„rother Schwefel“ geworden waren. Auch daraus, dass Al-Sa‘rani 
die gründliche Kenntniss der Gesetzwissenschaft, bloss zu Zwecken 
der erfolgreichen Parteitaktik fordert, nicht aber wegen des gott
gefälligen Wesens dieser Wissenschaft, können wir ersehen, wie 
tie f der Werth der in den iiechtsschulen geübten Wissenschaft in 
den Augen des rechten Sufi steht, welcher, wie wir bei Al-Kusejr! 
sehen, die „Wissenschaft der Gotteserreichung“ der Wissenschaft 
der „dialektischen Beweisführung“ der kanonischen Theologen, so
wohl der Traditionarier als auch der spekulativen Schule, als dia
metralen Gegensatz gegenüberstellt.

w *

KJU*>ül öiÄ-P 0 —r. KäjLLJI ölX—P s.äJU o L j\Ji

ijäLäJ!* A (■ s-l |*™~5 wxj» Q .—a

JudiJl ■S'-i U-i" f.*'*

^ w _  .v.

1 )  Vgl. oben S. 38. 2) L a t ä ’ i f  a l - m i n a n  Bl. 13b *~4~av.

XAJ.-v.Ji ^  iA x j '  ̂ J \

J i U J i o r  -s • u

J J  g o y iJ ! »  O y s  Lj (j^LxäjS j!
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Eine verwandte Anschauung finden wir in Bezug auf Fikh 
auch bei jenem muhammedanischen Theologen ausgeprägt, der im 
Islam die schönste Vereinigung zwischen formaler Gesetzwissen
schaft und spiritualistischer Vertiefung geschaffen: bei A l - G a z z a l i .  
So wie im III. Jhd. Jahja al-Razi die Fikhgelehrten mit ihren

Madáhib „weltliche Gelehrte“ (L o jJ l ¿LJle) nannte, so zählt auch 

Al-Gazzali die von ihnen betriebene Wissenschaft unter die welt

lichen D i s c i p l i n e n  ( L j j J l  ¡.Jlc). Es ist der Mühe werth, die

W orte zu lesen, in denen Al-Gazzali an einer der kühnsten Stellen 
seines denkwürdigen Buches *) seiner Ansicht über die W erth
schätzung der Fikhwissenschaft Ausdimck verleiht, und seine weit
läufige Auseinandersetzung mit folgenden Schlussworten krönt: „W ie 
könnte man sich denn auch vorstellen, dass die Wissenschft von 
den Gesetzen über Ehescheidung, Eheprocesse, Geschäfte mit anti- 
cipirter Bezahlung der Kaufpreise, Miethverhältnisse, Baarzalilung 
u. a. m. eine Wissenschaft sei, welche für das Jenseits vorbereitet? 
W er diese Dinge studirt, um dadurch Allah näher zu kommen, 
ist geradezu verrückt“. Das theologische Element im Fikh hält 
er für etwas Aceessorisches, ebenso wie etwaige mathematische, 
medicinische, grammatische u. a. m. Momente dieses Studiums, 
welche den Begriff desselben durchaus nicht bestimmen können. 
Diese Qualificirung des F ikh 2) steht allerdings in einem, vielleicht 
auch beabsichtigten, scharfen Gegensätze zu jener Ansicht, dass

das Fikh vorwiegend bezeichnen soll 3). Auch über die

Methode der Gesetzdeduction hat sich Al-Gazzali ausgesprochen: 
„Die Wurzeln der Gesetzwissenschaft —  so sagt er —  sind vier: 
das göttliche Buch, die Sunna des Propheten, der Consensus der 
Gemeinde und die von den Genossen überlieferten Worte und

5̂ Lxs»-! ^ 'l*J ¿JJt ¿Jui pLLi C

3 . «-LiÄJ (j,

^

¿Ji

1) I h j ä  I p. Iv— U .  Damit zu vergleichen ist auch ein Urtheil über 

die Beschäftigung mtt Fikh in dosseiben Verfassers Paraenese: „ 0  K i n d ! “

2) ibid. III p. Ia , wo er in anderem Zusammenhange auf die Klassi- 

ficirung der Wissenschaften zurückkommt, erwähnt er das Fikh nicht ausdrücklich.

3) Vgl. Sachau, Z u r  ä l t e s t e n  Gosch,  d. m u h a mme d .  I l ocht s  p. ! 1.
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Thaten j - Ü ) .  Der Consensus ist eine solche Wurzel,

insofern er auf die Sunna hinweist, er ist also eine Wurzel dritter 
Stufe. In demselben Sinne sind auch die Traditionen der Genossen 
als Wurzel der Gesetzwissenschaft zu betrachten; die Genossen 
nämlich waren Zeugen der Offenbarung und erfassten durch ihre 
Kunde von den das Geoffenbarte begleitenden Umständen Vieles, 
was Andere nicht mit eigenen Augen sehen konnten. Oft umfasst 
der sprachliche Ausdruck nicht Alles, was durch die Kenntniss von 
den eine Thatsache begleitenden Umständen erfasst werden kann. 
Darum haben auch die Gelehrten anbefohlen, dass man sich nach 
den Genossen richte und sich an dasjenige halte, was von ihnen 
überliefert ist“. „ Z w e i g e “ der Gesetzwissenschaft sind jene Dinge, 
welche aus jenen Wurzeln abgeleitet werden können, und zwar 
nicht nach Massgabe ihres wörtlichen Ausdruckes, sondern dadurch, 
dass die Vernunft auf den tieferen Sinn achtet und sich in Folge 
davon das Verständniss erweitert, so zwar dass aus dem aus
gesprochenen W ort etwas unausgesprochen Gebliebenes erschlossen 
wird. Z. B. aus dem Worte der Tradition: „Der Richter möge 
kein Urtheil fällen, wenn er sich im Zustande des Zornes befindet“, 
wird gefo lgert, dass er auch dann kein Urtheil spreche, wenn er 
mit Verdauungsbeschwerden behaftet ist, oder wenn er dem Hunger 
oder krankhaften Schmerzen unterworfen ist“ '). Dies letztere ist 
das, was beim rechten Namen Kijäs genannt wird, und es ist nicht 
wenig merkwürdig, dass Al-Gazzäli, der nur an dieser einen Stelle 
seines Ihjä von den Quellen der muhammedanischen Gesetzdeduction 
handelt, einerseits der Nennung der Analogie aus dem W ege geht, 
und andererseits in der Reihe der primären Quellen (Wurzeln) die 
„Atär der Genossen“ als besondere Nummer behandelt, während sie 
sonst unter Sunna oder Igmä‘ subsumirt zu werden pflegen. Es 
hat den äusseren Anschein, als thäte er dies, um die Vierzahl der 
Usül al-fikh oder Arkän (al-igtihäd) beibehalten zu können, zu 
welchen sonst auch Kijäs gezählt zu werden pflegt. Es kann nicht 
übersehen werden, dass Al-Gazzäli an dieser Stelle von dem gewöhn
lichen W ege der analogistischen Theologen abweicht. Wenn er 
auch die Berechtigung der Analogie den Zähiriten gegenüber an
erkennt, g l e i c h e s  Recht und gleiche Würde mit den traditio
nellen Quellen erkennt er ihr nicht zu. Zum vollen Bewusstsein 
dieses Gegensatzes gelangte er jedoch selbst nicht, oder er besass 
nicht den Muth, denselben consequent zu bekennen. Es ist vielleicht 
eines jener, zur Beförderung des Erfolges seines Werkes geübten 
Zugeständnisse (s. die Einleitung des Ihjä) an das System der 
Fukahä, dass er an einer anderen Stelle die Analogie als eben
bürtiges Element der praktischen Theologie anerkennt. Er thut 
dies in einer, in sein Ihjä eingeschalteten Specialschrift über das

1) I  h j  ä I p. Iö .
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Erlaubtsein der Instrumentalmusik xJLLww«), in deren Ein

leitung er sich in folgender Weise hören lässt: „Die Kenntniss der 

in das Gebiet der Gesetzkunde gehörigen Dinge (o lLt.<£Ji) wird

umfasst durch das klare Textwort und durch Analogien, welche 
aus Textworten gefolgert werden. Unter Ersterem verstehe ich 
dasjenige, worüber sich der Prophet in Worten oder Thaten ge- 
äussert hat; unter Kijás verstehe ich den aus seinen Worten und 
Thaten zu folgernden tiefern Sinn“ 1). Al-Gazzali hat übrigens in 
seiner vielbewegten Theologenlaufbahn in Betreff des Kijás eine 
Wandlung durchgemacht. So wird z. B. berichtet, dass er anfäng
lich jene Form der Analogie, die man K i j á s  a l - t a r d * )  nennt, 
(und wofür die oben S. 41 f. behandelte Materie als Beispiel an
geführt zu, werden pflegt) in Uebereinstimmung mit den chorá- 
sänischen Safi'iten3) als berechtigte Form des Kijás nicht aner
kennen wollte, in einem späteren Werke jedoch die Nothwendigkeit 
der Anerkennung dieser Form des Kijás nachwies 4). —  W ir können

1) I h j ä  II p. a . 2) Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser
Schrift uns auch auf die Erklärung der verschiedenen Formen und Arten 
des Kijäs einzulassen. Das Wichtigste, und darunter auch die Definition des 
Kijäs al-tard im Unterschiede von Kijäs al-‘illa, Kijäs al daläla und Kijäs al 

subha findet der Loser im Dictionary of technical terms etc. p. 111*1.
3) Die säli'itische Schule zerfallt in zwei Ahtheilungen: die c h o r ä -  

s ä n i s c h e ,  die den A b ü  H ä m i d  a l - I s f a r ä ’ ini ,  und die ‘ i r a k i s c h e ,  die 
den K a f f ä l  a l - M a r w a z i  als ihren Imäm anerkennt. Man nennt Gelehrte, 
die als Autoritäten für beide Zweige der säfi‘itischen Schule anerkannt wurden, 
z. B. A l-Naw aw i (s. Vorredo zu Tahdib), Gamal al-din al-Bulkejni u. a. m.

vgl. I b n  a l - M u l a k k i n  Bl. 103b. 4) W a r a k ä t  Bl. 48a ____

 ̂ s—̂  IjF H ^ il-Jl

(cod. ^ ¿ i i )  OJ.

z \JlÜ \<\-&

0.-^3 wlÄAoJi bS vXUS

W  ̂ Of vv
v\_j Uo bJt K-JLx. ulJ\

Jl o Laöj! bSi iüjd!
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aus der oben angeführten Stelle des Ihjä mindestens d i e That- 
sache folgern, dass Al-Gazzäli in jener Epoche seiner theologischen 
Thätigkeit, in welcher er die ihn durchdringende theosophische 
Neigung mit der Wissenschaft der Fukahä zu vereinigen bestrebt 
war, das Kijas der Letzteren nicht so leichthin den traditionellen 
Quellen des Gesetzes gleichstellen mochte.

Es musste aus den vorangehenden Auseindersetzungen klar 
werden, dass die Grundlehren der Zähirschule auf die Anhänger 
der Theosophie nicht gewöhnliche Anziehungskraft ausübten. Zu 
den muhammedanischen Theologen, welche sich unter dem Einflüsse 
der während der Almohadenherrschaft zur staatlichen Geltung 
gelangten Zähirrichtung im Fikh anschlossen, wird auch der be
rühmte Mystiker M u h j i  a l - d i n  I b n  ‘A r a b i  (st. 638) gezählt. 
Ibn Arabi war „ein Z ä h i r i  in Betreff des rituellen Theiles der 
Religion, ein B ä t i n 1 in Bezug auf die Glaubenslehre“ *). Sehr 
interessant ist bezüglich der zähiritischen Anschauung dieses My
stikers folgende Notiz. In seinem Werke „ F u t u h ä t “ spricht er 
unter anderen auch von der Ankunft des M a h d i ,  ihre Vorzeichen 
und die dieselbe begleitenden Ereignisse. Al-Mahdi soll bekannt
lich die mit Unrecht erfüllte W elt wieder mit Recht erfüllen und 
Gericht halten über die ganze Menschheit. Nun stellt sich dies 
der zähiritische Mystiker in folgender Weise vor. „Er wird nach 
der d u r c h  das  R a ’ j  n i c h t  g e t r ü b t e n  R e l i g i o n  urtheilen, 
und in dem grössten Theile seiner Urtheile den Schulmeinungen 
der Gelehrten widersprechen“ 2). An einer anderen Stelle dieses 
Werkes sagt er wieder vom Mahdi: „Die Worte der Tradition: 
„Der Mahdi folgt meiner Spur, so dass er nicht irrt“ , beweisen, 
dass er der muhammedanischen Tradition folgt und nichts Un
traditionelles ü b t .......... und dass ihm die Anwendung der A n a 
l o g i e  u n t e r s a g t  i s t ,  wenn klare göttliche Aussprüche vor
handen sind, dre er durch den Engel der Inspiration erhält, so wie 
nach der Ansicht mancher Gottesgelehrten die Anwendung der 
Analogie überhaupt allen Gottesgläubigen verboten ist“ 3). Also 
auch Al-Mahdi selbst ist Zähiri. Ibn ‘Arabi studirte übrigens —  
wie Al-Makkari berichtet —  die Werke des Ibn Hazm, die er auch 
in seiner Igäza aufzählt. Er war es auch, der einen Auszug aus

dem dreissig Bände fassenden Werke des Ibn Hazm

1 ) A l -M a k k a r i  I p. ö^v, ibid. p. ö4!1! 

o|jlÄÄ£^5l ,3 o l o L o J l . 2) citirt bei A l-‘Idwi, Com -

m e n ta r  z u r  B u r d a  I p. U f

p l J Iä JI J ,. 3)ftibid. p. Ia ö .
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unter dem Titel J jlJI O üü '  redigirte !). Der Codex, den die

herzogl. Gothaer Bibliothek von Ibn Hazm’s Abhandlung über die 
Nichtigkeit des Kijäs und des Ra’j  etc. besitzt, wird auf die Ueber- 
lieferung Ibn ‘Arabi’s zurückgeführt, dem wir also die Erhaltung 
dieses zusammenfassenden Grundwerkes über die Principien der 
Zähirschule verdanken. In der Einführung dieses, Werkchens er
zählt er folgenden Traum : Ich sah mich im Dorfe Saraf bei Sevilla, 
dort sah ich eine Fläche, aus welcher eine Anhöhe hervorragte. 
Au f dieser Anhöhe.stand der Prophet, und ihm entgegen kam ein 
Mann, den ich nicht kannte; die beiden umarmten sich so fest, 
dass sie in einander aufzugehen und zu einer Person zu werden 
schienen. Grösser Lichtglanz verbarg sie vor den Augen der 
Menschen. „Möchte ich doch wissen“ dachte ich „wer dieser fremde 
Mann sei?“ Da hörte ich sagen: „Dies ist der Traditionsgelehrte 
‘A li ibn Hazm“. „ 8 0  gross ist also —  dachte ich, nachdem ich 
erwacht war —  der Werth der Tradition“. Ich hörte vordem 
nie den Namen Ibn Hazm’s. Einer meiner Sejche den ich darüber 
befragte, theilte mir mit, dass dieser Mann eine Capacität auf dem 
Gebiete der Traditionswissenschaft sei“. So wurde denn der 
eifrige Verfechter der Zähirschule, den seine Zeitgenossen ver
ketzerten und verpönten, durch den grössten Mystiker einer spätem 
Zeit, der auch selbst Zähiri gewesen, mit dem Nimbus der Wunder
legende geschmückt2). A lle diese Daten beleuchten zur Genüge 
die Thatsache, dass der grosse Theosoph in der Gesetzkunde den 
Lehrmeinungen der Zähiriten anhing. Es ist in diesem Zusammen
hänge nicht befremdend zu erfahren, dass Ibn ‘Arabi mit directem 
Isnäd selbst von Abu Hanifa Aussprüche überlieferte, welche diese 
Lehrmeinung unterstützen und in welchen das Raj verpönt wird 3).

Im selben Jahre wie Ibn ‘Arabi starb noch ein anderer, in 
vielen Beziehungen merkwürdiger Anhänger der Zähirschule in 
Andalusien, A b u - l - ‘Ab bä s  A h m e d  b. Mu h a mme d  a l - Oma wi

I b n  a l - R ü m i j j a  aus Sevilla. Er wird bald 4), bald

LJw-ioul 5) beigenannt; beides wegen seiner ausgezeichneten Kennt-

niss in der Botanik, von welcher Al-Makkari Proben mittheilt. 
Dieser Botaniker war ein ebenso ausgezeichneter Traditionskenner 
und in der Theologie folgte er dem Ibn Hazm, dessen fanatischer

Anhänger er war. Er erhielt dafür auch den Namen .

1) Hei A l - S a ‘ rä n i I p. werden beido Werke unter den von A l-8a‘räni
durchstudirten Werken genannt. 2) A r a b . H sc lir . d e r  h e rz o g l. B i b l i o 
th e k  in  G o t h a  Nr. 640 Bl. 1 a. 3) D ic t io n a r y  o f t e c h n ic a l  te rm s

(s.v. I, 5 v .u . 4) T a b a k ä t  a l - H u f f ä z  X V III nr. 18.

5) A l -M a k k a r x  I p. av I .
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4.

Die Zeit zwischen dem V I.— VII. Jhd. scheint nun auch die 
Blüthezeit der Zähirschule in Andalusien gewesen zu sein. Ueber 
ihre Stellung in anderen Ländern in diesem Zeiträume *) fehlt uns 
jede Nachricht. Auch in Andalusien schwindet mit den Almohaden 
die Macht und der Einfluss des zähiritischen Systems. W ir hören 
weiter nur noch von einzelnen Gelehrten, die der Záhirschule an
gehörten. Da finden wir den im Jahre 659 gestorbenen berühmten 
Gelehrten des Magrib A b ü  B e  k r  ib n  S e j j i d  a l - n ä s  aus 
Sevilla, Prediger in Tünis, der als Záhiri bezeichnet wird 2). W ir 
besitzen von ihm eine Biographie des Propheten, in welcher Ibn 
Hazm häufig angeführt wird. Es werden wohl in jenem Werke 
Materialien für die Záhirijja zu finden sein, durch welche unsere 
Darstellung ergänzt werden könnte. Dann wird der im J. 745 
verstorbene A t i r  a l - d i n  A b u  H a j  j  an genannt, der wieder 
seinerseits andere zähiritische Zeitgenossen aufzählt, denen er be- 
gegnete: A b u - 1  ‘ A b b á s  A h m e d  A l - A n  s á r i  aus Sevilla der 
Ascet und A b u -1- f ad  1 M u h a m m e d  A l - F i h r i  aus Santa 
M aria3). Was Abü Hajjän’s Traditionstreue und sein záhiri tisch es 
Bekenntniss anbelangt, dem er übrigens in späteren Jahren zu 
Gunsten der säfi‘itischen Richtung entsagte, so enthält seine bei 
Al-Makkari mitgetheilte Biographie mehrere Momente, die mit den
selben in engem Zusammenhange stehen und seine theologische 
Richtung in interessanter Weise beleuchten. So sagt z. B. Abü 
Hajjän in einem Gedichtchen 4) :
„Würde ich nicht drei Dinge lieben, so wünschte ich nicht unter die Lobenden 

gezählt zu werden“

und unter diesen Dingen:

„Mein Festhalten an dem Hadit, während die Menschen die Sunna des Aus
erwählten vergessen haben und dem Ra’j folgen;

„Wirst du denn verlassen den klaren Text (nass) der vom Propheten herrührt, 
und wirst der Führung eines gewöhnlichen Menschen folgen ? Fürwahr 
(wenn du dies thuest) so tauschest du Irreleitung für Rechtleitung ein“.

W er erkennt hier nicht das ewige Caeterum censeo der Zähi- 
riten? Seine Vorliebe für die Tradition drückt Abu Hajjän auch 
in einem Lobgedicht auf Al-Buchäri aus:

„Ist etwa die Religion —  so sagt er in diesem Lobgedicht —  etwas an

1) Der Andalusier A b u  ‘A m i r  M u h am m ed  b. S a 'd ü n  A l - ‘A b d a r i

st. 154 war X j.P L ä II  __2..Ä.S* ,-y^. Dieser lebte nicht•v “ O ••
in seiner Heimath, sondern in Bagdad (Tab. Huff. X V  nr. 40). Desgleichen
lebte der aus Granada stammende Traditionsgelehrte Abvi ‘A b d a l la h  A l -
B a j j ä s i ,  dessen Hinneigung zur Záhirijja hervorgehoben wird, in Aegypten
(st. in Kairo 703) A l -M a k k a r i  I p. ö . . . 2) Tab. Huff. X IX  nr. 4.

3) A l-M a k k . ib. p. a ^ v . 4) ibid. p. A f l ,
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deres, als was uns dio Grossen überliefert, welche die traditionellen Aussprücho 
überbrachten von dem dessen Inneres voller Anmuth (dem Propheten)?“ u. s. w .')

Und in seinem Testament warnt er unter anderen vor der 
Speculation über das Wesen Gottes und seiner Attribute und an
deren Dingen, welche das Untersuchungsgebiet der As'ariten und 
Mu‘taziliten bilden 2).

Ibn Hagar al-‘Askalän!, der in seinem Werke über die B io
graphien berühmter Muhammedaner des V II. Jhdertes. auch diesem 
hervorragenden Vertreter der muhammedanischen Wissenschaft in 
jener Zeit einen besondern Artikel widmet, sagt von ihm: e r  s e i 
Z ä h i r i  g e w e s e n  s o g a r  in d e r  G r a m m a t i k 3). Man könnte 
leicht verleitet werden, diese Aesserung dahin zu deuten, dass Abü 
Hajjan in seiner Auffassung und Behandlung der Grammatik sich 
von der zu seinerZeit bereits in Schwung gekommenen s p r a c h -  
p h i l o s o p h i s c h e n  Behandlungsweise der Grammatik4) fern hielt, 
die unter anderen auch sein Zeitgenosse Husejn b. Muhammed 
Al-Kurtubi betrieb 5). Ich halte jedoch folgende Auffassung des 
angeführten Urtheils für wahrscheinlicher. So wie die Zähiriten 
ihr Fikh auf die überkommenen Traditionssammlungen gründeten, 
so arbeitete Abü Hajjan auch für die Wiederherstellung der aus
schliesslichen Autorität der überkommen Grundwerke der Gram
matik : namentlich des Buches von Sibawejlii und Ibn Mälik. Es 
wird uns thatsäclilich die Nachricht mitgetheilt, dass Abü Hajjan 
für die Werke des Letztem  Propaganda machte, die dunkeln 
Stellen in denselben erläuterte, dafür aber das grammatische W erk 
des Ibn Hägib mit der Aeusserung verwarf: Dies ist Grammatik

der Juristen Er trug seinen Schülern nie ein anderes

grammatisches Werk vor als das Grundwerk Sibawejhi’s oder das 
Tashil des Ibn M älik (i). Seine Verehrung für erstem ist beson
ders noch aus folgender Episode seiner Biographie ersichtlich. Abü 
Hajjan hatte grosse Verehrung für T a k i  a l - d i n  I b n T e j m i j j a ,  
der merkwürdigsten Erscheinung im Islam des V III. Jhderts7). 
Um die Person und die Lehren dieses Hanbaliten dreht sich in

1) A l -M a k k a r i  1 p. aöI* v. 4. 2) ibid. p. A fA . 3) H s c h r .

d o r  K a is . H o f b i b l i o t h e k  in W ie n ,  Mixt. nr. 245 Bd. I Bl. 1 0 1 b

,3 . 4) Vgl. meine Nachweise in der

Z D M G . Bd. X X X I (1877) p. 545— 49. 5) A l - ‘A s k a lä n i  1 Bl. 341b

AüwAAji  ̂ i  ̂ ^
II " £• * >

6) A l -M a k k a r i  I p. aPa . 7) Vgl. einiges aus der Literatur bei Stein

schneider, P o le m is c h e  und a p o lo g e t i s c h e  L i t e r a t u r  p. 33— 34.
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Syrien und Aegypten die gesammte theologische Bewegung seiner 
Zeit, in der sein Name gewissermassen das Losungswort, der theo
logischen Parteien ward. Keiner bestimmten Lehrmeinung an
gehörend, war er so zu sagen Muhammedaner „auf eigene Faust“. 
Sein Zeitgenosse, der Reisende Ibn Batüta, der uns eine kurze 
Biographie dieses Gelehrten mittheilt, charakterisirt ihn sehr bündig 
mit den W orten : „er war ein bedeutender Mann, konnte über die 
verschiedensten Wissensgebiete sprechen, nur hatte er einen Sparren 
im Kopfe“ *). Neben vielem Baroken, was er lehrte, flösst er uns 
auch Achtung ein für seine ethische Auffassung der Ehe; er hatte 

den Muth, das abscheuliche Institut des nach der drei

maligen Ehescheidung in einer eigenen Schrift zu verdammen2). 
Unter den im Sinne der muhammedanischen Orthodoxie sonder
baren Lehren, die er verkündete, hebe ich besonders einige hervor: 
Er missbilligte es, den Propheten in der Noth anzurufen3) und 
verbot die Wallfahrt zum Grabe des Propheten4). In rücksichts
los unehrerbietiger Weise soll er von den ersten Chalifen geredet 
haben, wie er überhaupt in seinen öffentlichen Vorträgen grossen 
und kleinen, alten und modernen Gelehrten 5) an den Leib rückte. 
‘ Omar zieh er des Fehlers, von ‘A li sagte er, dass er in 17 Fragen 
irrige Entscheidungen traf; ebenso frei und rücksichtslos sprach 
er sich über die übrigen Chalifen aus. Al-Gazzäli und die übrigen 
As‘ariten beschimpfte er —  diese Freiheit hätte ihm bald das 
Leben gekostet —  und über Ibn A rab i schüttete er wie über die 
Mystiker überhaupt Schmähungen aus °). In dogmatischer Beziehung 
lehrte er das Tagsim , die wörtliche Interpretirung der anthro- 
pomorphistischen Stellen des Koran und der Tradition, und hörte 
nicht auf, dieselbe zu bekennen, selbst nachdem er vor eine In 
quisition gestellt, einen protokollarischen W iderruf seiner Lehren 
unterfertigt hatte 7). In einer seiner Predigten citirte er aus der

1) Ib n  B a t ü t a ,  Voyagcs I p. 215. 2) H sch r. d e r  L e i d e n e r
U n iv e r s it ä t s b ib i .  Warner nr. 511. Catalogus Bd. IV  p. 134. Vgl. die

P .P
Tradition bei A l - D a m l r i  I p. l*«v J l j  j —i~—

¿ Jt aJ 3) A 1 - ‘ A  s k a -
,__ > v.

lA n i Bl. 79 a ^  j l s  n j ! . 4) A l -K a s t a l i ln i  II

p. j,—*—5 vy—

n J».P.; »31. 5) wenn ich die Worte in dem

schlechten Codex den ich benütze in emendiren darf.

6)  A l - ‘A s k a lä n i  Bl. 83a f. 7)  ibid. Bl. 84a
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Tradition einen Text, in welchem die W orte Vorkommen, dass 
„ G o t t  v o n  s e i n e m  T h r o n e  h e r a b g e s t i e g e n “. Als er 
diese Worte las, stieg er einige Stufen der Kanzel herab und

sagte: so w ie  ic h  h i e r  h e r a b s t e i g e  (L\ <$ Im

Fikh hielt er sich an keine der orthodoxen Secten, in deren Lehren 
er grössere Gelehrsamkeit besass, als die gelehrtesten Vertreter 
jedes einzelnen Madhab; er nahm das Recht des Igtihäd für sich 
voll in Anspruch^ und deducirte seine Urtheile zumeist aus den 
Traditionen und A tä r2) ;  Z á h i r i t  war er aber nicht, denn es wird 
ausdrücklich hervorgehoben, dass er das Kijás anerkannte3). Er 
war unversöhnlicher Feind der aristotelischen Philosophie. In einer

gegen die letztere gerichteten Streitschrift (J, ^ U j^I J>J>I

O jJ l), aus welcher Al-Sujüti einen Auszug

verfertigte, sagt er unter anderen: „Diese Philosophen gehören in 
Lehre und Leben zu den niederträchtigsten Menschen. Die un
gläubigen Juden und Christen sind ihnen vorzuziehen; die gesammte 
Philosophie steht nicht auf der Stufe der Juden und Christen, 
nach vollbrachter Fälschung ihrer Religionsschriften, geschweige

j o  X_U O'wÄAO 20>-j.j|j

o ! 3  , 3 ^ ä j  ¿ULj p j j j  j.L^vo- '̂1 wo L i >  j.uwJübSi.

jdÜ I. —  Der Widerruf Bl. 79 a.

1) Ih n  B a t f ita  I p. 217. 2) Diese Thatsache wird einige Dutzend-

male constatirt in der Apologie für Ihn Tejmijja q-aS  ̂ iXs- ^5LJ! oJ|

yjJs j.^Lw’bSI ^~*r^ O -'4 O 1 *I s c l i r ' (* or K ön . B i b l i o 

th ek  in  B e r l in ,  Wetzstein I nr. 157, welche die Aussprüche berühmter Zeit

genossen über Ihn Tejmijja enthält; z. B. A l -D a h a b i  Bl. 17 b *3

KÄaw.j| Js_fi_i* sAac Jwl j»Lä J_J 0 ,*JtvS

(*-J j y Ä * ,  Ow^lXävC» LgJ „ _ X _ ;> I *  K^äJLsJl KäjjJoJl»
w y

o  * w./ .Ä-c.

UsLxi j*LXvJ|̂   ̂ wixix. %$*

55» ^ U » ,  io-Ax: 3) A l - ‘A s k a lä n i  Bl. 81b lM| jü U•> •• -v • O j • &,

• H '  0 ^ 5
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denn dass sie an ihre Stufe vor dieser Fälschung nicht hinanreicht“ *). 
Dieser und anderer Lehrmeinungen wegen musste er sehr oft im 
Kerker büssen und von Seiten der officiellen Theologen Verfolgung 
und Beunruhigung über sich ergehen lassen. Sowohl während 
seines Lebens als auch nach seinem Tode fand er aber auch eine 
nicht unbeträchtliche Zahl grösser Verehrer unter den Hanbaliten 
und anderen Muhammedanern. Während ihn die eine Partei, wegen 
seiner Opposition gegen die Religionsphilosophie des As‘ari und 
wegen seiner Unabhängigkeit von den orthodoxen Rechtsscliul^n 
mit dem Namen eines Ketzers belegt, der den Consensus verlasse 

-- . haben ihn andere der höchsten Ehren

würdig gehalten und ihn den grössten Muhammedaner seiner Zeit 
genannt2). Zu seinen Verehrern nun zählte auch unser Abü Hajjän, 
welcher den Ibn Tejm ijja in Aegypten kennen lernte. Welch hohe 
Meinung er von dem vielangefeindeten Manne hatte, beweist ein 
Lobgedicht auf ihn, das er einst vor einer gelehrten Versammlung 
improvisirte, die sich um Ibn Tejm ijja schaarte3):
„Als wir zu Taki al-din kamen, da trat uns entgegen ein Mann, der die 

Menschen auf Allah’s Wege ruft, ein Einziger ohne Fehl;
„Auf seinem Antlitz prägt sich der Charakter derjenigen aus, welche die Ge

nossen des Besten der Geschöpfe waren, ein Licht das den Mond überstrahlt; 
„Ein Gelehrter, durch welchen sich seine Zeitgenossen in Fröhlichkeit kleiden 

können; ein Meer, dessen Fluthen Porlen auswerfen;
„Ibn Tejmijja nimmt in der Beschützung unserer Religion die Stelle des Herrn 

aus dem Stamme Tejm ein, als sich ihm die Modar widersetzten;
„Er brachte die Wahrheit zum Vorschein, als ihre Spuren verwischt zu werden 

begannen; er löschte das Feuer des Schlechten aus, als dessen Funken zu 
Hiegen begannen;

„Vordem sprachen wir von einem Gelehrten, der da erstehen soll; und siehe 
d a ! Du bist der Imam, dessen alle harrten.“

Ibn Regeb sagt in seinem Kitäb al-tabakät, dass dies die 
meisterhafteste poetische Leistung Abü Hajjän’s s e i4). Bald aber

1 ) I ls c h r . d e r  L  ei d en e r  U n iv e r s i t ä t s b ib l io t h e k ,  Warner nr. 474. 
Bl. 35 b des Sujüti’schen Auszuges. Dort wird auch von Al-Kusejri folgendes 
Gedicht gegen die Philosophie (besonders des Ibn Sinä) angeführt:

'wJLü Q"^ L..1 «s
y y

».¿.wji ¡¿y-'9 '__________________L—j vü̂ kIs »

U lS  LiLgXw!

■ ®  ̂  ̂  ̂‘ i  ̂ w r i***J ^ Li- L. ̂ *

2) A l -M a k r i z i ,  Chitat II p. t^ol. 3) A l -M a k k a r i  I p. aöv .

4) A l - r a d d  a l -w ä f i r  Bl. 33b LjLo I Jsäj q W'5 ” ^->1 q I

V
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schlug diese hohe Verehrung in das Gegentlieil um. Abu Hajjän 
der ein Gegner des Tagsim war, musste sich von Ibn Tejm ijja

abwenden, der in seinem Buche Über den „Gottesthron“

ui-jiJl) Ansichten lehrte, die in Abu Hajjän’s Augen nicht als

rechtgläubige bestehen konnten]). Diesen Bruch vollführte Abu 
Hajjän vor dem Jahre 737;  denn wir hören, dass als er sich in 
diesem Jahre in Mekka zur religiösen Pilgerfahrt einfand, ein
gewisser Muhammed b. al-Muhihb die Gedichte Abu Hajjän’s aus 
seinem eigenen Munde kennen lernen w ollte , der Dichter die
Recitirung des Lobgedichts auf Ibn Tejmijja immer aufschob und 
dasselbe endlich am Schluss seiner übrigen poetischen Productionen 
unter grossen Entschuldigungen darüber vorbrachte, dass er dieses 
Gedichtes an einem solch heiligen Orte erwähne 2). Bei Al- 
‘Askaläni finden wir sogar den Bericht, dass Abu Hajjän dieses

Lobgedicht mit den Worten ablehnte: LplioXCO JOS

j a.5"<3! „Ich habe dies Gedicht aus meinem Diwän getilgt,

und mag ihn nicht mehr zu Gutem erwähnen“. Es wird aber 
noch ein anderer Grund dafür angeführt, dass Abu Hajjän dem 
früher so hoch verehrten Meister seine Achtung entzog, und dieser 
Grund ist es eben, den ich für sein Verhältniss zu Sibawejhi’s
Buch als charakteristisch anführen will. Abu Hajjän —  so wird 
uns in der Apologie Ibn Tejmijja’s, erzählt —  besprach mit letzterem 
eine grammatische Frage. Der Sejch I. T. widersprach dem Abu 
Hajjän und forderte von ihm den Beweis seiner Behauptung. Abu 
Hajjän berief sich auf Sibawejhi. „Sibawejhi schwatzt hier; ist 
denn Sib. der Prophet der Grammatik den Gott gesendet, damit 
er dieselbe verkünde, so dass wir ihn als unfehlbar betrachten 
müssen? Sibawejhi hat bezüglich des Korans an 80 Stellen geirrt, 
die weder du noch er versteht“ a). In diesen oder ähnlichen 
Ausdrücken soll sich Ibn Tejmijja geäussert haben. „E r war 
ein unerschrockener, und in Sachen der Wahrheit rücksichtsloser 
Mensch“ 4). Diese Aeusserung hat nun den Bruch zwischen Abu

1) A l -M a k k a r i  I Hl. a11 , 11. 2) A l - r a d d  a l - w a f i r  Hl. 33b.
V» «% W P

3) ^ j X—J X—j i  J XJ \J r^ Ä J

O —i! q L-äJI ^  ^"¿>1 XJ
£

^  ^3  • In der entsprechenden Stelle bei A l-‘Asknlani ho isst es ¿1.

£  V . Dies Kitäb .scheint der Abschreiber des Al-radd

al-wätir auf den Koran verstanden zu haben; es bezieht sich aber wohl auf das 
K it  ab  des Sibaw. 4) A l - r a d d  a l - w a f i r  HI. 34 a vgl. A l -M a k k a r i
p. aöv s. v. u. ganz kurz. A l - ‘A s k a lä n i  Bl. 82b.
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Hajjän und Ibn Te.jm. hervorgerufen; ersterer betrachtete sie als 

„eine Sünde, die nie verziehen werden kann“ ^
- fj 5

A l- ‘Askaläni hätte keine schärfere und treffendere Cha

rakteristik der Stellung Abu Hajjän’s zur grammatischen Literatur 
geben können, als indem er sagt, dass A. H. auch in der Grammatik 
Zähiri war, d. li. die alten Autoritäten der Grammatik, namentlich 
Sibawejhi als unverletzliche Grundlagen betrachtete, ebenso wie 
es die Haditsammlungen in der Religionswissenschaft sind.

5.

Mit Abu Hajjän sind wir ins V III. Jhd. der muhammedanischen 
Zeitrechnung herabgelangt. In Spanien war zu jener Zeit ein den 
Zähiriten durchaus ungünstiger theologischer Geist zur Herrschaft 
gelangt. W ie man in den machthabenden Kreisen die wortgetreue, 
dem Usus entgegengesetzte Befolgung der Tradition behandelte, 
wird am besten durch folgende Mittheilung charakterisirt. Ein 
zähiritischer Gelehrter A h m e d  b. S ä b i r  A b u  G a ‘ f a r  a l - Ke j s i  
hielt sich nach zähiritischer Weise an einige von ihm als authentisch 
anerkannte Traditionssätze, indem er entgegen dem orthodoxen 
Usus, der dies ohne Zweifel aus tieferen theologischen Gründen 
untersagtx) , beim obligatorischen Gebete die Hand nach oben 
zu erheben pflegte. Der Sultan, dem dies belichtet wurde, drohte 
dem zähiritischen Gelehrten, ihm die Hand abhauen zu lassen, 
wenn er dieselbe beim Gebet zu erheben fortführe. Da sagte 
Ahmed: „Ein Klima, in welchem die Sunna des Propheten ge- 
tödtet wird, so sehr, dass man den, der sie befolgt mit A b 
hauen der Hände bedroht, ist würdig, dass man aus demselben 
auswandere“. Er verliess denn auch Andalusien für Aegypten 
kurz nach dem Jahre 700 2).

Kurze Zeit nachher, noch immer im V III. Jhd.3), kann der 
grosse Historiker Ibn Chaldün constatiren, dass die Richtung der 
Ahl-al-Zähir mit dem Verschwinden ihrer Imäme und in Folge

der Missbilligung der öffentlichen Meinung des Isläm ( j

gegenüber dieser theologischen Richtung, zur Zeit ganz aufgehört 
habe, und dass dieselbe nur mehr in Büchern vorhanden sei, aus

1) Vgl. über diese Frage meine Nachweise in G r  ä t z ’ M o n a t s s c h r ift  

Jah rg . 1880 p. 313. 2) A l - M a k k a r i  I p. 1.1. Man vgl. zu

noch die Lehre des Al.tmod b. Sajjär (st. 268) T a h d ib  p. | fv . 3) Aus
dem VIII. Jhd. linden wir noch die Notiz, dass ein gewisser I b n  H isä m  
A h m ed  b. I s m a ‘ i l  A l - Z ä h i r i  ein Fetwa gegen den Sultan erlassen habe; 
unter seinen Anhängern wird A b u - l - F a d l  S u le jm ä n  a l -M u k a d d a s i  a l-  
J ä s ü f i  a l - D im i s k i  genannt, der zugleich zu Ibn Tejmijja’s Kreis gehörte 
(st. 723) A l - r a d d  a l - w ä f i r  Bl. 52a.

G o ld z ih e r ,  Zähiriten. 13
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welchen sie allenfalls, wie ein Denkmal alter Zeit, studirt werden 
könne. Würde aber jemand durch dieses todte Studium angeregt., 
sich die Lehrsätze der Zähirschule aneignen wollen , so würde er 
im Sinne der actuellen Theologie als Ketzer betrachtet werden, 
der sich der herrschenden Uebereinstimmung entgegenstemmt ’).

Ich vermuthe, dass Ihn Chaldün mit diesen harten Worten eine 
zeitgenössische religiöse Bewegung im Sinne hat, welche durch 
einen zähiritischen Agitator angeregt, sich die Widerbelebung der 
erstorbenen Zähirschule zum Ziele setzte. Abu-l-Mahäsin Tagribardi 
ist es , dem wir die Kenntniss von dieser sonderbaren Bewegung 
verdanken und ich w ill in Bezug auf dieselbe meine Quelle selbst 
sprechen lassen 2) :

„ A h m e d  b. M u h a m m e d  b. I s m a ' i l  b . ‘A b d  a l - R a h i m  
b. J ü s u f  der hochgelehrte Sejch und Imäm, d e r  Z ä h i r i ,  bei
genannt S i h ä b  a l - d i n  A b u  Hä  ¿ i m,  bekannt unter dem Titel 
A l - B u r h ä n ,  wurde zwischen Kairo und Fostät (Misr) geboren 
im Rabi‘ al-auwal des Jahres 704; er gehörte zu jenen, welche 
sich gegen Al-Malik al-Zähir Barkük auf lehnten. Sein Vater war 
Gerichtsgeschworener. Ahmed wuchs in Kairo auf, und war Ge
nosse des S a ‘ 1 d A l - M a s h ü l i ,  der ihm Neigung zur Zähirsecte 
nach der A rt des Ibn Hazm und anderer einflösste. Er that sich 
auch in dieser Richtung hervor und disputirte mit Leuten, welche 
sein Bekenntniss bestritten. Nachher machte er sich auf Reisen, 
durchstreifte die fernsten Länder und forderte die Menschen auf, 
in der religiösen Praxis ausschliesslich das Gottesbuch und die 
Tradition des Propheten als Richtschnur gelten zu lassen. Es 
leisteten denn auch viele Menschen diesem seinem Aufruf Folge 
von Cboräsän an bis nach Syrien. Endlich wurde er aber in 
Hims verhaftet und mit ihm eine Menge seiner Gesinnungsgenossen; 
man führte sie dann allesammt in Ketten gefesselt nach Aegypten. 
Barkük lies den Ahmed vorführen und wies ihn seines Vorgehens 
wegen in derber Weise zurecht; seine Genossen aber liess er 
geissein. Hernach wurde er für längere Zeit verhaftet, bis dass 
er im Jahre 791 freigelassen wurde. Von dieser Zeit ab aber 
bis an seinen Tod (Donnerstag den 26. Gumäda I des Jahres 808) 
-— lebte er in Verschollenheit. Der Sejch Taki al-din Al-Makrizi 
rühmt ihn in überschwänglicher massloser W eise ; war er ja  selber 
Zähiri. Nichtsdestoweniger laufen auch in dem diesem Gelehrten 
bei Al-Makrizi gewidmeten biographischen Artikel Daten über seine 
Verschollenheit unter, und dass er so arm war, dass ihm selbst 
das tägliche Brod fehlte. Fürwahr, Gott ist nicht ungerecht gegen 
die Menschen. Denn diese Zähiriten charakterisirt der Umstand, 
dass sie ihre Zungen leichtsinnig laufen lassen gegen die gelehrten 
Im äm e, die Oberhäupter der rechtgläubigen Schulen. —  So nun

1 ) M u k a d d i in a  p. 2) A l -m a n h a l  a l - s ä f i  (H s c h r .  d e r
K a is .  I lo f b ib l io t h e k  in  W ie n  Mixt. nr. 329 Bd. I Bl. 65b.
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wird ihnen in dieser W elt vergolten, und im Jenseits schaltet 
Gott über sie“. A u f diese zähiritische Bewegung in Syrien bezieht 
sich auch der Historiker Ge n i a l  a l - d i n  I h n  K a d i  S u h b a ,  
der als Zeitgenosse unter den Ereignissen des Jahres 788 einer

„ R e v o l t e  d e r  Z a h i r i t e n “ (¿ü.S>liäJ5 \JLXs) erwähnt; dieselbe

wurde durch einen aus Hims stammenden Hanbaliten Namens 
C h ä 1 i d angestiftet, der in Aleppo lebte und sich nach Damaskus 
begab, wo er sich seinem Genossen, dem Anführer der Zahiriten 
A h m e d  a l - Z ä h i r i  anschloss1). Diese Bewegung, welche 
einen Aegypter zum Urheber hatte, und sich nach Syrien ver
pflanzte, scheint auch in Aegypten starke Vertreter gehabt zu 
haben. Als solcher wird Mü s a  b. a l - A m i r  S a r a f  a l - d i n  al - 
Z e n g t ,  Majordomus des Ajitmis, erwähnt; er gehörte zu den 
Häuptern der Ahl-al-Zähir und war ein fanatischer Gegner der 
orthodoxen Sunniten“ (st. 788) 2). Derselben Richtung gehört im 
Ausgange des V III. Jhd. der Philologe M u h a m m e d  b. ‘A l i  
b. ‘A b  d - al  - R a z z  äk an, Schüler der mälikitischen Richtung; von 
ihm wird erzählt, dass er sich zur Zähirijja hinneigte, dies Be- 
kenntniss aber nicht öffentlich zur Schau tru g3). Ein anderer 
ägyptischer Zähiri aus dieser Zeit ist A h m e d  b. M u h a m m e d  
b. M a n s ü r  b. ‘A b d a l l a h  genannt S i h ä b  a l - d i n  A l - A s -  
m ü n i  der Hanafi, der Grammatiker. „Er war —  so sagt Abu-1- 
Mahäsin —  ein vorzüglicher Rechtsgelehrter und hervorragend in 
der Grammatik, über welche er mehrere Werke verfasste; dabei 
war er auch noch in anderen Disciplinen heimisch. Al-Makrizi 
sagt: „Er neigte zur Richtung der Ahl al-Zähir hin, später aber 
wurde er ihnen untreu und griff sie häutig an; ich selbst war viele 
Jahre hindurch sein Genosse“. Bis hieher Al-Makrizi; ich aber 
sage: er hat ein seliges Ende gefunden, da er sich der Leitung 
eines Mannes anvertraute, welcher in Bezug auf das Gottesbuch 
und die Sunna des Propheten bessere Kenntnisse hatte als dieser

Pöbel von Zahiriten , welche auf das Hadit

Gewicht legen ohne seinen Sinn zu verstehen“ 4). Dieser Gelehrte 
starb 809.

Derselben Zeit gehört ein allerdings etwas^ unregelmässiger 
Zähiri an, M u h a m m e d  N ä s i r  a l - d i n  A l - G i n d i  (st. 797). 
Einen unregelmässigen Zähiriten nennen wir ihn wegen der Be

1 ) H s c h r .  d e r  P a r i s e r  N a t io n a lb ib l io t h e k  Nr. 687 Bl. 15a.

2) ib id .  Bl. 21b ^ L k S l

x L J I .  3) ib id . Bl. 168b JLjjPLkJl

¿u 4) A l - in a n h a l  a l - s ä f i  1. c. Bl. 69a.

C  13*
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merkung unserer Quelle, dass er trotz seiner zäbiritischen Neigung 
ein heftiger Verehrer der hanefitischen Sejche war, w e g e n  d e r  
K r a f t  i h r e r  B e w e i s f ü h r u n g 1). Aus allem, was wir bisher 
gesehen, geht aber hervor, dass es nicht zwei einander mehr ab- 
stossende Pole geben kann, als es die Richtung der Záhirijja und 
die Methode der hanefitischen Schule sind. Unter die Zähiriten 
wird wohl dieser Theologe nur wegen einiger Gewohnheiten und 
Sonderbarkeiten gerathen sein, die mit seiner eifrigen Traditions
treue Zusammenhängen. Er rasirte seinen Schnurrbart 2) (wohl 
wegen der wörtlichen Auslegung des Gesetzes, von welchem die 
Muhammedaner die Sitte, den Schnurrbart am Rande zu stutzen

( 3) lableiten) und hob seine Hände beim Gebet 

em por4).
6.

W ir finden in obigen Auszügen den berühmten Historiker 
A l - M a k r i z i  als Anhänger der Zähirschule bezeichnet; er scheint 
der letzte nennenswerthe Vertreter dieses Systems zu sein. Mit 
dem Nachweis der zähiritisehen Anklänge seiner theologischen An
schauungsweise wollen wir diese historische Rundschau beschliessen. 
„ T a k i  a l - d i n  A l M a k r i z i  (st. 845) war —  so erzählt von 
ihm Abu-1-Mahásin Tagribardi —  ein ausgezeichneter, vielseitiger, 
gründlicher und gewissenhafter Gelehrter, religiös, wohlthuend, die 
Leute der Sunna liebend, er hatte viel Neigung für die Tradition 
und richtete sein praktisches Leben mit Vorliebe nach Massgabe 
derselben ein, so sehr dass man ihm die Zähirrichtung zueignete. 
Er besass einige ungerechtfertigte Voreingenommenheit gegen die 
Gelehrten hanefitischer Richtung; man merkt dies an seinen

1 ) A l -m a n h a l  a l - s a f i  II Bl. 334b

. HjJLJ iuÄ A S . (cod. äjLww^S) äjLwJÜ

2) X JjU « . Auch vom Propheten wird dies berichtet, und der

Zähirite mag sich dieser Tradition angeschlossen haben, bei I b n  H a £ a r

I s ä b a  IV  p. ¿OjLxi ^cä^ o  ^JiLo ¿JÜ! Vom Imam Mälik b.

Anas wird erzählt A b u - i -M a h ä s in  I p. f l l ,  5 v. u.
y y

vgl. Landberg, P r o v e r b e s  et d ic to u s  du p e u p le  a ra b e  p. 2 .r>6.

3) Diese Sitte wird auf Abraham zurückgeführt T a h d ib  p. IH .

4) «-5.J. Was unter

zu verstehen sei, kann ich mir nicht erklären; vielleicht; beim aus

wendigen Recitiren des Korans? Vgl. übrigens oben p. 193.
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Schriften“ 1). Ich muss allerdings als merkwürdige Erscheinung 
constatiren, dass Al-Makrizi dort, wo er von den l'itualistischen 
und dogmatischen Richtungen und Secten handelt, des Madhab 
des Däwüd auch mit keiner Silbe erwähnt; vielleicht eben nur, 
um seinen Standpunkt dieser Religionsrichtung gegenüber nicht 
unverhohlen kennzeichnen zu müssen. Dass das Urtheil Abu-1- 
Mahäsin’s über die Stellung Al-Makrizi’s zu den verschiedenen Ver
zweigungen des orthodoxen Islam nicht unberechtigt is t , dafür 
können wir einige Beweise anführen, und zwar nach beiden Seiten, 
nach der ritualistischen und nach der dogmatischen. Es kann uns 
nicht entgehen, wenn wir Al-Makrizi’s knappe Schilderung der Aus
breitung der vier orthodoxen Fikhrichtungen in den verschiedenen 
Ländern des Islam, beobachten 2), dass dem Verfasser eine gewisse 
Abneigung gegen dieselben zu Gunsten des puristischen Traditio- 
nalismns leitet. Die dem Makrizi in seiner historischen Darstellungs
weise charakterisirende kalte Objectivität lässt seine Sympathien 
und Antipathien nicht zum Durchbruch gelangen; dem in die Be
ziehungen der muhammedanischen Gesetzschulen eingeweihten Leser 
wird sein Standpunkt innerhab derselben nichtsdestoweniger ent
gegentreten. „Der Rechtgläubige —  so sagt Al-Makrizi —  müsse 
an alles dasjenige glauben, was das Gesetz gebracht hat und zwar 
in  j e n e r  W e i s e ,  w i e  d i e s  A l l a h  s e l b s t  g e w o l l t  ha t ,  
ohne tiefsinnige Interpretation nach seinem (des Menschen) eigenen 
Denken und ohne auf Grund seiner eigenen Meinung darüber zu

klügeln ( » j Lj ^  ^y>); denn Gott

offenbarte die Gesetze nur deshalb, weil der menschliche Verstand 
nicht genug selbstständig ist, um die Wahrheiten der Dinge so zu 
erfassen, wie sie in Gottes Wissen sind“ 3). Es ist hier die Antithese

zwischen „Gesetz“ d. h. überliefertem Gesetz (iüu„£j| x j  tL s -L » )

und Ra’j nicht zu 'verkennen. Auch von den Richtungen des Mälik 
b. Anas und der des Auzä‘i sprechend, bedient er sich des Aus
druckes: R a ’ j d e s  M ä l i k  u nd  des  A u z ä ‘ 1 4). An derselben 
Stelle schildert Al-Makrizi, wie durch den dominirenden persönlichen 
Einfluss des Abü Jüsuf einerseits und des Jal.ija b. Jahja anderer
seits, welche in ihren Ländern das Decemat für Richterstellen 
inne hatten, alle W elt den Madhab’s dieses Gelehrten nachging, und 
schliesst mit folgenden Worten: „Das Richteramt blieb nun eine Zeit 
lan>T die Domäne der Genossen Sahnüns, sie stürtzten über die 
weltlichen Vortheile her (dieselben einander streitig machend), wie 
Hengste auf Kameelstuten losstürtzen5) , bis dass das Richteramt

1 ) Silv. de Sacy, C h re s to m a th ie  a ra b e  II p. 411— 13. 415 (1. Auflage).

2) C h i t a j  II p. m f f .  3) ib id .  p. H l  oben. 4) ib id . p. I T T ,  20.

5) Vgl. für VI, I b n  H is ä m  p. v i f ,  8.
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in der Familie der Banü Häsim erblich wurde; sie erbten von 
einander das Richteramt, so wie etwa Grund und Boden in einer 
Familie vererbt wird“ *).

Als hörten wir hier das Echo der Worte des Ibn Hazm, 
welcher in seiner Charakteristik der geistlichen Zustände in Anda
lusien sagt: Zwei Madhab verbreiteten sich durch die Macht und 
Herrschaft: ei’stens das des Abu Hanifa, denn als A b u  J ü s u f  
/.um Kadi ernannt wurde, da hing die Bestellung der Richter vom 
äussersten Osten bis zur äussersten Grenze der afrikanischen Provinz 
von seinem Gutachten ab, er aber liess nur solche Leute ernennen, 
die sich zu seinem Madhab bekannten ; dann das Madhab des Mälik 
bei uns in Andalus, denn J ah j a  b. J a h j a  war einflussreich beim 
Sultan und nur seine Stimme wurde angehört, wenn es galt Richter 
zu ernennen. Kein Richter wurde in den Provinzen Andalusiens 
bestellt, es sei denn auf seinen R ath2) und über seine W ahl, er 
aber schlug nur seine Genossen und nur Männer seines Madhab 
vor; die Menschen aber strömen dem weltlichen Vorth eil zu und 
so gaben sie sich denn dem hin, wovon sie die Erreichung ihrer Ziele 
hoffen konnten“ 3). Mehr noch aber als der mälikitischen Richtung 
war unser Al-Makrizi der hanefitischen Schule, der er selbst in 
seiner Jugend angehörte4) ,  abgeneigt; Abu-l-Mahäsin hat seine 
Neigungen in dieser Beziehung ganz richtig aufgefasst. W ie uns 
sein Hauptwerk (Chitat) ersehen lässt, hat ihn gegen die zeit
genössischen Anhänger des Abu Hanifa zumeist die Thatsache ver
bittert, dass es diese Richtung war, welche der Regierung ein 
Placet dafür gab, alle jene zu frommen Stiftungen gehörenden alten 
Baulichkeiten Kairo s zu confisciren und zu profaniren, von denen 
zwei Zeugen aussagten, dass sie die Sicherheit des Nachbars oder

des Passanten gefährden. Die Folgen dieses Vor

gehens gediehen so weit, dass man selbst grosse Moscheen verkaufte, 
wenn die Gebäude ringsumher in Verfall geriethen. Viele Reste 
des muhammedanischen Alterthums in Kairo mögen durch dieses 
pietätlose Vorgehen eines allen historischen Sinnes baren Ge
schlechts vertilgt worden sein. „So gingen —  klagt Al-Makrizi —  
die Grabkapellen in beiden Karäfen Kairo’s zu Grunde, und alles 
was da war an prächtigen Gebäuden und herrlichen Häusern als

1) A l - M a k r i z i  ibid. 1. 25. t u a f i i l  .'1 * 3 ,

2) Vgl .  Dozy,  G e s c h i c h t e  d e r  M a u r e n  i n  S p a n i e n  1 p. 302.

3) A l - M a k k a r i  I p. .

4)  F l ü g e l ,  Anmerkungen zu Ibn Kutlubugä p. 76.
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da sind . . . (hier zählt der Geschichtsschreiber einige hervor
ragendere Beispiele auf). Dies musste den Altherthumsforscher 
Al-Makrizi mit nicht geringem Schmerz erfüllen, dem er auch in 
seiner diesbezüglichen merkwürdigen Abhandlung freien Lauf lässtJ). 
Es war der Rechtsspruch des im Jahre 435 ernannten hanefitischen 
Oberkädi, K a m ä l  a l - d i n  ‘ O m a r  i b n A l - ‘A d i m 2), der diesen 
vandalischen Vorgang sanctionirte. Aus diesen persönlichen Ge
fühlen heraus gewinnen dann auch folgende gelegenheitlichen Worte 
des Makrizi an Verständniss : „Das Madhab des Malik wurde 
in Aegypten allgemein verbreiteter als das des Abu Hanifa, 
wegen der Achtung, der die Genossen des Mälik in Aegypten be- 
gegneten; das Madhab des Abu Hanifa war in Aegypten früher
gar nicht gekan n t............. Isma'il b. al-Jasa‘ aus Küfa wurde
nach Ibn Lahi‘a zum Kadi ernannt, er gehörte zu unseren besseren 
Kädi’s, nur dass er sich zu Abu Hanifa bekannte, dessen Madhab 
die Aegypter nicht gekannt hatten. Seine Lehre bestand in der 
Vernichtung der Stiftungsgebäude; dies verdross die Aegypter und 
sie verwarfen daher sein Madhab; bis zur Ankunft A l-Säfi‘i’s 
war denn auch die mälikitische Richtung in Aegypten am ver
breitetsten“ 3).

Was wir von Al-Makrizi’s Stellung zur muhammedanischen 
Dogmatik wissen, bestärkt uns in der Voraussetzung, dass er auch 
in diesem Theile der muhammedanischen Theologie dem Bekennt
nisse der Zähirschule am nächsten stand. Die Leser des Ibn Hazm 
werden auch aus der kurzen Darlegung seines dogmatischen Stand
punktes die Verwandschaft Al-Makrizi’s mit jenem streitbaren Zähi- 
liten herausfühlen. Sein dogmatischer Standpunkt ist übrigens von 
den philosophischen Schulstreitigkeiten völlig unabhängig, er steht 
der Schule A l-As ‘an s ebenso fern, wie der der Mu'tazila. Nur der 
Gebrauch des Ausdruckes „ A t t r i b u t e  G o t t e s “ scheidet ihn 
von Ibn Hazm’s schroffer Orthodoxie. Von seiner Abhandlung über 
Al-Asa‘ri und seine Lehre empfängt man den Eindruck, als be
schriebe er das Leben und die Lehren eines Mannes, zu dessen 
Schule er selbst nicht gehört. Es wird nicht ohne alle Absicht 
geschehen sein, wenn an vielen Stellen dieser Abhandlung hervor
gehoben w ird , dass die Dogmatik A l-As‘ari’s durch Thaten der 
Gewalt und Blutvergiessung sich zur herrschenden Lehre im Is
lam erhob.

Was dem Makrizi von seiner traditionellen Schulung und von 
seinen zähiritischen Neigungen her auch in diesen Fragen in erster 
Reihe hochsteht, ist die unbedingte Annahme dessen, was die 
Traditionen über das Wesen Gottes enthalten. Nun aber steht es 
unstreitig fest, „dass alle Muhammedaner darin eines Sinnes sind,

1) A l - M a k r i z i ,  ibid. I I  p. H l .  2) I b n  K u t l u b u g ä  od. Flügel

p. 97 nr. 140. 3)  C h i t a *  I I  p. , 6.
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dass es erlaubt sei, jene Ahädit zu überliefern, welche von A ttri
buten Gottes handeln, dass es erlaubt se i, sie zu verbreiten und 
anderen mitzutheilen. Kein Meinungsunterschied herrscht unter 
ihnen in dieser Frage. Aber die Bekenner der Wahrheit unter 
ihnen stimmen auch darin überein, dass diese Traditionen eine 
Deutung nicht ertragen, nach welcher Gott der Creatur irgend
wie ähnlich sei, denn es heisst ja  im Koran: „Kein Ding ist ihm 
ähnlich; und er ist der Hörende und der Sehende“ (Sure XL1I 
v. 9) und: „Sage: Er ist Gott, ein Einzigei', Gott der Ewige, er 
zeugt nicht und wird nicht gezeugt, nicht ist ihm ähnlich irgend 
einer“ (CXII). Jene Traditionen stehen jedoch mit diesen Koran- 
versen nicht in W iderstreit, denn „die Ueberlieferung derselben 
hat keinen anderen Zweck als die Verneinung des Ta‘til. Die 
Feinde des Propheten nannten nämlich Gott mit Namen, durch 
welche sie seine hohen Attribute leugneten, indem ihn der eine

die Natur, der andere den Urgrund (&JL*i|) nannte u. s. w.“ Nur 

dieses polemischen Zweckes wegen legt sich Gott im Koran A ttr i
bute bei, und werden von ihm in den Traditionen Attribute aus
gesagt. Die Aussöhnung der Unvergleichbarkeit Gottes mit den 
anthropomorphistischen Stellen der heil. Urkunden darf aber nicht

durch das beliebte Mittel der Deutung versucht werden,

„Es ist uns nicht bekannt, dass je  einer von den Genossen oder 
ihren Nachfolgern und den Nachfolgern der letzteren diese Tra
ditionen durch Ta’wil gedeutet hätte; der Grund davon, dass sie 
sich dieser Deutungsart enthielten, ist die Verherrlichung Gottes, 
den sie erhaben hielten darüber, dass er ein Gegenstand sprich
wörtlicher (symbolischer?) Ausdrücke sei. So oft von Gott ein 
körperliches Attribut ausgesagt wird, wie z. B. dass „seine Hand 
über ihren Händen ist“ oder „dass seine Hände ausgestreckt sind“, 
wird jeder beim blossen Recitiren solcher Stellen schon den 
richtigen Sinn derselben verstehen“. Die metaphorische Auslegung 
solcher Stellen schliesst die Vergleichung Gottes mit den Geschöpfen 
in sich. „Diejenigen welche Attribute zuliessen, entfernten die 
Herrlichkeit Gottes davon, dass sie ihn mit Körpern, ob nun in 
eigentlichem Sinne oder metaphorisch verglichen; dabei war ihnen 
bewusst, dass diese Sprache W orte enhalte, welche sowohl auf den 
Schöpfer als auch auf sein Geschöpf angewendet werden, sie 
scheuten sich jedoch, diese W orte „Homonyme“ (¿Ll zu

nennen, denn Gott hat keinen Genossen ( ^ j ^ i ) .  Daher kommt 

es, dass die Altvorderen keine dieser anthropomorphistischen Tra
ditionen deuteten, obwohl wir mit Bestimmtheit wissen, dass die
selben ihrer Ansicht nach entfernt waren von der Bedeutung, welche 
ihnen von den Unwissenden in voreiliger Weise zugemuthet wird ’ ).“

1) C h i t a t  I I  p. r t l .

\ TARAy
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Und zum Schluss fasst er sein dogmatisches Bekenntniss 
in folgenden Sätzen zusammen: „Die Wahrheit, an welcher nicht 
gezweifelt werden kann, is t , dass die Religion Gottes etwas 
Offenbares ist, woran nichts Verborgenes ist, ein Oeffentliches 
(nach der Büläker Ausgabe eine Substanz) unter welchem kein 
Geheimniss steckt1) ;  ihr Ganzes ist für jeden verpflichtend ohne 
irgend welche Concession. Der Prophet hat von dem Gesetze 
auch nicht ein W ort verheimlicht; auch seine Intimsten, ob Weib 
oder Blutsverwandte 2), hat er nichts wissen lassen, was er irgend 
einem Weissen oder Schwarzen oder dem gewöhnlichen Viehhirten 
Vorenthalten hätte. Er hatte kein Geheimniss, keine mystische

Andeutung ( , ) ,  nichts Exoterisches (^ L > b ); zu allem , was er

lehrte forderte er die ganze Menschheit auf. Hätte er etwas geheim 
gehalten, so hätte er die ihm aufgetragene Mission nicht vollführt. 
W er dies aber dennoch behauptet, ist ein Käfir nach der überein
stimmenden Lehre der ganzen Gemeinde. D e r  U r s p r u n g  j e d e r

K e t z e r e i  £  xcvA-Jt) i s t  d ie  E n t f e r n u n g  v o n  den

W o r t e n  d e r A l t v o r d e r e n  u n d  das  A b w e i c h e n  v o n  d e r  
U e b e r z e u g u n g  d e r  e r s t e n  m u h a m m e d a n i s c h e n  G e n e 
r a t i o n “ 3). Diese letzten Worte sind das Bekenntniss eines Theo
logen, der zum mindesten tief von den Gefühlen, welche in der Zähir
schule vorherrschten beeinflusst ist. Aber daran knüpft sich noch eine 
Beobachtung, welche auf den schriftstellerischen Charakter des Makrizi 
ein eigenthümliches Licht wirft. Es folgt daraus nicht nur, dass 
Al-Makrizi sich mit den Werken des Ihn Hazm, dessen Erwähnung

1) Z I )M G .  Bd. X X V III p. 303 Anm. 2 ist darauf hingewiesen worden,

dass die Unterscheidung zwischen ^PUaJl und *Jlc bereits in

der Tradition zu finden ist. Für diese Ansicht hat man auch Sure X V III v. 59

benutzt; die auch bei Al-Bejdäwi z. St. I p. 0*1 v , 16 an

geführte Erklärung: ê *4y A

wird anderwärts auf Ibn Ibn ‘Abbäs zurückgeführt.
öS ~

2) Vgl. Muslim, K i t ä b  a l - a d ä h i  nr. 8 LJUs

\ a \ j .  LAaav  ̂ Ls N X -' J

^ J ! ^ äj Andere Version: ^ L o

Sil ¿¿¿Li" j Id £•

. - J t  Lg-ö „ r ^ J i  ^ ¿*** ^  1-0

Vgl. K it ä b  a l -h a £ g  nr. 82. Dieselbe Tendenz haben die hierhergehörigen 
Paralleltraditionen bei Al-Buchäri, K i t ä b  a l - ‘ i lm  nr. 40, G ih ä d  nr. 169, 
G iz j a  nr. 10, D i j ä t  nr. 24. 3) (J h ita t  II p.



mir bei Al-Makrizi mindestens nicht ei'innerlich ist, beschäftigt 
hatte, sondern auch, dass er es nicht gescheut hat, die Worte des 
berühmten Záhiriten wörtlich zu entlehnen, oder besser gesagt zu 
plagiren. Er konnte dies in Rücksicht auf die minimale Verbreitung 
der Schriften des Ibn Hazm, zumal in Aegypten, mit Zuversicht 
verüben. Das kräftige Resumé mit welchem Al-Makrizi seine oben 
reproducirte Darstellung beschliesst, habe ich f ast  wö r t l i c h  bei  
I b n  H a z m  g e f u n d e n ,  wie folgende Nebeneinanderstellung zeigt:
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A l - Ma k r i z i ,  Chitat Bd. I I
p. ril*:

Ib n  H a z m ,  K i t ä b  a l - r a i l a l  
Bd. I  fol. 137 a nach einer kurzen 
Charakteristik der chárigitischen 
und si‘itischen Secten:ivw '„o . J j  ̂̂  \

0.L>b jú ' jJJi Y  ^'l¿> ¿JÜI

P w M I ¿ w
xlS : Jb"

~ «W } £■
0,/» Jb* ^  1)

bJbb., t «*V

L J W

nAJI 4.a\ j

«.JLLl 'S »  : < J S  'i>*) xjui.xcJi ( - j t

•} Q-» Ä—J ^a¿>4

c £
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J LXaXv * .a—.) k.*

O ’ l5

u »  i u b '
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£ í:

L*b T.J..2 CT• Job  Ŝ* sJ^XC

j»sb y —►—* !^X_^ 3̂ -bi CT*5 y —J» L.C^
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KcJo JsAol» X-Ĉ S ^U->b I Á Í  ^Li ,¿yt* Ü.J L4J b-iwUi
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0 Í:  lX—«AmAmji JlX—j! ^  0XJ ^5^ ^hÍ̂ LjLí
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1) Cod. tkCcX j.
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7.

So hätten wir denn unseren Rundblick über die bedeutenderen 
Vertreter der Principien der Zähirschule vom II I .— IX. Jahrhundert 
mit A l - M a k r i z i  geschlossen. W ir haben unserer Liste nur solche 
Theologen einverleibt, welche aus den glaubwürdigen Berichten 
über ihren Lebensgang und ihre Lehren als Z ä h i r i t e n  zu er

kennen waren. Die Benennung konnte uns nicht unter

allen Umständen veranlassen, den betreffenden Gelehrten der Schule 
Däwüd b. ‘A li ’s voreilig beizuzählen Ä) ; und zwar aus dem Grunde 
nicht, weil diese Nisba nicht hinter jedem Namen, dem sie an
gehängt ist. eine theologische Bezeichnung vertritt, sondern sehr 
oft eine auf den Namen ägyptischer Fürsten, welchen das Prädicat

^ L k ii zugeeignet wurde, bezügliche Nisba ist. So heisst

z. B. in diesem Sinne ein Theologe aus der Zeit dieser Fürsten 
G e m a l a l - d i n  A h m e d  b. M u h a m m e d  A l - Z ä h i r i ,  ein an-

TA I * • A * •  •derer S i h ä b  a l - d i n  A h m e d  A l - Z a h i r i ,  der eine war Safi‘it 
der andere Hanefit3). In demselben Sinne wird auch der Vater 
eines Ib n  a l - Z ä h i r i 4) auszuschliessen sein, und dasselbe gilt 
von einer grossen Anzahl anderer Träger dieses Beinamens, welcher 
namentlich in jener Zeit, die in Abu-l-Mahasin’s biographischem 
Werke A l - m a n h a l  a l - s ä f i  umschlossen wird, häufig ist. Auch 
der Vater des Abu-l-Mahäsin führte aus demselben Grunde den

Beinamen war jedoch weit entfernt davon, ein Anhänger

der Z äh i r  s ch u 1 e zu sein. Sein Name Al-Zähiri kam daher, weil 
der Vater des berühmten Historikers durch Al-Malik al-Zähir Bar- 
kük als Sklave angekauft wurde5).

Seit dem X. Jahrhundert scheint das Madhab Ahl al-Zähir 
unter die Todten gegangen zu sein. Den charakteristischen Ele
menten seiner theologischen Anschauung können wir aber auch in 
späterer Zeit und noch unter den modernen muhammedanischen

1) In Wiistenfeld’s Jakütausgabe hingegen ist der Druckfehler

in ^ . - f t L J a J l  zu verbessern: I p. *1f“t , 3, l l l*1, 14; II p. öa(*, 20 und V I 

p. 315, 1. 2) F i h r i s t  p. löi*, 3 ff. wird unter den humoristischen Schrift

stellern im III. Jhd. ein  A b u - l - K ä s i m  i b n  a l - Sä l i  unter Auf

zahlung der Titel seiner Werke erwähnt. Es ist mir nicht klar, welche Be- 
wandtniss es bei diesem Schriftsteller mit dem Beinamen Al-Zähiri habe?
3) Vgl. Weijers in M e u r s i n g e ’s L i b e r  de i n t e r p r e t i b u s  K o r ä n i  p. 66.
4) T a b a k ä t  a l - H u f f ä z  X X  nr. 8. 5) Aus demselben Grunde muss man

sich hüten den Beinamen vorschnell dahin deuten zu wollen, dass

sein Träger der Schule Däwüd’s angehörte.
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Theologen begegnen, namentlich untei’ denjenigen, denen die theo
logische Wissenschaft nicht praktisches Gewerbe, sondern lediglich 
theoretisches Studium ist. W ir finden noch immer Personen, aus 
deren Munde wir Anklänge an die alten Principien der dem Ra’j 
feindlichen Ahl-al-hadit vernehmen können 1). Einen Zähiriten nennt 
sich nun aber niemand von diesen. Sie gehören zumeist der win
zigen Schaar der Hanbaliten an, oder sind, wenn sie auch einer 
ändern der vier Riten einverleibt sind, Traditionsforscher, die sich 
um die sogenannten Furü‘ wenig kümmern. Aber die Mehrzahl 
der heutigen muhammedanischen Theologen hängt dem praktischen 
Studium der Eurü‘ nach, und Specialisten in der Haditwissenschaft 
nehmen von Tag zu Tag immer mehr ab. Das Hadit aber hat 
die Seele der Zäliirschule gebildet.

So stehen denn die vier Quellen der Gesetzdeduction: K i t ä b ,  
S u n n a ,  I g m ä ‘ und K i j ä s  unbestritten da in der Anei'kennung 
der muhammedanischen Theologenwelt. Ja, wir können sagen, dass 
man hin und wieder versucht ha t , denselben noch andere gleich
berechtigte Quellen anzureihen. So finden wir z. B. eine Notiz 
darüber, dass Kädi Husejn (st. 462) die Rücksichtnahme auf das 
„‘ U r f “ —  bald Gewohnheitsrecht2), bald was man am besten als 
„Common sens“ bezeichnen könnte, —  (welches thatsächlich in 
vielen wichtigen Kapiteln des muhammedanischen Gesetzes als indi
viduelle Eigenthümlichkeit vieler Länder sich erhalten hat, und 
die Stellung einnahm, die etwa heute die Känün’s in muhamme
danischen Staaten einnehmen), als massgebenden Factor der Rechts
entscheidung neben jene vier kanonischen Rechtsquellen stellte 3)„

1) In wiefern jene Gelehrten iii älteren Zeiten, von welchen ihro Bio
graphen berichten, dass sie sich keinem positiven Madhab anschlossen, sondern 
sich ausschliesslich an die Tradition und an die Salaf hielten, zur Zähirschule 
zu rechnen sind, muss unentschieden bleiben. 2) Als solches heisst es auch
‘ A  d a t und wird von dem kanonischen Recht, Sari'a unterschieden, als das in 
einigen Ländern vor der Bekehrung zum Islam üblich gewesene Recht, welches 
durch das kanonische Gesetz nicht verdrängt werden konnte. Man muss dies
bezüglich die interessante Stelle in Chardin V o y a g e s  e n P e r s e  ed. L. Langles 
(Paris 1811) V I p. 70— 75 nachlesen. Ueber die Ausdehnung des ‘Ädat bei 
den Muhammedanern im Däghestän findet man bei George Kennan, T h e  
m o u n ta in s  a n d  m o u n ta i n ee rs  o f  the  L a s t e r n  C a u c a s u s  (Journal of 
the American Geograph. Society 1874) p. 184, Belehrung; auch unter den 
malayischen Muhammedanern gilt in vielen Kapiteln der Gesetzgebung noch 
bis zum heutigen Tage das ‘Adat, worüber Van den Berg, B e g in s e ln  v a n  
het M o h a m m e d a a n sc lie  R ech t p> 126. Dahin gehören auch die Laien
gesetze (Känün) der kabylischen Muhammedaner des Mezäb, welche neben dem 
durch die I a z z ä b e n  (Fukahä) gehandhabten Religionsgesetze bestehen, worüber 
vor kurzem E. Masqueray berichtet hat im J o u rn a l des D e b a ts  vom 12. Januar

1883 (L e  M e z a b ,  II. Artikel). 3) A l -K a s t a l ä n i  IV  p. ^¿5 «Ad»

Ĵ|

.NÜäJ
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Der Kadi wii*d mit dieser Ansicht nur älteren Regungen der mu- 
hammedanischen Juristen Ausdruck gegeben haben, welche einer
seits das weltliche mit dem religiösen Gesetz in dieser Weise aus
zugleichen strebten, andererseits der individuellen Eigentümlichkeit 
der einzelnen Theile des muhammedanischen Staates ihre Berechtigung 
innerhalb der universalen Natur des muhammedanischen Gesetzes 
sichern wollten. Schon im III. Jhd. hören w ir, dars das ‘U rf vor 
dem Kijäs bevorzugt wurde ’ ) ;  innerhalb der Gesetzgebung über 
Eide, Gelübde, Masse etc. begegnen wir oft der Anschauung, dass 
hier der Sprachgebrauch und die Gewohnheit massgebend und den 
Folgerungen die aus dem ti’aditionell Fixirten zu ziehen wären, 
vorzuziehen sind2). Das ‘U rf soll das wandelbare, dem Wechsel 
und der Veränderung unterworfene, dem Zeitgeiste und den An
forderungen des Ortes entsprechende3) Element in dem System 
der muhammedanischen Institutionen repräsentiren. Aus dem 
X. Jahrhundert d. H. haben wir einen jüdischen Bericht, aus welchem 
ersichtlich ist, dass zu jener Zeit in Aegypten das ‘U rf von Ge
richten gehandhabt wurde, die von den das Kirchenrecht handhaben
den Organen unabhängig und selbst in der Verhängung von Todes
strafen unbeschränkt waren4). Flügel hat in seiner Abhandlung 
„ ü b e r  d i e  K l a s s e n  d e r  ha n e f i t i s c h e n  R e c h t s g e l e h r t e n “

1) A l - M u k a d d a s i  p. 9 U iA äx. v_i^L>üwS

(j«LxäJ| 2) Vgl. bei A l - D a m i r i  I p. f  , f , II p. t*1t Beweise wie dieser 

Gesichtspunkt zu Casuistik Anlass bot vgl. A l - K a s t a l ä n i  I p. v H  (zu Salat 

nr. 20). S. hauptsächlich noch die wichtigen Stellen bei A l - M u k a d d a s i  H .
P * **

;,\J| ^ J o L v w w «  ibid. Hof. lilJ

UU-JLc. Auch der hanbalitische Codex D a l i l  a l - t ä l i b  

y s-
II p. i n  lehrt: \—  a  jML-3. 3) Vgl. M a w ä k i f -

c o m m e n t a r  p. ft*“!, wo der Verf. beweisen w ill, dass die Prosternation

in dem ‘Urf der Engel dasselbe bedeutet, was der Gruss (j»bLwJ|)

in dem ‘Urf der Menschen: n jsS 1

. 4) Ii. I ) ä w i d  b. A b i  Z i m r ä  RGA. nr. 296 (ed.

Venedig I fol. 53 a) '  y  " 1 »  “ HN E3D1Ö32 ■OTO ->5U) Ü ilb  « }• » «

b i u n  ü j s -)U5b *11073 t o n   ̂y  *i n  a B ia w n   ̂b n y  "ih n i

NiFtia -ic^ iyr; üBiöTam übibtsm  m » y b  m s n  T a r n  ■pnn p c i s  N im  

■'Bhn y n  ■'BO a i 'in b  b io ^ i n;-H?3r; -nab n o w  N in  r t y n s n f i  tod  

b n ü n  i2Di©“  n y ^ r  N b m  •pnn p  x b ©  ib^BN



— 206 —

das ‘U rf mit Unrecht mit dem Kijäs identiticirtJ). Ausser dem 
‘U rf hat man aber versucht, auch das Istihsän, oder wie es in der 
mälikitischen Schule benannt wurde, das Istisläh (oben S. 12) den 
vier Rechtsquellen beizuordnen. Es ,ist im Rahmen dieser Be
strebung bemerkenswerth, dass der Säfi‘it A l - S u j ü t i ,  welcher 
die .Methode der theologischen Disciplinen auf die Behandlung der 
philologischen Wissenschaften übertrug2) , ausser den vier theo
logischen Erkenntnissquellen auch des I s t i s l i ä b  der säfi‘itischen 
Schule, der er angehörte, unter den Quellen der philologischen 
Erkenntniss nennt3). F a c h r  a l - d i n  A l - R ä z i  protestirt in Be
zug auf die theologische Forschung gegen jeden Versuch, zu den 
vier allgemein anerkannten Rechtsquellen noch andere hinzuzufügen; 
er thut dies mit Berufung auf Sure IV  v. 62 (worin man, wie 
wir S. 91 gesehen haben, die Aufzählung der vier kanonischen 
Rechtsquellen linden wollte): „Diejenigen, denen die Beobachtung 
der göttlichen Gebote als Pflicht auferlegt wurde, haben sich nur 
an diese vier Rechtsquellen zu halten. Wenn nun unter dem 
Istihsän des Abü Hanifa und dem Istisläh des Mälik eines dieser 
vier Dinge gemeint ist, so läge nur eine Verwechslung des termino
logischen Ausdrucks vor, die gar nichts nützt; sind sie aber von 
jenen vier Dingen verschieden, so wäre es entschieden nichtig, die
selben zu lehren“ 4).

So wurde denn jeder Versuch, über jene vier Quellen hinaus
zugehen ebenso ernstlich zurückgewiesen, wie der Versuch der 
Zähirschule die Gültigkeit einer einzelnen von denselben zu er
schüttern, scheitern musste.

1 ) A b h a n d lu n g e n  d e r  p h i lo  1. h isto r. C la s s e  der k g l. säelis. 
G .e se lls c h . d. W  W . III (1861) p. 279.

2) Siehe meine Abhandlung Z u r  C h a r a k t e r i s t ik  A l - S u jü t i 's  etc. 
(Sitzungsberichte der Akademie der W W . in Wien. Phil. hist. CI. 1871. October- 
heft p. 14 ff.).

3) Sprenger, D ie  S c h u l f ä c h e r  und d ie  S c h o la s t ik  d e r M u s 

lim e  ZDMG. X X X II p. 7. In dieser Stelle ist (unter nr. 3) nicht
das U e b e r t r a g e n e ,  sondern das U e b e r l i e f e r t e .

4) M a fa t ih  III p. H l .
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6) _̂JL« ^  (_jO-S* 0.J \\Xsm ŷ~£-» S~\y-*M \̂y.JM LgJüc ^jLo^SlJ

L/o _xj Ju*Ä ^«.xiü «—>-.j ^-Lc LwLö )̂v^^L%mJ'o
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J. 0 ŵ>J iw-j'bS IlX-^  ^¿X£: ¿JJi
„ p. *■*

*̂J Su\_? J>i —¿_ji »̂1
w C

PL^xJ )̂! lXjL- ■ 4.̂ .*̂  _1äE ŵUAwi -̂^ - v»äaX5
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q L X J  !a ^ j ^ A - x J iJ t  ^ L L j5 3  ^a=>! j._ L _ i
w o y *  *

^Lo^Sü bSf ¿>>—L> r>Jötj ^  L*U KxL>L5

L-^.-ji ¿0 v-Xiaxl ĵ L̂xÄwi ŷ> ¿̂̂ \.-jv3
M - 0 3

 ̂ 3  r) ¿A£ jt

3  L; ̂ .SLäj^ ^  *.X^ \ —.A._i s_äAA^^aXj ^.X«^\j
> * i  ̂

u i ’A ^ - i ji—*._̂ "bSi ,3 "bi* jjLao^S! 3  xJL*Jt

Al—3 (j. i3^» l_4—3 .̂jLÄAxb'! (3 A t*  ^o— —̂ 11» ^.l^c

xAä*»<!_5 i*.äÜ <*.¿̂1 A-^s V-^LLi^ ClT̂

x _ j5L ä -x  ^.jLA 131 ^yo>- 1g)j.** j y^L^tobS! 3 . ^ a J U - i

'-g^5 ^CCÄS J.4.C 0 -Ä y^ ly^ i'iu  ,̂*_LcS U l ^w.i iwwly^>t vi>w-yol*

17) x jA j1  vi>.A îÄÄj j,4-£- i  Lca i 3  >»13 ^¿Jl w^x>ol j.JLs A-ot.^- ^Lä ^_*.j> 
■> £

(3 1— 51 u>— *—i _*.-■!» X.jA j1 O j | j  io*L*xi tL c a i 3  >—̂ yo i

q J  a ^*. .̂ q .c »  ̂K-LflA  Kj A j I iii5'-L^j ^ j .x ju  (j^l^o'bil

3 * L A x_ £  x jU a J I  3,5 '¿--Ac u^-4.r> ¡.U j^ I 3  j^ > -  f+c. 0 1

14) Hl. 4 .1 . Iß) nämlich: ( j jA J l ŷ—̂ . IC) wohl 1-otJ 1-a*J
es sei denn, dass hier oratio recta vorausgesetzt wird. 17)  151. 4 b.
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■3? Laaw ^AÄA.i'ÜI Lx~«0 (%► Lyvw.C-

,31 o L x i"  J, iA^.ji=ui j _ j !  v3LS ‘ ¿o c\3-Ls i_giy 1̂ j»^5»

GU ^ f  o ’ L^ ! r r »

^jLo^SI J, -̂,1 J^>-5 t L .  Lgli .̂jLLw-̂ SI XjJ> .̂ji o l i x ^ S t  0.j!

3 * ~ ;  jLÄ^^St 'cT^~^

S-\yA* jjw.*i2j!» X̂ )n^xaÜ ‘ \%--m  .̂jLaav' Î i j^ _w  «jLaO^SI 3U j *Jtl AO xJü!

£-\±ah 8 l\ ^ *

j _jL_ao^5I sJ^Ä_c ^jl5" 31 ¿utô j u*<Lxc q -jI .̂jl g — lAfii

 ̂ J «* *
j.jLx<wjS| ^wLÄJ C'T—S 0_ J  |*..J ioLS jLaaŵ Ŝ *

0-X-J yjZ k.~w~j (3jÄjI «^-JtX-i w*~bLs> \>LiJ Ĵû abSi

x_x_i_x: ^_XJl_s I^jlsLLa JwtolixJ j .  JyyOaaÄJl iA ĵ j » «.jLo ^!

0^ >  Lo-> ^LaäJI j U a j I  !i\_£>* JwjJjiäJI* ^jys^H Q -o  ^yiJül\

o j.ä j !  x -jL j 3 ‘ __i \>j L**s (j^L^s „ l ä ^ o  Ŝ ¿ol ,j,

! Jv—i  J a—s o j j t i l  vi>i~e L «j ^¿¿xJL, w a.^'jüJI ^ . I c  Ĵ| XjLJI j ä j  ^  

Ŝ äjuJSJI 5̂ ä_xJ  0 ~ jI  ^Li=wJ! 19) a * i  y*Lüill

(JjrlyJ Q - *  ^5*j L*il ¿Ô S ^Ls i_XjO* ^¿>Oi_\J> 'lxU v _ jjJ l U.5~*.J

qLs ^s-o j 3^'^.-^'^ 

q j jÜ L ^ I *  ^0>j \>x. ¿Jj| ^^iOj l\ * * »  3»_ftJ ^ wÄa^ »
~ <J ) w w - w

0.^ j»4.-i Q fi u L̂xäJ! l̂aÄJî vJ ^La10x>J| jxJ^J ^

‘ ̂ L i i i

¿OJ 3^-i ' ■  l*^ i fc vü*JuiJ5 ..¿.j! ^  jL^w»i ’̂v̂ A«'bS! OJ^Xi5“

^.J J.-VÄJ j  ,20) y ’u i l  J, «.'¡i* JvJs» XJl_<Uoi_5 X.ÄxÄS> Ĵ a-S

. i ol^ *̂ ^y w. vÄ>iVj t.Ä\- ^wVxäJ I

18) cod. ¿Okx>JS. 19) Bl. 5 a. 20) Nach Dictionary of the technical

terms etc. J). H .  ist das Istihsan auch im Sinne der hanbalitischen Schule ein 

iJ«-<Jo; jedoch sind, wie man aus dem betreffenden Artikel ersehen kann, die 

Definitionen dieses Terminus bei verschiedenen Usölgelehrten sehr verschieden
artig und zum Theil einander geradezu ausschliessend.

1 4 *
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oÁ¿> í ¿Olí 8j_/¿*_£> ¿  JyJütXJl Ó A >

â.¿L*1¿>! s-^¿ ^j| »SiAjtÄj ‘bS L¿>j>Lo Q __c ĉ»̂ ¡ L/s KájLb Jj»
w *■ y

ó j .>  ‘ Q.̂ X¿jlIaJí Ĵ aÍ q -e. Í Á í ^_í-xj L̂, &jjLxS

\_j»1_/Lí O j'u a jj x iU ïî si>.¿lX¿>! qÍ¿ ^jisL&Jî uL< U al J, tXxJl&xJl 

U¿Ju.<\s q.£- l\s \JLSI (*■$*£*"j  íL^üáíI s ïà } l£> ^  ĉlt-

‘ L ja^Ló  ^Usl (jto^JÜC*Jí ^ú*J K¿jlL> J.XÍ 

5L¿j! ¿  s^UJi >._Uí ^ jL ¿ J  y ^ j i—*>\*

í«..*X5> ^  (¿£Jü o J  J" ^lix. X>_w.jL

ĵ X5> l_*.j ¿>JJ> ¿  V *—̂ 3 'a \ - > . 21)U i* >  JJbtií tí>Jü' 0 í

x:w • y
x jj^ J c  ^ y Ö \  öcX-J? 0.-Ä ĝJb U  öJCL/C XÁjŰb 0^5 Îa¿lĉ S1 0./J z*2̂

■tí?’ * K ÍL*J í j.¿>\ 3̂ »^ < Á i Le .̂JLc: Lg*¿^

II. 1)
> ¥é P W V» P

lXa* ^.jJs^x. ^ L i  ^ U i  Lot ¿ ls ^\y\ q ^ 4

i3ŵ ¿o i \L i |»í &»Li
W <M --  P

&j L<Ua J! 1̂ !j .Ílí. p,jr¿ ¿yi ^ ic  ^j-o L*-ó 2) ^ U  !*XLo  

q .-jJ  ó !l\ 5>I  ̂ j»̂ Lw,"bSt ^.Lc. j-<w¿
P w w P

^.¿i! 1̂ ^ 1¿ 5̂! J u  Liüs ^ ií iA_2» ^ JlaJ J J î qÓ ’uJ

j.Xj _jJÍ ^Lí' L̂s q Í -P  C)-̂ 4̂ 1 u^j'ó» a jjs  Lfl Jjw -̂ XJ

íw/jS ji—í xlil (j, ^iu >-Jlc Ôj»

ó j—^ j  ¡LLm J, rI j j  ¿JJí ^ J \ jS  ¿  '-̂ *->V! _̂_J ^-Oai \_j ^./üäj Ls
 ̂ - W  V-

JL*. y5i.Jô «LajcÍ |3L¿ -̂J ^  '-̂ r>3 (♦Jd“0
¿VjJ! . . . j¿  í-Lcaib í*jíÍa3 üJJí v5j^ j c-)i (j^Loí

21 )  cod. I/O k̂ I>.x5 > .

1 ) Bl. ,r)l). 2) cod, ^ L j  .
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0^~  ̂ îOQÄ j ĵ*.ÄxS j»».¿Jl
p — £ w

^ J lc  |v3ls ^LC-ÀXawIs (j*L<üt S~\—w +j , t ^ J >  ,*JtLo ^.Axil

i¿5 ĵ3 iA-S^j .jt «l^c-î lôLs li^J ô  J»xftj j.+£- j l ï  Ki

^.jLs íL*í2¿j ^-îV-5  ̂^*2zï jA j  »̂.jÎ O ^  l- ^ > >«_»>LxxJ! ^

Ó I3  K̂ -is. ^ l ï  J>yx^9 qJÎ ‘ ¿o tL ia ï ^Xj ^

^ S  . . . 4)  (? ) LÂaw-Jj LLm«J 0 Loj w^aLc ^ U  iA Ï tvil ^LÂ5 ^ .J

(J ^ iú i i  ¡»».^1 A x J  ¡ -U 2 Î  \ i (> : ; -c  q^.5 C,^.J Lo L i * L  ^Ju xJ  J j|  (. ( !

^  »wj'ui ¿  u ^ i  j—¿>i » í L >  ^ l_á  J j !  v-jUí" j ,  U j
^  O - «

j ,  8t L >  ^.jL-S 0  j ^ J L x a i î  ^ -C a ï U J  J ja iu is  *̂x. ¿y^i

l_V£x^wJls ^ j ^ J I a o Í Í  K-J ^ca12í Ŝ* ¿o.>i *J ^.Anï bj* 2ÜJ| IwJUIS'

0 ^  l-^ *í ' O ^  ,'wíL¿»i ̂ 5 }  i_5"̂  L̂ rí
O ~

r— z> Î^Jtï* * ^ ¿ 5 ^ _̂5"̂  p~Í5 ol^LwJOo i¿5s«Ji3

i u<4» J Î*, Î i '  a  JuXÍ'UiJü ÔJÜU J—> 3  j—t  aJJl

‘ l'Orly ^a*xJS )yí~¿.+ 0 -^S Í^  *¡l ä.Jl\5" ^  C T ^

ajL w L^ i  ^ - i - x - j  31 ^ L o  ¿JJl q Í Ó ljl/i \¿>.JiA = >  Í_j J l¿.

o 'u c f ¿  u \ ^ j -J (jjli j l ¿  ¿JJI ¿  l ^ s í  ^L¿s ^ a s u  |J>Uj

¿OJí ^fcAV, \A.W ^   ̂  ̂w—* 3 ^ .'vi-! XÁ-NA*,A¿ ̂  l'Ovî
w # vs* ». -- - í  ^

c3̂ *̂ (3^
oí O *"

*jy¿^ t% iv* ^^Ju*j ¿üj.s —1 ó» -\L'i i3y.— l-*"i
WV # %V i ) o í -

Lo5 »Â P  ^ L i t¿»j*\2

¿ócLm! \ _ j » ^ ,  .̂jbS Ŝ \ j|  LgJ*t 8̂ > *.J  J a i l l i  X.^Lw j»l

_ p p p 
^ ».i-iÄx ^a^*- ^)sJi! ^jt ^ ' - ^ r í í  x^uav! »\

•> '   ̂ ° ' ,  . . * 
ju l  .̂̂ y~A—̂  ̂^ 'A. iS)-! ^ .i i. * '■ ̂*̂ s . w 8u^a£-

r* o - - -  j o -  E
^ - > .  1̂ J . _ i -  .̂j! Q _ c  (^^-1'^  '—*3  ^ÍLjiJ 3^5 '-♦J

3) cod. U ^ i .  4) Bl. 6 a. 5) Bl. 6 b.



w w £ > w J *£ G . J
N_j| '•— * ^  J -h ’1 Ôvâj .̂,1 ^ b ű j  »—x !.

Lxíj ¿151 8^! Uj ^ ¿üí  ̂ (jr- ^  Q—^ ^  4h *-̂  ^ f*^
* %* p y o

^  o ! ^ 5_ jj *._> ^sÄ5>! q_-<0 i^LwJ Ü l j  /Ú \  J , ^JLxIÍ ¿Jj-S
■P w

»'^LaL Lto^ÄJ wá- -̂i J , ^1 (* jtLo  x Jj v̂j J~t>\ JL jű í
g y Sj

|*l» ■Ai'̂ » J  ̂ i »Ä J Ŝ LaO
W «M (N W P

lő O""7̂  C ) j ^  oUad^SÍ' 5̂ !

Q.-^ f - ^ 3  ^LxJí oU j^ jJ l  ̂ * ¿ *  v^U LJU , ^UűuJÍ ^^<vj
M £

CT”̂ ”̂  ,̂̂ -J J! *̂jla% b^-4*^ #* 1̂—íwí
« í  w V* /O o «v - -»«. „ G«<*

^Jî ¿V--5 nU! ĴÜD í i l i  Lgjő ^ L i  LcojI^ \¿¡.^ A
O y £ £ )  ̂  ÇjrO*. ÿ W
^Xx5 U+LcU ^JLxj ¿J*ä  ̂<Jî [bS] *̂*-̂ <0

O ¿ „ GÍ J J ’ 5 G ~ w
 ̂ ĴuXJ ,\Li l3 (3̂ —av̂

¿  U ¿  L ia jí*  Ĵ ê ií 0""'° /*"*“̂  j -  f-¥ ° j ^ L sw > í ^ \ .—! \JC _ tl_ b
£

t_5‘̂ £" '-r'1—"T"  ̂ q Í 0*-%! (*—̂—**̂ -/í /*—'L_*.Jí
w ° * . * >w

j*bL«^l J j - í L*jt* j.ái" i3^¿il ! Á P .  * jtL o  \ j'u 5 \jo\ | j^ j x t L J  ^.c

(Jwt* ÍÖLííW i.j( ^_^>-U (JmÔ .5 í ) (*JtLo \JÜ| N cLb

iH ^  .t^̂ wCv ^  ----' fc-_*-- ^  1̂*“"*̂

*0 ^jIíAaÍÍ äj^Lis^J ĵ.¿>J\ ^*~¡. (»i !«*.-¿>-Jw¿ | .* d J  ^ j-Ä J  »
i P w M

^bL^Jí i^j’l *.¿Jt:M.I>- í,^ Ü X * J Ŝí ŜJO-J bS IjJ lS  q Ls (JÜ.JO.JÎ 

o^*Lw~«.j U-j I¿ o ' j  ^  w ä^IX j  ,. J ^ . í  o L / i i - c
P G > w í  w

) ¡*̂  ^-'A-Ä-J u 'f l.» . *._Jl iJ^ Jó  uX—í>- L—ífi L x l i  ĵ ü XaJÍ

k̂S** ^  c /  ^  L-5! A > !^  8j_jLiwc

i*-^5 io L^ U aJt j »)-£-J  ̂ 1̂ J a ä s  ^ -> jJ o  ç.Xw^! q j J  Q./I

t^ Ü J3 f~¿^.lc X->\> ¿ o lí UÔ2JÎ* ^_í l̂¿> hl_J J ¿ f  ÎÀ J 5. ^^OJU *í

ĥ .L C w* \_j L^\j Î K j ŜÍ ^ xi (jwwJ ,̂ ¿5ÜU!» ̂ j ! ^ L j  U Á ¿> ! l^ ií
*. # -  - ~ -  y p »V

L5 l_^4.JÎ S) ^ c j u  A -^ _ J  [ .̂jt] -,L.̂ >- J¡ ^  Q jJ li> .J í q J iÁ Í 1

6) Bl. 7 a. 7) cod. , 8) cod. : t X > ;  etwa A.5> ?
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£• «M
^ L J  x_jbS X_>\5>- Lg-ö U J  ioLs^uaJ?

W £■ w
^^-JLc. X_>\5» ^5 !  ̂ ^.Lc. X_)__St L»^.»S>-j XÄjyl5>

^J53 3^*Jt Q .»  w V ij'; j  9)  j .  x-A_s ^  U -ö  0 U ^ t  j  y ^ .U ^ J t .  

—j"-^* X.>L*.^Jt -^L^wi^St j’j “̂'"  <3 j  (ji-A ^Ü t î Sj._x_J Q ._jt^  ^ t

¿OL^5̂  <3 Li ^ > jJ t  .̂jt \a5 ri  ^\ j U u A 5 >  ^ ¿ L * j J t

^ j t  i3L_>..jt *._*—I—- U J  xi,ji j! ^.^.¿>» S».xxvt

p *
10)^ iA j ( j ^ L * t  ,3 8j»-^~4"St 2o L ^ ?'bS (3 L i  (.jLxäax

^Ji_\gJt _5~4.C 0 .J o ^ l i l  q £  « *  N̂a^ VO  1 *) J.XÄ5 ö ljW  C«t»,
£■ O - w

iAs>t ^5 ^.¿¿¿jS Ka*-U, Q..J 8-o u J t  ^-¿>S 0 —it

W VV • ^
J a ** »^ t  liA P  j x c  x J  iJ - aj

ö j t x  y j L ^ t  Q/o J-^t q -» i3L > j  Liajt j.£> o lüxioJt J.
w e y w

^JLc «.A^>\it / ^.¿j! >A _i» Q x5 jjL «J t  oLäaJ! 0 ~ c  A i > ^ j  U i t  q j A j S .
o > W . P w

^ 5  t 0 -/> äoLgUi '^!>_)>X.->ot J -iü j a J ls -  bS 0 "*,/> ^  N-^S

Js-S-o jLs (*j«1 o  Jsc 5  j *  Ä-Ist ik>lg~£ 4 -j^  o t j 'w fA it

LJ J O  !l\ ^ »  j^t^Xjt J.ÄJ ¿v— it J.J.-S i3'u-5. ü isiö  3  (•)'
2 W O *. w

^ J t  \jlX>.x ^ r x \Jj\jjiA fA2£  J j "  j .  n Iä j ^  Q? j j ’tyüt J.ÄJ o *
- y

KjL<UoJ| q.^q «A > ! n S 3  ^5  L̂ Ĵ X.i ^ - i ^¿1-yQ

« M W  W W P
.̂Ĵ S 0 jy«uXÄiUJt 0-/9 Jw=>S \_J ^JCs>t L/v 12) ^ . ^ j jd iw »  ^ »-p L ö t  ^ J t  

; , 
V L ^ w t  _j..jt» Q _^C  ^ .jt  Q ..C  u x iö  » t ^  . ^JlkxJO K = ^ .^ f i

_la5u5> X-äj U S ^ L y  * 1 8 *j.j J a ’i  ^ci  S 0 “? ^

|^wLj  ̂ ^ S  NaJLw  ̂ î J ■—? y*̂   ̂ S*

^^.jt N—jt * j  U-»t_5 3 - i  vi>«;j^\^vJt ri  j>» J>^S ö L *x  L-JL^Vxat

(3Lj5 ^J^uJ lLJ t ^y _ j i_x.*.>t 'v-g-i U S t X ^ s  ^ jL> .x/ iJ! ^ L s ^ t

9) cod. ^ ^ jt . 10) violl. zu ergänzen: | j^ "g ^ - '!1]- ü )  7 b.)

12) verstümmelt, die Reste deuten auf obiges Wort.
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................................................13) l o A >

jLä ^ ¿ a s ü  öwjtx l_j N_J ¿ l i  0.4- îl ^.ii iöLxx *JtJLo ¿Jj!

^ l s  J j l  ^>\j S  ,3  f* \  ü iV 'u >  C )ls (3L i  J j !  »«-j'JC i (j. U « j  (

nJÜI ^ÜCi" J. ^  L̂S ^  xxxi ju L*j

(Jh^? J,,t (3Ls ^j^vJ'uoJl JU (Jiaäj jJ j X-J Jiaiu

* L̂ J ^^A,'nS mi ¿wLl - 3 ^^“^
p .

^.ÄJ Ay_^V*J! 0 ,/O5 La^^ 5̂ ^\j ^Xi \lji \_j

xaaw ^  ¿*JJ( ^  v3l-Ä4*i <̂15!
~ i  > >  ^

K_j^S! Ŝ1 5̂ ^  ¿^-31 L-rfC jU i  ^  JJLv. «A -i
s*> - *  - - o o - o -  o - - y~ s o -  w - - -  o o - o - o - - *»
L-& 3^0 ^ÜÜä J^+*J «-—J ^ ¿ >  0^6 ^4JtJ 14)*-*Iäj^

>— ĵcL>o N̂ Ji  ̂ **̂

^  La—} -5 L—X »s3wX2L«l! \J*.ÄJ  ̂Lj'^ji iwXiü 8 -.^x.»^-J

^ juaw ^ L . ^  ^ U Ü  ^jxaxJ ^ CT"^

U J ! ^  L^JLa- ^  ^-i» OuXiÜ! J, Lg-b-i cjwäj ¿JÜ Kxj ŵ Jv :>.

^  ^L^Vj L̂s ^ > 0  juJ *.E *J*.ÄJ <_^\i ^ ii-Xi q I  —̂ xii *.*JwO

C ^ ^   ̂öt-\—•■̂ 3ux̂ .J ^

^  ^3  oljufl ^ r ,  ^  j.*-yü *$ 'Jar> ̂ L J l 12) [ 'w’L i^ o ! ]

«->-Xj» \ »*a>  L5^' o ^  r~>—X_ j 'u iU Su\~>U X.-LX-aw../«
£ i  

^.jU, x - Ä —sl», _»! Ö L x ä  ^ _ a J l:>  J a J L s  ^ 5 ^  Q j - ^ U - i ^
ü 0$

| wj| | ^ J ^ l i  » ^ ¿ j »  XJ

| | NJu5 L̂ /̂w ,

-•̂  | ^j^-t^1 0-? ^ ^ - i ' b S  bS \_it L^J^> !

o*.x A * j »jü vx  .̂ĵ | "SS. r̂_x_j L j| 16)

Q ^ _X  K-Ä_*v Q.J^.^£.. 5 -x.wJ 17) . . . . ^X_J
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Li 

ö .^>X

.13) Bl. 8 a hierauf folgt ein isnäd, das ich der Kürze halber weggelassen. 

14) cod. äOLxi! . 1 5 ) Ul. 8 b. 16) oder nach einigen Besten des ver

stümmelten Textes: 'w a ^ L o .j  ^J . 17) verst. s^ s . ¿JJ! '•



Q . ilJ  ^ \ j i  »S K**»

\JÜI L j-c .^ .j ^_J ä .* j^  K j l^ U a i l  0 »-*
P £ G -> vv W w

8',u>i Q "*“'0 H r^  AS>! ^/5 j J l^ U  bi ti5Ü j .  J w - .  jC.

^ U U ^ j  ̂ Lc Oo j  iA i*  ^ 1 /0  \JLJ| ^3^; *c ̂  ^  J ^5

.̂JlC (Jdi 3̂  ^ loä^xJ ¿oL>U| ¡j^uJ *,!

cJLc ^u j fr̂ ¿1 *.\ v .y ij^ K J ^LR^^lS ¡U J ^  Q.C »I \lxLi=Vj

8 ^ ^ ^  '"Ä 4 » ^ ^ “ —I—1 fc.Ä>^V

► I Sy_AV.J j ,  ^J_5^J Jw5". 18)xJC_=>Lji .! J.0 J,

NX5>bS .! lü) ^L« (*^S=Ci . *| _̂ .S

w <w O  ̂j= J -
.̂X/L/O ^L«—J5r ‘v*—̂  (/)'"̂ '*** 1̂ "^ V.T*™̂  !^’̂ 7"VV

o t * ^
.̂«♦j>* ^  (*!>^ ^S^c-L̂ O

ö»AP 0.-/3 ^^^5  ̂ l5 ^
w P

‘ eX*ä ^b &  **} Q ^  l5L'j' <AJLi
*» - i «

,£j q -* L\i Lo l^ J  ‘21)\ ^ j  Ŝ \JL i LvuOĴ
p

,*c.* ,_?C_J ^ j !  (joLaosÜ' y5sJLoj \ÄA^>  ^ j !  w sJ l?»  Sö| j.~*-c*

^ » i ^ ¿ >  i_y~i't !<_*̂ _)»il.AW.̂ .5», X^—lIÜ  0 -/i» lL-)jm+0 0 -'®

8.—J i*-—̂  O-Ä^oi i- L_4.~w.-J! ti3| ^  ^_i»S ,_x_C

fc.~ | S ^  S i_X—̂  J U4-J S

^j«.i* o Ju i*  q j !  ö*_jiA^> UoS_5 4 ^njäj bS _̂Ä-̂ X5
P «M w w

^ s J j  C)l i y  8̂  4.J L4J !

si>*jvA^J! jZ>\ £  v^i'ii>i ^ i l  Jüli xJjJi

,1 y l j l  J ü l  ” ) j  i l  ^.*nÄj ^ ^!» bi U  ^ .i! L«

18) cod. K.5» -j ! , 19) cod. . 20) Das Wort folgt
auf Bl. 18 a der Hschr. Der Zusammenhang ist sowohl aus dem Sinne un
zweifelhaft, als auch aus der Gleichheit der Schriftzüge und des Papiers; zwischen 
Bl. 8 h und 18a bemerken wir frischere Tinte, neueres Papier und jüngero

Schriftzüge. 2 1 ) cod. NJj.i . 22)  cod. .
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O "̂ 4 *5>ĵ  ̂  ®̂|*i  ̂ j» 1.̂ 01 3

_y~̂  *̂-J5 ÍiAj? .̂j!̂  ¿Cji3lŝ  .̂ j .̂JL¿¿x 1̂ 0 y ¿ U  L ^ á J !

23)^ 5ÓJ! 0- í^ íí ^  tí^Jó ^yO L *  Jo Q “̂  X-JL¿ - if i

ölx^y« l 5‘1'*ä~3' ^  i-Á¿l£j ^JLwO ^ ¡x J j ^  ^qÿ+j ' j  \_J ¿JJt L¡L*\

»■■'.*^ A ^  ‘̂ -JuX.3 ¿Jt „JLX *̂ :̂ * ¡^

Lí-Jí j*-o>¿>I lói IáxJ ^5^3 0—< c\ííij w^J'iJts í^X-í1 ^ i y

¿Ul 's—Jî XXJLJ ^ jL a X )j  i3i_X.£. lC¿J ,J Jwtoli

J.XÍ15 pS »,1 JJs l â j j  ^JL*«-*JI - c j ls  ^ . í-L « JL¿> y^uüí (Jsc.

^ lax j s_^-^J j*Xw»*Jí ^.i!jxa-üt (__c&'^

^ .jLaJ l j._í> Q.xä-Jl ^sJsLÁj ^ ^ x ií  Q.IáJ! <_*.1¿Í ,3 xibS sl^c-u\.j

J.J «¿xJó J»*¿i ^  U ÎI 3, v_íbl¿> ^  o31jCÍI ^  ^ L x z á J I»

•̂£- ŵs-̂ -.. ' wJsXa£- ¿¿JcXxJi X-Â—a_a_J L-J -̂JwJtJ xLJí ^ aäaJ

4 \Lj'uJ* ¿Js*:>- _^i-lj* \aJLc

\Jj.Lia^Äav.j q j Á Í I  24)x j lx 5  j _ c  aJyj i » y  j .  ^\4->wC J._JÍ ^ l_¿ 

■̂■5̂ 1 !jr^^ Sy-^--^ 5 ^Jí »jO ĵ sÁP* ffc-ij-Áx
** <w o - y o o í
j A j  ü j >  .̂̂ LüJí Lgj ^¿J ^Jci! J.*Jl ¿¿¿i (j. j-J j (*-t-'*̂ 8 r*-^

k . ww í ~
-^IxÀÂAvbSî ^lLuI 3  i¿.^5>- K j^! .̂jl 05 S->̂ ¿ puxJOob) .̂wxJOö\

W « IM P
3~^3. (‘“P"'0 j'""'8̂  ^5'  ̂ ®3̂ J J—'

^i—í J-ioxí »»..♦Íjij ^ [ \ t 4 - J ^ * J  I xÁ-wJi

■& &-LvJt3 ^ L¿ i! ^Jí ôjh\ Üi A.J +1% 1¿S.*C

, III.

\¿y  ̂ ) .............................. [+a» l í  0 -'? Lxji_\.>-  ̂ ^  j~~
V.^  _ V.

(_̂ -í "  ̂ ' * rX¿J .̂XA.AJ) <.V̂  i l3fc.>w , wi tíj>—'

23) Bl. 18 b. 24) cod. LfcJUJ.
1 )  liier ein langes lsnád.
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j j a W  ̂ ^“̂ ■"-̂ “  ̂ L  ̂4- l̂ i &—3 rnmi

‘ ^ b = \ i t  C)^ x;_ ^ vj.  j.Ls^J! C) j JlL ^ s ^ ¿ j L j 

Q.C  V—i l la ^ d t  q -j j^*.c ^ L ä  lXPL^O o ^ - c  fMP53̂  iöL<UaJ| L*|*,

Ŝ! j»'w£ (jM -J 0 ~jl ^ —%  4 iü *u lfuJ l lA i ’liiUa j l __ '£ X -LwX^i
-O P  i  w

O u X ^ -t j.Lc ^S» j*lc q / i ; *-w! , U  Aj.s! ^  s.X * si»Xäj ^cuXjI»
w  ^ O  P

OuX^r. ^  ^ t u l c *  o j I £ ö  ^ . iÜ j  q./) jjy «I ^Sj j»Lc.
p

^,_j| ^li* 4 ®) ̂ *JJwO* |»̂ L*̂ SI ~) jH_\̂ aS ,_J , ̂ -¿ 3 I ^^W.AÄJ
* P P  w  , p c .- p  p  W

iJajI ,1 o o !  , 0  ^*.Xb.S (J-» u*Ow5

pS  1_X>! iö!» L ĵfc^ü i_V*.J j»*_\_S "*} \j-jLS §^_avJ LAAÄ* t̂ .AW.>.ÄJ

¿J ^5">3 20 ! ^.*-«-A3^t q.x - ‘ ^Jl*j| ^>Jo 2oLs .̂JLc! ^  l I c

q £  >sAj>i t Ä -?  ju.*o^SI A L i  J ~ u b  (jwL-jäJ! i3 j.äj — 3 ^ ) . - > l i l  ^.jl 

■ ■*•—̂ -Ä-r! ^ qU_5 ^ a sIäJ ! K.J»L*-* 0 .“? u^LjI

JwaÄ qC5 ‘ J J j  tJ<SJ>- U i l *  20 j Io ä J  *̂J 20 ! 2Ü.E ^ -O  l\J -ÄA-S ^_>Vxil 

Jo^^X j JwVa^v-j L*.j! A.—jLj L—Ä—1 —s 2o L *äs  j  jjäL-jI
9 •*£■ w

Q.C ^ y j ^ o o  jLuwwl IÄ 5 V  LgJLoli’ 0 *̂ 20 ^.AÜÄJ La Ŝl J..*_2=Vj bS 8 -^lIb
«  J w

.äJj 5)y ^ o J ij l j  s .ax j! 3 L s  ¿oil 2o.£. i_J jo  jt ^.jls ‘

2) A l - S a ‘ rAni  I p. 15* » lX^xaS . 3) Die hier ausgesprochene ^,Ent-

artuugstheorio“ finden wir auch in besser beglaubigten Traditionsaussprüchen 

ausgeprägt; die Hauptstelle ist wohl A l - B u c h ä r i  K i t ä b  a l - f i t a n  nr. 6

\*I  ̂ ^¿Xj -A Ü^X^vi wAAj!

i L ä I j  j+ »  ^ c A Ü  Ŝ! ^ ! i j  j) \i'-5

Dies scheint auch die Weltanschauung der vormuhammedanischen Araber ge

wesen zu sein. Durejd b. al-Simma sagt in einer Ansprache: „j

^ ¿ >  ^».JL -XV ^.1 ^ ¿ >  ^.,L^ f*iCJ.,t Agäni X VI

p. Ifl*, 2. 4) Bl. 14 a. 5) cod. (j«L J Ü I »./Jti! ohne . Wenn die

LA. des Codex aufrecht erhalten werden sollte, so läge hier eine Beziehung

auf Sure L IX  v. 2 ! » vor,  bekanntlich eine Beweisstelle der Anhänger der 

Analogie, s. oben S. 90.



\J\j a \S g * o  J.1+, q c  bS \Js£>

üA> ¿ a i i l j._i> Uil Jai L_J_*J| k s .xJ  _̂J ^ 6)LüUiÄr»!

» " WP

j j L >  Lj ^ lÄ i^ fc  ^yj| ^ x ä j  ^Li «A jj q J  ^ jL >  qX. g^L^Wail a.aä£.

r • • w ° * 7KJLwww J  ( j r 3 *̂ v^jLXJLj bSl (J^-äj bli \iyaju\ ^L^üi q./> v^5o!

^^JjLAJi \AJi ^̂ JjlJ! <3lä &*Ji ^ x :  q .jI ¡¿y^3 4

8) ‘ l5 ^5 iy^w i

^wlaäJI *w^l<v>o! ^  l 5 ^ j  ̂ ^*-^-^-*-^-«^ ¿Jii k+ ^ * s ^Li

•3  ̂ ^3 ^  ^^^*v"' <A^%.J q I ̂  *̂ i

"̂"* ĵL.^0 LJlXXj j.>»-^\ii i ̂ a Xa2 N^i! X-A-av

^«.Lo «Dt Lo^ir

J, ^  qL-äJI (3 A^-*.J bi Lo iÜ^Uoj L c lX j  \ j l i  s'w-jL ^.i Cils 

XjL>UaJ! Q./J t^l^.5 xliS x+^*j ^ l c  j lä  4 iübLtoj K tA j ioL*«J! 

^sx-SW» uV -̂*_j bl» iöLrsUaJ! ^y« ^¿j ^aJu^U "3» 0 ^ i L  a/Q

c a * * .  l3'wi JOl$> ^ j ! (?) jy b  ^.£» * \JÜ iA^.^\il. l\ > ! ^ £
w « M P

L^jlji 0~^ i3»>̂ 5 j»_̂—̂  (_ĵ i-xÄ̂ 5 ^ J L j  0.-i <S.-+^~^

 ̂  ̂ \*1m^ ^wLxäJlj  —̂ä _„^ ^

*̂. 5 j 'w^5 ^ * * * *-  ̂  ̂ ^>JUw xaamJ! j'wis .̂/«oÜiJl

C)̂  —̂i'-¿a"̂  (3^ (V ^x_X_S P U aav *b-
s

L5X^'^ :̂ j“ “̂ * Q  ̂ '_jLi>! ^.Ü » 2y**A î )w-i t̂ wjs ^xXÄvJt

-j-*ri \-il ( ^ * £  ^ j! q .j  ^ .» .A t  Q-t» ‘ ug.jV*.J

6) cod. i— ¿_i—Ä_p-i . 7) cod. __vi. 8) Vgl. sehr interessante

Aeusserungen von Rechtsgelohr ton und Philologen hierüber bei A l - S u jü t i ,  

M u z h ir  II p. Hl*. 9) Bl. 14 b. 10) cod. LJ|.
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k» w w £■ % w
b<^-o ^ -,w .ä j yü ¿^*oüi4j^2

+.*1*0 ¿düi v^L^Uöt ^ A ^ -L j L/0 q ^ 3

> ~o> * ” "
j+£> ¿ümoI&a 0^0 jmS ö La ^ j  11)^J 1^5^ lX+^wO -3^ *

l 5 ^  CT- u r w**c  (3 'd r^  CT'0 ^  J» j - * - ^  CT^
W # i w

^j^u^iLi ^LLju! 3  j£>\^ CT^£.
¿$¿19 a c  ^  L* 12) ‘4 ;ÄJ <J fcit i^J-ÄJ 0 I 

iJ>! liÄ_£ J^JL/S y j J j j i )  LJ« j -y ^ S  *->-» l 5> -^  J - ^  ^  ^  ¿öL ^ U aii

L4»j| ^ xX.w i |  Js—i  0 _J ŷ*4~̂ \A  ̂'->

^.J ^XäJ

 ̂J j iü isüuaJI Jk-^i q^ i ^Jj| ^ ju-ä-j! y -^ ~ 5 13^
s J f  »

j^ÄS KäSlxajJI (_^*^ q £  0 .J |*L*i> o j u w  J W -^  J j i

^  ^ j t <iöi-; r~*~^ “j 1̂ 3' q j ( * ~ t - ^  »U * »

qJ  j^ oy i ^Jj ^lä ^ü> ^_^jLmJI qJ  z-llac. ^.c* ; K_j^ ^Lj (j f ju a J t

J^-äas 3 ! 14)ä -ä -j>  *ÜI 0 I v3*äj 0 ! ^ U

J^>l \JÜ! .}! ^ Ä J  3! N-lc ¿ül b*a jsA x J J l

3 _ j !  ^Lä ‘ ¡ u  ^ 3  ¿JIs> | ^  / - ^  ^  ttÄ -i5

___ W. W i  W > ‘ . w
3! 0 LJi Jjy« ^a i ĵ Ju ywlxäilj Jo>! 3I J.̂ 5* 'l_» K-Ä->o »L\i>

i3 ^ 3 ^ '  i ^ 3  i l i l  j jp  v3 c 4 ;  ^ 5 c H  pLkc 0 *3
«v P w w w >

^Üs j»̂ -<Jf3  &LJlj j  jS j.JI* ¿tÜl t f ^

c H  0 3 * ^  a £* ‘ r * ^ °  X -i-* " v ’̂

\U i  '«-JlX5  ̂ .̂Ji j'wJs J ü !  »»^3.5 ĵ -j's-*.j xJ*.'i * ) i3  0 ^ —v*^

« w i  w W
er- ‘-x-* ;̂vx er^

1 1 ) Bl. 15 «a. 12) cod. addit: ^1 . 13) zweifelhaft; cod. i A ^ ^ \ i i .

14) cod. p j > .  15) Bl. 15 b,
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¿JÜI uL¿JL¿» Q-** liAC- w&ÍÜ lili tj»~J¿SÜ Ŝ»

tí^j'L^Uojj o J l  ¿JJí 3 * .^  ^J'vJU *JJí ^ lï ^JLx.5
w P

jLx¿-w 4 í-LcCo Uo ^Xj » Lo  xAj I AjtÄ^i Lol^^ Lax^w»

q J xJÜ! t\>-c J j l  c>-*-̂ w ¿üs 0.J

i'-a-O .̂ji [^ í] a * «  ZkiJl P ^ " U?^ ***)
5: ''-"

Loj U í" J.-J-5 s J ^ ,  ¿Ls U* (3üj u-S" j-g¿ Jw-» ¿ssLH ^ lï Us 

‘ 17)¿oLc LJLsvó' L̂s áJJl J^àjiyi ÿw-Lŵ j* íiíi J jb  ^

^l¡>is>yÜ Q-J ^  ^  Q-J q C j
w f*

Q ~ * i_X->V«AN4Jt ¿  v3j-Ä—i ÿ'ÂtV'-=>‘ ̂ jLs jJÍ

' *̂Y“^ ĵ̂ t\ ^y-¿ OL*.—*• »̂.¿avw**S i ÿ̂n-&--■*

‘ XÄÄJ *̂J iUüäJS (JM.L>̂ 5 ¿  y*U¿Jt

IV.
Aus den W a r  a k â t  f î  us û l a l - f i k h des I m á m  a l - H  a r a 

in e j n mit dem Commentare von Ib n  a l - F i r k a h .
(Vgl. SS. 71— 73).

a) Bl. 12 a : iU^JiJt ^ _ c  »̂^Lb^SI Js,—»_c. J^_*_s! ’áJu ¡̂ ô

ä.:>L>̂ i 3I L-JA.Ü! ¿0̂0 oLtl 1̂ (̂ x- JyJtXJí ¿O Lo

w 0 -0  .. o .>
ôO-̂ bo 00l5 ! J>!* JsAsi >wJ_*j! xxJj 4

jî ^  Lo bi! tdyS} j-'®*̂  (Ĵ £ c>~U—■■ 0 .C

.̂jCS |jw.À^Jî J^¿ x5»-LjbS! *1 XÂ̂ 5

Q^^r! q '  *àj*° 5̂ * ^

¡*■̂ *7! 8v3_>WjÎ XÀ^AaJi ĵ| ^¿otéJî bLoJO« ëuÂxxÂvl

0_iLiLÎ q £ xx-ajaíj! -3wi» ÿw».£ 2)

16) cod. ^ c .  ^ c .  ^  ¿JLil uX.>Æ. 17) cod. u^Lc.

1 ) scil. y-rtblt 2) cod. J^>aâÂx.



\j*2.slL¿ A.Í.*.j _5 j~~/«'it q C  ¿¿¿LooJt x j^L jiaJt aü jliu jtj
» O i  «

3) AxaJÍU/i Js-JlXj  j - '^ t  0 ~ c  0 - > - Í >  l_ ^ t  öJ_^UJt iüLyűJt ^L_Í_/o*

~ • 1 E
4)5J^w¿1 8jLg..wJb j—*1 ¡¿jutó s A - Í ^JCäjLo tôt t*uX.¿-¿!» J ‘uXJ *Jj.S 

-yÔfl qkC xJ  li^Lo X+\j U j 'wJlX.ÁjS ^ ix : ¿-L̂ ÄäJI Lg-l*5> (J&j^JLA

O í Ï * f ! *" "

J  ̂ O/O -> Û ̂  ^
uXÁhC UoLLixdLs ÎOÎ* ^ .jLxj * 'wîiAÂJÎ ( ¿¿.¿xAJiJt

iou yij O j^s-jJt 0 .C L*Lx :>) k> ijU  j i í^ -  Ojt^Jt ^ S  ^5 -j

M-
/̂.XJwxJ íoi *AJ .3 N—J*—5

 ̂ O-  ̂ W
Ä j>b ‘̂ t ^ jÍ j-^^t 0 .-C  L ^ > j_¿ » Jo^ jLOo JwJ iA j 8¿yp*c Kjo-zo

‘  jU J a o ^ t u^s»-», j. iA £  (Jæ ^ U it  J ^ t ^ ,“*-ŝ  J»*a¿Á*J5 J^-OA-Jt»,
p y * ro y

jls (Ji?j^t 3  tjj^ÄÄjls tS l̂xxH **) <¿>.AAÜS tôt—5  ̂ i_*j í.—’_y~~l ü5nJÁS ĵ 

l^Lxoiüt iA*J ^Lv^Jo^SLj -A$li ‘aX^aJt ^̂ nSÓ\ J-*.¿ L «L>- ^,U¿Jo^5
O

tôt. ^ J l*j  ío Ĵs i_V*j j»a _ ä_ j L/> ¿—X—¿—s jjój?='Jt A - * . j  -̂/>t

‘ t^Jliixjls 

í ^
b) Bl. 17 a ,t «A jA í-J t^  x5>u‘btt l_g._j oL*Jt*, >)^t K¿Lyo 0 ._j»

j_a_¿ ^_áx* j ^ t  bü-yo *, q L a-J 4 lAxaaJtj q -jj.£xJt ^t Kj ~̂wjJt
P 4

^ t*^ t  0. ô 0L*^V j J  L« J o y o  i¿5>Jó &¿juio WÍáJt siAjLs^ o L í^ j^ t  

J) j5 Â j 5 L-JlííVj^U g—jLx .^J t Sfc^jJt [q/s] ¿O-J ^ . ic  oLs^J^St L^ -c 

'».¿xAait ^J t ti_Vj x_Í.x_iu_j j ^_>U» ^ J t  ^J t t\ j ¿  j.x̂ .AnJt 

i3L«̂ ^Xt XJUÍ Q̂*btt ^ tX j jt ^äaaJ

ŵ >J_> ŜbLs> (Ji^j^t (j, Uvo t̂ Jb ^JLXJ \jjJs 'Ñ^U^Ü ^ vit KÁx<o

3) cod. Joiääx. 4) cod. J y > U .  5) cod. . 6) cod.

1; ist wohl in < z > -.j » zu eorrigiren.
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y " 
ä^Lajf o -x^aS  I3u_s ^JLäJ ¿Jyji» ^O lL lo lS  |j|* ^ .iL *j‘ xJ*_2.

X-JyJi lX-JvX_$J‘LLJ ĵ ĈSI iJb-AO J>»̂ 5 C (JäOpM ^  i» ~£*JO.t
C >G O J O ~ *. O

^.JLä J “) l\-JJ l_J V j j ! »  j*.ÄxXv LA
«. O - c i o

NJ*.'i ^-¿i ^ yjjX jü \ x̂i'SlI K i-v° 1-V)5 ~*U tj-ya j' ^  »I ^«»-olä
< -  - so , ; , o j  s- »

•& 1 Lô Lwwj lO j  jli  L j  i_Ä_Jljs ^ J u ü  XJ».S* »J j j  ^J L ä j

V .

Aus dem K i t ä b  a l - a n s ä b  des A b u  S a ‘ d ‘A b d  a l - K a r i m

A l - S a m ‘ äni .  Hschr. des Asiat. Museums in St. Petersburg 1). 

(Vgl. SS. 27— 30; 111. 113.)

1. Artikel: 2).

w\. >.J ̂  wOlS 0 * |0  *—vw i ' i\.A.<vwxj! Öt»\i

j»̂ oi ^.Jlc j>

^y?  ̂ i* ŷ 1 ^  w.äj \ ' ^^x/5 -•*•“** ̂

t>Ljj q J 0-J y5>Jl<o q J l*j5> CT"  ̂ 0^ Q i '

 ̂ yJ lXä-w vlT̂  ^

.̂jLw#!-.^VJ 8 . ..*.! — £- 3̂, \ —X—Ä—2

ĵÂ A««î VSl &jjf ww i K.4./M »i.JtJuJ

JK *.^ ¡̂ y~i A —♦—5*4 U*,w~i—*—iS Lit Nt^XjwJj l==wjS o -̂

^►Lj?vLlS! A * .> l  /**-?“ Jsxslis- s.Xäc

¿>L  ̂ O ”  ̂ C ̂ J  v_\—♦-- ,Xj '—̂

\a £ .  ¡̂j z ^wL-x-Ji cX._j .̂_s_jS th.sLj»» \AJl

jL -isu^ y ü u .w ..».i 1 w->-_*._i! ^!t-r>Vxx-  ̂ '-̂ •->—c

)  } JO-
2) vgl. Ib n  H isa m  p. ‘Iv f. 14 s - N i5 ¿f ^ ' *  *

1) S. N o t ic e s  som m a iro s  dos M a n u s c r i t s  a r a b o s  etc. par le
Baron V. R o se n , St. Petorsb. 1881, p. 14G. 2) Bl. lG2b.



*- :?*• >3 i_55J-'3' q * »-X-'s q ^ s

0.J 0 »!j  X-jO.fuXJf CJ^3 3) ......................... S^vl

, j H b j r ^  ****5t l5 ;:‘“*'̂  e r *  CT? ( jr ^

o*L> ^.Jlc bL -o Li>Jis qL5^ j ! a * j  0 .Js._w ^jl*,^xJl J —?! q-»

0-ma^- i_\aXa* l_j!» ^C^.X>J! uX-*-^ xLü lXxC *̂..w.Sj| b l  i_£^'C~ O"^

jjCj j j |  ?Jx . Jijlo ^ j |  0 j  iJÜ! A a£  jX i bl_j (J^VlXxJi l5 ^

CT""̂  vT4̂  CT̂   ̂ Ĉ ”*̂ »wX.4*̂ ^
**  ̂ P .. w

0 LT{ x-i-c ^ ilä .A j i ^jC_2 b l  viiOUw w ^ x la ü  j~^-J _>-?! viLä
J * W VW

v^-ilLc. ¿L 3 ^3 j l ä  *1 ¿Jiää ^ | ^ j ö  aJis> U ^Läs &.äj

 ̂ aT* \A m  Ci^b* \J  w4>a1ü \ aaw t3 XjO^ir I * --vJ | .aaaO uaav \ a£

2. A rtik e l: ^ .P lk J t 1). 

w ^ . j  .̂A-5»oüLj xcL^-s*- jls^ vo! xa~m*aJI »^Xi* . . .

(j^*a>JL} ü J ;5\j ^¿ils ^ Ik J ! v ^ J > L o  ^Lg^obSI Q-? °5^°

J i Ö ->LŜ  c P -i“Lk?

Q-J <A*J  ̂ O“^  ^  .̂JLc: C)Lj" ^5 J>Lk!l ~̂AO>J|

! l\> ̂  f * ' '"' ̂  .̂Laa3.̂ ! ŷ_J ̂

{¿y~^ CT"̂  qL^aLw 4—J'  ̂ i

q^äLS ^  O iAib ^._X_a* J^o'bS! \-*wääj!

O  ̂ 3j^3 0 -? [q »̂] ^l^xAöi uXac »v-XL

 ̂ '»-X>*Â i jJ±S>£ ŷmmmj V-\i ♦  ̂ -̂>*XÄÄi \̂
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1) Bl. 280 a.
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O
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Anmerkung 1).
(Zu Seite 10 uud Seite 14, Anm. 4.) 

R a ’j  und  K i j ä s  i n d e r  P o e s i e .

W ir können uns von der lebhaften Art der theologischen Disputation über 
Ra’j und traditionelle Theologie durch nichts besser überzeugen, als wenn wir 
in Betracht ziehen, dass zu jener Zeit, da diese Disputationen im Kreise der 
Theologen geführt wurden, im II. Jahrhundert, sogar die Dichterin Ulajja bint 
al-Mahdi (st. 210), Schwester des (Jhalifen Härfin al-Rasid, auf diese theologischen 
Tagesfragen in einem Liebesgedicht Bezug nimmt:

„Die Angelegenheit der Liebe ist keine leichte Angelegenheit,
„Kein Kundiger kann dir Bescheid über sie geben;
„Die Liebe wird nicht angeordnet durch Ra’j und Analogie und Speculation *). 

Denselben Gedanken spricht dieselbe Dichterin mit anderen Worten in 
einem Gedichtchen, dessen Grundgedanke: „dass die Liebe auf Ungerechtigkeit

gegründet ist“ so aus:

„Keinen Beifall findet in Sachen der Liebe ein Liebender, der A rg u m e n te

Die verschiedene Anwendung des Ausdruckes Ra’j im gewöhnlichen Sprach
gebrauch einerseits, und im theologischen andererseits, wird uns durch die Be
trachtung folgender zwei Gedichtchen anschaulich, von denen ich nicht glaube, 
dass sie von einander unabhängig seien, obwohl ich mich bei der Unbestimmt
heit ihrer Beglaubigung, in Betreff des relativen Alters dorselben nicht ent
scheiden kann.

1) A g ä n i  IX p. 1c stehen nur diese beiden Verszeilen. Ich habe das 

Gedicht vollständiger gefunden bei A l - H u s r i  III p. 11

schön anordnen kann“ s).

2) A g ä n i  ibid. p.

In ähnlicher Weiso wird auf und in Sachen der Liebe an

gespielt durch den Dichter *A li b. I l is a m  Ag. X V  p. I f l ,  6

V •• -V • • J  v •• O-/
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Bei Al-Sa‘räni Bd. I p. ‘If1 lesen w ir: ‘Al-Sa‘bi und ‘Abd al-Rahmän b. 
Mahdi verwiesen jeden, von dem sie sahen, dass er sich zum Ra’j bekenne, 
und recitirten folgendes Gedicht:

> 3 »  j *u

^Lgj v iio tA ^v it^  J>—a—I ^5 L ils  ¿JlPtj ^£>_jiA^Jt q ~ £  ^

„Die Religion des Propheten Muhammed ist auserwählt •, welch gutes Beitthier 
für den Mann sind doch die Ueberlieferungen!

„Wende dich nicht ab von der Tradition und ihren Vertretern: denn d a s  
R a ’j  is t  N a c h t  un d  d ie  T r a d i t i o n  is t  T a g “.

Im Ibtäl (Bl. 13 b) werden dieselben Verse im Namen von Ahmed b.
o y

Hanbal citirt (nur in v. 1 steht statt J ü L & a — —  e r w ä h le  ic h ) mit 
der Hinzufügung eines v. 3:

3 > 3 ( " J>
4-1 X -x^L j f l

„Gar oft verkennt der Mann die Spur der Rechtleitung, während doch die 
Sonne glänzend ist und Lichtstrahlen verbreitet“.

Nun finde ich aber in einem von Ibn ‘Abdi rabbihi Namens eines ano
nymen Dichters angeführten Verse (Kitab al-‘ikd al-farid I p. t*ö) denselben

Gedanken, dass das der Nacht gleiche mit einer ganz ändern Wendung:

j lä
w «« f

__ Ŝt  ̂ ^  ->■------' J J.I 1 - jj— 3 ^^tj.jt
C ---.o

kMZA L>JjJ ^ — jt j ^ J t  —i>-.-i| ^tj t ̂ .*AOuS

„Die Meinung (oder der Rath) ist wie die Nacht, finsterschwarz sind ihre Ränder, 
die Nacht aber wird nicht erhellt, es sei denn durch die Morgenröthe* 

„So füge denn die Leuchten der Meinungen andrer Leute zu deiner eignen 
hinzu: so wird dir der Glanz der Leuchten vermehrt werden“, 

d. li. deine Meinung allein ist Dunkelheit, willst du Klarheit, so verlasse dich 
nicht auf diese allein, sondern hole die Meinung andrer Menschen ein. Es ist 
hier unverkennbar, dass von diesen beiden Versen der eine von dem ändern

abhängig ist und dass entweder das theologische JyJ von dem profanen

Dichter auf die gewöhnliche und ältere Bedeutung des Wortes gewendot
wurde, oder aber umgekehrt.

Anmerkung 2 ).
(Zu Seite 37.)

‘ I l m  a l - i c h t i l ä f ä t .
Von der Wissenschaft über die Unterscheidungslehren der Rechtsschulen 

und ihrer Imäme ist wohl zu unterscheiden die Kenntniss von den „ M e in u n g s 
v e r s c h ie d e n h e i t e n  d e r  G en o ssen  des P ro p h e te n “ , insofern eine solche 
in der Traditionsliteratur zum Ausdruck gelangt. Man kann nämlich auf den
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ersten Blick in welches Kapitel der Traditionsliteratur immer die Beobachtung 
machen', dass in Bezug auf eine und dieselbe Frage des kanonischen Gesetzes 
verschiedene Traditionen im Namen verschiedener Genossen einander wider
sprechende Entscheidungen bieten. Da es vom Standpunkte der Zähirschule 
ausgehend vorwiegend auf die Lehren der Tradition in den obwaltenden Rechts- 
fällen ankommt, so muss diese Schule natürlich sehr viel Gewicht auf die 
Kritik solcher widerstreitenden Traditionsdaten legen, um durch eine methodische 
Anwendung derselben der willkürlichen Hinneigung zu der einen oder der 
ändern der widersprechenden Versionen zu entgehen. Um diese Kritik mit 
Erfolg ausüben und praktisch bethätigen zu können, muss sio auf die prag

matische Kenntniss der divergirenden Angaben der Tradition

gegründet sein. Auf diese Wissenschaft legt demnach Ibn Hazm, der Muhammed 
b. Nasr aus Marw (st. 294) als vollkommensten Meister dieser Wissenschaft 
rühmt1), grosses Gewicht und führt zur Empfehlung derselben mehrere Aus
sprüche von alten Autoritäten an: „W er d a s lc h t i l ä f  nicht kennt, wird keinen 
Erfolg haben“ sagt die eine, „wird von uns nicht zu den Gelehrten gezählt“ sagt 
die andere. NachMälik soll Jemand, der die Wissensch aftder Ichtilafät nicht iune 
hat, zum Rechtsprechen gar nicht zugelassen werden; und zwar soll sich dieser 
Ausspruch des berühmten Gelehrten von Medina nicht auf die Unterscheidungs
lehren und Differenzpunkte der praktischen Rechtsschulen beziehen, deren Pflege 
—  wie wir gesehen haben —  gleichfalls in einer reichen Literatur zur Entfaltung 
gelangte, sondern auf die Kenntniss von den differirenden Angaben der Tra
ditionsautoritäten und von den abrogirten und abrogirenden Stellen des Koran 
und der Tradition in Fällen, wo die eine der widersprechenden Angaben aus
drücklich zu Gunsten einer ändern ausser Geltung gesetzt ward. Da —  so 
meint Ibn Hazm —  die Imämo Abu Ilanifa und Al-Säfi‘i hierin derselben 
Meinung waren, der Mälik Ausdruck giebt, so folgt hieraus, dass sich die Richter 
und Muftis dioser Schulen in offenem Widerspruch mit den Stiftern der Schulen, 
denen sie bedingungslos anhängen, befinden.

I b t ä l  Bl. 19a:

i
Q.—C.» * Ü ; *J ^ O"» —0*ÄJ bi Jy-ft-j

U Q.4.i l-x-ä-äJ! • , 'S Al_s j_»_>o uixiLo JJ*«*

v_j^Lxr>! (^ U l ¿J 4 ¿y.s

» S- ) «
C)Ls ^ r t

Lo l̂ .a;> >  uX.ftS

CT* i3%.Xx5 i-  ̂¿r**1**

1) Tah  d i b p. if. , T ab  a k ä t a l - h u f f  a z X  nr. 19 vgl. A b u - 1-Mali äsin

II p. w. .



Inhalt.

S e ite

V o r r e d e .........................................................................................................  V — X
Stand der Frage in der L i t e r a t u r .......................................................... 1— 2

I.
Gegensatz der „ A h l  a l - h a d i t “ und „ A h l a l - r a ’j “ ..................... 3
Stellung der vier orthodoxen Schulen innerhalb derselben . . . .  4

H.
Anfänge <'er Anwendung des R a ’j  und Opposition gegen dieselbe . 5— 9
Wandlungen in der Bedeutung des Wortes: R a ’j ...............................  10
K i j ä s  (Analogie), zweifache Art d e r s e lb e n ..........................................  11
T a 'l i l .  —  I s t i h s ä n ............................................................................... 12
A b  fx H a n i fa  und seine V o rg än ge r .........................................................  13
Geringschätzige Aufnahme des Systems von Abu Hanifa bei den Zeit

genossen. —  Don Anhängern des neuen Systems werden müssige
Spitzfindigkeiten angedichtet. —  C a s u i s t i k .....................................14— 17

‘I lm  a l -h a d i t  und F i kh als G e g e n s ä t z e ..........................................  18
Wandlungen in der Bedeutung des Wortes: F i k l i ...............................  19

m.
Im iim  4 1 - S ä f i ‘ i ................................................, • ..................... 20 22
Urtlieile der Theologen über die Wirksamkeit Al-Säfi‘i’s . . . . .  23— 24
Vermittelnde Stellung des Systems des Säfi‘i ..........................................25— 2G
Vertreter des extremen Traditionalismus in der safi'itischen Schule . 27
Däwüd b. ‘A l i ..............................................................................................28— 30
Sein System im Gegensätze zu den Vorgängern .....................................31— 32
Meinungsverschiedenheit über Ig m ä ‘ .................................................... 33— 34
Anfänge der anti-zähiritischen L i t e r a t u r ...............................................  35
Nothgedrungene Concessionen Däwful’s an die A n a lo g ie .....................  36
Literatur der Unterscheidungslehren der Gesetzschulen und Würdigung

der zAhiritischen Lehren in dieser Literatur ................................37— 38
In Däwüd’s Namen angeführte L e h r e n .....................................................39— 40

IV.
Gesichtspunkte der zähiritischon Gesetzinterprotation im Gegensatz zu

den übrigen orthodoxen Schu len ..................... .................................... 41— 43
1. Beispiele hierfür aus dem Gebiete der Koraninterpretation . . . 45— 54
2. „ „ „ „ „ „ Traditionskunde . . . .  55— 64

Gewaltsame Verschiebung der Terminologie der Gesetzkunde . . 65

Y.
Fünf Kategorien dor muhammedanischen G e s e t z e .......................... 66— 69
Verschiedene Gesichtspunkte der Gesetzschulen betreffs der Ein

ordnung dor Gesetze in je  eine dieser K ategorien ..................... 70— 73
Die Lehre der Zähiriten und Beispiele für dieselbe 1. aus dem

Gebiete der Koraninterpretation und 2. der Traditionskunde . 74 — 80
Sunan ‘ädijja; sunan zä’ida; sunan a l - h u d a .....................................81 —  85

VI.
Verhältniss der zAhiritischen Lehren zu denen der Hanbaliten . . 86— 89



—  232 —

V I I .  Seite
1. Beweise der Ra’janhänger für ihre Lehre aus dem Koran und

Widerlegung derselben durch die G e g n e r ............................90— 93
2. I c h t i lä f u  u m m ati ra lim atu n  und praktische Consequenzen 

dieser Anschauung. —  Verhältniss der Zähmten und Mu'taziliten
zu d e r se lb e n .....................................• ....................................94— 102

3. Traditionelle Argumente der speculativen Richtung und ihrer Gegner 103— 8

V I I I .
1. Die Stellung der Zähirschule in der historischen Literatur . . 109

Ihr Verhältniss zum I£ma‘ ...........................................................  11U
Früheste Verbreitung der Schule . • .........................................111 — 13
Anfänge der Zähiriya in A n d a l u s i e n .  —  Traditionstreue Rich

tung des r n a g r i b i n i s c h e n  I s l a m ............................... 114— 15
2. ‘A l i  b. A h m e d  I b n  H a z m ......................................................  11G

a) Sein gegnerisches Verhalten gegen die mälikitische und hane-
fitische S c h u le ...........................................................................  117

Seine Sonderstellung innerhalb der Zähirschule. —  A l - H a z -
m i j j a ,  ein Zweig der Zäh irschu le ..........................................  118

I. H. h a t  d ie  G r u n d s ä t z e  d e r  Z ä h i r s c h u l e  zu a l l e r 
e r s t  a u f  die D o g m a t i k  ü b e r t r a g e n  . . . . . .  119

Ch u s u s  und ‘ U m ü m  .....................................................120— 23
E x e g e t i s c h e  G r u n d s ä t z e  des  I h n  H a z m .....................124— 30

b ) Die Zähirijja ist M a d h a b  f i k l i i  und nicht M. k a l ä m i  . 13t —  32
Stellung der ältesten Imäme zu den dogmatischen Fragen . 133
Däwftd’s bestimmte Stellung zu einzelnen dogmatischen Streit

fragen .......................................................................................... 134— 3G
Ihn Hazm’s Meinung über speculative Theologie. —  Mutaziliten

und As'ariten / ......................................................................... 137— 38
Das Dogma von der Natur des K o r a n .....................................139— 41
I. H.’s Kriterium für die dogmatischen Definitionen . . . .  142
Anwendung desselben auf die Attrihutenlelire und auf die Lehre

von den Namen G o tte s ............................................................... 143— 55
Verpönung des Kijäs in der D o g m a t i k .....................................156— 58
Charakteristik der A  ‘a r i t e n ..........................................................INHB̂ -̂ CO
Zäliiritische Grundlagen der E th ik ............................................... 164— <39

3. Erfolglosigkeit der Bestrebungen des Ibn I l a z m .........................  171
Unmittelbare Schüler und Nachfolger des I. H ................................ 172
A l m o l i a d i s c h e  B e w e g u n g .......................................... ' . . 1 7 3— 75
Die beiden Ibn D ih j a ............................................... • 176— 78
Verhältniss der Theosopliie zur Z ä h i r s c h u le ............................... 179— 81
A l - G a z ä l i ’ s Ansichten über Fikh und K i j ä s ................... 182— 84
M u h j i  a l - d i n  I b n  ‘A r a b i ...................................................185— 86

4. Einige Vertreter der Zähirschule im VII. Jhd. .................... 187
A b f i  H a j j ä n ,  seine zähiritisclien Neigungen. Verhältniss zu
Ih n  T e j m i j j a .............................................................................188— 92

5. Die zäliiritische Bewegung im VIII. Jhd...................................193— 95
6. A l - M a k r i z i .  Sein Verhältniss zur Zähirschule und zu Ihn Hazm’s

S c h r i f t e n ..................................... ......................................................... 196— 202
7. Verschiedene Bedeutung der Benennung: A l - Z ä l i i r i  . . . . 203
8. Erweiterung der Rechtsquellen. —  ‘U r f ...................................  204— 6

Beilagen I— V ............................................................................207— 27
Anmerkung 1) (Ra’j  und Kijäs in der P o e s i e ) .........................  228
Anmerkung 2) (Ilm  a l- ic h t i lä fä t )....................................................  229 —  30

J)iuck von G. KreyHlug in Leipzig.



Verlag von Otto Schulze in Leipzig , jj *̂-

Der Alidrascli Bereschit ßabba, das ist die
haggadische Auslegung der Genesis, zum ersten Male ins 
Deutsche übertragen von Dr. Aug. Wünsche. Mit einer 
Einleitung von Ilabb. Dr Jul. Fürst. Noten und Ver
besserungen von Demselben und I). 0. Straschun, und 
Varianten von Dr. M. Grünwald. 13 JC.

Der Midrasch Schemot Rabba, das ist die
haggadische Auslegung des zweiten Buches Moses. Zum 
ersten Male ins Deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. 
Wünsche. Mit Noten und Verbesserungen von Rabbiner 
Dr. J. Fürst und I). 0. Straschun. 9 JC.

Der Midrasch Debarim ßabba, das ist die
haggadische Auslegung des fünften Buches Moses. Zum 
ersten Male ins Deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. 
Wünsche. Mit Noten und Verbesserungen von Rabbiner
Dr. J. Fürst und J). 0. Straschun. 5 ,AC.

Der Midrasch Scliir Ha- Schirim. (Midrasch
zum hohen Liede.) Zum ersten Male ins Deutsche über
tragen von Lic. Dr. Aug. Wünsche. JC. 5. 50

Der Midrasch Ruth Rabba, das ist die hagga-
dische Auslegung des Buches Ruth. Zum ersten Male ins 
Deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. Wünsche. Aus
gehängt sind einige Sagen von Salomo und drei Petrus
sagen. 3 JC.

Der Midrasch Kohelet (zum Prediger Salo-
monis). Zum ersten Male ins Deutsche übertragen von 
Lic. Dr. Aug. Wünsche. JC. 4. 50, gebunden 5

'bV



Verlag von Otto Schulze hi Leipziff,

I)ic Israeliten und der Monotheismus von
Prof. W. Hecker, Prof. der Geschichte an der Universität 
Groningen. Vom Verfasser besorgte deutsche Ueber- 
setzung. JC. 1. 50

Jésus-Christ d’après Mahomet ou les Notions
et les Doctrines musulmanes sur le Christianisme par
E<1. Savons, Professeur-agrégé. JC. 1.50

Die Rätliselweislieit bei den Hebräern, mit
Hinblick auf andere alte Völker dargestellt von Lic. Dr. 
Aiig. Wünsche. JC  1.50

Die semitischen Völker und Sprachen als
erster Versuch einer Encyclopédie der semitischen Sprach- 
und Alterthumswissenschaft von Fritz Homme!. I. Band: 
Allgemeine Einleitung. (Die Semiten und ihre Bedeutung 
für die Kulturgeschichte.) Erstes Buch: Die vorsemitischen 
Kulturen in Aegypten und Babylonien. Mit zwei Karten 
ausser und einer im Texte. 11 JC.

Einleitung in (lie Gesetzgebung und die Medicin
des Talmuds von Dr. Julius Michael Rafofoinowicz. Aus
dem Französischen von Sigmund Mayer. 5 JC.

Comment dans deux situations historiques
les Sémites entrèrent en compétition avec les Aryens pour 

l ’hégémonie du monde et comment ils y faillirent, par

E. Littré. 1 JC

Drei Ideale menschlicher Vollkommenheit.
Nach der Mischna, den Satzungen Loyola’s und der Ethik 
des Aristoteles von IÎ. Conder. 75 P f.

Druck ron Ci. Kreysing in Leipzig.






